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Europäisches Unterstützungsbüros 
für Asylfragen 
Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) ist eine Agentur der Europäischen 
Union, die bei der konkreten Entwicklung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) 
eine Schlüsselrolle spielt. Das EASO wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die praktische 
Zusammenarbeit im Bereich Asyl zu stärken und die Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer auf 
Unionsrecht und Völkerrecht beruhenden Verpflichtung, Menschen in Not Schutz zu gewäh-
ren, zu unterstützen.

In Artikel 6 der EASO-Gründungsverordnung (*) (nachstehend „die Verordnung“) heißt es, dass 
die Agentur Schulungen für die Mitglieder der Gerichte in den Mitgliedstaaten einrichtet und 
das Schulungsangebot fortentwickelt. Zu diesem Zweck nutzt EASO das Fachwissen wissen-
schaftlicher Einrichtungen und anderer einschlägiger Organisationen und berücksichtigt dabei 
die in diesem Bereich bestehende Kooperation der Union unter uneingeschränkter Achtung 
der Unabhängigkeit der einzelstaatlichen Gerichtsbarkeiten.

Die Internationale Vereinigung der Richter 
für Flüchtlingsrecht 
Die Internationale Asylrichtervereinigung (IARLJ) ist eine gemeinnützige Vereinigung, die sich 
dafür einsetzt, dass Schutz vor Verfolgung aufgrund von Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aufgrund der politischen Meinung 
als ein völkerrechtlich verankertes individuelles Recht anerkannt wird und dass die Bestim-
mung der Flüchtlingseigenschaft und deren Erlöschen dem Rechtsstaatsprinzip unterliegen. 
Seit ihrer Gründung vor 18 Jahren – im Jahr 1997 – spielt die IARLJ weltweit eine wichtige Rolle 
bei der Fortbildung von Richtern, die mit Asylfällen befasst sind. Die Europäische Sektion der 
IARLJ (IARLJ-Europe) ist das regionale Vertretungsgremium für Richter in Europa. Gemäß der 
Gründungsurkunde ist eines der konkreten Ziele der IARLJ-Europe die „Verbesserung des Wis-
sens und der Kompetenzen sowie der Austausch von Meinungen und Erfahrungen zwischen 
Richtern zu sämtlichen Themen, die mit der Anwendung und Funktionsweise des Gemeinsa-
men Europäischen Asylsystems (GEAS) in Zusammenhang stehen“.

Mitwirkende
Die Erstellung dieser Analyse erfolgte durch ein aus Richtern bestehendes Herausgeberteam, 
das die Gesamtverantwortung für die Endfassung trägt, und ein aus Experten zusammenge-
setztes Redaktionsteam.

(*) Verordnung (EU) Nr. 439/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 zur Einrichtung eines Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen [2010] ABl. L 132/11.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:DE:PDF
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Um die Wahrung des Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit sicherzustellen und zu 
gewährleisten, dass die EASO-Publikationen zur Fortbildung der Mitglieder der Gerichte selbst 
entwickelt und durchgeführt werden, wurde unter der Ägide einer gemeinsamen Beobachter-
gruppe ein Herausgeberteam aus amtierenden Richtern ausgewählt, die im Bereich Asylrecht 
über breite Erfahrung und große Fachkenntnisse verfügen. Die gemeinsame Beobachtergruppe 
setzt sich aus den Vertreten der Vertragsparteien, dem EASO und der IARLJ-Europe zusammen. 
Das Herausgeberteam überprüfte Entwürfe, gab dem Redaktionsteam detaillierte Anweisun-
gen und war auch die letztendliche Entscheidungsinstanz, was Umfang, Struktur, Inhalt und 
Konzeption der Analyse betrifft. Die Zusammenarbeit des Herausgeberteams erfolgte sowohl 
bei persönlichen Treffen in Berlin im Mai 2015 und in Luxemburg im November 2015 sowie 
über regelmäßigen elektronischen bzw. telefonischen Austausch.

Aus Richtern bestehendes Herausgeberteam

Mitglieder des Herausgeberteams waren die Richter Hugo Storey (Vereinigtes Königreich, Vor-
sitzender), Jakub Camrda (Tschechische Republik), Jacek Chlebny (Polen), Katelijne Declerck 
(Belgien), Harald Dörig (Deutschland), Florence Malvasio (Frankreich), Judith Putzer (Öster-
reich), Liesbeth Steendijk (Niederlande), Boštjan Zalar (Slowenien) und (Ersatzrichter) Johan 
Berg (Norwegen). Das Herausgeberteam wurde bei seiner Arbeit von der Projektkoordinatorin 
Clara Odofin unterstützt.

Aus Experten bestehendes Redaktionsteam

Das Redaktionsteam setzte sich aus den Experten John Barnes (Vereinigtes Königreich, Team-
leiter, Richter im Ruhestand), Dr. María-Teresa Gil-Bazo (Newcastle University; Mitglied des 
European Law Institute, Wien, und Mitglied des spanischen Consejo General de la Abogacía) 
und Dr. Céline Bauloz (Global Migration Centre, Genfer Hochschulinstitut für internationale 
Studien, Genf) zusammen.

Danksagung

Anmerkungen wurden von Richter Lars Bay Larsen vom Gerichtshof der Europäischen Union 
und Richter Ledi Bianku vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in ihrer Eigen-
schaft als Privatpersonen eingereicht. Carole Simone Dahan (Senior Legal Adviser, Judicial 
Engagement) und Cornelis (Kees) Wouters (Senior Refugee Law Adviser) beim Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen, Abteilung für Internationalen Schutz, gaben ebenfalls 
Kommentare zum Text ab.

Des Weiteren gingen Stellungnahmen von folgenden Teilnehmern des EASO-Netzwerks für 
Mitglieder von Gerichten und von Mitgliedern des EASO-Konsultationsforums ein: Verwal-
tungsgerichtshof Sofia, Bulgarien; Verwaltungsgerichtshof Zagreb, Kroatien; Berufungsge-
richt Tallinn, Estland; Verwaltungs- und Arbeitsgerichtshof Debrezin, Ungarn; Hana Lupačová 
von der Refugee Legal Clinic, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Masaryk-Universität, Tsche-
chische Republik, und Karine Caunes von der Europäischen Rechtsakademie (ERA).

All diese Stellungnahmen wurden vom Herausgeberteam bei der Erstellung der zur Veröffent-
lichung bestimmten Endfassung berücksichtigt. Die Mitglieder des Redaktionsteams, des Her-
ausgeberteams und EASO bedanken sich bei allen, die Kommentare eingereicht und die sich 
bei der abschließenden Bearbeitung dieses Kapitels als äußerst hilfreich erwiesen haben.

Die zur Erstellung dieser Analyse verwendete Methodik wird in Anhang B, S. 114-115, erläutert.

EASO wird diese Analyse bei Bedarf gemäß der Methodik des EASO für die EASO-Publikationen 
zur Fortbildung der Mitglieder der Gerichte aktualisieren.
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Vorwort

In enger Zusammenarbeit mit den Gerichten der Mitgliedstaaten und anderen zentralen Akteu-
ren hat das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) mit der Entwicklung der 
EASO-Publikationen zur Fortbildung der Mitglieder der Gerichte (PDS) begonnen, durch die 
Gerichten Schritt für Schritt ein kompletter Überblick über das Gemeinsame Europäische Asyl-
system (GEAS) zur Verfügung gestellt werden soll. Nach Konsultationen mit dem EASO-Netz-
werk der Mitglieder von Gerichten, wozu auch IARLJ-Europe gehört, wurde offensichtlich, dass 
die Gerichte dringend juristisches Schulungsmaterial zu bestimmten zentralen Themen benö-
tigen, mit denen sie sich tagtäglich bei der Entscheidung von Rechtssachen auseinander setzen 
müssen. Dabei war man sich darüber im Klaren, dass Richter und andere Experten an dem 
Prozess zur Entwicklung von Schulungsmaterial beteiligt werden sollten, wobei es gleichzeitig 
das Prinzip der Unabhängigkeit der Justiz zu wahren und die Ausarbeitung der gesamten PDS 
zu beschleunigen galt.

Die vorliegende richterliche Analyse ist das Ergebnis eines Projekts von IARLJ-Europe und EASO 
und ist ein Bestandteil der PDS.

Die Analyse soll in erster Linie den Mitgliedern von Gerichten der EU-Mitgliedstaaten nutzen, 
die sich mit Klageverfahren zur Überprüfung von Entscheidungen zu Anträgen auf interna-
tionalen Schutz befassen. Dabei will sie nicht nur denjenigen Unterstützung bieten, die noch 
keine oder nur wenig Erfahrung in diesem Bereich haben, sondern auch denjenigen, die mit 
der Thematik bereits vertrauter sind. In diesem Sinne soll die Analyse ein nützlicher Ausgangs-
punkt für alle Mitglieder von Gerichten sein, die mit der Entscheidung über Rechtssachen 
befasst sind, auf die das GEAS Anwendung findet. Struktur, Format, Inhalt und Konzeption 
dieser Analyse wurden mit Blick auf dieses breite Publikum entwickelt.

Die Analyse soll eine Einführung in das GEAS bieten, die den Gerichten bei der Wahrnehmung 
ihrer Funktion und Aufgaben im Rahmen der Umsetzung des GEAS Unterstützung leistet. Die 
Analyse umfasst Folgendes:

– Überblick über die rechtlichen Grundlagen des GEAS, wozu auch einige Hintergrundinfor-
mationen zu seiner Entstehung gehören;

– einleitender Überblick über die Rechtsinstrumente des GEAS;
– Einführung in den korrekten Ansatz zur Auslegung der Rechtsvorschriften des GEAS im 

Sinne des EU-Rechts. Dazu gehört insbesondere die Frage, wann und wie ein Ersuchen 
um Vorabentscheidung an den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) zu stellen ist, 
damit dieser eine Auslegungsentscheidung erlässt.

Die Analyse enthält auch eine Zusammenstellung der Rechtsprechung und Anhänge, die für 
das GEAS von spezifischer Bedeutung sind. Dabei werden nicht nur relevantes primäres und 
sekundäres EU-Recht und maßgebliche internationale Übereinkommen mit universeller oder 
regionaler Reichweite aufgelistet, sondern auch wesentliche Rechtsprechung des EuGH, des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und der Gerichte der EU-Mitglied-
staaten. Hyperlinks ermöglichen dem Leser einen einfachen und schnellen Zugang zu der 
relevanten Gesetzgebung und Rechtsprechung. In anderen Analysen, die im Rahmen der PDS 
bereits angefertigt wurden oder die gerade in Vorbereitung sind, werden spezifische Bereiche 
des GEAS näher beleuchtet. Deshalb sind die Abschnitte in Teil 2, in denen ein Überblick über 
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die Rechtsinstrumente des GEAS gegeben wird, relativ kurz gefasst. In diesem Sinn stellt die 
vorliegende Analyse auch einen gemeinsamen Bezugspunkt für alle richterlichen Analysen dar, 
die Teil der PDS sind.

Ziel ist, auf klare Weise und mit einem benutzerfreundlichen Format die gegenwärtige Rechts-
lage darzustellen. Die vorliegende Veröffentlichung analysiert die rechtliche Regelung des 
GEAS zum Stand von Ende November 2015. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass 
es sich hier um ein Rechtsgebiet handelt, in dem sich die Normen und die Rechtspraxis stän-
dig fortentwickeln. Während der Abfassung dieser Analyse, zwischen Februar und Novem-
ber 2015, waren die Asylsysteme mehrerer EU-Mitgliedstaaten aufgrund der Ankunft einer 
noch nie dagewesenen Anzahl von Personen, die internationalen Schutz suchten, darunter 
viele aus Syrien, plötzlich einem außergewöhnlichen Druck ausgesetzt. In diesem Zusammen-
hang soll hervorgehoben werden, dass diese Analyse – ebenso wie die anderen, im Rahmen 
der PDS erstellten gerichtlichen Analysen – je nach Erforderlichkeit regelmäßig aktualisiert 
werden wird. Trotzdem sind die Leser angehalten, zu überprüfen, ob zwischenzeitlich eine 
Änderung der Rechtsvorschriften stattgefunden hat. Die Analyse enthält mehrere Verweise 
auf Quellen, die dem Leser dabei behilflich sind. Der vorliegende Fassung ist die deutsche 
Übersetzung des englischen Originaltextes.
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Schlüsselfragen

Ziel dieses Dokuments ist es, den Gerichten der Mitgliedstaaten eine Einführung in das Gemein-
same Europäische Asylsystem zur Verfügung zu stellen. Dabei sollen die folgenden Schlüssel-
fragen beantwortet werden:

1. Was ist der Hintergrund für die Einrichtung des GEAS? (Abschnitt 1.2, S. 13-15)
2. Wie hat sich das GEAS seit seiner Einrichtung entwickelt? (Abschnitte 1.3 und 1.4, 

S. 15-24)
3. Welche Instrumente des EU-Primärrechts sind für das GEAS besonders wichtig? 

(Abschnitt 2.1, S. 25-36)
4. Was ist der Umfang und der Inhalt des GEAS Sekundärrechts? (Abschnitt 2.2, S. 36-58)
5. Welche sonstigen Vorschriften des Sekundärrechts sind auf dem Gebiet des internatio-

nalen Schutzes relevant? (Abschnitt 2.3, S. 58-64)
6. In welchem Verhältnis stehen das GEAS und die Genfer Flüchtlingskonvention? 

(Abschnitt 3.1, S. 65-67)
7. Wie sollte das zum GEAS gehörige Sekundärrecht im Licht der Auslegungsmetho-

den und Anwendungsgrundsätze des EU-Rechts ausgelegt und angewandt werden? 
(Abschnitte 3.2 und 3.3, S. 67-74)

8. Welche Wechselwirkung besteht zwischen der Auslegung des Unionsrechts, der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention, des Völkerrechts und des einzelstaatlichen Rechts? 
(Abschnitt 3.4, S. 75-87)

9. Wann und wie sollten die Gerichte der Mitgliedstaaten ein Vorabentscheidungsersuchen 
beim EuGH stellen? (Abschnitt 3.5, S. 87-92)

10. Wie sollten die Gerichte der Mitgliedstaaten an das GEAS herangehen? (Abschnitt 3.6, 
S. 92-98)
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Teil 1: Rechtsgrundlage des GEAS

1.1 Was ist das GEAS?

Das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) stellt einen von der Europäischen Union (EU) 
geschaffenen Rechtsrahmen dar. Basierend auf dem Abkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskonvention) in der Fassung des Protokolls von 1967 enthält das 
GEAS Regelungen auf dem Gebiet des internationalen Schutzes und legt diesbezüglich gemein-
same Standards fest. Dadurch sollen gemeinsame Konzepte und Kriterien entwickelt und die 
Auslegung und Anwendung des Asylrechts in den einzelnen Mitgliedstaaten harmonisiert 
werden. Internationaler Schutz bezieht sich auf den Flüchtlingsstatus und den subsidiären 
Schutzstatus. (1) Im Vergleich mit anderen regionalen Asylsystemen, wie beispielsweise den 
Asylsystemen der Afrikanischen Union oder von Mittel- und Lateinamerika ist das GEAS etwas 
Besonderes, da es sowohl prozess- als auch materiellrechtliche Aspekte des internationalen 
Schutzes regelt, die von der Einreise in einen Mitgliedstaat bis zur endgültigen Bestimmung 
des Schutzstatus reichen.

1.2 Hintergründe der Einführung des GEAS

Grund für die Einführung des GEAS war die Erkenntnis, dass in einem Raum ohne Binnen-
grenzen eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften zum Asyl auf EU-Ebene erforderlich sei. 
Man vertrat die Ansicht, dass, wenn eine solche Harmonisierung nicht vorgenommen würde, 
es voraussichtlich zu Sekundärmigration von Asylbewerbern kommen könne. Das heißt, Asyl-
bewerber könnten sich unter Umständen von einem Staat in einen anderen begeben, weil sie 
ein bestimmtes Zielland aus persönlichen Gründen auswählen oder weil sie glauben, dass es 
die großzügigste Asylpolitik hat (unabhängig davon, ob dies auch tatsächlich der Fall ist). Des-
halb wurde davon ausgegangen, dass die Abschaffung der Binnengrenzen innerhalb der EU als 
Ausgleichsmaßnahmen eine Verstärkung der Kontrollen der Außengrenzen sowie Zusammen-
arbeit im Bereich Asyl und Einwanderung erfordert.

In legislativer Form wurde das Thema der Sekundärmigration erstmals 1990 durch das Dubli-
ner Übereinkommen aufgegriffen. Dieses legte Kriterien für die Bestimmung des Staates fest, 
der für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestellten 
Asylantrags zuständig ist. Das Dublin-System setzte eine ähnliche Behandlung von Asylbewer-
bern und Flüchtlingen in den Mitgliedstaaten voraus. Der erste Versuch zur Harmonisierung 
des Asylrechts der Mitgliedstaaten erfolgte im Rahmen der zwischenstaatlichen Zusammen-
arbeit gemäß dem Vertrag von Maastricht von 1992 (Titel VI über die Zusammenarbeit in den 
Bereichen Justiz und Inneres).

Ende der 1990er Jahre gelangte man zunehmend zu der Überzeugung, dass im Zusammenhang 
mit der Schaffung eines Binnenmarkts ohne Innengrenzen Asyl- und Einwanderungsthemen in 
die EU-Verträge aufgenommen werden sollten. Verstärkt wurde diese Überzeugung durch die 
Herausforderungen, die die Bewältigung einer großen Anzahl Vertriebener durch die Konflikte 
auf dem Balkan und den Zusammenbruch der kommunistischen Regimes in Osteuropa mit 

(1) Siehe Artikel 2 Buchstabe a der Neufassung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für 
die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flücht-
linge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes [2011] ABl. L 337/9).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819%2801%29&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819%2801%29&amp;from=EN
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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sich brachte. Der Vertrag von Maastricht, der am 1. November 1993 in Kraft trat, hatte das 
Thema Asyl zu einem Thema der EU gemacht, wenn auch im Rahmen der zwischenstaatlichen 
Zusammenarbeit. Unter dem Vertrag von Amsterdam, der im Mai 1999 in Kraft trat, fielen Asyl 
und Einwanderung unter die supranationale Zuständigkeit der EU und es wurden die Grund-
pfeiler für ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem gesetzt.

Der Vertrag von Amsterdam stellte nicht nur die Rechtsgrundlage für die Schaffung des GEAS 
dar, sondern präzisierte auch die Rechtsgrundlagen eines solchen gemeinsamen Systems. Arti-
kel 63 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) sah unter anderem 
vor, dass der Rat innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren eine konkrete Reihe von Maßnah-
men in Bezug auf Asyl, Flüchtlinge und vertriebene Personen beschließt (Artikel 63 Absätze 1 
und 2). Dabei ist hervorzuheben, dass diese Maßnahmen mit der Genfer Flüchtlingskonven-
tion von 1951 sowie „den anderen einschlägigen Verträgen“ in Einklang stehen mussten.

Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 erkannte zwar zum ersten Mal den individuellen 
Charakter des Flüchtlingsstatus an, und sah ein Minimum an damit verbundenen Rechten vor, 
sie unterlag jedoch anfänglich räumlichen und zeitlichen Beschränkungen. Die Konvention galt 
nur für Ereignisse, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten waren, und die Vertragsstaaten 
hatten die Möglichkeit, diese Ereignisse auf in Europa eingetretene Ereignisse zu reduzieren. 
Die Konvention trat am 22. April 1954 in Kraft. Erst mit Verabschiedung des Protokolls von 
1967, das am 4. Oktober 1967 in Kraft trat, erreichte die Genfer Flüchtlingskonvention durch 
Abschaffung der zeitlichen Beschränkung universelle Geltung. Die räumliche Beschränkung 
wurde nur für die Vertragsstaaten aufrecht erhalten, die sich diese bei der ursprünglichen 
Unterzeichnung der Konvention ausbedungen hatten, wobei sie allerdings auch jederzeit 
erklären konnten, diese nicht mehr aufrecht erhalten zu wollen. (2)

Alle EU-Mitgliedstaaten sind Vertragsstaaten der Flüchtlingskonvention von 1951 und des Pro-
tokolls von 1967. Vor Schaffung des GEAS hatten zahlreiche EU-Mitgliedstaaten nationale Asyl-
systeme entwickelt, um die Umsetzung der Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention 
und des dazugehörigen Protokolls sicherzustellen. Artikel 63 EGV zeigt, dass die EU-Mitglied-
staaten die Genfer Flüchtlingskonvention als wesentlichen Bestandteil des internationalen 
Rechtsrahmens für Flüchtlingsschutz anerkennen. (3)

Die „einschlägigen anderen Verträge“, auf die Artikel 63 EGV Bezug nimmt, sind im Primärrecht 
der EU nicht definiert.

(2) Dazu gehört die Türkei; lediglich zwei der 148 Unterzeichnerstaaten der Konvention bzw. des Protokolls (Madagaskar und St. Kitts und Nevis) haben nicht alle 
Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention akzeptiert.
(3) Bestätigt wurde dies später in Erwägungsgrund 3 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den 
Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt 
des zu gewährenden Schutzes [2004] ABl. L 304/12 und in Erwägungsgrund 4 der Neufassung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen 
Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes [2011] 
ABl. L 337/9. Auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) bekräftigt dies regelmäßig. Vgl. beispielsweise: EuGH, Urteil vom 2. März 2010, Große Kammer, verbun-
dene Rechtssachen C-175/08, C-176/08, C-178/08 und C-179/08, Salahadin Abdulla u. a. gegen Bundesrepublik Deutschland, EU:C:2010:105, Rdnr. 52; Urteil vom 
17. Juni 2010, Große Kammer, Rechtssache C-31/09, Nawras Bolbol gegen Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, EU:C:2010:351, Rdnr. 37.

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_de.pdf
http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/1_international/1_1_voelkerrecht/1_1_1/FR_int_vr_GFK-GFKundProt_GFR.pdf
http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/1_international/1_1_voelkerrecht/1_1_1/FR_int_vr_GFK-GFKundProt_GFR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.304.01.0012.01.DEU&amp;toc=OJ:L:2004:304:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.304.01.0012.01.DEU&amp;toc=OJ:L:2004:304:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.304.01.0012.01.DEU&amp;toc=OJ:L:2004:304:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de07a15e0a572e47cb97528b0f5129179a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obx8Te0?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=371645
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82833&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=377911
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Der Vertrag von Amsterdam schaffte zwar die Rechtsgrundlage für die Einrichtung des GEAS, 
erwähnte ein solches System jedoch nicht explizit. In den Schlussfolgerungen von Tampere 
wurde erstmalig auf ein „Gemeinsames Europäisches Asylsystem“ Bezug genommen (4). In 
den Schlussfolgerungen heißt es, der Europäische Rat „ist übereingekommen, auf ein Gemein-
sames Europäisches Asylsystem hinzuwirken, das sich auf die uneingeschränkte und allumfas-
sende Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention“ und deren Protokoll stützt (5). Allerdings 
sollte das GEAS eine größere Reichweite haben als die Genfer Flüchtlingskonvention und das 
dazugehörige Protokoll. Denn das GEAS würde sich nicht darauf beschränken, die Vorausset-
zungen für die Anerkennung als Flüchtling und die damit verknüpften Vorteile festzulegen. 
Vielmehr sollte das GEAS alle mit dem Thema Asyl verbundenen Aspekte regeln. Wie aus den 
Schlussfolgerungen hervorgeht, sollte das GEAS auf kurze Sicht Folgendes umfassen:

– eine klare und praktikable Formel für die Bestimmung des für die Prüfung eines Asylan-
trags zuständigen Staates;

– gemeinsame Standards für ein gerechtes und wirksames Asylverfahren;
– gemeinsame Mindestbedingungen für die Aufnahme von Asylbewerbern; und
– Annäherung der Bestimmungen über die Zuerkennung und die Merkmale der 

Flüchtlingseigenschaft (6).

Ferner sollten Vorschriften über die Formen des subsidiären Schutzes hinzukommen, die einer 
Person, die eines solchen Schutzes bedurfte, einen angemessenen Status verliehen. Dane-
ben wurde in den Schlussfolgerung darauf hingewiesen, dass auf längere Sicht die Regeln der 
Gemeinschaft zu einem gemeinsamen Asylverfahren und einem unionsweit geltenden ein-
heitlichen Status für die Personen, denen Asyl gewährt wird, führen sollten. Schließlich for-
derte der Europäische Rat in den Schlussfolgerungen von Tampere den Rat dringend auf, sich 
verstärkt darum zu bemühen, in der Frage des vorübergehenden Schutzes für Flüchtlinge auf 
der Grundlage der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten Einvernehmen zu erzielen. Der 
Weg für die erste Phase des GEAS war somit geebnet.

1.3 Erste Phase des GEAS

In Übereinstimmung mit Artikel 63 EGV und den Schlussfolgerungen von Tampere sah die 
erste Phase des GEAS den Erlass von Sekundärrecht zwischen 2000 und 2005 vor. Darin sollten 
gemeinsame Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten, 
für die Anerkennung des internationalen Schutzes und den Inhalt des gewährten Schutzes 
und für die Verfahren zur Zuerkennung oder Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft festge-
legt werden. Es wurden Bestimmungen erlassen, in denen Mindestnormen für die Gewährung 
von vorübergehendem Schutz im Falle eines Massenzustroms festgelegt wurden. Schließlich 
wurden in sekundärrechtlichen Normen auch Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats festgelegt, der für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist, sowie Rechtsvor-
schriften zur Einrichtung einer Eurodac-Datenbank für die Aufbewahrung und den Vergleich 
von Fingerabdrücken verabschiedet.

(4) Europäischer Rat Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Tampere Europäischer Rat 15. und 16. Oktober 1999, SN 200/99, Brüssel, Rdnr. 13. 
(5) a. a. O.
(6) a. a. O., Rdnr. 14. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_de.htm
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Die Instrumente dieser ersten Phase sind:

Instrumente der ersten Phase des GEAS Datum des 
Inkrafttretens

Eurodac-Verordnung, 2000 (7) 15. Dezember 2000
Richtlinie über den vorübergehenden Schutz, 2001 (8) 7. August 2001
Dublin-II-Verordnung, 2003 (9) 17. März 2003
Verordnung der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur Dublin-
Verordnung, 2003 (10)

6 September 2003 

Aufnahmebedingungsrichtlinie (ABR), 2033 (11) 6. Februar 2003
Anerkennungsrichtlinie (AR), 2004 (12) 20. Oktober 2004
Asylverfahrensrichtlinie (AVR), 2005 (13) 2. Januar 2006

Von Anfang an stand fest, dass der ersten Phase des GEAS zügig eine zweite Entwicklungs-
phase folgen sollte, in der der Schwerpunkt von den Mindestnormen zu einem gemeinsamen 
Asylverfahren auf Grundlage eines einheitlichen Schutzstatus verschoben werden sollte (14). 
Trotz der Umsetzung der in den Rechtsinstrumenten der ersten Phase vorgesehenen Mindest-
normen gab es immer noch bedeutende Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug 
auf die Aufnahme von Antragstellern, Verfahren und die Prüfung der Voraussetzungen für den 
internationalen Schutz. Man ging davon aus, dass dies für die Antragsteller zu unterschied-
lichen Ergebnissen führen würde, was wiederum gegen den Grundsatz verstieß, innerhalb 
der EU gleichen Zugang zu Schutz zu gewähren. (15) Die Europäische Kommission erkannte 
an, dass die Mindestnormen in Wirklichkeit nicht geeignet waren, den gewünschten Grad an 
Harmonisierung zwischen den Mitgliedstaaten herbeizuführen. Die Instrumente der ersten 
Phase mussten geändert werden, um eine stärkere Harmonisierung und verbesserte Normen 
zu erreichen. Dabei sollte die stärkere Angleichung der Rechtsvorschriften außerdem um eine 
effektive praktische Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Asylbehörden ergänzt 
werden, um so bei den von den Mitgliedstaaten im Bereich Asyl getroffenen Entscheidungen 
eine höhere Übereinstimmung zu erreichen (16). Schließlich einigte man sich darauf, dass Maß-
nahmen ergriffen werden mussten, um die Solidarität und Verantwortung zwischen EU-Staa-
ten und zwischen EU- und Nicht-EU-Staaten zu erhöhen. (17)

(7) Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von „Eurodac“ für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der 
effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens [2000] ABl. L 316/1.
(8) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von 
Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser 
Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten [2001] ABl. L 212/12.
(9) Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 
Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist [2003] ABl. L 50/1. 
(10) Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. September 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur 
Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat 
gestellten Asylantrags zuständig ist[2003] ABl. L 222/3.
(11) Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten [2003] 
ABl. L 31/18.
(12) Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes ABl. L 304/12.
(13) Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der 
Flüchtlingseigenschaft [2005] ABl. L 326/13.
(14) Europäischer Rat Haager Programm:Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der Europäischen Union, 13. Dezember 2004, in [2005] ABl. C 53/1, S. 3. 
(15) Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen, Künftige Asylstrategie: Ein integriertes Konzept für EU-weiten Schutz, 17. Juni 2008, KOM(2008) 360 endgültig, S. 3. 
(16) a. a. O., S.4 und 6. 
(17) a. a. O., S.4 und 7-11. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.304.01.0012.01.DEU&amp;toc=OJ:L:2004:304:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.304.01.0012.01.DEU&amp;toc=OJ:L:2004:304:FULL
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:0034:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:0034:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0360&amp;from=DE
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1.4 Zweite Phase des GEAS

Das GEAS trat in eine zweite Harmonisierungsphase ein, die effektiv mit der Annahme des 
Europäischen Pakts zu Einwanderung und Asyl durch den Europäischen Rat im September 2008 
begann (18). Wie aus dem Stockholmer Programm von 2009 hervorgeht, bestand das Ziel darin, 
auf der Grundlage „hoher Schutzstandards“ „einen gemeinsamen Raum des Schutzes und der 
Solidarität zu schaffen, der auf einem einheitlichen Asylverfahren und einem einheitlichen 
Status für Personen, denen internationaler Schutz gewährt wird“ beruht (19).

Ziel und Inhalt dieser zweiten Phase wurden 2007 im Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) genauer ausgeführt, der am 1. Dezember 2009 in Kraft trat. 
Mit dem Inkrafttreten des AEUV wurde auch die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (EU-Charta) zum 1. Dezember 2009 rechtlich verbindlich (20). Die Charta, auf die unter 
Abschnitt 2.1.3 noch näher eingegangen werden wird (S. 29-34), ist nun ein uneinge-
schränkter Bestandteil des Primärrechts der EU und muss von den EU-Organen und den 
EU-Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von EU-Recht beachtet werden.

Artikel 78 AEUV ist die Rechtsgrundlage für die Entwicklung der zweiten Phase des GEAS 
(nähere Informationen zu dieser Bestimmung finden Sie im nachfolgenden Abschnitt 2.1.1, 
S. 25-28). Artikel 78 Absatz 1 schafft die Rechtsgrundlage für eine gemeinsame EU-Poli-
tik zu Asyl, subsidiärem Schutz und vorübergehendem Schutz, die wiederum mit der Genfer 
Flüchtlingskonvention und den anderen einschlägigen Abkommen in Einklang stehen muss.

Artikel 78 Absatz 2 sieht vor, dass das Europäische Parlament und der Rat Maßnahmen in 
Bezug auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem erlassen. Dazu ist anzumerken, dass dies 
die erste Bestimmung des EU-Primärrechts ist, die ausdrücklich auf das GEAS Bezug nimmt. Die 
Bestimmung führt die Maßnahmen auf, die vom Europäischen Parlament und vom Rat in die-
ser zweiten Phase erlassen werden sollen (siehe nachfolgend Abschnitt 2.1.1, S. 25-28).

Mit der Verabschiedung der Änderungen oder der sogenannten Neufassungen der Rechtsakte 
des Sekundärrechts – mit Ausnahme der Richtlinie über den vorübergehenden Schutz, die 
nicht neu gefasst wurde – wurde im Juni 2013 die zweite Phase des GEAS abgeschlossen. Durch 
eine „Neufassung“ wird eine vorausgehende Verordnung oder Richtlinie zum selben Thema 
aufgehoben. Das GEAS setzt sich nun aus folgenden Instrumenten zusammen:

Instrumente des GEAS Datum des Inkrafttretens

Richtlinie über den vorübergehenden Schutz, 2001 (21) 7. August 2001
Verordnung der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur Dublin-
Verordnung, 2003 (22) - ergänzt 2014

9. Februar 2014

Neufassung der Anerkennungsrichtlinie (Neufassung der AR), 2011 (23) 9. Januar 2012

(18) Europäischer Rat, Europäischer Pakt zu Einwanderung und Asyl, 24. September 2008, EU Dok. 13440/08. 
(19) Europäischer Rat Das Stockholmer Programm – Ein offenes und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der Bürger, 2. Dezember 2009, in: [2010] 
ABl. C 115/1, Abschnitt 6.2. 
(20) Vgl. die Erklärung zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union im Anhang zur Schlussakte der Regierungskonferenz, auf der der Vertrag von Lissabon 
angenommen wurde, unterzeichnet am 13. Dezember 2007, in [2012] ABl. C 326/339.
(21) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von 
Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser 
Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten [2001] ABl. L 212/12.
(22) Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. September 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur 
Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat 
gestellten Asylantrags zuständig ist [2003] ABl. L 222/3. Die Verordnung wurde ergänzt durch VO Nr. 118/2014 vom 30. Januar 2015 ABl. L 39/1. 
(23) Neufassung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht 
auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, [2011] ABl. L 337/9 (Umsetzung der meisten Bestimmungen zum: 21. Dezember 2013).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&amp;amp;amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&amp;amp;amp;from=DE
http://www.refworld.org/docid/48fc40b62.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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Neufassung der Eurodac-Verordnung, 2013 (24) 19. Juli 2013
Neufassung der Dublin III-Verordnung, 2013 (25) 19. Juli 2013
Neufassung der Aufnahmebedingungsrichtlinie (Neufassung der ABR), 2013 (26) 19. Juli 2013
Neufassung der Asylverfahrensrichtlinie (Neufassung der AVR), 2013 (27) 19. Juli 2013

GEAS

Richtlinie über den vorübergehenden Schutz
Asylverfahrensrichtlinie (Neufassung)

Dublin III-Verordnung
Eurodac-Verordnung

Anerkennungsrichtlinie (Neufassung)
Richtlinie über Aufnahmebedingungen 

(Neufassung)

Die Rechtsinstrumente der EU zum GEAS bestehen somit aus Primärrecht (AEUV, Vertrag über 
die Europäische Union (EUV) und EU-Charta) und aus Sekundärrecht. Was das Sekundärrecht 
betrifft, so sind nur zwei Instrumente (die Dublin-III-Verordnung und die Neufassung der Euro-
dac-Verordnung) EU-Verordnungen. Die restlichen Rechtsakte sind Richtlinien. Die verschie-
denen Arten von Rechtsakten haben jeweils unterschiedliche rechtliche Wirkungen. Darauf 
wird unter Abschnitt 3.3.2 unter den Grundätzen zur Anwendung des EU-Rechts eingegangen 
(S. 70-72). Da jedoch der Großteil des im GEAS enthaltenen EU-Sekundärrechts Richtli-
nien sind, die der Umsetzung in das nationale Recht der Mitgliedstaaten bedürfen, werden die 
Mitglieder der einzelstaatlichen Gerichte anfänglich vor allem mit der Anwendung ihrer eige-
nen nationalen Rechtsvorschriften befasst sein, durch die die Richtlinien umgesetzt werden. 
Voraussetzung ist dabei, dass die Bestimmungen der jeweiligen EU-Richtlinie korrekt umge-
setzt werden.

Es muss zudem auf die EASO-Verordnung von 2010 hingewiesen werden (28), durch die im Ein-
klang mit Artikel 5 EUV das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) geschaffen 
wurde, um die Umsetzung des GEAS zu verbessern und die praktische Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten im Asylbereich zu erleichtern (Erwägungsgrund 30). Dieser Funk-
tion wird besondere Bedeutung zugemessen, z. B. in den Erwägungsgründen 8, 22 und 23 der 
Dublin III-Verordnung und in den Erwägungsgründen 9, 26, 46 und 48 der Neufassung der AVR.

(24) Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von Finger-
abdruckdaten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-
gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz 
zuständig ist und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten 
und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für das 
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (Neufassung) [2013] ABl. L 180/1 (anwendbar ab: 20. Juli 2015).
(25) Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen 
Schutz zuständig ist (Neufassung) (Dublin-III) [2013] ABl. L 180/31, (anwendbar ab: 1. Januar 2014).
(26) Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die inter-
nationalen Schutz beantragen [2013] ABl. L 180/96 (einige Bestimmungen sind zum 20. Juli 2015 umzusetzen; Artikel 13 und 29 sind ab 21. Juli 2015 anwendbar). 
(27) Neufassung der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und 
Aberkennung des internationalen Schutzes [2013] OJ L 180/60 (einige Bestimmungen sind zum 20. Juli 2015 umzusetzen und andere zum 20. Juli 2018; Artikel 47 
und 48 sind ab 21. Juli 2015 anwendbar). 
(28) Verordnung (EU) Nr. 439/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 zur Einrichtung eines Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen [2010] ABl. L 132/11. Siehe daneben Abschnitt 2.3.1, S. 59-60 .

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:DE:PDF
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Daneben sollen weitere Rechtsakte des Sekundärrechts genannt werden, die zwar nicht Teil 
des GEAS sind, die aber während dessen erster Phase verabschiedet wurden und die für den 
Bereich Asyl ebenfalls relevant sind. Es handelt sich um folgende Rechtsakte:

1. Richtlinie über die Familienzusammenführung, 2003 (29);
2. Richtlinie für langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige (in der geänderten 

Fassung), 2003 (30); und
3. Rückführungsrichtlinie, 2008 (31).

Diese Rechtsinstrumente gehören zwar zur gemeinsamen Einwanderungspolitik der EU, 
jedoch steht die Asylpolitik der EU mit dieser in engem Zusammenhang. Denn die Einwan-
derungspolitik hat Auswirkungen auf Themen wie Aufenthaltsrechte und Leistungsansprüche 
von Flüchtlingen und Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz sowie auf die entspre-
chenden Leitlinien bezüglich der Familienzusammenführung (siehe Schaubild unten) (32).

EU-Rechtsvorschriften zur Einwanderung

GEAS

Richtlinie über den vorübergehenden Schutz
Asylverfahrensrichtlinie (Neufassung)

Dublin III-Verordnung
Eurodac-Verordnung

Anerkennungsrichtlinie (Neufassung)
Richtlinie über Aufnahmebedingungen 

(Neufassung)

EU-Rechtsvorschriften 
zur Einwanderung

Richtlinie über die Familienzusammenführung
Richtlinie für langfristig aufenthaltsberechtigte

Drittstaatsangehörige

Rückführungsrichtlinie

Das GEAS in seiner jetzigen Form verpflichtet alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Däne-
mark, Irland und dem Vereinigten Königreich. Die nachstehende Tabelle enthält eine Zusam-
menfassung des GEAS und anderer einschlägiger Instrumente, die für diese drei Mitgliedstaaten 
verbindlich sind.

(29) Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusammenführung [2003] ABl. L 251/12.
(30) Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen [2004] 
ABl. L 16/44; und Richtlinie 2011/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011 zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates zur 
Erweiterung ihres Anwendungsbereichs auf Personen, die internationalen Schutz genießen [2011] ABl. L 132/1.
(31) Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten 
zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger [2008] ABl. L 348/98.
(32) Siehe Artikel 63 Absatz 2 und 63 Absatz 4 EGV, jetzt ersetzt durch Artikel 79 Absätze 1 und 2 AEUV.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0109&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0051&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0051&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&amp;from=EN
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Instrumente der ersten Phase des CEAS Instrumente der zweiten Phase 
des CEAS
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Irland       
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Wie aus der Tabelle hervorgeht, machte Dänemark bei allen Vertragsbestimmungen zu den 
die Bereichen Justiz und Inneres, worunter auch das Thema Asyl fällt, durchgehend von der 
Opt-out-Möglichkeit Gebrauch (Artikel 78 AEUV). Folglich nimmt Dänemark nicht teil und ist 
nicht durch die Vertragsbestimmungen oder das zum GEAS gehörige Sekundärrecht gebunden.

Im Hinblick auf Irland und das Vereinigte Königreich ist die Lage etwas unterschiedlich. Diese 
beiden Staaten werden nicht durch Rechtsakte verpflichtet, die auf Grundlage der Verträge 
im Bereich Asylrecht erlassen wurden, können aber auf Wunsch bezüglich all dieser Rechts-
akte von der Möglichkeit des Opt-in Gebrauch machen. Irland entschied, sich nicht an der 
ursprünglichen Richtlinie über den vorübergehenden Schutz und an der ABR zu beteiligen, 
beschloss aber später, die Richtlinie über den vorübergehenden Schutz anzunehmen und 
ist nunmehr durch diese gemäß Entscheidung der Kommission 2003/690/EG vom 2. Okto-
ber 2003 gebunden. Auf keinen der beiden genannten Mitgliedstaaten finden die Richtlinie 
über die Familienzusammenführung und die Richtlinie für langfristig aufenthaltsberechtigte 
Drittstaatsangehörige Anwendung. Sie haben auch der Neufassung der ABR nicht zugestimmt. 
Beide Staaten stimmten der AR, der AVR und sowohl der ursprünglichen Fassung der Dub-
lin-Verordnung als auch deren Neufassung zu, lehnten aber die Neufassung der AR und die 
Neufassung der AVR ab. Allerdings bleiben bezüglich der letzten beiden Rechtsakte die Bestim-
mungen der ursprünglichen Fassungen auf beide Staaten anwendbar. (33)

Man darf nicht vergessen, dass es sich um ein System handelt, das sich stetig weiterentwickelt. 
So führte die noch nie dagewesene Anzahl von Personen, die im September 2015 in der EU 
internationalen Schutz beantragten (siehe unten Abschnitt 2.1.1, S. 25-28), zur Verab-
schiedung von zwei Ratsbeschlüssen, mit denen eine vorübergehende Aussetzung bestimmter 
Vorschriften der Dublin-III-Verordnung hinsichtlich Italien und Griechenland erreicht wurde. (34) 
Die Europäische Kommission wies darauf hin, dass diese Ereignisse die Notwendigkeit einer 
Überarbeitung der Dublin-III-Verordnung und auch die Sicherstellung ihrer uneingeschränkten 

(33) Ungeachtet der Sonderregelungen, die für Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich gelten, geht die Analyse in diesem Handbuch von der abgeschlos-
senen zweiten Phase des GEAS aus.
(34) Beschluss (EU) 2015/1523 des Rates vom 14. September 2015 zur Einführung von vorläufigen Maßnahmen im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten 
von Italien und Griechenland[2015] ABl. L 239/146; und Beschluss (EU) 2015/1601 des Rates vom 22. September 2015 zur Einführung von vorläufigen Maßnah-
men im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten von Italien und Griechenland [2015] ABl. L 248/80.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&amp;from=EN
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Umsetzung deutlich machten (35). Eine wesentliche Aufgabe der Europäischen Kommission 
besteht in der Überwachung der Umsetzung und praktischen Anwendung der Neufassun-
gen der Instrumente des GEAS sowie in der Erwägung weiterer Änderungen und praktischer 
Unterstützung im Rahmen dieser Überwachung. Die Richtlinie enthält einzelne Bestimmun-
gen, wonach die Mitgliedstaaten in einer Anfangsphase der Kommission Bericht zu erstatten 
haben, damit die Kommission wiederum den Rat über die Umsetzung informieren und eventu-
ell erforderliche Änderungen vorschlagen kann. Nach dem Anfangsbericht, der relativ bald zu 
erfolgen hat (Juni 2014 im Fall der Neufassung der AR und Juli 2017 im Fall der Neufassung der 
AVR), müssen dem Rat mindestens alle fünf Jahre weitere Berichte vorgelegt werden.

Im Rahmen der künftigen Entwicklung sollte auch vermerkt werden, dass der Prozess für die 
Ausarbeitung der Neufassungen der Richtlinien und Verordnungen bereits vor Inkrafttreten 
von Artikel 78 AEUV begonnen hatte. In die bereits vorliegenden Entwürfe mussten Änderun-
gen aufgenommen werden, durch die der Übergang von dem früheren, auf Mindestnormen 
basierenden Ansatz zu einem Ansatz, mit dem ein einheitlicher Status auf Grundlage gemein-
samer Verfahren erreicht werden soll, erfasst wurde. Wie jedoch das Bundesverwaltungsge-
richt in seinem Urteil vom 17. Juni 2014 feststellt, sieht das Unionsrecht noch immer keinen in 
der ganzen Union gültigen einheitlichen Asylstatus und einen einheitlichen subsidiären Schutz-
status für Drittstaatsangehörige vor. Diese Statusentscheidungen könnten jedoch im Rahmen 
des Anwendungsbereichs von Artikel 78 AEUV entwickelten werden (36).

Vor Veröffentlichung dieser Analyse haben weitere Ereignisse im Jahr 2016 die stetige Weiterent-
wicklung des GEAS bestätigt. In der Erklärung EU-Türkei vom 18. März 2016 wurde unter anderem 
auf die Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei hingewiesen, wonach ab 20. März 2016 
eine neue außerordentliche und vorläufige Maßnahme umgesetzt werden sollte, um irregu-
läre Migranten, die von der Türkei aus auf die griechischen Inseln kommen, wieder in die Türkei 
zurückzuführen, wobei „das EU-Recht und das Völkerrecht uneingeschränkt gewahrt“ werden. 
Diejenigen, die auf den griechischen Inseln internationalen Schutz beantragen, deren Anträge 
aber von den griechischen Behörden als unbegründet oder vor dem Hintergrund der Neufassung 
der AVR als unzulässig abgelehnt werden, sind in die Türkei zurückzuführen. Die EU erklärte sich 
damit einverstanden, dass für jeden von den griechischen Inseln in die Türkei zurückgeführten 
Syrer ein anderer Syrer aus der Türkei in der EU neu angesiedelt wird. Die Umsetzung dieser 
Erklärung wirft bedeutsame Fragen bezüglich der Auslegung der Bestimmungen der Neufassung 
der AVR im Zusammenhang mit Konzepten auf wie „erster Asylstaat“, „sicherer Drittstaat“, „unzu-
lässige Anträge“, „beschleunigte Verfahren“ und Recht auf einen „wirksamen Rechtsbehelf“.

Am 6. April 2016 hat die Europäische Kommission einen Prozess für eine weitere größere 
Reform des GEAS in Gang gesetzt. In ihrer Mitteilung „Reformierung des gemeinsamen euro-
päischen Asylsystems und Erleichterung legaler Wege nach Europa“ (KOM(2016) 197 endgültig) 
wies die Kommission auf die bedeutenden strukturellen Schwächen und Unzulänglichkeiten 
in der Konzeption und Anwendung des GEAS hin, die durch den massiven Zustrom von Asyl-
bewerbern im Jahr 2015 deutlich geworden waren. Die Kommission vertrat die Ansicht, dass 
folgende Reformen des GEAS erforderlich seien:

(i) Änderung der Dublin-III-Verordnung, um ein nachhaltigeres und gerechteres 
System zur Bestimmung des Mitgliedstaats zu schaffen, der bei einem hohen 

(35) Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen, Bewältigung der Flüchtlingskrise: Operative, haushaltspolitische und rechtliche Sofortmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Mig-
rationsagenda, 29. September 2015, KOM (2015) 490 endgültig/2. Siehe Abschnitt 2.1.1, S. 25-28, zum AEUV (dort werden zwei Richtlinien genannt) und 
Abschnitt 2.2.1, S. 36-43, zur Dublin-III-Verordnung. 
(36) Bundesverwaltungsgericht (Deutschland), Urteil vom 17. Juni 2014, BVerwG 10 C 7.13, ECLI:DE:BVerwG:2014:170614U10C7.13.0, Rdnr. 29. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0490
http://www.bverwg.de/entscheidungen/verwandte_dokumente.php?az=BVerwG+10+C+7.13
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Aufkommen von Asylbewerbern für die Prüfung eines Antrags auf internationalen 
Schutz zuständig ist.

(ii) Änderung der Eurodac-Verordnung im Sinne der in der Dublin-III-Verordnung vor-
genommenen Änderungen.

(iii) Verabschiedung einer neuen Verordnung über ein einheitliches gemeinsames 
Asylverfahren in der EU, die die Neufassung der Asylverfahrensrichtlinie ersetzt, 
sowie Verabschiedung einer neuen Anerkennungsverordnung, die an die Stelle der 
Neufassung der Anerkennungsrichtlinie tritt, und zielgerichtete Änderungen der 
Aufnahmebedingungsrichtlinie, um ein höheres Maß an Konvergenz der Normen 
herzustellen und illegaler Sekundärmigration von Asylbewerbern innerhalb der EU 
vorzubeugen.

(iv) Ein neues Mandat für die EU-Asylagentur, damit diese an der Umsetzung der Poli-
tik mitwirken und eine stärkere operative Rolle einnehmen kann.

Am 4. Mai 2016 stellte die Kommission ordnungsgemäß drei Gesetzgebungsvorschläge für 
eine Neufassung der Dublin-IV-Verordnung, eine Neufassung der Eurodac-Verordnung und 
eine Verordnung zur Umwandlung des derzeitigen Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen (EASO) in die Asylagentur der EU mit einem erweiterten Mandat vor. Diese Vor-
schläge sind ein erster Schritt in Richtung einer Reform des GEAS. Es wird eine weitere Serie 
von Gesetzgebungsvorschlägen zur Reform der Neufassung der AVR, der Neufassung der AR 
und der Neufassung der ABR erwartet.

Zeitplan für die Entwicklung des GEAS

1950 Verabschiedung der EMRK durch die Mitgliedstaaten des Europarats, die von 
allen EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde.

1951 Genfer Flüchtlingskonvention, die ursprünglich auf Personen beschränkt 
war, die vor Ereignissen flüchteten, die vor dem 1. Januar 1951 entweder 
in Europa (Artikel 1B Absatz 1 Buchstabe a) oder in Europa oder anderswo 
(Artikel 1B Absatz 1 Buchstabe b) eingetreten waren.

1957 Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft durch den Vertrag von 
Rom (Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, in Kraft getre-
ten am 1. Januar 1958).

1967 Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, in dem die zeitliche (Arti-
kel 1 Absatz 2) und die geographische (Artikel 1 Absatz 3) Begrenzung auf-
gehoben wird, wobei Staaten, die dem Abkommen bereits angehören, das 
Recht haben, früher abgegebene Erklärungen zur geographischen Begren-
zung aufrecht zu erhalten.

Ab 1985 Gespräche zwischen den Mitgliedstaaten (insbesondere Deutschland, Frank-
reich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Irland und Vereinigtes Königreich) 
über folgende Themen: (a) Abschaffung der Kontrollen an den Binnen-
grenzen (Übereinkommen von Schengen) und (b) Bestimmung des für die 
Antragsbearbeitung zuständigen Mitgliedstaats (Dubliner Übereinkommen). 
Zusätzlich gab es weitere Bereiche der praktischen Zusammenarbeit zwecks 
einheitlicher Begriffsbestimmung von „sicheren Drittstaaten“ und dem 
Umgang mit offensichtlich unbegründeten Anträgen. Obgleich diese Schritte 
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außerhalb des Rahmens des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft unternommen worden waren, wuchs die Überzeugung, 
dass Asyl- und Einwanderungsthemen in den Vertrag aufgenommen werden 
sollten, insbesondere angesichts der Herausforderungen, die die Bewälti-
gung einer großen Anzahl Vertriebener durch die Konflikte auf dem Balkan 
und dem Zusammenbruch der kommunistischen Regimes in Osteuropa mit 
sich brachte.

 Übereinkommen von Schengen (das schließlich 1995 in Kraft trat) zur 
Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen zwischen Deutschland, 
Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg, das als Ausgleichs-
maßnahmen eine Verstärkung der Kontrollen der Außengrenzen erforderte 
sowie Zusammenarbeit im Bereich Asyl und Einwanderung.

1990 Dubliner Übereinkommen.

1992 Vertrag von Maastricht (Vertrag über die Europäische Union (EUV)), durch 
den unter anderem der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft zum Zweck der Gründung der Europäischen Gemein-
schaft geändert wurde (nunmehr Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft (EGV)) und durch den die Europäische Union gegründet wurde 
(Inkrafttreten: 1. November 1993).

1997 Vertrag von Amsterdam, durch den der EUV, der EGV und bestimmte mit 
diesen verbundene Rechtsakte geändert und die Bereiche Einwanderung 
und Asyl in die erste Säule (Europäische Gemeinschaften) der Zusammen-
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten aufgenommen wurden (Inkrafttreten: 
1. Mai 1999). Artikel 63 EGV schrieb den Beschluss von Asylmaßnahmen (in 
Übereinstimmung mit der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und dem 
dazugehörigen Protokoll von 1967) vor, die nach und nach in die erste Phase 
des GEAS aufgenommen wurden.

1999 In den Schlussfolgerungen von Tampere vom Oktober 1999 wurde aufbau-
end auf den Grundsätzen der Solidarität und der gerechten Aufteilung der 
Verantwortung unter den Mitgliedstaaten der Inhalt des GEAS näher fest-
gelegt (der zwischen 2000 und 2008 im Rahmen der ersten Phase durch den 
Erlass von Sekundärrecht umgesetzt wurde).

2000 Charta der Grundrechte der EU, verkündet am 7. Dezember 2000 (jedoch 
noch ohne rechtliche Bindungswirkung).

2000 Eurodac-Verordnung.

2001 Richtlinie über den vorübergehenden Schutz.

2003 Dublin-II-Verordnung, Aufnahmebedingungsrichtlinie und Richtlinie über die 
Familienzusammenführung.

2004 Anerkennungsrichtlinie.
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2004 Das Haager Programm führt in Bezug auf den Raum der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts, zehn Prioritäten für die nächsten fünf Jahre auf.

2005 Asylverfahrensrichtlinie.

2007 Vertrag von Lissabon, durch den der EGV abgeändert wird (und die Bezeich-
nung „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (AEUV) 
erhält). Die Artikel 77-80 AEUV beziehen sich auf Asyl und Einwanderung 
und beinhalten die zweite Phase des GEAS. Mit dem Inkrafttreten des Ver-
trags von Lissabon wurde die Charta der Grundrechte für EU-Organe und 
Mitgliedstaaten zum 1. Dezember 2009 rechtlich verbindlich.

2008 Rückführungsrichtlinie.

2008 Annahme des Europäischen Pakts zu Einwanderung und Asyl durch den Rat 
und Veröffentlichung des Grünbuchs der Kommission vom Oktober 2008. 
Nach ausführlichen Konsultationen wurden die Ziele festgelegt, die in der 
zweiten Phase des GEAS verfolgt werden sollten.

2009 Stockholmer Programm, in dem die Anforderungen an die zweite Phase des 
GEAS präzisiert wurden (umgesetzt zwischen 2011 und 2013).

2010 EASO-Verordnung.

2011 Anerkennungsrichtlinie (Neufassung).

2013 Neufassung der Eurodac-Verordnung, Dublin-III-Verordnung, Neufassung der 
Asylverfahrensrichtlinie und Neufassung der Aufnahmebedingungsrichtlinie.

2015 Ratsbeschlüsse (EU) 2015/1523 bzw. (EU) 2015/1601 zur Einführung von 
vorläufigen Maßnahmen im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten 
von Italien und Griechenland. 



RA - Einführung in das gemeinsame europäische Asylsystem für Gerichte — 25

Teil 2: Überblick über die Rechtsinstrumente 
des GEAS

Dieser Teil der Analyse enthält die wesentlichen Informationen für das Verständnis der Reich-
weite und der Anwendung des GEAS nach Abschluss der zweiten Phase im Juni 2013. Wie 
bereits erwähnt, ist Rechtsgrundlage für die Schaffung des Sekundärrechts Artikel 78 AEUV.

Bevor wir näher auf das Sekundärrecht eingehen, das die Rechtsinstrumente des GEAS aus-
macht, soll zunächst ein Blick auf das Primärrecht geworfen werden, das die Grundsätze und 
Rechte für die allgemeine Anwendung des EU-Rechts festschreibt, sowie diejenigen, die im 
Zusammenhang mit der Anwendung des GEAS von konkreter Bedeutung sind.

2.1 EU-Primärrecht

Neben dem AEUV (Abschnitt 2.1.1, S. 25-28) und dem EUV (Abschnitt 2.1.2, pp. 28-29) 
gehören zum EU-Primärrecht, das für den GEAS von konkreter Bedeutung ist, die EU-Charta 
(Abschnitt 2.1.3, S. 29-34), Protokoll Nr. 24 (Abschnitt 2.1.4, S. 34-35) und Protokoll 
Nr. 30 (Abschnitt 2.1.5, S. 35-36).

2.1.1 AEUV

Während der Arbeit an der zweiten Phase des GEAS beschloss die EU wichtige Änderungen der 
EU-Verträge, die sich nun im AEUV von 2007 (37), wie im Vertrag von Lissabon vorgesehen, der 
am 1. Dezember 2009 in Kraft trat, niedergeschlagen haben.

Die allgemeine Befugnis der Union zur Schaffung eines „Raums der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts“, in dem „die Grundrechte und die verschiedenen Rechtsordnungen und Traditio-
nen der Mitgliedstaaten geachtet werden“, ergibt sich aus Kapitel 1, Allgemeine Bestimmun-
gen, Artikel 67 Absatz 1. Die Befugnis, sicherzustellen, „dass Personen an den Binnengrenzen 
nicht kontrolliert werden“ und „eine gemeinsame Politik in den Bereichen Asyl, Einwanderung 
und Kontrollen an den Außengrenzen, die sich auf die Solidarität der Mitgliedstaaten grün-
det und gegenüber Drittstaatsangehörigen angemessen ist“, zu entwickeln, geht aus Artikel 67 
Absatz 2 hervor. Allerdings wird durch diese allgemeinen Bestimmungen die Wahrnehmung 
der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und den Schutz der inneren Sicherheit nicht berührt (Artikel 77).

Bestimmte allgemeine Vorschriften aus Abschnitt 5 zur Rechtsprechungszuständigkeit des 
EuGH sind ebenfalls relevant. Gemäß Artikel 267 entscheidet der EuGH im Wege der Vorabent-
scheidung a) über die Auslegung der Verträge und b) über die Gültigkeit und die Auslegung der 
Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union. Wird eine derartige 
Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung 
darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem Gerichtshof zur 
Entscheidung vorlegen. (38) Wird eine derartige Frage in einem bei einem einzelstaatlichen 

(37) Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
(38) Gemäß dem ehemaligen Artikel 68 konnten nur letztinstanzliche Gerichte den EuGH anrufen.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&amp;from=DE


26 — RA - Einführung in das gemeinsame europäische Asylsystem für Gerichte

Gericht anhängigen Verfahren gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechts-
mitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur 
Anrufung des EuGH verpflichtet. (39)

Bei der Umsetzung der Bestimmungen des GEAS, wozu auch die Anwendung von einzelstaat-
lichem Recht gehört, das auf der Umsetzung von EU-Sekundärrecht beruht, wenden sowohl 
das Organ, das für die Entscheidung in erster Instanz zuständig ist, als auch die Überprüfungs-
instanz EU-Recht an.

Die konkrete Rechtsgrundlage für das EU-Asylrecht befindet sich nun in Kapitel 2, Artikel 78 
AEUV. Artikel 77 und Artikel 79-80 stellen die Rechtsgrundlage für verwandte Bereiche dar.

Artikel 77 Absatz 1 Buchstaben a und b bezieht sich auf Maßnahmen, mit denen „sicherge-
stellt werden soll, dass Personen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit beim Überschrei-
ten der Binnengrenzen nicht kontrolliert werden“ und mit denen „die Personenkontrolle und 
die wirksame Überwachung des Grenzübertritts an den Außengrenzen sichergestellt werden 
soll.“ Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe c legt fest, dass für die Zwecke von Artikel 77 Absatz 1 das 
Europäische Parlament und der Rat Maßnahmen erlassen werden sollen, die unter anderem 
die Voraussetzungen betreffen, unter denen sich Drittstaatsangehörige innerhalb der Union 
während eines kurzen Zeitraums frei bewegen können, sowie die Abschaffung der Kontrolle 
von Personen, gleich welcher Staatsangehörigkeit, beim Überschreiten der Binnengrenzen. 
Daneben sieht Artikel 80 Folgendes vor: „Für die unter dieses Kapitel fallende Politik der Union 
und ihre Umsetzung gilt der Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der Ver-
antwortlichkeiten, einschließlich der finanziellen Auswirkungen, unter den Mitgliedstaaten.“

Artikel 78 und 79 beziehen sich direkt auf Asyl- und Einwanderungsbelange und legen Folgen-
des fest:

Artikel 78

1. Die Union entwickelt eine gemeinsame Politik im Bereich Asyl, subsidiärer Schutz und 
vorübergehender Schutz, mit der jedem Drittstaatsangehörigen, der internationalen 
Schutz benötigt, ein angemessener Status angeboten und die Einhaltung des Grund-
satzes der Nichtzurückweisung gewährleistet werden soll. Diese Politik muss mit der 
Genfer Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 und dem dazugehörigen Protokoll 
vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie den anderen ein-
schlägigen Verträgen im Einklang stehen.

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen in Bezug auf ein gemeinsa-
mes europäisches Asylsystem, das Folgendes umfasst:
a) einen in der ganzen Union gültigen einheitlichen Asylstatus für 

Drittstaatsangehörige;
b) einen einheitlichen subsidiären Schutzstatus für Drittstaatsangehörige, die kei-

nen europäischen Asylstatus erhalten, aber internationalen Schutz benötigen;
c) eine gemeinsame Regelung für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen 

im Falle eines Massenzustroms;
d) gemeinsame Verfahren für die Gewährung und den Entzug des einheitlichen 

Asylstatus beziehungsweise des subsidiären Schutzstatus;

(39) Siehe Abschnitt 3.5 unten, S. 87-92, „Vorlage an den EuGH gemäß Artikel 267 AEUV.“
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e) Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung 
eines Antrags auf Asyl oder subsidiären Schutz zuständig ist;

f) Normen über die Aufnahmebedingungen von Personen, die Asyl oder subsidiä-
ren Schutz beantragen;

g) Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Drittländern zur Steuerung des 
Zustroms von Personen, die Asyl oder subsidiären beziehungsweise vorüber-
gehenden Schutz beantragen.

3. Befinden sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten aufgrund eines plötzlichen Zustroms 
von Drittstaatsangehörigen in einer Notlage, so kann der Rat auf Vorschlag der Kom-
mission vorläufige Maßnahmen zugunsten der betreffenden Mitgliedstaaten erlas-
sen. Er beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments.

Artikel 79

1. Die Union entwickelt eine gemeinsame Einwanderungspolitik, die in allen Phasen eine 
wirksame Steuerung der Migrationsströme, eine angemessene Behandlung von Dritt-
staatsangehörigen, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, sowie die 
Verhütung und verstärkte Bekämpfung von illegaler Einwanderung und Menschen-
handel gewährleisten soll.

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren(40) Maßnahmen in folgenden Bereichen:
a) Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen sowie Normen für die Erteilung 

durch die Mitgliedstaaten von Visa und Aufenthaltstiteln für einen langfristigen 
Aufenthalt, einschließlich solcher zum Zwecke der Familienzusammenführung;

b) Festlegung der Rechte von Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in einem 
Mitgliedstaat aufhalten, einschließlich der Bedingungen, unter denen sie sich in 
den anderen Mitgliedstaaten frei bewegen und aufhalten dürfen;

c) illegale Einwanderung und illegaler Aufenthalt, einschließlich Abschiebung und 
Rückführung solcher Personen, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten;

d) Bekämpfung des Menschenhandels, insbesondere des Handels mit Frauen und 
Kindern.

3. Die Union kann mit Drittländern die Rückübernahme von Drittstaatsangehörigen in 
ihr Ursprungs- oder Herkunftsland vereinbaren, wenn diese die Voraussetzungen für 
die Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder die Anwesenheit oder den 
Aufenthalt in diesem Gebiet nicht oder nicht mehr erfüllen.

4. Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten Maßnahmen festlegen, mit denen die Bemühungen der Mitglied-
staaten um die Integration der sich rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet aufhaltenden 
Drittstaatsangehörigen gefördert und unterstützt werden.

5. Dieser Artikel berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, festzulegen, wie viele 
Drittstaatsangehörige aus Drittländern in ihr Hoheitsgebiet einreisen dürfen, um dort 
als Arbeitnehmer oder Selbstständige Arbeit zu suchen.

(40) Beim ordentlichen Gesetzgebungsverfahren agieren der Rat und das Parlament bei der Annahme von Sekundärrecht als Mitgesetzgeber gemäß Artikel 294 
AEUV. In Bereichen, für die das ordentliche Gesetzgebungsverfahren vorgesehen ist, wie es bei Asyl und Einwanderung der Fall ist, erfolgt die Beschlussfassung 
des Rates mit qualifizierter Mehrheit gemäß Artikel 238 AEUV.
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Artikel 78 Absatz 1 legt fest, dass die gemeinsame Asylpolitik mit der Genfer Flüchtlings-
konvention und den anderen einschlägigen Verträgen in Einklang stehen muss. Obwohl die 
Erwägungsgründe zur Anerkennungsrichtlinie und ihrer Neufassung auf die Genfer Flücht-
lingskonvention als „wesentlichen Bestandteil des internationalen Rechtsrahmens für den 
Schutz von Flüchtlingen“ Bezug nehmen (Erwägungsgrund 3 der AR und Erwägungsgrund 4 
der Neufassung der AR), geht aus Artikel 78 Absatz 1 nicht hervor, dass irgendeines dieser 
Übereinkommen damit Bestandteil des EU-Rechts würde (41). Gemeint ist vielmehr, dass die 
maßgebliche EU-Gesetzgebung „im Licht der allgemeinen Systematik und des Zwecks der 
Richtlinie in Übereinstimmung mit der Genfer Konvention und einschlägigen anderen Verträ-
gen auszulegen“ sind (siehe Abschnitt 3.1 unten, S. 65-67) (42).

Es sollte auch hervorgehoben werden, dass Artikel 78 Absatz 2 die Festlegung eines „einheit-
lichen Asylstatus“ und eines „einheitlichen subsidiären Schutzstatus“, die Einrichtung einer 
„gemeinsamen Regelung“ für den vorübergehenden Schutz und „gemeinsame Verfahren für 
die Gewährung und den Entzug des einheitlichen Asylstatus beziehungsweise des subsidiä-
ren Schutzstatus“ vorsieht. Allerdings hat die Systematik des GEAS noch nicht alle diese Ziele 
erreicht. Denn die Anerkennung des internationalen Schutzstatus durch einen Mitgliedstaat 
gemäß der Neufassung der AR führt nicht zu dessen unionsweiter Anerkennung (43) und die 
Autonomie der einzelstaatlichen Verfahren ist in der Neufassung der AVR nicht vollständig 
geregelt (44). Zwar sind in der Richtlinie über den vorübergehenden Schutz Bestimmungen 
zum vorübergehenden Schutz im Falle eines Massenzustroms vorgesehen (45), jedoch hängt 
die Anwendung dieser Richtlinie von einem Beschluss des Rates ab, der mit qualifizierter 
Mehrheit ergehen muss. In der Praxis wurde diese Richtlinie noch nie angewandt. In Über-
einstimmung mit Artikel 78 Absatz 3, der den Erlass von vorläufigen Maßnahmen zugunsten 
von Mitgliedstaaten durch den Rat vorsieht, die sich aufgrund eines plötzlichen Zustroms von 
Drittstaatsangehörigen in einer Notlage befinden, sowie gemäß Artikel 80 zum Grundsatz der 
Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten, 
nahm der Rat jedoch den Beschluss 2015/1523 vom 14. September 2015 und den Beschluss 
2015/1601 vom 22. September 2015 zur Einführung von vorläufigen Maßnahmen im Bereich 
des internationalen Schutzes zugunsten von Italien und Griechenland an. (46)

2.1.2 EUV  

Neben den allgemeinen Bestimmungen der Artikel 2 und 3 sind die Regelungen des Arti-
kels 6 EUV für das GEAS am relevantesten.

Artikel 6 Absatz 1 legt fest, dass die EU-Charta Teil des EU-Primärrechts und somit für die 
Mitgliedstaaten rechtsverbindlich ist. Es wird festgestellt, dass die in der Charta niedergeleg-
ten Rechte, Freiheiten und Grundsätze von der EU mit der Maßgabe anerkannt werden, dass 
durch die Bestimmungen der Charta „die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten der 
Union in keiner Weise erweitert“ werden. Damit bestätigt Artikel 6 Absatz 1, dass durch die 
Charta keine positiven Rechte verliehen werden, die nicht anderweitig im EU-Recht anerkannt 

(41) Siehe EuGH, Urteil vom 17. Juli 2014, Rechtssache C-481/13, Mohammad Ferooz Qurbani gegen Deutschland, EU:C:2014:2101, Rdnr. 25.
(42) Siehe EuGH, Urteil Bolbol, zitiert in FN 3, Absatz 38. Siehe ebenso Rdnrn. 36-37 näher erläutert.
(43) Bundesverwaltungsgericht (Deutschland), 10 C 7.13 Urteil, zitiert in FN 36, Absatz 29.
(44) Siehe UNHCR, Comments on the European Commission’s Amended Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common proce-
dures for the granting and withdrawing international protection status (Recast) COM (2011) 319 final, Januar 2012. 
(45) Siehe Abschnitt 2.2.6 unten, S. 58.
(46) Beschluss (EU) 2015/1523 des Rates vom 14. September 2015 zur Einführung von vorläufigen Maßnahmen im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten 
von Italien und Griechenland[2015] ABl. L 239/146; und Beschluss (EU) 2015/1601 des Rates vom 22. September 2015 zur Einführung von vorläufigen Maßnah-
men im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten von Italien und Griechenland [2015] ABl. L 248/80. Siehe Abschnitt 2.2.1 unten, S. 36-42. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&amp;from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155104&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=973855
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82833&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=377911
http://www.bverwg.de/entscheidungen/verwandte_dokumente.php?az=BVerwG+10+C+7.13
http://www.refworld.org/docid/4f3281762.html
http://www.refworld.org/docid/4f3281762.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&amp;from=EN
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sind. Die Wirkung der Charta (in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1) besteht vielmehr darin, 
diese Rechte sichtbarer zu machen. Denn der EuGH hat klargestellt, dass die Auslegung von 
konkreten Bestimmungen des EU-Rechts im Einklang mit den in der Charta niedergelegten 
Rechte, Freiheiten und Grundsätzen erfolgen muss (47).

Artikel 6 Absatz 2 bestimmt, dass die Union der Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) beitritt. Dies ist allerdings trotz Beitrittsver-
handlungen noch nicht erfolgt. Im Dezember 2014 hat der EuGH in einem Gutachten bekannt 
gegeben, dass ein Beitritt zu den vorgeschlagenen Bedingungen nicht mit EU-Recht vereinbar 
sei (48). Sofern ein Beitritt erfolgt, so wird sich die Situation natürlich grundlegend ändern, 
denn die EU wird dann ein Unterzeichnerstaat der EMRK sein.

Artikel 6 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) besagt Folgendes: „Die Grund-
rechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen 
der Mitgliedstaaten ergeben, sind als allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts“. Das führt 
jedoch nicht dazu, dass die Bestimmungen der EMRK in EU-Recht übernommen würden. In 
Artikel 6 Absatz 3 wird die Rechtsprechung des EuGH kodifiziert, wonach diese Bestimmungen 
zum Schutz der Menschenrechte vom EuGH als Inspirationsquelle für das EU-Recht zu ver-
wenden und bei der Auslegung der EU-Rechtsvorschriften heranzuziehen sind. In Verbindung 
mit Artikel 52 Absatz 3 der EU-Charta (siehe unten Abschnitt 2.1.3, S. 29-34), stellen die 
EMRK und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
eine wichtige Inspirationsquelle dar. Aus Artikel 52 Absatz 3 der EU-Charta ergibt sich Folgen-
des: Insoweit die Charta Rechte enthält, die mit den von der EMRK garantierten Rechten über-
einstimmen, haben sie die gleiche Bedeutung und Tragweite, die ihnen in der EMRK gemäß 
der Auslegung durch die Rechtsprechung des EGMR verliehen wird. Allerdings schließt diese 
Bestimmung die Gewährung eines höheren Schutzniveaus durch das EU-Recht nicht aus (49).

2.1.3 Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Die EU-Charta wurde durch Artikel 6 Absatz 1 EUV mit Wirkung vom 1. Dezember 2009 in 
das Primärrecht der EU aufgenommen. Das bedeutet, dass die Bestimmungen der Charta 
nicht nur die EU-Organe, sondern auch die Mitgliedstaaten, bei der Umsetzung des Rechts 
der Union (Artikel 51 Absatz 1 der Charta) binden. Die von der Charta garantierten Grund-
rechte müssen eingehalten werden, wenn einzelstaatliche Gesetzgebung unter das EU-Recht 
fällt. Die Anwendbarkeit des EU-Rechts hat die Anwendbarkeit der in der Charta garantier-
ten Grundrechte zur Folge (50). Somit können alle Handlungen, die mit der Anwendung der 
Bestimmungen des GEAS in Zusammenhang stehen (direkte Anwendbarkeit, einschließlich 
der Bestimmungen, die den Mitgliedstaaten Ermessensspielraum einräumen, oder indirekte 
Anwendbarkeit in Form einzelstaatlicher Vorschriften, die die Bestimmungen von EU-Richt-
linien umsetzen), potenziell vor den einzelstaatlichen Gerichten vom Standpunkt der Charta 
aus gerechtfertigt werden. Dabei sind unter Umständen nicht nur Überlegungen zum jeweils 
einschlägigen Sekundärrecht anzustellen, sondern auch zum Primärrecht einschließlich der 
Charta. Wie sich bei der Analyse der einzelnen Artikel der Charta zeigen wird, verweist der 

(47) Siehe EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2011, Große Kammer, verbundene Rechtssachen C-411/10 und C-493/10, N. S. gegen Secretary of State for the Home 
Department und M. E. u. a. gegen Refugee Applications Commissioner und Minister for Justice, Equality and Law Reform., EU:C:2011:865, Rdnr. 119.
(48) Siehe EuGH, Gutachten 2/13 vom 18. Dezember 2014, Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, EU:C:2014:2454.
(49) Siehe z. B. EuGH, Urteil vom 5. Oktober 2010, Rechtssache C-400/10 PPU, J. McB. gegen L.E., EU:C:2010:582, Rdnr. 53.
(50) EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, Rechtssache C-617/10, Åklagaren gegen Hans Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, Rdnr. 21. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164523
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164523
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de2d097b4f709f472e87b4ee09c2162451.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obx8Ne0?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162841
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de2d097b4f709f472e87b4ee09c2162451.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obx8Ne0?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162841
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5fbd062e036a54d68ae2cb1e270844655.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObN8Te0?text=&docid=81398&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=574508
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd98ed5844a42a4886a55dc82f19188ccb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa3n0?text=&docid=134202&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18205
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EuGH in seinen Urteilen bezüglich der Auslegung des EU-Sekundärrechts auf Bestimmungen 
der Charta.

Gemäß ständiger Rechtsprechung ist ein einzelstaatliches Gericht, das Bestimmungen des 
EU-Rechts anzuwenden hat, verpflichtet, diesen volle Wirksamkeit zu verleihen. Falls erforder-
lich, sind in diesem Zusammenhang gegenteilige Bestimmungen des einzelstaatlichen Rechts 
nicht anzuwenden. (51) Der EuGH hat in diesem Sinne Folgendes entschieden:

Das Unionsrecht steht einer Gerichtspraxis entgegen, die die Verpflichtung des natio-
nalen Gerichts, Vorschriften, die gegen ein durch die Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union garantiertes Grundrecht verstoßen, nicht anzuwenden, davon abhängig 
macht, dass sich dieser Verstoß klar aus den betreffenden Rechtsvorschriften oder der 
entsprechenden Rechtsprechung ergibt, da sie dem nationalen Gericht die Befugnis 
abspricht - gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof der Europäischen 
Union - die Vereinbarkeit dieser Bestimmung mit der Charta umfassend zu beurteilen (52).

Es ist zu beachten, dass in der Präambel der Charta bezüglich ihres Zwecks und ihrer Auslegung 
Folgendes festgelegt ist:

Diese Charta bekräftigt unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der Gemein-
schaft und der Union und des Subsidiaritätsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus 
den gemeinsamen Verfassungstraditionen und den gemeinsamen internationalen Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten, aus dem Vertrag über die Europäische Union und den 
Gemeinschaftsverträgen, aus der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, aus den von der Gemeinschaft und dem Europarat beschlos-
senen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergeben. In 
diesem Zusammenhang erfolgt die Auslegung der Charta durch die Gerichte der Union 
und der Mitgliedstaaten unter gebührender Berücksichtigung der Erläuterungen, die 
unter der Leitung des Präsidiums des Konvents zur Ausarbeitung der Charta formuliert 
und unter der Verantwortung des Präsidiums des Europäischen Konvents aktualisiert 
wurden.

Zur Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze ist ebenfalls Artikel 52 der Charta 
relevant, Insbesondere legt Artikel 52 Absatz 3 Folgendes fest: Soweit diese Charta Rechte 
enthält, die denen durch die EMRK garantierten Rechten entsprechen, haben sie die gleiche 
Bedeutung und Tragweite, die ihnen in der EMRK verliehen wird. Dieser Bestimmung steht 
nicht entgegen, dass das Recht der Union einen weiter gehenden Schutz gewährt.

Im Zusammenhang mit dem GEAS ist Artikel 18 von besonderer Bedeutung, wonach „[d]as 
Recht auf Asyl [...] nach Maßgabe [der Genfer Flüchtlingskonvention] sowie nach Maßgabe 
des [EUV] und des [AEUV] gewährleistet [wird].“ Hier wird zum ersten Mal in der EU in einem 
rechtsverbindlichen, supranationalen Instrument, das von den EU-Mitgliedstaaten unterzeich-
net wurde, das Recht auf Asyl anerkannt. Das Recht auf Asyl, das in Artikel 18 der Charta 
niedergelegt ist, kommt vor allem in Artikel 6 (Zugang zum Verfahren), Artikel 9 (Berechtigung 
zum Verbleib im Mitgliedstaat während der Prüfung des Antrags) und in Erwägungsgrund 27 
der Neufassung der AVR sowie der Neufassung der AR vor.

(51) Siehe unten Abschnitt 3.3, S. 69-74. Allerdings sind die Bestimmungen von Protokoll Nr. 30 (siehe Abschnitt 2.1.5 unten, S. 35-36) in Verbindung mit 
dem Standpunkt Polens und des Vereinigten Königreichs zu beachten (siehe EuGH, Urteil NS, ME u. a., zitiert in FN 47, Absätze 116-122).
(52) EuGH, Urteil Åkerberg Fransson, zitiert in FN 50, Absatz 49.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164523
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd98ed5844a42a4886a55dc82f19188ccb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa3n0?text=&docid=134202&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18205
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In einigen Rechtsakten des Sekundärrechts des CEAS wird speziell auf die Charta Bezug 
genommen und darauf verwiesen, dass diese für deren Auslegung maßgeblich ist. Das ist bei-
spielsweise der Fall in Erwägungsgrund 16 der Neufassung der AR, Erwägungsgrund 60 der 
Neufassung der AVR, Erwägungsgrund (35) der Neufassung der ABR und Erwägungsgrund 
39 der Dublin III-Verordnung. Dabei wird jeweils auf eine andere Reihe von Rechten Bezug 
genommen, wie in der Tabelle unten zusammengefasst:

Erwägungsgründe der Rechtsinstrumente  
des GEAS

Charta der Grundrechte  
der Europäischen Union

Neu fassung 
der AR (53)

Neu fassung 
der Asyl-

verfah rens-
richt linie (54)

Neu fassung der 
Richt linie über die 
Aufnah mebedin-

gungen (55)

Dublin-III-
Verord-
nung (56)

Art. 1 Würde des Menschen    

Art. 4 Verbot der Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Strafe oder Behandlung 

  

Art. 6 Recht auf Freiheit und Sicherheit 

Art. 7 Achtung des Privat- und Familienlebens   

Art. 11 Freiheit der Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit 



Art. 14 Recht auf Bildung 

Art. 15 Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten 

Art. 16 Unternehmerische Freiheit 

Art. 18 Asylrecht   

Art. 19 Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und 
Auslieferung



Art. 21 Verbot unterschiedlicher Behandlung   

Art. 23 Gleichheit von Frauen und Männern 

Art. 24 Die Rechte des Kindes    

Art. 34 Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung 

Art. 35 Medizinische Versorgung 

Art. 47 Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
und ein unparteiisches Verfahren 

  

Diese konkreten Verweise auf die in der Charta niedergelegten Grundsätze unterstreichen die 
Auffassung des EU-Gesetzgebers, dass diese zum besseren Verständnis des Inhalts des GEAS 
beitragen.

Die Liste der zitierten Artikel ist nicht erschöpfend. Folgende Bestimmungen der Charta sind 
für das GEAS ebenfalls von besonderer Bedeutung:

– Artikel 2: Recht auf Leben;
– Artikel 3 Absatz 1: Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit;

(53) Erwägungsgrund 16 der Neufassung der AR Einige dieser Rechte haben ganz klar mehr Relevanz für den Zivilstatus, der sich aus der Anerkennung des inter-
nationalen Schutzstatus ergibt.
(54) Erwägungsgrund 60 der AVR 
(55) Erwägungsgrund 35 der AVR 
(56) Erwägungsgrund 39 der Dublin-III-Verordnung 



32 — RA - Einführung in das gemeinsame europäische Asylsystem für Gerichte

– Artikel 5 Absatz 3: Verbot des Menschenhandels;
– Artikel 10: Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit;
– Artikel 41: Recht auf eine gute Verwaltung;
– Artikel 51: Anwendungsbereich;
– Artikel 52: Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze; und
– Artikel 53: Schutzniveau.

Einige dieser Artikel wurden bereits in der Rechtsprechung des EuGH zitiert und zwar durch 
Verweis auf die allgemeinen Grundsätze des EU-Rechts, die in diesen niedergelegt sind, und 
die bei der Auslegung der konkreten Bestimmungen des jeweiligen Instrumentes des GEAS 
dementsprechend herangezogen werden können. Folgende Beispiele veranschaulichen die 
Bedeutung der Charta für die Auslegung.

Artikel 1 („Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen“) 
wurde in einer Rechtssache zitiert, in der es um Methoden zur Bewertung der Glaub-
würdigkeit der erklärten sexuellen Orientierung eines Antragstellers ging. Das Gericht 
vertrat die Ansicht, dass Artikel 1 die Annahme bestimmter Beweise durch die natio-
nalen Behörden ausschließe die aufgrund ihres Charakters die Würde des Menschen 
verletzten (57). Der EuGH hat außerdem entschieden, dass aufgrund der allgemeinen Sys-
tematik und dem Zweck der ABR und der Einhaltung der Grundrechte – insbesondere 
des Artikels 1 der Charta – einem Asylbewerber der durch die ABR gewährte Schutz nicht 
vorenthalten werden kann, nicht einmal vorübergehend nach Stellung des Asylantrags 
und vor der tatsächlichen Abschiebung in den zuständigen Mitgliedstaat (58).

Die Wirkung von Artikel 4 (Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung) 
wurde in der Rechtssache N.S., M.E. u. a. berücksichtigt (59). Es ging darum, ob die Abschie-
bung der Antragsteller nach Griechenland gemäß der Dublin-II-Verordnung angesichts 
der Bedingungen, unter denen Asylbewerber in Griechenland lebten und festgehalten 
wurden, gegen Artikel 4 verstoßen würde. Der EuGH vertrat die Ansicht, dass es den Mit-
gliedstaaten einschließlich der nationalen Gerichte obliege, einen Asylbewerber nicht 
in den zuständigen Mitgliedstaat im Sinne der Verordnung Nr. 343/2003 abzuschieben, 
„wenn ihnen nicht unbekannt sein kann, dass die systemischen Mängel des Asylverfah-
rens und der Aufnahmebedingungen […] in diesem Mitgliedstaat ernsthafte und durch 
Tatsachen bestätigte Gründe für die Annahme darstellen, dass der Antragsteller tatsäch-
lich Gefahr läuft, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von 
Artikel 4 der Charta ausgesetzt zu werden.“ Der EuGH war der Meinung, dass Artikel 1, 
18 und 47 der Charta nicht zu einer anderen Antwort auf die gestellten Fragen führen 
würde, so dass auf deren Wirkung nicht einzugehen sei.

Artikel 10 Absatz 1 der Charta wurde im Zusammenhang mit der Auslegung von Arti-
kel 9 Absatz 1 der AR (jetzt Artikel 9 Absatz 1 der Neufassung der AR) bezüglich der 
Kriterien für die Entscheidung zitiert, wann eine Verfolgung in Y und Z vorliegt (60). Es 
ging darum, ob Formen des Eingriffs in die Religionsfreiheit, die nicht die wesentlichen 
Elemente der religiösen Identität der jeweiligen Person betreffen – und somit gegen 

(57) EuGH, Urteil vom 2. Dezember 2014, verbundene Rechtssachen C-148/13 bis C-150/13, Große Kammer, A, B, C gegen Staatssecretaris van Veiligheid en Jus-
titie, EU:C:2014:2406, Rdnr. 65.
(58) EuGH, Urteil vom 27. September 2012, Rechtssache C-179/11, Cimade and GISTI gegen Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et 
de l’Immigration, EU:C:2012:594, Rdnr. 56. 
(59) EuGH, Urteil N.S., M.E. u. a., zitiert in FN 47, Absätze 94, 106 und 113-114. Siehe auch EuGH, Urteil vom 10. Dezember 2013, Große Kammer, Rechtssa-
che C-394/12, Shamso Abdullahi gegen Bundesasylamt, EU:C:2013:813.
(60) EuGH, Urteil vom 5. September 2012, Große Kammer, verbundene Rechtssachen C-71/11 und C-99/11, Bundesrepublik Deutschland gegen Y und Z, 
EU:C:2012:518.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1704967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1704967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130def725a0e7d407416fafc4ec544f456e3e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxiNe0?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=141742
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130def725a0e7d407416fafc4ec544f456e3e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxiNe0?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=141742
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=117187&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=164523
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0394&amp;from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126364&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373237


RA - Einführung in das gemeinsame europäische Asylsystem für Gerichte — 33

Artikel 9 EMRK verstoßen – eine Verfolgung im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Neu-
fassung der AR darstellen. Der EuGH vertrat die Ansicht, dass nicht jeder Eingriff in das 
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, das in Artikel 10 Absatz 1 der 
Charta niedergelegt ist, eine „Verfolgung“ im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Anerken-
nungsrichtlinie darstelle. (61)

Im Urteil M’Bodj (62) stellte der EuGH die Erforderlichkeit fest, Artikel 15 Buchstabe b 
der AR (jetzt Artikel 15 Buchstabe b der Neufassung der AR) im Einklang mit Artikel 19 
Absatz 2 der Charta auszulegen. Dem Antragsteller war nach den nationalen Rechts-
vorschriften die Erlaubnis erteilt worden, im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats zu leben, 
da er an einer Krankheit litt, die ein tatsächliches Risiko für sein Leben oder seine kör-
perliche Unversehrtheit darstellte, und für die in seinem Ursprungsland keine geeig-
nete medizinisch Behandlung zur Verfügung stand. Die vom EuGH zu beantwortende 
Frage war, ob der Antragsteller gemäß der AR einen Anspruch auf Sozialleistungen und 
Gesundheitsschutz habe. Der EuGH war der Ansicht, dass der Antragsteller nicht die 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des subsidiären Schutzes gemäß Artikel 15 
b der AR erfülle, der „ernsthaften Schaden“ als Folter oder unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung oder Bestrafung im Herkunftsland definiert. Denn der ernsthafte 
Schaden müsse auf dem Verhalten eines Dritten beruhen und dürfe nicht lediglich das 
Ergebnis allgemeiner Defizite des Gesundheitssystems des Herkunftslandes sein. Da kein 
Risiko eines vorsätzlichen Entzugs der Gesundheitsschutzes im Herkunftsland bestehe, 
falle der Antragsteller nicht unter den Anwendungsbereich des Artikels 15 Buchstabe b 
der AR und die Heranziehung von Artikel 19 Absatz 2 der Charta stelle diese Auslegung 
nicht in Frage.

Der Anwendungsbereich von Artikel 41 der Charta zum Recht auf eine gute Verwaltung, 
das „das Recht jeder Person [umfasst], gehört zu werden, bevor ihr gegenüber eine 
für sie nachteilige individuelle Maßnahme getroffen wird“ (Artikel 41 Absatz 2 Buch-
stabe a), wurde auch bei der Auslegung der Rechtsvorschriften des GEAS in zwei Rechts-
sachen berücksichtigt. In beiden Rechtssachen ging es um das irische System, das zwei 
aufeinanderfolgende, aber getrennte Verfahren vorsieht. Dabei wird zuerst über den 
Flüchtlingsstatus entschieden und dann, falls dieser abgelehnt wird, über den subsidiä-
ren Schutzstatus (wie gemäß der AVR zulässig). (63) In der Rechtssache M.M. (64) ging 
es darum, ob der Antragsteller, der im Asylverfahren zur Anerkennung des Flüchtlings-
status angehört worden war, dessen Antrag aber abschlägig beschieden wurde, einen 
Anspruch darauf hatte, in einem weiteren Verfahren zu seinem Antrag auf subsidiären 
Schutz angehört zu werden. Der EuGH vertrat die Ansicht, dass die Wahrung des Vertei-
digungsrechts ein tragender Grundsatz des Unionsrechts sei. (65) Der EuGH stellte fest, 
dass der Anspruch auf rechtliches Gehör in allen Verfahren in diesem Grundprinzip ent-
halten sei. Dies werde nicht nur in Artikel 47 und 48, sondern auch in Artikel 41 der 
Charta bestätigt. (66) Nach Auffassung des EuGH obliege es dem nationalen Gericht, die 

(61) a. a. O., Rdnr. 56-66 näher erläutert. 
(62) EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2014, Rechtssache C-542/13, Mohamed M’Bodj gegen Etat belge, EU:C:2014:2452, Rdnr. 31-38 näher erläutert. Diese Rechts-
sache gibt in Verbindungg mit Bundesrepublik Deutschland gegen B und D (Urteil vom 9. November 2010, Große Kammer, verbundene Rechtssachen C-57/09 und 
C-101/09, EU:C:2010:661) und Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve gegen Moussa Abdida (Urteil vom 18. Dezember 2014, Große Kammer, 
Rechtssache C-562/13, EU:C:2014:2453) auch Aufschluss darüber, wie die Bestimmungen der EU-Charta bei der Auslegung des EU-Sekundärrechts zu verstehen 
sind und bietet Orientierung zur Breite des Ansatzes des EuGH beim Umgang mit diesbezüglichen Auslegungsfragen. Auf diese Themen wird unten in Teil 3 näher 
eingegangen, S. 65-98.
(63) Irland hat die Neufassung der AVR nicht angenommen, so dass die AVR dort weiterhin relevant ist.
(64) EuGH, Urteil vom 22. November 2012, Rechtssache C-277/11, M.M. gegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, 
EU:C:2012:744, Rdnr. 95. 
(65) a. a. O.,Rdnr. 81.
(66) a. a. O.,Rdnr. 82.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=534116
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda4a63e97a7e348f485dc91f2e89fcd05.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPc3v0?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=104295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160943&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=380527
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=302563
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Wahrung der Grundrechte des Antragstellers in allen Verfahren sicherzustellen, insbe-
sondere des Anspruchs auf rechtliches Gehör (67). In der Rechtssache H.N. bestätigte 
der EuGH, dass Artikel 41 der Charta einen allgemeinen Grundsatz des EU-Rechts dar-
stelle (68). Da sich jedoch Artikel 41 der Charta nicht an die Mitgliedstaaten richte, son-
dern nur an die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, finde Artikel 41 
als solcher keine Anwendung auf die Mitgliedstaaten (69).

In Samba Diouf (70) wurde auf Artikel 47 im Zusammenhang mit der Auslegung von Arti-
kel 39 der AVR eingegangen. In dieser Rechtssache vertrat der EuGH die Ansicht, dass 
es hier nicht nur um das Recht eines Asylbewerbers auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
vor einem Gericht gemäß Artikel 39 der Asylverfahrensrichtlinie gehe, sondern auch um 
den Grundsatz des effektiven gerichtlichen Schutzes, einem allgemeinen Grundsatz des 
Unionsrechts, der in Artikel 47 der Charta niedergelegt sei.

Die oben genannten Beispiele für das Ausmaß, in dem der EuGH bei seiner auslegenden Recht-
sprechung auf die Bestimmungen der Charta zurückgreift, zeigen, welchen Auslegungsansatz 
die nationalen Gerichte bei der Anwendung von EU-Recht verwenden sollen.

2.1.4 Protokoll Nr. 24

Protokoll Nr. 24 über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, auch bekannt als „Aznar-Protokoll“ oder „Spanisches Protokoll“, gehört 
zum Primärrecht der EU. Es legt fest, dass „die Mitgliedstaaten füreinander für alle rechtlichen 
und praktischen Zwecke im Zusammenhang mit Asylangelegenheiten als sichere Herkunftslän-
der [gelten].“ Ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats kann somit keinen Antrag auf interna-
tionalen Schutz gemäß der Bestimmungen des GEAS stellen (Artikel 1 der Neufassung der AR), 
da dies Drittstaatsangehörigen und staatenlosen Personen vorbehalten ist. Allerdings kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates außerhalb des 
GEAS, einen Antrag unter Berufung auf die Genfer Flüchtlingskonvention stellt. Ein Staatsan-
gehöriger eines EU-Mitgliedstaates, der fürchtet, im Mitgliedstaat seiner Staatsangehörigkeit 
verfolgt zu werden, und Schutz vor Zurückweisung in diesen Mitgliedstaat sucht, kann unter 
Berufung auf die Genfer Flüchtlingskonvention in einem anderen Mitgliedstaat beantragen, 
als Flüchtling anerkannt zu werden. Obwohl dieses Thema bei Rechtssachen nur sehr selten 
relevant ist, sieht das Protokoll vor, dass „ein Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaats von einem anderen Mitgliedstaat nur [in den folgenden vier Fällen] berücksichtigt 
oder zur Bearbeitung zugelassen werden [darf]“ (71):

(a) wenn der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehöriger der Antragsteller ist, Maßnah-
men ergreift, die in seinem Hoheitsgebiet seine in der EMRK festgelegten Ver-
pflichtungen außer Kraft setzen;

(67) a. a. O.,Rdnr. 95.
(68) EuGH, Urteil vom 8. Mai 2014, Rechtssache C-604/12, H.N. gegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, EU:C:2014:302, 
Rdnr. 49.
(69) EuGH, Urteil vom 17. Juli 2014, verbundene Rechtssachen C-141/12 und C-372/12, Y.S. gegen Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, und Minister vor 
Immigratie, Integratie en Asiel gegen M und S, EU:C:2014:2081, Rdnr. 68.
(70) EuGH, Urteil vom 28. Juli 2011, Rechtssache C-69/10, Brahim Samba Diouf gegen Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, EU:C:2011:524. 
(71) Siehe z. B. Staatsrat (Frankreich), Urteil vom 30. Dezember 2009, OFRA gegen M.C., Nr. 305226; und Nationaler Gerichtshof für Asylrecht (Frankreich), SR, 
Urteil vom 30. März 2011, ML, Nr. 10013804, in Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile, Année 2011, 
2012, S. 17-18.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E/PRO/24&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E/PRO/24&amp;from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=272746
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155114&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=92268
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155114&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=92268
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=313554
http://www.cnda.fr/content/download/10256/30898/version/1/file/recueil-annuel-2011-version-anonymisee.pdf
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(b) wenn vom Rat das Aussetzungsverfahren des Artikels 7 Absatz 1 EUV eingeleitet 
worden ist (72);

(c) Wenn der Rat einen Beschluss nach Artikel 7 Absatz 1 oder Artikel 7 Absatz 2 erlas-
sen hat (schwerwiegende und anhaltende Verletzung der in Artikel 2 EUV genann-
ten Werte durch einen Mitgliedstaat);

(d) wenn ein Mitgliedstaat in Bezug auf den Antrag eines Staatsangehörigen eines 
anderen Mitgliedstaats einseitig den Beschluss fasst, den Antrag zu bearbeiten, 
wird der Rat umgehend unterrichtet und bei der Prüfung des Antrags wird von der 
Vermutung ausgegangen, dass der Antrag offensichtlich unbegründet ist.

2.1.5 Protokoll Nr. 30

Protokoll Nr. 30 befasst sich mit der Anwendung der EU-Charta auf Polen und das Vereinigte 
Königreich (73).

Artikel 1 Absatz 1 legt fest, dass die Charta keine Ausweitung der Befugnis des EuGH oder 
eines Gerichts Polens oder des Vereinigten Königreichs zu der Feststellung bewirkt, dass die 
„Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die Verwaltungspraxis oder -maßnahmen“ Polens oder 
des Vereinigten Königreichs nicht mit den durch die Charta bekräftigten Grundrechten, Frei-
heiten und Grundsätzen im Einklang stehen. Artikel 1 Absatz 2 bestätigt, dass „mit Titel IV der 
Charta [über Solidarität] keine für Polen oder das Vereinigte Königreich geltenden einklagba-
ren Rechte geschaffen [werden]“, soweit Polen bzw. das Vereinigte Königreich solche Rechte 
nicht in ihrem jeweiligen nationalen Recht vorgesehen haben.

Gemäß Artikel 2 gilt Folgendes: Wird in einer Bestimmung der EU-Charta auf das innerstaat-
liche Recht und die innerstaatliche Praxis Bezug genommen, so findet diese Bestimmung auf 
Polen und das Vereinigte Königreich nur in dem Maße Anwendung, in dem die darin enthal-
tenen Rechte oder Grundsätze durch das Recht oder die Praxis Polens bzw. des Vereinigten 
Königreichs anerkannt sind.

In der Rechtssache N.S., M.E. u. a. (74) vertrat die Regierung des Vereinigten Königreichs 
im nationalen erstinstanzlichen Verfahren die Ansicht, dass aufgrund dieses Protokolls die 
Bestimmungen der EU-Charta nicht im Vereinigten Königreich anwendbar seien. In einem 
Vorabentscheidungsersuchen wurde der EuGH (unter anderem) gefragt, ob Angelegenheiten 
im Zusammenhang mit einem angeblichen Verstoß gegen die Charta aufgrund des Protokolls 
geändert werden müssten. Obgleich die Regierung des Vereinigten Königreichs diese Auffas-
sung im Rechtsmittelverfahren nicht länger vertrat, wies der EuGH darauf hin, dass gemäß 
dem dritten Erwägungsgrund des Protokolls Artikel 6 EUV vorschreibe, dass die Charta von 
den nationalen Gerichten streng im Einklang mit den in jenem Artikel erwähnten Erläuterun-
gen anzuwenden und auszulegen sei. Der sechste Erwägungsgrund erinnere daran, „dass die 
Charta die in der Union anerkannten Rechte, Freiheiten und Grundsätze bekräftigt und diese 
Rechte besser sichtbar macht, aber keine neuen Rechte oder Grundsätze schafft.“ In diesem 
Sinn enthalte Artikel 1 Absatz 1 des Protokolls Nr. 30 eine Klarstellung bezüglich des Anwen-
dungsbereichs von Artikel 51 der Charta. Er bestätigt, dass nicht bezweckt werde, einen der 

(72) Es handelt sich hier um ein komplexes und extremes Verfahren, das einen begründeten Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten und eine Mehrheit von 
vier Fünfteln der Mitglieder des Rates sowie die Zustimmung des Europäischen Parlaments erfordert und für Fälle vorgesehen ist, in denen eine eindeutige Gefahr 
einer schwerwiegenden Verletzung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts gemäß Artikel 2 EUV besteht. In der Praxis wurde dieses Verfahren 
noch nie angewandt. 
(73) Protokoll Nr. 30 über die Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union auf Polen und das Vereinigte Königreich 
(74) EuGH, Urteil N.S., M.E. u. a., zitiert in FN 47, Absätze 116-122 näher erläutert.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164523


36 — RA - Einführung in das gemeinsame europäische Asylsystem für Gerichte

beiden Staaten von der Verpflichtung zur Einhaltung der Bestimmungen der Charta zu befreien 
oder deren nationale Gerichte von der Sicherstellung der Einhaltung dieser Vorschriften zu 
entbinden. Da es nicht um die in Titel IV der Charta festgelegten Rechte ging, äußerte sich der 
Gerichtshof nicht zur Auslegung von Artikel 1 Absatz 2.

2.2 Sekundärrecht des GEAS

Unbeschadet des Subsidiaritätsprinzips und der Tatsache, dass die Gesetzgebungszuständigkeit 
im Bereich Asyl zwischen der EU und den Mitgliedstaaten aufgeteilt ist, sollen die Rechtsvor-
schriften des GEAS eine gemeinsame Regelung für den Umgang mit Anträgen auf internationa-
len Schutz gemäß den Bestimmungen der Neufassung der AR schaffen. Die Rechtsvorschriften 
des GEAS finden somit ab der Einreise in die EU und bis zur endgültigen Entscheidung über 
die Anerkennung oder Ablehnung des internationalen Schutzstatus Anwendung. Wie bereits 
erwähnt, wurde der Großteil der Rechtsvorschriften des GEAS in Form von Richtlinien erlas-
sen (die die Umsetzung in nationales Recht erfordern). Allerdings soll hier mit der Darstellung 
der Normen des GEAS begonnen werden, die in Form von Verordnungen ergangen sind (und 
die direkt anwendbar sind und keiner Umsetzung in nationales Recht bedürfen: siehe unten 
Abschnitt 3.3.2, S. 70-72). Die Darstellung der Richtlinien erfolgt in dieser Analyse in der 
Reihenfolge, die deren relativer Bedeutung für die tägliche Arbeit der nationalen Gerichte in 
Rechtssachen zu internationalem Schutz entspricht.

2.2.1 Dublin-III-Verordnung (2013)

Die sogenannte Dublin-III-Verordnung (75) ist die dritte Auflage eines Rechtsakts zur Festle-
gung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines 
Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist. Der Anwendungsbereich dieser Verordnung 
erstreckt sich nun auf Personen, die subsidiären Schutz beantragen, und auf Personen mit 
Anrecht auf subsidiären Schutz (Artikel 2, Erwägungsgrund 10). Zentrales Element der Ver-
ordnung ist die Festlegung, dass der Antrag auf internationalen Schutz von einem einzigen 
Mitgliedstaat geprüft wird. Der nach dieser Verordnung zuständige Mitgliedstaat wird unter 
anderem dazu verpflichtet, einen Antragsteller „aufzunehmen“, der in einem anderen Mit-
gliedstaat einen Antrag gestellt hat, oder einen Antragsteller, der während der Prüfung seines 
Antrags in einem anderen Mitgliedstaat einen Antrag gestellt hat oder der sich im Hoheits-
gebiet eines anderen Mitgliedstaats ohne Aufenthaltstitel aufhält, „wieder aufzunehmen“ 
(Artikel 18). Die Bestimmung, welcher Mitgliedstaat für die Prüfung eines Antrags zuständig 
ist, hat gemäß den in Kapitel III enthaltenen Bestimmungen zu erfolgen, die die anwendba-
ren Kriterien und deren Rangfolge festlegen. Die Dublin-III-Verordnung wird ergänzt durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 in ihrer durch Artikel 48 der Dublin-III-Verordnung geänder-
ten Fassung. Sie enthält detaillierte Modalitäten und Bedingungen, um die Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden zu fördern, die in den Mitgliedstaaten jeweils für die Anwendung der 
Dublin-III-Verordnung zuständig sind. (76)

(75) Neufassung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf 
internationalen Schutz zuständig ist (Dublin-III) [2013] ABl. L 180/31. 
(76) Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. September 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur 
Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat 
gestellten Asylantrags zuständig ist [2003] ABl. L 222/3; und Durchführungsverordnung (EU) Nr. 118/2014 der Kommission vom 30. Januar 2014 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist [2014] 
ABl. L 39/1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&amp;from=EN
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Das Dublin-System findet nicht nur auf Mitgliedstaaten Anwendung (einschließlich Irland und 
dem Vereinigten Königreich), sondern auch auf andere europäische Staaten auf Grundlage for-
meller Vereinbarungen zwischen der Union und den jeweiligen Staaten. Gegenwärtig handelt 
es sich bei diesen Staaten um Dänemark (wobei die Verordnung gemäß Erwägungsgrund 42 
für Dänemark nicht direkt bindend ist), Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. (77)

Die Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Antrags auf internationalen 
Schutz zuständig ist, muss in Übereinstimmung mit der Rangfolge der acht in der Verordnung 
aufgeführten Kriterien erfolgen.

(77) Siehe Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Staates, der 
für die Prüfung eines in Dänemark oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gestellten Asylantrags zuständig ist, sowie über „Eurodac“ für 
den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens [2006] ABl. L 66/38; Übereinkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Kriterien und Regelungen zur Bestimmung des zuständigen Staates 
für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in Island oder Norwegen gestellten Asylantrags [2001] ABl. L 93/40; Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Kriterien und Regelungen zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in 
einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags [2008] ABl. L 53/5; Protokoll zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eid-
genossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags 
[2009] ABl. L 161/8. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22006A0308(03)&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22006A0308(03)&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22006A0308(03)&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A22001A0403(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A22001A0403(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A22001A0403(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22008A0227(01)&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22008A0227(01)&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22008A0227(01)&amp;from=DE
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070195/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070195/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070195/index.html
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Handelt es sich bei dem Antragsteller um einen unbegleiteten Minderjährigen, so 
ist der Mitgliedstaat zuständiger Mitgliedstaat, in dem sich ein Familienange-
höriger oder eines der Geschwister des unbegleiteten Minderjährigen recht-
mäßig aufhält, sofern es dem Wohl des Minderjährigen dient.

Kriterium 1
Artikel 8

Hat der Antragsteller einen Familienangehörigen, der in seiner Eigenschaft als 
Begünstigter internationalen Schutzes in einem Mitgliedstaat aufenthalts-
berechtigt ist, so ist dieser Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags auf interna-
tionalen Schutz zuständig, sofern die betreffenden Personen diesen Wunsch 
schriftlich kundtun.

Kriterium 2
Artikel 9

Hat ein Antragsteller in einem Mitgliedstaat einen Familienangehörigen, über 
dessen Antrag auf internationalen Schutz noch keine Erstentscheidung in der 
Sache ergangen ist, so ist dieser Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags auf 
internationalen Schutz zuständig, sofern die betreffenden Personen diesen 
Wunsch schriftlich kundtun.

Kriterium 3
Artikel 10

Stellen mehrere Familienangehörige und/oder unverheiratete minderjährige 
Geschwister in demselben Mitgliedstaat gleichzeitig oder in so großer zeitlicher 
Nähe einen Antrag auf internationalen Schutz, dass die Verfahren zur Bestim-
mung des zuständigen Mitgliedstaats gemeinsam durchgeführt werden können, 
so ist zuständiger Mitgliedstaat der Mitgliedstaat, der gemäß den Kriterien für die 
Prüfung der Anträge des größten Teils der Familienmitglieder zuständig ist. 
Andernfalls ist für die Prüfung der Mitgliedstaat zuständig, der für die Prüfung 
des von dem ältesten von ihnen gestellten Antrags zuständig ist.

Kriterium 4
Artikel 11

Besitzt der Antragsteller einen gültigen Aufenthaltstitel oder ein gültiges Visum, 
so ist der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel oder das Visum ausgestellt hat, 
für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig.Kriterium 5

Artikel 12

Wird festgestellt, dass ein Antragsteller aus einem Drittstaat kommend die 
Grenze eines Mitgliedstaats illegal überschritten hat, so ist dieser Mitgliedstaat 
für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig. Die Zustän-
digkeit endet zwölf Monate nach dem Tag des illegalen Grenzübertritts. Wird in 
letzterem Fall festgestellt, dass sich der Antragsteller vor der Stellung des Antrags 
auf internationalen Schutz während eines ununterbrochenen Zeitraums von 
mindestens fünf Monaten in einem Mitgliedstaat aufgehalten hat, so ist dieser 
Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig.

Kriterium 6
Artikel 13

Reist der Antragsteller in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ein, in dem kein 
Visumzwang besteht, so ist dieser Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags auf 
internationalen Schutz zuständig.Kriterium 7

Artikel 14

Stellt ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser im internationalen Transit-
bereich eines Flughafens eines Mitgliedstaats einen Antrag auf internationalen 
Schutz, so ist dieser Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags zuständig.Kriterium 8

Artikel 15
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Artikel 3 Absatz 2 legt Folgendes fest: „Lässt sich anhand der Kriterien dieser Verordnung der 
zuständige Mitgliedstaat nicht bestimmen, so ist der erste Mitgliedstaat, in dem der Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt wurde, für dessen Prüfung zuständig.“

Die Verordnung regelt auch den Fall, dass ein an sich zuständiger Mitgliedstaat bestimmten 
Anforderungen des GEAS nicht genügt:

Erweist es sich als unmöglich, einen Antragsteller an den zunächst als zuständig bestimm-
ten Mitgliedstaat abzuschieben, da es wesentliche Gründe für die Annahme gibt, dass 
das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für Antragsteller in diesem Mitglied-
staat systemische Schwachstellen aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen 
oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des Artikels 4 der EU–Grundrechtecharta 
mit sich bringen, so setzt der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat, die Prüfung der 
in Kapitel III vorgesehenen Kriterien fort, um festzustellen, ob ein anderer Mitgliedstaat 
als zuständig bestimmt werden kann […]. (Artikel 3 Absatz 2)

Kann keine Überstellung gemäß diesem Absatz an einen aufgrund der Kriterien des Kapitels III 
bestimmten Mitgliedstaat oder an den ersten Mitgliedstaat, in dem der Antrag gestellt wurde, 
vorgenommen werden, so wird der die Zuständigkeit prüfende Mitgliedstaat der zuständige 
Mitgliedstaat (Artikel 3 Artikel 3 Absatz 2).

Die Verordnung verankert auch einige Verfahrensgarantien wie z. B. das Recht auf Information 
(Artikel 4) und das Recht auf ein persönliches Gespräch (Artikel 5). Artikel 4 schreibt vor, dass 
der Antragsteller über die vorgesehene Anwendung der Verordnung zu informieren ist, ein-
schließlich darüber, was das für ihn bedeutet. Artikel 5 führt in das Dublin-System eine neue 
Bestimmung ein, nämlich die Pflicht der Mitgliedstaaten, ein persönliches Gespräch mit dem 
Antragsteller zu führen. Die Anforderungen an das persönliche Gespräch werden in Artikel 5 
Absätze 4 und 6 dargelegt. Dazu gehört auch die Pflicht, eine schriftliche Zusammenfassung 
des Gesprächs zu erstellen, die dem Antragsteller ausgehändigt werden muss.

Die Dublin III-Verordnung enthält Ermessensklauseln (eine sogenannte „Souveränitätsklau-
sel“ und eine „humanitäre Klausel“), die es den Mitgliedstaaten erlaubt, Asylanträge zu prü-
fen, die gemäß der Kriterien des Kapitels III nicht unter ihre Zuständigkeit fallen. Artikel 17 
Absatz 1 beinhaltet die „Souveränitätsklausel“, in der es folgendermaßen heißt:

Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 kann jeder Mitgliedstaat beschließen, einen bei ihm 
von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestellten Antrag auf internationa-
len Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien 
nicht für die Prüfung zuständig ist.

Die „humanitäre Klausel“ ist in Artikel 17 Absatz 2 niedergelegt, wonach der die Zuständigkeit 
prüfende Mitgliedstaat oder der zuständige Mitgliedstaat jederzeit einen anderen Mitglied-
staat ersuchen kann, den Antragsteller aufzunehmen, um Personen mit verwandtschaftlichen 
Beziehung zusammenzuführen:

Der Mitgliedstaat [...] der das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats 
durchführt, oder der zuständige Mitgliedstaat kann, bevor eine Erstentscheidung in der 
Sache ergangen ist, jederzeit einen anderen Mitgliedstaat ersuchen, den Antragsteller 
aufzunehmen, aus humanitären Gründen, die sich insbesondere aus dem familiären 
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oder kulturellen Kontext ergeben, um Personen jeder verwandtschaftlichen Beziehung 
zusammenzuführen, auch wenn der andere Mitgliedstaat nicht zuständig ist.  (78)

Wird ein solches Ersuchen gestellt, so muss der ersuchte Mitgliedstaat die humanitären Gründe 
prüfen: „Der ersuchte Mitgliedstaat nimmt alle erforderlichen Überprüfungen vor, um zu prüfen, 
dass die angeführten humanitären Gründe vorliegen, und antwortet dem ersuchenden Mitglied-
staat [...] innerhalb von zwei Monaten [...] Eine Ablehnung des Gesuchs ist zu begründen.“ (79)

Artikel 28 Absatz 1 schreibt den Grundsatz fest, wonach „Mitgliedstaaten [...] eine Person nicht 
allein deshalb in Haft [nehmen], weil sie dem durch diese Verordnung festgelegten Verfah-
ren unterliegt.“ Eine Ausnahme besteht nur bei Vorliegen von Gründen im Einzelfall, die auf 
objektiven gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen und zu der Annahme Anlass geben, dass 
die Person, gegen die ein Überstellungsverfahren läuft, sich diesem Verfahren möglicherweise 
durch Flucht entziehen könnte (Artikel 2 Buchstabe n) (80). Unter solchen Umständen dürfen 
die Mitgliedstaaten zwecks Sicherstellung von Überstellungsverfahren nach einer Einzelfallprü-
fung die entsprechende Person in Haft nehmen, und nur im Falle, dass Haft verhältnismäßig 
ist und sich weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam anwenden lassen (Artikel 28 
Absätze 2 und 3). Gemäß Artikel 28 Absatz 4 gilt für die Haftbedingungen die ABR. (81)

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ratsbeschlüsse (EU) 2015/1523 vom 14. September 2015 
bzw. (EU) 2015/1601 vom 22. September 2015 vorläufige Maßnahmen im Bereich des interna-
tionalen Schutzes zugunsten von Italien und Griechenland einführen. (82) Die Beschlüsse sehen 
vorübergehende und außergewöhnliche Regelungen vor, um 160 000 Personen, die unzweifel-
haft internationalen Schutz benötigen, von Italien und Griechenland in andere Mitgliedstaaten 
umzusiedeln. Die Beschlüsse beinhalten daher eine vorübergehende Nichtanwendung des in 
Artikel 13 Absatz 1 der Dublin-III-Verordnung festgelegten Kriteriums, wonach Italien und Grie-
chenland eigentlich für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz nach den in Kapi-
tel 3 der Verordnung festgelegten Kriterien zuständig gewesen wären. Des Weiteren ordnen die 
Beschlüsse auch eine vorübergehende Aussetzung einzelner Verfahrensschritte an, einschließ-
lich Fristen, die in den Artikeln 21, 22 und 29 der Verordnung festgelegt sind. Die sonstigen Vor-
schriften der Dublin III-Verordnung, einschließlich der Durchführungsbestimmungen gemäß der 
Verordnung 1560/2003, geändert durch die Verordnung 118/2014, sind weiterhin anwendbar.

2.2.1.1 Rechtsprechung des EuGH zur Dublin-Verordnung (83)

Petrosian C-19/08 29. Januar 
2009

Dublin-II-
Verordnung 

Rechtsbehelf mit aufschiebender Wirkung: 
Beginn der Frist für die Durchführung der 
Überstellung des Asylbewerbers und des 
Überstellungsverfahrens bei Einlegung eines 
Rechtsbehelf mit aufschiebender Wirkung 
(Rdnr. 30, 34, 38, 46 und 53).

(78) (Hervorhebung hinzugefügt).
(79) (Hervorhebung hinzugefügt).
(80) Siehe Bundesgerichtshof (Deutschland), Urteil vom 26. Juni 2014, V ZB 31/14; Verwaltungsgerichtshof (Österreich), Urteil vom 19. Februar 2015, Ro 
2014/21/0075-5; und oberstes Verwaltungsgericht (Tschechische Republik), Entscheidung vom 24. September 2015, 10 Azs 122/2015 88 (siehe die nichtamtliche 
Übersetzung ins Englische der Vorlagefrage an den EuGH).
(81) Siehe unten Abschnitt 2.2.5, S. 55-57.
(82) Beschluss (EU) 2015/1523 des Rates vom 14. September 2015 zur Einführung von vorläufigen Maßnahmen im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten 
von Italien und Griechenland[2015] ABl. L 239/146; und Beschluss (EU) 2015/1601 des Rates vom 22. September 2015 zur Einführung von vorläufigen Maßnah-
men im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten von Italien und Griechenland [2015] ABl. L 248/80.
(83) Wie aus der Tabelle hervorgeht, beziehen sich alle Entscheidungen des EuGH bisher auf die Dublin-II-Verordnung. Sie können allerdings trotzdem für die Aus-
legung der Dublin-III-Verordnung relevant sein. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73617&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=282547
http://openjur.de/u/704831.html
https://www.bvwg.gv.at/entscheidungen/Verhaengung_Schubhaft_Dublin_III_dzt_nicht_zulaessig.pdf?4tbixz
https://www.bvwg.gv.at/entscheidungen/Verhaengung_Schubhaft_Dublin_III_dzt_nicht_zulaessig.pdf?4tbixz
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/012210Azs_1500088_20150924125155_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/-p-References-for-a-preliminary-ruling-lodged-by-the-Supreme-Administrative-Court-p-/art/533?menu=254
http://www.nssoud.cz/-p-References-for-a-preliminary-ruling-lodged-by-the-Supreme-Administrative-Court-p-/art/533?menu=254
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&amp;from=EN
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N.S., M.E. u. a. C-411/10 
und
C-493/10

21. Dezember 
2011

Dublin-II-
Verordnung 

„Souveränitätsklausel“; Konzept der 
„sicheren Herkunftsländer“; Pflicht zur 
Prüfung von Asylanträgen; widerlegbare 
Vermutung der Nichtbeachtung der 
Grundrechte (Rdnr. 68-69, 77, 83, 86, 88, 89, 
94, 96, 98, 106-108, und 119-120). 

Kastrati C-620/10 3. Mai 2012 Dublin-II-
Verordnung 

Beendigung des Dublin-Verfahrens: 
Rücknahme eines Asylantrags vor 
Zustimmung zur Aufnahme und Beendigung 
der Verfahren nach der Dublin-Verordnung 
(Rdnr. 43, 45-47 und 49).

K C-245/11 6. November 
2012

Dublin-II-
Verordnung 

„Humanitäre Klausel“ (Rdnr. 27, 30, 33, 38, 
41, 46, 51 und 54).

Halaf C-528/11 30. Mai 2013 Dublin-II-
Verordnung 

„Souveränitätsklausel“ und Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten, das UNHCR um 
Stellungnahme zu ersuchen (Rdnr. 36-37, 39 
und 45-47).

M.A,. B.T. und D.A. C-648/11 6. Juni 2013 Dublin-II-
Verordnung 

Unbegleiteter Minderjähriger und 
nacheinander in zwei Mitgliedstaaten 
gestellte Asylanträge (Rdnr. 43, 47, 50, 54-55, 
60 und 66).

Puid C-4/11 14. November 
2013

Dublin-II-
Verordnung 

Kriterien des für die Prüfung zuständigen 
Mitgliedstaats und „Auffangklausel“ 
(Rdnr. 30-31, 33 und 35-37).

Abdullahi C-394/12 10. Dezember 
2013

Dublin-II-
Verordnung 

Umfang der gerichtlichen Kontrolle: Kontrolle 
der Einhaltung der Kriterien, nach denen 
sich die Zuständigkeit für die Prüfung eines 
Asylantrags richtet (Rdnr. 48, 50-52, 57 und 
60-62).

2.2.1.2 Anhängige Verfahren vor dem EuGH zur Dublin-III-Verordnung

Mehrdad 
Ghezelbash gegen 
Staatssecretaris 
van Veiligheid en 
Justitie

C-63/15 anhängig Dublin III-
Verordnung

Vorabentscheidungsersuchen von Rechtback 
Den Haag, Sitzungsort ‘s-Hertogenbosh 
(Niederlande), eingereicht am 
12. Februar 2015, zur Tragweite des Rechts 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf gegen die 
(fehlerhafte) Anwendung der Kriterien zur 
Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates 

George 
Karim gegen 
Migrationsverket

C-155/15 anhängig Dublin III-
Verordnung

Vorabentscheidungsersuchen 
von Kammarrätten I Stockholm – 
Migrationsöverdomstolen (Schweden), 
eingereicht am 1. April 2015, zur 
Anwendbarkeit wirksamer Rechtsbehelfe, mit 
denen den Kriterien für die Überführung in 
einen anderen Mitgliedstaat nach dem Dublin-
System entgegengetreten werden kann. 

Al Chodor gegen 
Polizei der Tsche-
chischen Republik, 
Regionalpolizeidi-
rektion der Region 
Aussig

C-528/15 anhängig Dublin III-
Verordnung

Vorabentscheidungsersuchen (siehe 
nichtamtliche englische Fassung) 
des obersten Verwaltungsgerichts 
(Tschechische Republik), eingereicht am 
24. September 2015, zur rechtlichen 
Definition der Kriterien zur Beurteilung der 
Fluchtgefahr im Zusammenhang mit der 
Inhaftierung in Dublin-Fällen. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=313821
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122392&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=282951
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=134871
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137826&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132625
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=131995
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144489&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=701962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145404&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=698404
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=448937
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164540&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=447741
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/012210Azs_1500088_20150924125155_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/-p-References-for-a-preliminary-ruling-lodged-by-the-Supreme-Administrative-Court-p-/art/533?menu=254
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2.2.1.3 Relevante Rechtsprechung des EGMR

T.I. gegen 
Vereinigtes 
Königreich 

43844/98 7. März 2000 Staaten werden bei Überstellungen im Rahmen des Dublin-
Systems nicht von ihrer Verantwortung nach der EMRK 
befreit (Entscheidung zur Zulässigkeit) 

M.S.S. gegen 
Belgien und 
Griechenland

30696/09 21. Januar 
2011

Widerlegbarer Charakter der Annahme, dass die am 
Dublin-System teilnehmenden Staaten die in der EMRK 
niedergelegten Grundrechte einhalten, wenn stichhaltig 
nachgewiesen wurde, dass die betroffene Person einem 
realen Risiko ausgesetzt wäre, in dem nach dem Dublin-
System zuständigen Staat einer gegen Artikel 3 verstoßenden 
Behandlung ausgesetzt zu werden (Rdnr. 338-360).

Mohammed 
Hussein u. a. 
gegen die 
Niederlande und 
Italien

27725/10 2. April 2013 Grenzen medizinischer und wirtschaftlicher Aspekte zur 
Verhinderung einer Abschiebung (Rdnr. 68 und 70-71) 
(Entscheidung zur Zulässigkeit). 

Mohammed 
gegen Österreich

2283/12 6. Juni 2013 Wirksamer Rechtsbehelf und aufschiebende Wirkung von 
Rechtsmitteln (Rdnr. 71-72, 93 und 109). 

Sharifi gegen 
Österreich

60104/08 5. Dezember 
2013

Verpflichtung eines Staates gemäß Artikel 3 EMRK, 
Asylbewerber nicht in Anwendung der Dublin-Verordnung in 
einen anderen Staat abzuschieben, wenn der Entsendestaat 
weiß oder hätte wissen müssen, dass ernsthafte Defizite 
im Asylverfahren und in den Lebens- und Haftbedingungen 
im Empfangsstaat die Schwelle des Artikels 3 erreichen; 
die bloße Kenntnis von ernsthaften Defiziten ist nicht 
ausreichend (Rdnr. 38). 

Safaii gegen 
Österreich 

44689/09 7. Mai 2014 Verpflichtung eines Staates gemäß Artikel 3 EMRK, 
Asylbewerber nicht in Anwendung der Dublin-Verordnung in 
einen anderen Staat abzuschieben, wenn der Entsendestaat 
weiß oder hätte wissen müssen, dass ernsthafte Defizite 
im Asylverfahren und in den Lebens- und Haftbedingungen 
im Empfangsstaat die Schwelle des Artikels 3 erreichen; 
die bloße Kenntnis von ernsthaften Defiziten ist nicht 
ausreichend (Rdnr. 45-50).

Sharifi u. a. 
gegen Italien und 
Griechenland

16643/09 2. Oktober 
2014

Asylbewerber als Mitglieder einer benachteiligten und 
besonders schutzbedürftigen Gruppe (Rdnr. 172, 224 und 
232). 

Tarakhel gegen die 
Schweiz

29217/12 4. November 
2014

Bei der Bewertung, ob die tatsächliche Gefahr einer gegen 
Artikel 3 EMRK verstoßenden Behandlung besteht, müssen 
die persönlichen Umstände des Asylbewerbers unabhängig 
von systemischen Mängeln berücksichtigt werden (Rdnr. 94, 
104 und 120); Bedeutung der Anforderung des „besonderen 
Schutzes“, wenn es sich bei den Asylbewerbern um Kinder 
handelt, angesichts deren spezifischer Bedürfnisse und 
extremen Schutzbedürftigkeit (Rdnr. 119). 

A.M.E. gegen die 
Niederlande

51428/10 15. Februar 
2015

Die bloße Zugehörigkeit zu einer benachteiligten und 
besonders schutzbedürftigen Gruppe reicht nicht aus, um 
nachzuweisen, dass die auf das Dublin-System gestützte 
Abschiebung (nach Italien) eines fähigen jungen Mannes 
ohne von ihm abhängige Personen gegen Artikel 3 EMRK 
verstoßen würde.

V.M. u. a. gegen 
Belgien

601/25/11 7. Juli 2015 Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf mit aufschiebender 
Wirkung, um sich unter Berufung auf den Grundsatz der 
Nichtzurückweisung einem Ausweisungsbescheid entgegen 
zu setzen (Rdnr. 187-220).

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-5105
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-5105
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-5105
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-103050?TID=cwvzdogrzt
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-103050?TID=cwvzdogrzt
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-103050?TID=cwvzdogrzt
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-118927?TID=ihgwiuiepf
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-118927?TID=ihgwiuiepf
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-118927?TID=ihgwiuiepf
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-118927?TID=ihgwiuiepf
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-118927?TID=ihgwiuiepf
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-120073?TID=nzopomdnvu
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-120073?TID=nzopomdnvu
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-138593
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-138593
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-142842
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-142842
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-147287?TID=qyhqyrkqub
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-147287?TID=qyhqyrkqub
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-147287?TID=qyhqyrkqub
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-148070
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-148070
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-152295?TID=sntfdisywh
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-152295?TID=sntfdisywh
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155818
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155818


RA - Einführung in das gemeinsame europäische Asylsystem für Gerichte — 43

2.2.2 Neufassung der Eurodac-Verordnung (2013)

Die Eurodac-Verordnung (84) ist ein Instrument des EU-Sekundärrechts, mit dem die Anwen-
dung der Dublin-III-Verordnung (Artikel 1) durch folgende Maßnahmen erleichtert werden soll:

Einrichtung eines europaweiten Fingerabdruck-Identifizierungssystem mit der Bezeich-
nung „Eurodac“, das aus einem Zentralsystem besteht, das als eine automatisierte 
Zentraldatenbank für Fingerabdruckdaten betrieben wird, und Herstellung von elektro-
nischen Einrichtungen für die Datenübertragung zwischen den Mitgliedstaaten und dem 
Zentralsystem (im Folgenden „Kommunikationsinfrastruktur“). (Erwägungsgrund 6 der 
Neufassung der Eurodac-Verordnung).

Während sich die ursprüngliche Eurodac-Verordnung (85) lediglich mit der effektiven Anwen-
dung des Dublin-Systems befasste, hat sich in der Neufassung die Zielsetzung insofern erwei-
tert, als dass außerdem die Bedingungen festgelegt werden, unter denen die Behörden der 
Mitgliedstaaten und das Europäische Polizeiamt (Europol) Zugang zu den gespeicherten Fin-
gerabdruckdaten haben (Artikel 1). Die Eurodac-Verordnung hebt hervor, dass die in Eurodac 
enthaltenen Informationen für die „Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer 
Straftaten […] oder sonstiger schwerer Straftaten“ notwendig sind (Erwägungsgrund 8).

Kapitel II bezieht sich auf Personen, die internationalen Schutz beantragen. Die Verordnung 
legt allen Mitgliedstaaten die Pflicht auf, jeder Person, die internationalen Schutz beantragt 
und mindestens 14 Jahre alt ist, umgehend „den Abdruck aller Finger“ abzunehmen und die 
Fingerabdruckdaten spätestens 72 Stunden nach Antragstellung an das Zentralsystem zu über-
tragen (Artikel 9 Absatz 1). Gemäß Artikel 9 Absatz 3 „[…] werden von einem Mitgliedstaat 
übermittelte Fingerabdruckdaten […] automatisch mit den Fingerabdruckdaten abgeglichen, 
die andere Mitgliedstaaten übermittelt haben und die bereits im Zentralsystem gespeichert 
sind“ und das Zentralsystem „übermittelt den Treffer oder das negative Ergebnis des Abgleichs 
automatisch an den Herkunftsmitgliedstaat“ (Artikel 5 Absatz 5).

2.2.3 Neufassung der Anerkennungsrichtlinie (2011)

Die Neufassung der Anerkennungsrichtlinie ist ein zentrales Rechtsinstrument des GEAS. Diese 
Richtlinie legt „Normen [fest] für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staaten-
losen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status 
für Flüchtlinge oder für Personen, die Anspruch auf subsidiären Schutz haben, sowie für den 
Inhalt des zu gewährenden Schutzes“ (Artikel 1) (86). Die Bezugnahme auf einen „einheitli-
chen Status“ ersetzt die „Mindestnormen“, auf denen der Schwerpunkt in der ursprünglichen 
Anerkennungsrichtlinie lag (87). In der ursprünglichen Richtlinie heißt es in Erwägungsgrund 7, 
dass die Angleichung der Rechtsvorschriften über die Anerkennung und den Inhalt der 

(84) Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von Finger-
abdruckdaten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-
gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz 
zuständig ist und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und 
Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für das Betriebs-
management von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (Neufassung) [2013] ABl. L 180/1.
(85) Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von „Eurodac“ für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der 
effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens [2000] ABl. L 316/1. 
(86) Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf sub-
sidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Neufassung) [2011] ABl. L 337/9.
(87) Wie jedoch unter Abschnitt 1.4 (S. 17-24) angeführt wird, bleibt ein „einheitlicher Status“ ein angestrebtes Ziel.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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Flüchtlingseigenschaft und des subsidiären Schutzes dazu beitragen sollte, die Sekundärmi-
gration von Asylbewerbern zwischen Mitgliedstaaten, soweit sie ausschließlich auf unter-
schiedlichen Rechtsvorschriften beruht, einzudämmen. Die Neufassung der AR bestätigt dies 
(Erwägungsgrund 13), fügt jedoch hinzu, dass es sich angesichts der Bewertungsergebnisse 
empfehle, „eine stärkere Angleichung der Vorschriften zur Zuerkennung und zum Inhalt des 
internationalen Schutzes auf der Grundlage höherer Standards anzustreben“ (Erwägungs-
grund 10; siehe auch Erwägungsgrund 8). In diesem Zusammenhang will die Neufassung der 
AR Fortschritte erzielen bei dem wesentlichen Ziel „zu gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten 
gemeinsame Kriterien zur Bestimmung der Personen anwenden, die tatsächlich Schutz benö-
tigen“ (Erwägungsgrund 12). Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Bestimmungen der Neufas-
sung der AR Muss-Vorschriften sind, einige sind Kann-Vorschriften Verglichen mit der AR, die 
eine unterschiedliche Behandlung für die zwei Arten von internationalem Schutz (Flüchtlings-
status und subsidiären Schutzstatus) vorsieht, gleicht die Neufassung der AR auch die Rechte 
und Vorteile der Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz an die der Flüchtlinge an (ver-
einheitlicht diese aber nicht vollständig) (88).

Internationaler Schutz bezieht sich auf den Flüchtlingsstatus und auf den subsidiären Schutz-
status, auf den nur ein Drittel der Drittstaatsangehörigen oder Staaten ein Anrecht haben, mit 
Ausnahme der Unionsbürger (Artikel 2) (siehe Abschnitt 2.1.4, S. 34-34, zum Protokoll 
24). Diejenigen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die „aus familiären oder humanitä-
ren Ermessensgründen“ in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten verbleiben dürfen, fallen 
nicht unter diese Richtlinie (Erwägungsgrund 15).

Die Definition der Richtlinie von „Flüchtling“ spiegelt Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonven-
tion wider, mit der Ausnahme, dass der Begriff auf Drittstaatsangehörige oder Staatenlose 
beschränkt ist. Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „Flüchtling“:

einen Drittstaatsangehörigen, der aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen 
seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staats-
angehörigkeit er besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann 
oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will, oder einen Staatenlosen, der 
sich aus denselben vorgenannten Gründen außerhalb des Landes seines vorherigen 
gewöhnlichen Aufenthalts befindet und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen 
dieser Furcht nicht dorthin zurückkehren will [und auf den die Ausschlussklausel keine 
Anwendung findet] (Artikel 2 Buchstabe d der Neufassung der AR).

Inspiriert durch die internationalen Pflichten gemäß den Menschenrechtsinstrumenten und 
-praktiken in den Mitgliedstaaten, wird festgelegt, dass der „subsidiäre Schutzstatus den in 
der Genfer Flüchtlingskonvention festgelegten Schutz für Flüchtlinge ergänzen [sollte]“ (Erwä-
gungsgrund 33). Das führt dazu, dass subsidiärer Schutz nur denjenigen Personen gewährt 
wird, die die Voraussetzungen für die Anerkennung des Flüchtlingsstatus nicht erfüllen (89). 
Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz bezeichnet Personen, die stichhaltige Gründe 
für die Annahme vorgebracht haben, dass sie bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland oder, 
bei einem Staatenlosen, in das Land seines vorherigen gewöhnlichen Aufenthalts tatsächlich 

(88) Keine solche Angleichung erfolgte jedoch im Rahmen der Richtlinie über die Familienzusammenführung, die immer noch keine Anwendung auf Personen mit 
subsidiärem Schutzstatus findet. Siehe Abschnitt 2.3.2 unten, S. 60-61.
(89) Siehe die Begriffsbestimmung von „subsidiärem Schutz“ in Artikel 2 Buchstabe f in Übereinstimmung mit Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b AEUV. Siehe auch 
EuGH, Urteil H.N., zitiert in FN 68, Absatz 35.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=272746
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Gefahr liefen, einen ernsthaften Schaden im Sinne der Richtlinie zu erleiden, und auf die die 
Ausschlussklauseln keine Anwendung finden (Artikel 2 Buchstabe f der Neufassung der AR).

Die Neufassung der Anerkennungsrichtlinie teilt sich in neun Kapitel auf:

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen, einschließlich Begriffsbestimmungen in Artikel 2 und die Klausel, 
wonach die Mitgliedstaaten günstigere Normen zur Entscheidung darüber, wer als Flüchtling 
oder Person gilt, die Anspruch auf subsidiären Schutz hat, erlassen können

Kapitel II Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz
Kapitel III Anerkennung als Flüchtling
Kapitel IV Detaillierte Bestimmungen zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, aber auch 

Aufführung der Kriterien zu deren Aberkennung, Beendigung oder Ablehnung der 
Verlängerung der Flüchtlingseigenschaft

Kapitel V Voraussetzungen für subsidiären Schutz
Kapitel VI Detaillierte Bestimmungen zur Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus, aber auch 

Aufführung der Kriterien zu dessen Aberkennung, Beendigung oder Ablehnung der 
Verlängerung des subsidiären Schutzstatus

Kapitel VII Inhalt des internationalen Schutzes unter Festlegung der Rechte und Leistungen, die den 
Flüchtlingen und Personen mit Anspruch auf subsidiären Schutz zu gewähren sind

Kapitel VIII Verwaltungszusammenarbeit
Kapitel IX Schlussbestimmungen

Die ersten sechs Kapitel sind für die Zuerkennung des Status von unmittelbarer Relevanz. 
Besonders wichtig ist Artikel 4 zur Prüfung der Tatsachen und Umstände (90). Wie vom EuGH 
in seinem Urteil in der Rechtssache M.M. von 2012 ausgeführt, vollzieht sich eine solche Ein-
zelfallprüfung in zwei getrennten Abschnitten (91). Der erste Abschnitt ist in Artikel 4 Absätze 
1 bis 3 festgehalten und betrifft die Feststellung der tatsächlichen Umstände, die Beweise zur 
Stützung des Antrags darstellen können, unter Berücksichtigung der Frage der Glaubwürdig-
keit der Beweise (siehe Artikel 4 Absatz 5). Der zweite Abschnitt bezieht sich auf „die rechtliche 
Würdigung dieser Umstände“, die in der Entscheidung besteht, ob die materiellen Vorausset-
zungen für die Gewährung internationalen Schutzes in Anbetracht der Umstände, die einen 
konkreten Fall auszeichnen, erfüllt sind. (92) Es handelt sich um eine vorausschauende Prüfung, 
durch die festgestellt werden soll, ob bei Rückkehr die Gefahr der Verfolgung oder von ernst-
haftem Schaden besteht.

Die wesentlichen Kriterien für die Anerkennung des Schutzstatus werden für den Flüchtlings-
status in Artikel 9-10 und für den subsidiären Schutzstatus in Artikel 15 festgelegt. Artikel 9 
definiert „Verfolgung“ als Handlung, die aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend 
ist, dass sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte darstellt, 
oder die in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen mit gravierenden Folgen besteht 
(Artikel 9 Absatz 1) Was den subsidiären Schutz betrifft, so ist der „ernsthafte Schaden“, der 
einen solchen Status rechtfertigt, in Artikel 15 festgelegt und umfasst Folgendes: (a) die Ver-
hängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, (b) Folter oder unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Bestrafung eines Antragstellers im Herkunftsland und (c) eine ernsthafte indi-
viduelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines bewaffneten internationalen oder innerstaatlichen Konflikts. (93)

(90) Für weitere Einzelheiten siehe IARLJ, Assessment of Credibility in Refugee and Subsidiary Protection Claims under the EU Qualification Directive: Judicial Crite-
ria and Standards, verfasst von J. Barnes und A. Mackey, 2013. Ein in Kürze erscheinendes Kapitel der beruflichen Fortbildungsreihe wird sich mit den Einzelheiten 
der Beweiswürdigung und Glaubwürdigkeit befassen. 
(91) CJEU, Urteil M.M., zitiert in FN 64, Absatz 64. 
(92) a. a. O.
(93)  Siehe EASO, Artikel 15 Buchstabe c der Anerkennungsrichtlinie (2011/95/EU): Eine richterliche Analyse, Dezember 2014.

https://www.iarlj.org/general/images/stories/Credo/Credo_Paper_March2013-rev1.pdf
https://www.iarlj.org/general/images/stories/Credo/Credo_Paper_March2013-rev1.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=90934
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-DE.pdf
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Was die Anerkennung des Flüchtlingsstatus und des subsidiären Schutzstatus betrifft, so legt 
Artikel 6 die Akteure fest, von denen die Verfolgung oder ein ernsthafter Schaden ausgehen 
kann. Artikel 7 wiederum definiert die Akteure, die Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem 
Schaden bieten können. Gemäß Artikel 7 Absatz 2 muss der Schutz vor Verfolgung oder ernst-
haftem Schaden wirksam sein und darf nicht nur vorübergehender Art sein. Es heißt, ein sol-
cher Schutz sei generell gewährleistet, wenn die Schutz bietenden Akteure geeignete Schritte 
einleiten, um die Verfolgung oder den ernsthaften Schaden zu verhindern, beispielsweise 
durch wirksame Rechtsvorschriften zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von Hand-
lungen, die eine Verfolgung oder einen ernsthaften Schaden darstellen, und wenn der Antrag-
steller Zugang zu diesem Schutz hat. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 können die Mitgliedstaaten 
bei der Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz feststellen, dass ein Antragsteller kei-
nen internationalen Schutz benötigt, sofern er in einem Teil seines Herkunftslandes (a) keine 
begründete Furcht vor Verfolgung hat oder keine tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften Scha-
den zu erleiden, besteht; oder (b) Zugang zu Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem Schaden 
hat und er sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird und ver-
nünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt.

Eine der Voraussetzungen für die Flüchtlingseigenschaft ist das Vorliegen eines Kausalzusam-
menhangs zwischen den Verfolgungshandlungen oder dem fehlenden Schutz vor solchen 
Handlungen sowie das Vorliegen von mindestens einem der in Artikel 10 festgelegten Verfol-
gungsgründe, nämlich Rasse, Religion, Nationalität, politische Überzeugung oder Zugehörig-
keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Gemäß Artikel 9 Absatz 3 muss eine Verknüpfung 
zwischen den in Artikel 10 genannten Gründen und den Verfolgungshandlungen oder dem 
Fehlen von Schutz vor solchen Handlungen bestehen.

Die Grenzen für die Anerkennung des internationalen Schutzstatus werden in Artikel 12 und 
17 festgelegt, die sich jeweils auf den Ausschluss vom Flüchtlingsstatus und vom subsidiären 
Schutzstatus beziehen (94). Die Gewährung von internationalem Schutz hängt auch davon ab, 
dass keine der Erlöschensklauseln (Artikel 11 bzw. Artikel 16) angewandt wird oder die Gewäh-
rung aberkannt oder beendet wird oder die Verlängerung der Flüchtlingseigenschaft oder des 
subsidiären Schutzstatus abgelehnt wird (Artikel 14 bzw. Artikel 19) (95).

Kapitel 7 befasst sich mit den Rechten und Leistungen, die Personen gewährt werden, denen 
der Flüchtlingsstatus bzw. der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, und zwar im 
Zusammenhang mit Aufenthaltstiteln, Zugang zu Bildung, Gesundheit, Maßnahmen bezüglich 
unbegleiteter Minderjähriger, Zugang zu Wohnraum, Freizügigkeit innerhalb eines Mitglied-
staats, Zugang zu Integrationsmaßnahmen und Unterstützung bei der Rückkehr.

Es ist auch hervorzuheben, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen haben, dass der 
Familienverband der Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt worden ist, aufrecht-
erhalten wird (Artikel 1 Absatz 1). Diese Pflicht zur Wahrung des Familienverbands gilt bezüg-
lich von Familienangehörigen der Person, der internationaler Schutz zuerkannt worden ist, 
insofern die Familie bereits im Herkunftsland bestanden hat und sich diese Familienangehöri-
gen im Zusammenhang mit dem Antrag auf internationalen Schutz in demselben Mitgliedstaat 
aufhalten. Die Pflicht beschränkt sich auf den Ehegatten der Person, der internationaler Schutz 
zuerkannt worden ist, oder auf ihren nicht verheirateten Partner, mit dem diese eine dauer-
hafte Beziehung führt, deren minderjährige Kinder (vor Vollendung des 18. Lebensjahres), 

(94) Siehe EASO, Exclusion: Articles 12 & 17 Qualification Directive (2011/95/EU) – A Judicial Analysis.
(95) Siehe EuGH, Urteil vom 24. Juni 2015, Rechtssache C-373/13, H.T. gegen Land Baden-Württemberg, EU:C:2015:413. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=43931


RA - Einführung in das gemeinsame europäische Asylsystem für Gerichte — 47

sofern diese nicht verheiratet sind, und den Vater, die Mutter oder einen anderen Erwachse-
nen, der für die Person, der internationaler Schutz zuerkannt worden ist, verantwortlich ist, 
wenn diese Person minderjährig und nicht verheiratet ist. (Artikel 2 Buchstabe j). Allerdings 
können die Mitgliedstaaten entscheiden, dass Artikel 23 auch für andere enge Verwandte gilt, 
die zum Zeitpunkt des Verlassens des Herkunftslandes innerhalb des Familienverbands leb-
ten und zu diesem Zeitpunkt vollständig oder größtenteils von der Person, der internationaler 
Schutz zuerkannt worden ist, abhängig waren (Artikel 23 Absatz 5). Erfüllen die Familienan-
gehörigen der Person, der internationaler Schutz zuerkannt worden ist, selbst nicht die Vor-
aussetzungen für die Gewährung dieses Schutzes erfüllen, so haben sie Anspruch auf die in 
Kapitel VII der Richtlinie genannten Leistungen (Artikel 23 Absatz 2). Die Mitgliedstaaten sind 
jedoch nicht verpflichtet, dem Familienangehörigen denselben Schutzstatus zu gewähren wie 
der Person, der internationaler Schutz zuerkannt worden ist. Sie müssen allerdings sicherstel-
len, dass der betroffene Familienangehörige die in Artikel 24 bis 35 genannten Leistungen in 
Anspruch nehmen kann, wozu auch die Ausstellung eines Aufenthaltstitels gehört (Artikel 24).

2.2.3.1 Rechtsprechung des EuGH zur Anerkennungsrichtlinie (96)

Elgafaji C-465/07 17. Februar 
2009

QD Voraussetzungen für den subsidiären 
Schutz: Artikel 15 Buchstabe c in 
Verbindung mit Artikel 2 Buchstabe e 
der AR von 2004 im Zusammenhang mit 
ernsthafter individueller Bedrohung infolge 
willkürlicher Gewalt.

Abdulla u. a. C-175/08, 
C-176/08, 
C-178/08 und
C-179/08

2. März 2010 QD Erlöschen des Flüchtlingsstatus: Artikel 11 
Absatz 1 Buchstabe e im Zusammenhang 
mit der Veränderung der Umstände im 
Herkunftsland.

Bolbol C-31/09 17. Juni 2010 QD Ausschluss von der Anerkennung als 
Flüchtling: Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a 
im Zusammenhang mit dem Schutz oder 
Beistand für staatenlose Palästinenser 
durch UNRWA.

B und D C-57/09 und 
C-101/09

9. November 
2010

QD Ausschluss von der Anerkennung als 
Flüchtling: Artikel 12 Absatz 2 Buchstaben 
b und c im Zusammenhang mit dem Begriff 
„schwere nichtpolitischen Straftat“ und 
Zugehörigkeit zu einer Organisation, die 
an terroristischen Handlungen beteiligt 
ist; und Artikel 3 im Zusammenhang 
mit günstigeren Normen für Personen, 
die von der Anerkennung als Flüchtling 
ausgeschlossen sind.

Y und Z C-71/11 und
C-99/11

5. September 
2012

QD Anerkennung als Flüchtling: Artikel 2 
Buchstabe c und Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe a im Zusammenhang mit 
Verfolgung im Kontext der Religionsfreiheit.

M.M. C-277/11 22. November 
2012

QD Prüfung der Ereignisse und Umstände: 
Artikel 4 im Zusammenhang mit der 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit 
den Antragstellern (Artikel 4 Absatz 1)

(96) Wie aus der Tabelle hervorgeht, beziehen sich alle Entscheidungen des EuGH bisher auf die AR. Sie können allerdings trotzdem für die Auslegung der Neu-
fassung der AR relevant sein. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2f69557a04154de39ac8cadda6b4e01c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPc390?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=387777
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CJ0175&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82833&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=127714
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=247745
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126364&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373237
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=90934
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El Kott u. a. C-364/11 19. Dezember 
2012

QD Ausschluss von der Anerkennung als 
Flüchtling: Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a 
bei Wegfall des Schutzes oder Beistands 
durch eine Organisation oder Institution der 
Vereinten Nationen. 

X, Y, und Z C-199/12 bis
C-201/12

7. November 
2013

QD Anerkennung als Flüchtling: Artikel 9 
Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung 
mit Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c und 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d im 
Zusammenhang mit Verfolgung wegen 
Homosexualität

Diakité C-285/12 30. Januar 
2014

QD Voraussetzungen für den subsidiären 
Schutz: Artikel 15 Buchstabe c bezüglich 
der Auslegung eines innerstaatlichen 
bewaffneten Konflikts.

A, B und C C-148713 bis 
C-150/13

2. Dezember 
2014

QD Prüfung der Ereignisse und Umstände: 
Artikel 4 (in Verbindung mit 
Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe a der 
Asylverfahrensrichtlinie von 2005) im 
Zusammenhang mit den Grenzen der 
Prüfung eines Anspruchs, der auf der 
sexuellen Ausrichtung basiert, und 
Auswirkung der Tatsache, dass die Furcht 
vor Verfolgung wegen Homosexualität nicht 
von Anfang an geltend gemacht wurde.

M’Bodj C-542/13 18. Dezember 
2014

QD Voraussetzungen für den subsidiären 
Schutz: Artikel 2 Buchstaben e und f und 
Artikel 15 Buchstabe b im Zusammenhang 
mit dem Anspruch auf subsidiären Schutz 
aus medizinischen Gründen 

Abdida C-562/13 18. Dezember 
2014

QD Voraussetzungen für den subsidiären 
Schutz: Artikel 15 Buchstabe b im 
Zusammenhang mit dem Anspruch auf 
subsidiären Schutz aus medizinischen 
Gründen (Rdnr. 33). 

Shepherd C-472/13 26. Februar 
2015

QD Anerkennung als Flüchtling: Artikel 9 
Absatz 2 Buchstaben b, c und e im 
Zusammenhang mit Verfolgung nach 
Verweigerung des Militärdienstes in 
einem Konflikt, in dem internationale 
Verbrechen begangen würden, sowie 
unverhältnismäßige Bestrafung und 
Verweigerung eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs.

H.T. C-373/13 24. Juni 2015 QD Inhalt des internationalen Schutzes: 
Artikel 21 Absätze 2 und 3 und Artikel 24 
Absatz 1 im Zusammenhang mit der 
Aufhebung von Aufenthaltstiteln aus 
Gründen der nationalen Sicherheit oder 
der öffentlichen Ordnung (Mitgliedschaft 
in einer Organisation, die an terroristischen 
Handlungen beteiligt ist).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=127422
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144215&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=697977
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=151240
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160244&amp;doclang=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=151100
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160943&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=151045
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162544&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=73935
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=43931
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2.2.3.2 Anhängige Verfahren vor dem EuGH zur Anerkennungsrichtlinie

Kreis Warendorf 
gegen Ibrahim Alo

C-443/14 anhängig
siehe 
Schlussanträge 
von Generalanwalt 
Cruz Villalón am 
6. Oktober 2015 
(verbunden mit 
der Rechtssache 
Osso, C-44/14)

Neufassung 
der AR

Vorabentscheidungsersuchen 
des Bundesverwaltungsgerichts 
(Deutschland), eingereicht am 
25. September 2014, zu der Frage, 
ob eine Wohnsitzauflage gegenüber 
Personen mit subsidiärem Schutzstatus 
mit dem Recht auf Bewegungsfreiheit 
und soziale Sicherheit vereinbar ist. 

Amira Osso gegen 
Region Hannover

C-444/14 anhängig
siehe 
Schlussanträge 
von Generalanwalt 
Cruz Villalón am 
6. Oktober 2015 
(verbunden mit 
der Rechtssache 
Alo, C-443/14)

Neufassung 
der AR

Vorabentscheidungsersuchen 
des Bundesverwaltungsgerichts 
(Deutschland), eingereicht am 
25. September 2014, zu der Frage, 
ob eine Wohnsitzauflage gegenüber 
Personen mit subsidiärem Schutzstatus 
mit dem Recht auf Bewegungsfreiheit 
und soziale Sicherheit vereinbar ist. 

Commissaire general 
aux réfugiés et aux 
apatrides gegen 
Mostafa Lounani

C-573/14 anhängig QD Vorabentscheidungsersuchen des 
Conseil d’Etat (Belgien), eingereicht am 
11. Dezember 2014, im Zusammenhang 
mit der Auslegung von Handlungen 
im Bereich des Terrorismus, die den 
Zielen und Grundsätzen der Vereinten 
Nationen zuwiderlaufen, zum Zwecke 
des Ausschlusses von der Anerkennung 
als Flüchtling.

Evelyn Danqua gegen 
The Minister of 
Justice and Equality 
Ireland und the 
Attorney General

C-429/15 anhängig QD Vorabentscheidungsersuchen des 
Court of Appeal (Irland), eingereicht 
am 5. August 2015, zu der Frage, ob 
ein Asylantrag als ein im Sinne des 
Grundsatzes der Gleichwertigkeit 
geeignetes Vergleichsobjekt für einen 
Antrag auf subsidiären Schutz angesehen 
werden kann und ob die für Anträge auf 
subsidiären Schutz geltende Frist dazu 
dient, zu gewährleisten, dass Anträge 
auf internationalen Schutz binnen 
angemessener Frist bearbeitet werden.

Es ist zu beachten, dass ein bedeutender Unterschied besteht zwischen der Anerkennung des 
Flüchtlings- oder subsidiären Schutzstatus einerseits (der, wie bereits erwähnt, den Begünstig-
ten eine Reihe von Rechten und Leistungen gewährt, einschließlich Schutz vor Zurückweisung 
gemäß der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie und) und dem Schutz gegen Zurückweisung 
gemäß der EMRK andererseits. Nähere Erläuterungen dazu finden sich unter Abschnitt 3.4.1 
(S. 76-81). Die folgende Rechtsprechung des EGMR, die nicht erschöpfend ist, bezieht sich 
auf Zurückweisung gemäß der EMRK.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169142&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=725232
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169142&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=725232
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169142&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=725232
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159918&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=725232
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169142&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=725232
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169142&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=725232
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169142&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=725232
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159916&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=725232
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161673&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=725232
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167513&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=461534
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2.2.3.3 Relevante Rechtsprechung des EGMR

Soering gegen 
Vereinigtes 
Königreich

14038/88 7. Juli 1989 Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit der 
Nichtzurückweisung im Falle der Auslieferung, wenn 
der Antragsteller der Todesstrafe ausgesetzt wäre, 
und Definition von Folter oder unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung. 

Cruz Varaz u. a. 
gegen Schweden

15576/89 20. März 1991 Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit der 
Nichtzurückweisung im Falle der Ausweisung und Prüfung 
des Risikos nach der Rückkehr.

Chahal gegen 
Vereinigtes 
Königreich

22414/93 15. November 
1996

Absolute Geltung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung 
gemäß Artikel 3 EMRK unabhängig von der Gefahr, die 
eine Person angeblich für die nationale Sicherheit des 
Aufnahmelandes darstellt.

H.L.R. gegen 
Frankreich

24573/94 29. April 1997 Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit der 
Nichtzurückweisung im Fall von unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Bestrafung durch 
nichtstaatliche Akteure. 

D. gegen Vereinigtes 
Königreich

30240/96 2. Mai 1997 Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit der 
Nichtzurückweisung aus medizinischen Gründen. 

Salah Sheekh gegen 
die Niederlande

1948/04 11. Januar 
2007

Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit der 
Nichtzurückweisung wegen einer Gefahr die sich aus der 
allgemeinen Gewalt ergibt, die gegenüber Mitgliedern eines 
Clans, der sich in der Minderheit befindet, ausgeübt wird.

Saadi gegen Italien 37201/06 28. Februar 
2008

Absolute Geltung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung 
gemäß Artikel 3 EMRK unabhängig von der Gefahr, die 
eine Person angeblich für die nationale Sicherheit des 
Aufnahmelandes darstellt und unabhängig von den von 
dieser Person begangenen Straftaten.

N gegen Vereinigtes 
Königreich

26565/05 27. Mai 2008 Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit der 
Nichtzurückweisung aus medizinischen Gründen. 

N.A. gegen 
Vereinigtes 
Königreich

25904/07 17. Juli 2008 Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit der 
Nichtzurückweisung wegen einer Gefahr, die sich aus der 
Ausübung allgemeiner Gewalt ergibt.

Al-Saadoon Mufdhi 
gegen Vereinigtes 
Königreich

61498/08 2. März 2010 Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit der 
Nichtzurückweisung; Artikel 2 EMRK und Artikel 1 des 
Protokolls Nr. 13 für Nichtzurückweisung wegen Todesstrafe 

Sufi und Elmi 
gegen Vereinigtes 
Königreich

8319/07 
und 
11449/07

28. Juni 2011 Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit der 
Nichtzurückweisung wegen einer Gefahr die sich aus der 
Ausübung allgemeiner Gewalt ergibt, und Zusammenhang 
mit Artikel 15 Buchstabe c der Anerkennungsrichtlinie. 

Othman (Abu 
Qatada) gegen 
Vereinigtes 
Königreich

8139/09 17. Januar 
2012

Nichtzurückweisung auf Grundlage von Artikel 6 EMRK 
im Falle einer flagranten Rechtsverweigerung und 
auf Grundlage von Artikel 3; Qualität diplomatischer 
Zusicherungen

2.2.4 Neufassung der Asylverfahrensrichtlinie von 2013

Die Neufassung der APD (97) enthält zusammen mit Artikel 4 der Neufassung der AR und der Dub-
lin III-Verordnung die Regelungen, die bei der Bearbeitung von Anträgen auf Anerkennung des 
Flüchtlingsstatus und des subsidiären Schutzstatus gemäß dem GEAS anzuwenden sind. Dadurch 

(97) Neufassung der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und 
Aberkennung des internationalen Schutzes [2013] ABl. L 180/60.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57619
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57619
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57619
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57674
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57674
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58004
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58004
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58004
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58041
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58041
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-58035
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-58035
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78986
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78986
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-86490#{%22itemid%22:[%22001-86490%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-86490#{%22itemid%22:[%22001-86490%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-87458
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-87458
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-87458
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97575
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97575
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97575
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105434
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105434
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105434
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108629
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108629
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108629
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108629
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&amp;from=EN
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werden gemäß der Neufassung der AR (Artikel 1) „gemeinsame Verfahren für die Zuerkennung und 
Aberkennung des internationalen Schutzes“ eingeführt. Zwar sollen mit dieser Richtlinie gemein-
same Verfahren festgelegt werden, allerdings sind nicht all ihre Bestimmungen zwingend. Einige 
Bestimmungen sind dispositiv. Die Richtlinie gilt für alle Anträge auf internationalen Schutz, die im 
Hoheitsgebiet — einschließlich an der Grenze, in den Hoheitsgewässern oder in den Transitzonen 
— der Mitgliedstaaten gestellt werden (Artikel 3 Absatz 1). Sie gilt nicht für Ersuchen um diploma-
tisches oder territoriales Asyl in Vertretungen der Mitgliedstaaten (Artikel 3 Absatz 2). Die Mitglied-
staaten können diese Richtlinie auch auf von ihnen gewährten sonstigen Schutz jedweder Form 
anwenden, um so ein einziges Verfahren zu schaffen (Artikel 3). Die Mitgliedstaaten können auch 
günstigere Bestimmungen anwenden, soweit diese Bestimmungen mit dieser Richtlinie vereinbar 
sind (Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 5). Ein besonderes Augenmerk wird auf schutzbedürftige Antrag-
steller und unbegleitete Minderjährige gelegt (Erwägungsgründe 29 bis 33 und Artikel 24 und 25). 
Die Richtlinie enthält detaillierte Bestimmungen zu den Verfahren, die bei der Entscheidung über 
einen Antrag einzuhalten sind. Diese sind für die Gerichte insofern relevant, als sie sich auf die 
prozessuale Rechtmäßigkeit der Entscheidung der in erster Instanz zuständigen Behörde beziehen. 
Artikel 46, auf den unten noch näher eingegangen werden soll, ist für Rechtsbehelfsverfahren von 
unmittelbarer Bedeutung, da er das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf festschreibt.

Die Richtlinie gliedert sich in folgende sechs Kapitel:

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen, einschließlich – besonders wichtig – Begriffsbestimmungen 
(Artikel 2), Bestimmungen zum Anwendungsbereich der Richtlinie (Artikel 3) und Bestimmungen 
zur Benennung, Funktion und zu den Befugnissen der zuständigen Behörden (Artikel 4)

Kapitel II Wesentliche Grundsätze und Garantien, die folgende Aspekte umfassen: Zugang zum 
Verfahren (Artikel 6), abhängige Personen und Minderjährige (Artikel 7), Zugang zu 
Informationen, Beratungsleistungen und Rechtsberatung und -vertretung (Artikel 8 und 19 
bis 23) und die Rolle des Hohen Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) 
(Artikel 29), Berechtigung zum Verbleib im Mitgliedstaat während der Prüfung des Antrags im 
erstinstanzlichen Verfahren durch die zuständige Behörde (Artikel 9), Anforderungen an die 
Prüfung von Anträgen einschließlich Rechte und Verpflichtungen der Antragsteller (Artikel 10 bis 
13) und Bestimmungen zum persönlichen Gespräch als zentralem Bestandteil des Verfahrens 
(Artikel 14 bis 17), Bestimmungen zu medizinischen Untersuchungen (Artikel 18), Antragsteller, 
die besondere Verfahrensgarantien benötigen (Artikel 24), und Garantien für unbegleitete 
Minderjährige (Artikel 25), Gewahrsam (Artikel 26), Verfahren bei Rücknahme des Antrags oder 
Nichtbetreiben des Verfahrens (Artikel 27 und 28) und Beschränkung der Weitergabe oder 
Einholung von Informationen aufgrund der vertraulichen Natur von Asylanträgen (Artikel 30)

Kapitel III Abschnitt I Verfahrensvorschriften zur Durchführung des Prüfungsverfahrens (Artikel 31) 
und den Umgang mit unbegründeten Anträgen (Artikel 32)

Abschnitt II Behandlung von Anträgen als unzulässig (Artikel 33 und 34)
Abschnitt III Mögliche Abschiebung eines Antragstellers in ein sicheres Land, das ein 

anderer Mitgliedstaat ist als der Mitgliedstaat, bei dem der Antrag gestellt 
wurde, und Definition dieser Länder nach folgenden Konzepten: erster 
Asylstaat (Artikel 35), sicherer Herkunftsstaat (Artikel 36) und Anforderungen 
an die nationale Bestimmung von Drittstaaten als sichere Herkunftsstaaten 
(Artikel 37), sicherer Drittstaat (Artikel 38) und sicherer europäischer 
Drittstaat (Artikel 39). Wenn diese Konzepte anwendbar sind, müssen die 
Mitgliedstaaten es den Antragstellern erlauben, darzulegen, wie sich ihre 
eigene Lage von der Norm unterscheidet

Abschnitt IV Folgeanträge (Artikel 40), einschließlich Ausnahmen vom Recht auf Verbleib 
bei Folgeanträgen (Artikel 41), Verfahrensvorschriften, die auf eine erste 
Prüfung solcher Anträge anwendbar sind (Artikel 42)

Abschnitt V Verfahren an der Grenze oder in Transitzonen (Artikel 43)
Kapitel IV Verfahren zur Aberkennung des internationalen Schutzes, das von einem Prüfungsverfahren 

abhängt und unter Einhaltung der Verfahrensvorschriften erfolgen muss (Artikel 44 und 45)
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Kapitel V Rechtsbehelfsverfahren und Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf einschließlich 
Verfahrenselemente (Artikel 46) und Prozesskostenhilfe (Artikel 20)

Kapitel VI Allgemeine und Schlussbestimmungen (Artikel 47 bis 55)

Die Systematik der AVR ist einfach. Zunächst sieht die Richtlinie eine „Asylbehörde“ vor (Arti-
kel 2 Buchstabe f und Artikel 4), deren Personal kompetent und hinreichend geschult sein 
muss (Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe c). Daneben muss Zugang zu 
aktuellen Informationen aus verschiedenen Quellen über den Herkunftsstaat sichergestellt 
werden (Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b), sowie die Möglichkeit, Rat von Sachverständigen 
einzuholen, wann immer dies erforderlich ist (Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d). Die Asylbe-
hörde hat die Anträge „einzeln, objektiv und unparteiisch“ zu prüfen (Artikel 10 Absatz 3 Buch-
stabe a). Ein wesentlicher Bestandteil des Verfahrens ist die Durchführung einer persönlichen 
Anhörung (Artikel 14) unter Bedingungen, die Antragstellern eine umfassende Darlegung der 
Gründe ihrer Anträge gestatten (Artikel 15). Die Entscheidungen über Anträge haben schrift-
lich zu ergehen (Artikel 11 Absatz 1) und bei der Ablehnung eines Antrags auf Anerkennung 
des jeweils beantragten Status müssen die sachlichen und rechtlichen Gründe für die Ableh-
nung in der Entscheidung dargelegt und eine schriftliche Belehrung beigefügt werden, wie die 
ablehnende Entscheidung angefochten werden kann (Artikel 11 Absatz 2). Die nachstehende 
Tabelle fasst die wesentlichen Rechte und Garantien zusammen, die den Antragstellern wäh-
rend des Prüfungsverfahrens zustehen.

Rechte der Antragsteller während 
des Prüfungsverfahrens 

Berechtigung zum Verbleib (Artikel 9)
Verfahrensgarantien 
(Artikel 12 und 46)

Recht auf Information
Recht auf einen Dolmetscher
Recht auf Beratungsleistungen (UNHCR)
Recht, über das Ergebnis der Entscheidung 
in einer Sprache unterrichtet zu werden, die 
sie verstehen, sofern sie nicht von einem 
Rechtsanwalt oder sonstigen Rechtsberater 
unterstützt oder vertreten werden.
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf

Recht auf Information über die Rechtslage und das Verfahren und auf 
Rechtsberatung (Artikel 19-23)
Persönliche Anhörung (Artikel 14-17)
Recht auf den Schutz der Vertraulichkeit (Artikel 15 Absatz 2, 30 und 48)
Recht, nicht in Gewahrsam genommen zu werden (Artikel 26)

Zusätzliche Verfahrensgarantien für Antragsteller, die eines besonderen Schutzes bedürfen (Artikel 24)
Zusätzliche Garantien für 
unbegleitete Minderjährige 
(Artikel 25)

Recht auf einen Vertreter
Die persönlichen Anhörungen sind von einer Person durchzuführen, die 
mit den besonderen Bedürfnissen Minderjähriger vertraut ist
Wohl des Kindes

Kapitel V ist für die Justiz von ganz wesentlicher Bedeutung. Dort wird festgelegt, dass ein 
Antragsteller gegen die in Artikel 46 Absatz 1 aufgeführten Entscheidungen, die faktisch alle 
erstinstanzlichen bestandskräftigen Entscheidungen zur Zuerkennung und Aberkennung des 
internationalen Schutzes umfassen, das Recht auf einen „wirksamen Rechtsbehelf vor einem 
Gericht“ hat. Die zentrale Bestimmung zum Anwendungsbereich dieses wirksamen Rechtsbe-
helfs ist in Artikel 46 Absatz 3 enthalten und lautet folgendermaßen:



RA - Einführung in das gemeinsame europäische Asylsystem für Gerichte — 53

Zur Einhaltung des Absatzes 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der wirksame 
Rechtsbehelf eine umfassende Ex-nunc-Prüfung vorsieht, die sich sowohl auf Tatsachen 
als auch auf Rechtsfragen erstreckt und bei der gegebenenfalls das Bedürfnis nach inter-
nationalem Schutz gemäß [der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie], zumindest in 
Rechtsbehelfsverfahren vor einem erstinstanzlichen Gericht beurteilt wird.

Die nationalen Gerichte haben daneben auch die allgemeinen Grundsätze des EU-Rechts zu 
berücksichtigen, was den Zugang zu den Gerichten betrifft (insbesondere Artikel 2 und 6 EUV 
und Artikel 18, 20, 21, 47 und 51 bis 53 der EU-Charta). Daneben können günstigere natio-
nale Regelungen eines Mitgliedstaates maßgeblich sein, um die Grundsätze festzulegen, die 
im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines wirksamen Rechtsbehelfs anzuwenden sind, 
soweit diese Bestimmungen mit dieser Richtlinie vereinbar sind.

2.2.4.1 Rechtsprechung des EuGH zur Asylverfahrensrichtlinie (98)

Samba Diouf C-69/10 28. Juli 2011 APD Beschleunigte Verfahren: Die Anwendung von 
Normen, die zu beschleunigten Verfahren führen, 
und gegen die kein selbständiger Rechtsbehelf 
eingelegt werden kann, war rechtmäßig, da 
die Gründe für diese Verfahrensentscheidung 
im Rahmen eines Rechtsbehelfs gegen die 
endgültige Entscheidung einer gerichtlichen 
Kontrolle unterzogen werden können.

M.M. C-277/11 22. November 
2012

APD Anspruch auf rechtliches Gehör, aber 
Nichtanwendung der AVR auf Anträge 
auf subsidiären Schutz, außer im Fall des 
Vorhandenseins eines einzigen Verfahrens zur 
Prüfung des Anspruchs auf internationalen 
Schutz

H.I.D. und B.A. C-175/11 31. Januar 
2013

APD Beschleunigte Verfahren: beschleunigte 
Verfahren durch Hinweis auf Staatsangehörigkeit 
oder Herkunftsland; Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf angesichts der gerichtlichen 
Unabhängigkeit eines einzigen zur Verfügung 
stehenden Rechtsmittelgerichts.

A, B und C C-148/13, 
C-149/13 
und 
C-150/13

2. Dezember 
2014

APD Anforderungen an die persönliche Anhörung: 
Gemäß Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe a 
sind bei den Anhörungen die persönlichen 
und allgemeinen Umstände des Antrags 
(stereotype Vorstellungen im Zusammenhang 
mit der sexuellen Orientierung) und die 
Schutzbedürftigkeit des Antragstellers zu 
berücksichtigen. 

Abdida C-562/13 18. Dezember 
2014

APD Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf mit 
aufschiebender Wirkung

Abdoulaye Amadou 
Tall gegen Centre 
public d’action 
sociale de Huy 
(CPAS de Huy)

C-239/14 17. Dezember 
2015

APD Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf: 
Die mangelnde aufschiebende Wirkung eines 
Rechtsbehelfs gegen eine Entscheidung der 
zuständigen Behörde, einen Folgeantrag auf Asyl 
nicht weiter zu prüfen, wird von der AVR nicht 
ausgeschlossen.

(98) Wie aus der Tabelle hervorgeht, beziehen sich alle Entscheidungen des EuGH bisher auf die AVR. Sie können allerdings trotzdem für die Auslegung der Neu-
fassung der AVR relevant sein.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=313554
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=90934
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=694818
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=355427
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160943&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=151045
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd58af39dc5161470aa9f0bc1bc72f714d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSb350?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=167360
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2.2.4.2 Anhängige Verfahren vor dem EuGH zur Asylverfahrensrichtlinie

M.M. gegen 
Minister for Justice 
and Equality, 
Irland, und 
Attorney General

C-560/14 anhängig APD Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court 
(Irland), eingereicht am 5. Dezember 2014, zur 
Anwendung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 
auf Anträge auf subsidiären Schutz im Rahmen 
eines getrennten Verfahrens für die Prüfung von 
Anträgen auf internationalen Schutz. 

2.2.4.3 Relevante Rechtsprechung des EGMR

Bahaddar gegen die 
Niederlande

25894/94 19. Februar 
1998

Erschöpfung aller innerstaatlichen Rechtsbehelfe des 
Gastlandes gemäß Artikel 26 EMRK (Rdnr. 43-49). 

Jabari gegen die 
Türkei

40035/98 11. Juli 2000 Das Recht auf eine wirksame Beschwerde gemäß 
Artikel 13 EMRK erfordert eine unabhängige und rigorose 
Prüfung (Rdnr. 50).

Čonka gegen Belgien 51564/99 5. Februar 
2002

Zugängliche und wirksame Rechtsbehelfe gemäß 
Artikel 5 Absätze 1 und 4 (Rdnr. 38-46 und 53-55) und 
Artikel 13 in Verbindung mit Artikel 4 des Protokolls Nr. 4 
im Zusammenhang mit wirksamen Rechtsbehelfen mit 
aufschiebender Wirkung (Rdnr. 75-85).

N gegen Finnland 38885/02 26. Juli 2005 Nichtzurückweisung, bei Zweifeln Entscheidung 
zugunsten des Antragstellers gemäß Artikel 3 EMRK 
(Rdnr. 158-167).

Gebremedhin gegen 
Frankreich

25389/05 26. April 2007 Artikel 13 in Verbindung mit Artikel 3 im Zusammenhang 
mit dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf, was 
eine rigorose Prüfung und aufschiebende Wirkung 
erfordert (Rdnr. 53-67).

Sultani gegen 
Frankreich

45223/05 20. September 
2007

Artikel 4 des Protokolls Nr. 4 im Zusammenhang mit 
dem Verbot der kollektiven Ausweisung im Rahmen 
eines verkürzten Verfahrens bei einem Folgeantrag 
(Rdnr. 81-84).

Saadi gegen Italien 37201/06 28. Februar 
2008

Verwendetes Material, um das Risiko, dass ein 
Antragsteller einer Artikel 3 widersprechenden 
Behandlung ausgesetzt wird, zu beurteilen (Rdnr. 128-
133), und Bewertung dieses Risikos im Falle eines 
Antragstellers, der für das Gastland eine Gefahr des 
Terrorismus darstellt (Rdnr. 137-149).

Ben Khemais gegen 
Italien

246/07 24. Februar 
2009

Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit der 
Nichtzurückweisung und „diplomatischen Zusicherungen“ 
des Herkunftsstaates (Rdnr. 53-64).

M.S.S. gegen Belgien 
und Griechenland

30696/09 21. Januar 
2011

Artikel 13 in Verbindung mit Artikel 2 EMRK im Rahmen 
von Defiziten des Asylverfahrens eines nach dem 
Dublin-System zuständigen Staats (Rdnr. 286-322) und 
wegen Fehlen eines wirksamen Rechtsbehelfs gegen die 
Überstellung nach dem Dublin-System (Rdnr. 385-396).

Othman (Abu Qatada) 
gegen Vereinigtes 
Königreich

8139/09 17. Januar 
2012

Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit 
Nichtzurückweisung und der Qualität diplomatischer 
Zusicherungen (Rdnr. 187-189) und Nichtzurückweisung 
auf Grundlage von Artikel 6 EMRK im Falle einer 
flagranten Rechtsverweigerung (Rdnr. 258-287).

I. M. gegen Frankreich 9152/09 2. Februar 
2012

Artikel 13 EMRK im Zusammenhang mit 
Verfahrensanforderungen, durch die wirksame 
Rechtsbehelfe in der Praxis nicht undurchführbar werden 
dürfen, und beschleunigtes Asylverfahren (Rdnr. 127-135).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162400&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=744919
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58136
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58136
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-58900
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-58900
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60026
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69908
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80333
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80333
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82338
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82338
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91489
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91489
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108629
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108629
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108629
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["GER"],"appno":["9152/09"],"documentcollectionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-150688"]}
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HirsiJamaa u. a. 
gegen Italien

27765/09 23. Februar 
2012

Artikel 1 EMRK im Zusammenhang mit der Verantwortung 
für die Rückführung von Migranten, die auf hoher See 
abgefangen wurden (Rdnr. 70-82).

Labsi gegen die 
Slowakei

33809/08 15. Mai 2012 Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit der absoluten 
Geltung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung, 
auch wenn dies ein Sicherheitsrisiko für den 
Aufnahmestaat darstellt (Rdnr. 128), und Artikel 13 
EMRK im Zusammenhang mit dem Nichtvorhandensein 
eines wirksamen Rechtsbehelfs angesichts solcher 
Beschwerden (Rdnr. 133-140).

Singh u. a. gegen 
Belgien

33210/11 2. Oktober 
2012

Artikel 13 im Zusammenhang mit dem Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und der Pflicht zur Prüfung aller 
prüfbaren Dokumente (Rdnr. 102-104).

Abdulkhakov gegen 
Russland

14743/11 2. Oktober 
2012

Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit dem Grundsatz der 
Nichtzurückweisung im Rahmen einer außergerichtlichen 
Überstellung/außerordentlichen Überstellung, die gegen 
das Rechtsstaatlichkeitsprinzip verstößt (Rdnr. 138-157).

El-Masri gegen 
die ehemalige 
jugoslawische 
Republik Mazedonien

39630/09 13. Dezember 
2012

Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit dem Grundsatz 
der Nichtzurückweisung unter Umständen, in denen die 
Beweislast den Staat trifft (Rdnr. 165, -167 und 199).

A.C. u. a. gegen 
Spanien

6528/11 22. April 2014 Artikel 13 EMRK in Verbindung mit Artikel 2 und 3 im 
Zusammenhang mit der Notwendigkeit der Aufschiebung 
der Abschiebung während des Rechtsmittelverfahrens 
(Rdnr. 87 und 94-105).

2.2.5 Neufassung der Aufnahmebedingungsrichtlinie (2013)

Durch die Neufassung der ABR (99) sollen „Normen für die Aufnahme von Antragstellern festge-
legt werden, die diesen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und vergleichbare Lebens-
bedingungen in allen Mitgliedstaaten gewährleisten“ (Erwägungsgrund 11) (100), um „die auf 
unterschiedliche Aufnahmevorschriften zurückzuführende Sekundärmigration von Antragstel-
lern einzudämmen“ (Erwägungsgrund 12).

Während die ABR sich auf Antragsteller für den Flüchtlingsstatus beschränkt (101), hat die Neu-
fassung der ABR einen erweiterten persönlichen Anwendungsbereich und gilt für „alle Dritt-
staatsangehörigen und Staatenlosen, die […] internationalen Schutz beantragen, solange sie 
als Antragsteller im Hoheitsgebiet verbleiben dürfen“ (Artikel 3 Absatz 1), sowie für ihre Fami-
lienangehörigen, wenn sie nach einzelstaatlichem Recht von diesem Antrag auf internationa-
len Schutz erfasst sind (Artikel 3 Absatz 1). Die Bestimmungen dieser Richtlinie finden ab dem 
Moment Anwendung, ab dem die Person ihren Antrag auf internationalen Schutz (102) gestellt 
hat, und bis zur endgültigen Entscheidung über den Antrag (103) oder, falls die Dublin-III-Ver-
ordnung angewandt wird, bis der Antragsteller tatsächlich in den zuständigen Mitgliedstaat 
überstellt worden ist (104).

(99) Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die inter-
nationalen Schutz beantragen [2013] ABl. L 180/96.
(100) Siehe auch Artikel 1 der Neufassung der ABR.
(101) Allerdings heißt es in Erwägungsgrund 16 der Aufnahmebedingungsrichtlinie: „ […] werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Bestimmungen dieser Richt-
linie auch im Zusammenhang mit Verfahren anzuwenden, bei denen es um die Gewährung anderer Formen des Schutzes als in der Genfer Flüchtlingskonvention 
vorgesehen für Drittstaatsangehörige und Staatenlose geht.“ 
(102) EuGH, Urteil Cimade und GISTI, zitiert in FN 58, Absatz 61. 
(103) EuGH, Urteil Cimade und GISTI, zitiert in FN 58, Rdnr. 39. Siehe ebenso EuGH, Urteil vom 27. Februar 2014, Rechtssache C-79/13, Federaal agentschap voor 
de opvang van asielzoekers gegen Saciri u. a., EU:C:2014:103, Rdnr. 33. 
(104) Siehe die Begriffsbestimmung von „Antragsteller“ in Artikel 2 Buchstabe c der Neufassung der ABR.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109231
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109231
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110924
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110924
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113660
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113660
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113287
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113287
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115621
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115621
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115621
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115621
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142467
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142467
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:DE:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130def725a0e7d407416fafc4ec544f456e3e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxiNe0?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=141742
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130def725a0e7d407416fafc4ec544f456e3e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxiNe0?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=141742
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=148395&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=297694
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=148395&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=297694
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Die Neufassung der ABR ist in sieben Kapitel aufgeteilt, die folgendermaßen zusammengefasst 
werden können:

Kapitel I Zweck, Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich der Richtlinie, einschließlich günstigere 
Bestimmungen (Artikel 4)

Kapitel II Allgemeine Bestimmungen zu Aufnahmebedingungen, einschließlich Pflichten bezüglich 
der Zurverfügungstellung von Informationen (Artikel 5), Dokumenten (Artikel 6), Pflichten 
bezüglich Aufenthaltsort und Bewegungsfreiheit (Artikel 7), Haft (Artikel 8-11), Einheit der 
Familie (Artikel 12), medizinischen Untersuchungen (Artikel 13), Grundschulerziehung und 
weiterführende Bildung Minderjähriger (Artikel 14), Beschäftigung (Artikel 15), berufliche 
Bildung (Artikel 16), materiellen Leistungen im Rahmen der Aufnahme und zur medizinischen 
Versorgung (Artikel 17), Modalitäten der im Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen 
Leistungen (Artikel 18) und medizinischer Versorgung (Artikel 19)

Kapitel III Einschränkung oder Entzug der im Rahmen der Aufnahme gewährten materiellen Leistungen
Kapitel IV Bestimmungen für schutzbedürftige Personen
Kapitel V Rechtsbehelfe
Kapitel VI Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz des Aufnahmesystems
Kapitel VII Schlussbestimmungen 

Unter den allgemeinen Bestimmungen zu den Aufnahmebedingungen sind die Regelungen zur 
Inhaftierung von Personen, die internationalen Schutz beantragen, besonders hervorzuheben. 
Die Regel ist, dass eine Person, die internationalen Schutz beantragt, nicht allein deshalb in 
Haft genommen werden darf, weil sie ein Antragsteller ist (Artikel 8 Absatz 1). Den Mitglied-
staaten dürfen auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung einen Antragsteller in Haft nehmen, 
wenn die Inhaftierung als letztes Mittel verhältnismäßig ist weil sich weniger einschneidende 
Maßnahmen nicht wirksam anwenden lassen, und wenn die Inhaftierung erforderlich ist:

(a) um die Identität oder Staatsangehörigkeit des Antragstellers festzustellen oder zu 
überprüfen;

(b) um Beweise zu sichern, auf die sich der Antrag auf internationalen Schutz stützt, 
und die ohne Haft unter Umständen nicht zu erhalten wären, insbesondere wenn 
Fluchtgefahr des Antragstellers besteht;

(c) um über das Recht des Antragstellers auf Einreise in das Hoheitsgebiet zu 
entscheiden;

(d) zur Vorbereitung oder Vornahme der Rückführung des Antragstellers aufgrund der 
Rückführungsrichtlinie von 2008;

(e) aus Gründen der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung; oder
(f) in Übereinstimmung mit der Dublin III-Verordnung (Artikel 8 Absatz 3).

Diese Haftgründe werden im einzelstaatlichen Recht geregelt. Daneben gilt, dass ein Antrag-
steller für den kürzest möglichen Zeitraum und nur so lange in Haft genommen wird, wie die 
jeweiligen Gründe gegeben sind (Artikel 9 Absatz 1). Artikel 9 legt Garantien für in Haft befind-
liche Antragsteller fest und zwar zur Dauer der Haft, zur Information des Antragstellers über die 
Gründe für die Haft und über entsprechende Rechtsbehelfe, zur zügigen gerichtlichen Über-
prüfung der Rechtmäßigkeit der Inhaftierung und zur Rechtsberatung. Die Haftbedingungen 
selbst werden in Artikel 10 dargelegt. Danach erfolgt die Haft der Antragsteller grundsätzlich 
in speziellen Hafteinrichtungen oder zumindest gesondert von den gewöhnlichen Strafgefan-
genen (Artikel 10 Absatz 1). Als weitere Haftbedingungen nennt der Artikel Kontakt zur Außen-
welt, Zugang von Familienangehörigen und Rechtsbeiständen oder Beratern und die Pflicht, die 
Antragsteller über ihre Rechte, Pflichten und die in der Hafteinrichtung geltenden Regeln zu 
informieren. Bei der Inhaftierung von schutzbedürftigen Personen mit besonderen Bedürfnis-
sen bei der Aufnahme sind gemäß Artikel 11 zusätzliche Garantien und Pflichten zu beachten.
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Die Antragsteller haben Anspruch auf Einlegung eines Rechtbehelfs nach den im einzelstaat-
lichen Recht vorgesehenen Verfahren im Zusammenhang mit der Gewährung, dem Entzug 
oder der Einschränkung von Vorteilen oder im Zusammenhang mit ihrem Aufenthaltsort oder 
ihrer Bewegungsfreiheit in den Mitgliedstaaten (Artikel 26). Zumindest in der letzten Instanz 
ist die Möglichkeit einer auf Sach- und Rechtsfragen gerichteten Überprüfung durch eine Jus-
tizbehörde vorzusehen (Artikel 26 Absatz 1), wobei unentgeltlich Rechtsberatung und -vertre-
tung zur Verfügung gestellt werden muss, soweit diese zur Gewährleistung eines wirksamen 
Rechtsschutzes erforderlich ist (Artikel 26 Absatz 2).

2.2.5.1 Rechtsprechung des EuGH zur Aufnahmebedingungsrichtlinie (105)

Cimade und GISTI C-179/11 27. September 2012 RCD Anwendung der ABR in Dublin-Verfahren
Saciri u. a. C-79/13 27. Februar 2014 RCD Artikel 13 Absatz 5 in Verbindung mit 

Artikel 13 Absätze 1 und 2 und Artikel 14 
Absätze 1, 3, 5 und 8 im Zusammenhang mit 
Aufnahmebedingungen in Form von Sach- 
oder Geldleistungen oder Gutscheinen und 
überfüllte Unterbringungseinrichtungen.

2.2.5.2 Anhängige Verfahren vor dem EuGH 
zur Aufnahmebedingungsrichtlinie

J.N. gegen State 
Secretary of 
Security and 
Justice

C-601/15 
PPU

anhängig Neufassung 
der ABR

Vorabentscheidungsersuchen des Raad 
van State (Niederlande), vorgelegt am 
17. November 2015, zu der Frage, ob 
eine Inhaftierung von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen, 
auf Grundlage von Artikel 8 Absatz 3 
Buchstabe e ohne Abschiebungsabsicht mit 
Artikel 6 der EU-Charta vereinbar ist.

2.2.5.3 Relevante Rechtsprechung des EGMR

Mubilanzila Mayeka 
und Kaniki Mitunga 
gegen Belgien

13178/03 12. Oktober 
2006

Artikel 3 EMRK (Rdnr. 50-59), Artikel 8 EMRK (Rdnr. 75-87) 
und Artikel 5 EMRK (Rdnr. 96-105) zur Inhaftierung eines 
Minderjährigen in einer Einrichtung für Erwachsene.

S.D. gegen 
Griechenland

53541/07 11. Juni 2009 Artikel 5 EMRK im Zusammenhang mit Haftbedingungen 
(Rdnr. 43-54), Rechtmäßigkeit der Inhaftierung 
(Rdnr. 57-67) und Überprüfung derselben (Rdnr. 70-77).

Tabesh gegen 
Griechenland

8256/07 26. November 
2009

Artikel 5 EMRK im Zusammenhang mit Haftbedingungen 
(Rdnr. 34-44), Rechtmäßigkeit der Inhaftierung 
(Rdnr. 49-57) und Überprüfung derselben (Rdnr. 61-63). 

A.A. gegen 
Griechenland

12186/08 22. Juli 2010 Artikel 5 EMRK im Zusammenhang mit Haftbedingungen 
(Rdnr. 49-65), Rechtmäßigkeit der Inhaftierung 
(Rdnr. 84-94) und Überprüfung derselben (Rdnr. 70-79).

M.S.S. gegen Belgien 
und Griechenland

30686/09 21. Januar 
2011

Artikel 5 EMRK im Zusammenhang mit Haftbedingungen 
(Rdnr. 216-234) und Lebensbedingungen (Rdnr. 249-264). 

Tarakhel gegen die 
Schweiz

29217/12 4. November 
2014

Artikel 3 EMRK im Zusammenhang mit 
Nichtzurückweisung wegen Aufnahmebedingungen für 
eine Familie mit sechs Kindern (Rdnr. 87-122).

(105) Wie aus der Tabelle hervorgeht, beziehen sich alle Entscheidungen des EuGH bisher auf die Aufnahmebedingungsrichtlinie Sie können allerdings trotzdem für 
die Auslegung der Neufassung der Aufnahmebedingungsrichtlinie relevant sein.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130def725a0e7d407416fafc4ec544f456e3e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxiNe0?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=141742
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=148395&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=297694
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77447
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77447
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77447
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-93034
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-93034
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-95892
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-95892
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-100014
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-100014
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-148070
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-148070
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2.2.6 Richtlinie über den vorübergehenden Schutz von 2001

Die Richtlinie über den vorübergehenden Schutz (106) ist ein Instrument des EU-Sekundärrechts. 

Ziel dieser Richtlinie ist es, Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schut-
zes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen aus Drittländern, die nicht in ihr 
Herkunftsland zurückkehren können, festzulegen und eine ausgewogene Verteilung der 
Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme 
verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten zu fördern (Artikel 1).

Die Regelung zum vorübergehenden Schutz ist ein unionsweites „ausnahmehalber“ durchzu-
führendes Verfahren, das im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen diesen Personen 
sofortigen, vorübergehenden Schutz garantiert, insbesondere wenn auch die Gefahr besteht, 
dass das Asylsystem diesen Zustrom nicht ohne Beeinträchtigung seiner Funktionsweise und 
ohne Nachteile für die betroffenen Personen oder andere um Schutz nachsuchende Personen 
auffangen kann (Artikel 2 Buchstabe a). (107) Die Anwendung der Richtlinie würde Personen, 
die zu der genannten Anspruchsgruppe gehören, ohne Erfordernis einer individuellen Prüfung 
der Voraussetzungen für internationalen Schutz einen sofortigen, kurzfristigen Schutzstatus 
gewähren. Dadurch würden die Asylverfahren der Mitgliedstaaten entlastet. Da es sich um 
eine unionsweite Maßnahme handelt, sollen so die Ungleichheiten zwischen den Schutzmaß-
nahmen der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Anspruchsgruppe reduziert werden. Daneben 
ist eine freiwillige, aber strukturierte Lastenteilungsregelung vorgesehen, bei der die Mitglied-
staaten ihre Aufnahmekapazitäten für Personen angeben, die für den vorübergehenden Schutz 
in Betracht kommen (Artikel 25 Absatz 1). Die Richtlinie sieht auch die Überstellung von Per-
sonen, die vorübergehenden Schutz genießen, von Drittstaaten in die EU bzw. zwischen Mit-
gliedstaaten vor und zwar auf Grundlage eines freiwilligen Angebots und der Zustimmung der 
betreffenden Personen (Artikel 26 Absätze 1 und 2). Personen, die vorübergehenden Schutz 
genießen, können jederzeit einen Asylantrag stellen. Wird dieser abgelehnt, so berührt dies 
das Fortbestehen des vorübergehenden Schutzes nicht (Artikel 17 und 19).

Gemäß Artikel 5 handelt es sich bei der Umsetzung des vorübergehenden Schutzes um eine 
kollektive Entscheidung des Ministerrats der EU und die Mitgliedstaaten können daher nicht 
individuell davon Gebrauch machen. Die Regelung zum vorübergehenden Schutz, die in der 
Richtlinie von 2001 festgelegt wurde, ist nie zum Einsatz gekommen.

2.3 Sonstige Vorschriften des Sekundärrechts, die für den Bereich 
des internationalen Schutzes relevant sind

Abschließend soll in diesem Abschnitt kurz auf andere Instrumente des Sekundärrechts hinge-
wiesen werden, die – obgleich sie nicht Teil des GEAS sind – für seine Umsetzung relevant sind. 
Das erste Instrument ist die EASO-Verordnung, die sich unmittelbar mit der Schaffung einer 
EU-Agentur befasst, die die Umsetzung des Systems unterstützen soll. Bei den anderen drei 
Richtlinien handelt es sich um Instrumente, die Auswirkungen auf die Behandlung von Perso-
nen haben, denen internationaler Schutz zuerkannt worden ist, sowie auf die Behandlung von 

(106) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von 
Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser 
Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten [2001] ABl. L 212/12.
(107) Siehe Erwägungsgrund 2, der auf eine „Sonderregelung“ Bezug nimmt, um Vertriebenen in Fällen von Massenzuströmen sofort vorübergehenden Schutz zu 
bieten.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF


RA - Einführung in das gemeinsame europäische Asylsystem für Gerichte — 59

Personen, die nach Prüfung der jeweiligen Anträge die Voraussetzungen für den internationa-
len Schutz nicht erfüllen.

2.3.1 EASO-Verordnung (2010)

Die EASO-Verordnung (108) ist ein Akt des EU-Sekundärrechts, durch den das EASO (Europäi-
sches Unterstützungsbüro für Asylfragen) eingerichtet wird. Das EASO soll:

zu einer besseren Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems (GEAS) bei-
tragen, die praktische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Asylbereich 
stärken und die Mitgliedstaaten, deren Asyl- und Aufnahmesysteme besonderem Druck 
ausgesetzt sind, mit operativen Maßnahmen unterstützen und/oder eine solche Unter-
stützung koordinieren (Artikel 1).

Was die Rechtsstellung des EASO betrifft, so ist das Unterstützungsbüro eine Einrichtung der 
Union mit eigener Rechtspersönlichkeit (Artikel 40). Es stellt eine unabhängige Informations-
quelle für alle Fragen dar, die die Bereiche Politik und Rechtsetzung der EU im Bereich Asyl 
betreffen (Artikel 2 Absatz 3), hat aber keine Befugnisse, auf die Entscheidungen einer Mitglied-
staatlichen Asylbehörde über einzelne Anträge auf internationalen Schutz Einfluss zu nehmen 
(Artikel 2 Absatz 6). Zu seinen Aufgaben gehören die Organisation, Förderung und Koordinie-
rung von Maßnahmen in Bezug auf Informationen über Herkunftsländer (Artikel 4). Darunter 
fällt insbesondere Folgendes: die transparent und unparteiisch erfolgende Sammlung von 
relevanten, zuverlässigen, genauen und aktuellen Informationen; die Berichterstattung; die 
Verwaltung, der Ausbau und die Unterhaltung eines Portals zur Sammlung von Informationen; 
die Erstellung eines einheitlichen Formats und die Entwicklung einer einheitlichen Methode 
für die Darstellung, Überprüfung und Verwendung von Informationen; die Analyse der Infor-
mationen auf transparente Weise, wobei auf die Annäherung der Beurteilungskriterien hin-
gearbeitet wird, die Analyse aber nicht die Absicht verfolgt, den Mitgliedstaaten Anweisungen 
für die Bewilligung oder Ablehnung von Asylanträgen zu erteilen. Damit die Mitgliedstaaten 
besser vorbereitet sind, um mit wechselnden Strömen von Asylbewerbern umzugehen, hat 
die EU ein Frühwarn- und Bereitschaftssystem geschaffen, das in den Frühwarn-, Vorsorge- 
und Krisenbewältigungsmechanismus einfließt.

Außerdem leistet das EASO den Mitgliedstaaten, deren Asyl- und Aufnahmesysteme beson-
derem Druck ausgesetzt sind, auch operative Unterstützung. Daneben werden dem Personal 
der einzelstaatlichen Behörden, die über Asylanträge entscheiden, Schulungen zur Verfügung 
gestellt, in erster Linie in Form des EASO-Schulungsprogramms. Die qualitativ hochwertigen 
Aktivitäten des EASO wollen die EU-Mitgliedstaaten bei der kontinuierlichen Verbesserung 
der Qualitätsstandards ihrer Asylsysteme und der Erreichung gemeinsamer Qualitätsstandards 
innerhalb des GEAS unterstützen. So wird der Austausch von Informationen zwischen den Mit-
gliedstaaten einfacher und ermöglicht die Identifikation und Kommunikation bewährter Prak-
tiken, nützlicher Tools und Mechanismen sowie konkreter Initiativen. Bei seinen Arbeiten zu 
qualitativen Verbesserungen konzentriert sich das EASO auch auf konkrete Aspekte wie bei-
spielsweise unbegleitete Minderjährige und andere Kategorien schutzbedürftiger Personen.

Für Mitglieder von Gerichten sind Artikel 6 Absätze 1 und 5 von besonderer Bedeutung:

(108) Verordnung (EU) Nr. 439/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 zur Einrichtung eines Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen [2010] ABl. L 132/11.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:DE:PDF
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1. Das Unterstützungsbüro richtet Schulungen für die Mitglieder aller einzelstaatlichen 
Verwaltungs- und Justizbehörden sowie sonstiger einzelstaatlicher Stellen ein, die in 
den Mitgliedstaaten für Asylfragen zuständig sind […]. Einzelstaatliche Systeme und 
Verfahren bleiben von der Teilnahme an den Schulungen unberührt.

[…]

5. Das Schulungsangebot gewährleistet ein hohes Ausbildungsniveau und zeigt wesent-
liche Grundsätze und bewährte Praktiken auf, um auf diese Weise eine größere Annä-
herung der Verwaltungsverfahren und -entscheidungen und der Rechtspraxis unter 
uneingeschränkter Achtung der Unabhängigkeit der einzelstaatlichen Gerichtsbarkeit 
zu erreichen.

2.3.2 Richtlinie über die Familienzusammenführung von 2003

Die Richtlinie über die Familienzusammenführung (109) ist ein Akt des EU-Sekundärrechts, 
durch den ein „Recht auf Familienzusammenführung für Drittstaatsangehörige“ begründet 
werden sollte (Erwägungsgrund 16). Die Richtlinie ist auf Drittstaatsangehörige anwendbar, 
die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet der EU-Mitgliedstaaten aufhalten. Hierzu zählen auch 
Personen, denen der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde. Ausdrücklich von der Anwendung 
dieser Richtlinie ausgeschlossen sind Antragsteller für den Flüchtlingsstatus, für vorüberge-
henden Schutz und subsidiäre Schutzformen (gemäß internationalen Verpflichtungen, ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Praktiken der Mitgliedstaaten) sowie Personen mit 
subsidiärem Schutzstatus und vorübergehendem Schutzstatus (Artikel 3 Absatz 2). Zum Zeit-
punkt der Verabschiedung der Richtlinie über die Familienzusammenführung war die Regelung 
zum subsidiären Schutz in der AR noch nicht verabschiedet worden. Deshalb ist der Anspruch 
der Personen mit subsidiärem Schutzstatus auf Familienzusammenführung nach einzelstaat-
lichem Recht zu beurteilen.

Die Richtlinie sieht im Hinblick auf drei Aspekte günstigere Bestimmungen für die Familienzu-
sammenführung von Flüchtlingen vor:

1) Bei einem Kind über 12 Jahre, das unabhängig von seiner Familie ankommt, muss der 
Mitgliedstaat die Familienzusammenführung nicht davon abhängig machen, ob das 
Kind die vorgesehenen Integrationskriterien erfüllt (Artikel 10 Absatz 1).

2) Bei einem Flüchtling, der ein unbegleiteter Minderjähriger ist, müssen die Mitglied-
staaten die Familienzusammenführung von Verwandten in gerader aufsteigender 
Linie ersten Grades gestatten, (Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a). Wenn der Flüchtling 
keine solchen Verwandten hat, können die Mitgliedstaaten die Familienzusammen-
führung in Bezug auf seinen gesetzlichen Vormund oder eines anderen Familienange-
hörigen gestatten (Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b).

3) Die Mitgliedstaaten können weiteren Familienangehörigen die Familienzusammen-
führung gestatten, sofern der zusammenführende Flüchtling für ihren Unterhalt auf-
kommt (Artikel 10 Absatz 2).

(109) Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusammenführung [2003] ABl. L 251/12.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0086&amp;from=EN
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Artikel 11 berücksichtigt, dass Flüchtlinge ihre familiären Bindungen unter Umständen nicht 
mit amtlichen Unterlagen belegen können. Daher muss der Mitgliedstaat „andere Nachweise 
für das Bestehen dieser Bindungen“ prüfen, wobei diese Nachweise nach dem jeweiligen 
nationalen Recht bewertet werden. Die Ablehnung eines Antrags darf nicht ausschließlich mit 
dem Fehlen von Belegen begründet werden.

Gemäß der Richtlinie müssen die Zusammenführenden nachweisen, dass sie über geeigneten 
Wohnraum und eine Krankenversicherung verfügen sowie über feste und regelmäßige Ein-
künfte (Artikel 7 Absatz 1). Diese Anforderungen gelten allerdings nicht für Flüchtlinge. Jedoch 
können die Mitgliedstaaten solche Auflagen machen, wenn die Familienzusammenführung 
in einem Drittstaat möglich ist bzw. wenn der Antrag auf Familienzusammenführung nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Gewährung des Flüchtlingsstatus gestellt wird (Artikel 12 
Absatz 1). Gemäß Artikel 12 Absatz 2 „können die Mitgliedstaaten nicht von einem Flüchtling 
verlangen, dass er sich während eines bestimmten Zeitraums in ihrem Hoheitsgebiet aufgehal-
ten hat, bevor seine Familienangehörigen ihm nachreisen.“

2.3.3 Die Richtlinien für langfristig aufenthaltsberechtigte 
Drittstaatsangehörige von 2003 und 2011

Die Richtlinie für langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige von 2003 (110), in der 
Fassung der Richtlinie für langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige von 2011 (111), 
ist ein Akt des EU-Sekundärrechts, mit dem die Integration von Drittstaatsangehörigen sicher-
gestellt werden soll, die in EU-Mitgliedstaaten langfristig aufenthaltsberechtigt sind, und zwar 
durch Anerkennung ihres Anspruchs darauf, „in vielen wirtschaftlichen und sozialen Bereichen 
wie die Bürger des Mitgliedstaats behandelt [zu] werden“ (Erwägungsgrund 12), und durch Ein-
räumung des Rechts, sich bei Erfüllung bestimmter Bedingungen in einem anderen Mitglied-
staat aufzuhalten. Die Richtlinie für langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige von 
2011 erweitert den Anwendungsbereich der Richtlinie von 2003 und ist auch auf Flüchtlinge 
und Personen, die subsidiären Schutz genießen, anwendbar. Personen, denen internationaler 
Schutz zuerkannt worden ist, können somit jetzt den Status als langfristig Aufenthaltsberechtigte 
beantragen, wenn sie sich unmittelbar vor der Stellung des entsprechenden Antrags fünf Jahre 
lang ununterbrochen rechtmäßig in dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufgehalten haben. 
Die Personen, denen der Status als langfristig Aufenthaltsberechtigter gewährt wurde, werden in 
Bezug auf bestimmte festgelegte wirtschaftliche und sozialen Bereiche wie eigene Staatsangehö-
rige behandelt und genießen auch das Recht der Freizügigkeit innerhalb der EU. In der Richtlinie 
zur Änderung der Richtlinie von 2003 wird ausdrücklich festgehalten, dass eine solche Gleich-
behandlung „unbeschadet der Leistungen gelten sollte, die ihnen aufgrund der [Anerkennungs-
richtlinie] sowie der [Genfer Flüchtlingskonvention] zustehen“ (Erwägungsgrund 7).

2.3.4 Rückführungsrichtlinie von 2008

Die Rückführungsrichtlinie ist ein Instrument des EU-Sekundärrechts: 

(110) Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen 
[2004] ABl. 16/44.
(111) Richtlinie 2011/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011 zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates zur Erweiterung 
ihres Anwendungsbereichs auf Personen, die internationalen Schutz genießen [2011] ABl. L 132/1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0109&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0051&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0051&amp;from=FR
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Sie enthält gemeinsame Normen und Verfahren, die in den Mitgliedstaaten bei der Rück-
führung sich illegal aufhaltender Drittstaatsangehöriger im Einklang mit den Grundrech-
ten als allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschafts- und des Völkerrechts, einschließlich 
der Verpflichtung zum Schutz von Flüchtlingen und zur Achtung der Menschenrechte, 
anzuwenden sind (Artikel 1) (112).

Diese Richtlinie findet Anwendung auf „illegal im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhäl-
tige Drittstaatsangehörige“ (Artikel 2 Absatz 1), „die die Voraussetzungen für die Einreise in 
einen Mitgliedstaat oder den dortigen Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllen“ (Erwägungs-
grund 5), unter Beachtung möglicher Ausnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b.

Gemäß Erwägungsgrund 9 sollten Drittstaatsangehörige, die in einem Mitgliedstaat Asyl bean-
tragt haben, so lange nicht als illegal im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats aufhäl-
tige Person gelten, bis eine abschlägige Entscheidung über den Antrag oder eine Entscheidung, 
mit der sein Aufenthaltsrecht als Asylbewerber beendet wird, bestandskräftig geworden ist. 
Der EuGH hat klargestellt, dass die Rückführungsrichtlinie auf Personen, die einen Antrag auf 
Anerkennung als Flüchtling oder auf subsidiären Schutz gestellt haben, solange keine Anwen-
dung findet, bis der Antrag abschlägig beschieden wurde. Es gibt eine begrenzte Ausnahme 
in Form der Möglichkeit, einen Drittstaatsangehörigen, der nach seiner Inhaftierung einen 
Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, gemäß der Rückführungsrichtlinie weiterhin in 
Haft zu behalten, wenn mit dem Antrag einzig und allein der Zweck verfolgt wird, die Anwen-
dung dieser Rückführungsrichtlinie hinauszuzögern oder zu gefährden, und die Aufrechterhal-
tung der Inhaftierung objektiv erforderlich ist, um zu verhindern, dass die betroffene Person 
sich endgültig ihrer Rückführung entzieht. (113) Ansonsten hat der EuGH keinen Zweifel daran 
gelassen, dass die Inhaftierung zum Zwecke der Abschiebung gemäß der Rückführungsricht-
linie und die Inhaftierung eines Asylbewerbers gemäß den Rechtsvorschriften des GEAS unter 
zwei verschiedene Rechtsrahmen fallen (114).

Obgleich die Rückführungsrichtlinie kein Instrument des GEAS ist, hebt sie in Erwägungsgrund 
1 hervor, dass der Europäische Rat von Tampere 1999 ein kohärentes Konzept im Bereich Mig-
ration und Asyl festgelegt hat, das die Schaffung eines gemeinsamen Asylsystems, eine Politik 
der legalen Einwanderung und die Bekämpfung der illegalen Einwanderung umfasst. Somit 
kann die Rückführungsrichtlinie auf Personen anwendbar sein, denen gemäß der Neufas-
sung der AR die Anerkennung als Flüchtling und subsidiärer Schutz verweigert wurden, oder 
deren internationaler Schutzstatus weggefallen ist, widerrufen, beendet oder nicht verlängert 
wurde  (115), die sich aber trotzdem unter Verstoß gegen das Einwanderungsgesetz weiterhin 
auf dem Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats aufgehalten haben.

Die Richtlinie regelt die Beendigung des illegalen Aufenthalts, die als dreistufiges Verfahren 
beschrieben werden kann, das für die Mitgliedstaaten folgende Pflichten beinhaltet: 1) Erlass 
einer Rückkehrentscheidung (Artikel 6); 2) Vorsehen einer angemessenen Frist (7-30 Tage) für 
die freiwillige Ausreise, wobei diese Frist in bestimmten Situationen nicht eingeräumt oder 
verkürzt werden kann (Artikel 7); 3) Ergreifen aller erforderlichen Maßnahmen zur Vollstre-
ckung der Rückkehrentscheidung durch Abschiebung, wobei letztere jedoch aufzuschieben 
ist, wenn diese gegen den Grundsatz der Nichtzurückweisung verstoßen würde oder wenn 

(112) Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaa-
ten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger [2008] ABl. L 348/98. 
(113) EuGH, Urteil vom 30. Mai 2013, Rechtssache C-534/11, Mehmet Arslan gegen Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, 
EU:C:2013:343, Rdnr. 49 und 63.
(114) EuGH, Urteil vom 30. November 2009, Große Kammer, Rechtssache C-357/09 PPU, Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov), EU:C:2009:741, Rdnr. 45.
(115) Siehe oben Abschnitt 2.2.3, S. 43-50. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&amp;from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137831&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16797
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130ded4f4eecf9dd04d9288d1ba6a0186214b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxiQe0?text=&docid=72526&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16094
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gegen die Rückkehrentscheidung ein Rechtsbehelf eingelegt wurde (Artikel 8-9). Während die-
ses Verfahrens können Drittstaatsangehörige zum Zwecke der Abschiebung in Haft genommen 
werden, wenn dies erforderlich und verhältnismäßig ist (Artikel 15). Die Haftbedingungen wer-
den in Artikel 16 geregelt sowie in Artikel 17 für die besondere Situation in Haft genommener 
Minderjähriger und Familien. Artikel 18 enthält Ausnahmen für Notlagen, wenn eine „außer-
gewöhnlich große Zahl von Drittstaatsangehörigen“ abzuschieben sind.

Wie vorstehend bereits erwähnt, findet die Rückführungsrichtlinie keine Anwendung auf 
Personen, die internationalen Schutz beantragen. In diesem Sinne enthält die nachstehende 
Tabelle Fälle, die sich nicht auf Asylbewerber beziehen. Allerdings können die Fälle im Hinblick 
auf Personen relevant sein, deren Antrag auf internationalen Schutz gemäß der Neufassung 
der AR endgültig abschlägig beschieden wurde oder deren internationaler Schutzstatus weg-
gefallen ist, widerrufen, beendet oder nicht verlängert wurde, die sich aber trotzdem unter 
Verstoß gegen das Einwanderungsgesetz im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Rückführungs-
richtlinie weiterhin auf dem Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats illegal aufhalten.

2.3.4.1 Relevante Rechtsprechung des EuGH zur Rückführungsrichtlinie

Kadzoev C-357/09 
PPU

30. November 
2009

Artikel 15 Absätze 4 bis 6 im Zusammenhang mit der Dauer 
der Inhaftierung

El Dridi C-61/11 
PPU

28. April 2011 Artikel 15 und 16 im Zusammenhang mit den Gründen der 
Inhaftierung

Achughbabian C-329/11 6. Dezember 
2011

Strafrechtliche Sanktionen bei Nichtbefolgung der 
Rückkehrentscheidung und Inhaftierung

Sagor C-430/11 6. Dezember 
2012

Verhängung von Geldbußen gegenüber sich illegal 
aufhaltenden Drittstaatsangehörigen und Hausarrest

Mbaye C-522/11 21. März 2013 Strafrechtliche Sanktionen bei Nichtbefolgung der 
Rückkehrentscheidung und Auferlegung von Geldbußen 
gegenüber sich illegal aufhaltender Drittstaatsangehöriger 
(Anordnung)

Arslan C-534/11 30. Mai 2013 Nichtanwendung der Richtlinie auf Personen, die 
internationalen Schutz beantragen, unbeschadet der 
Möglichkeit, die Inhaftierung von Personen, die das 
Verfahren auf internationalen Schutz missbräuchlich in 
Anspruch nehmen, aufrecht zu erhalten (Rdnr. 40-63).

M.G. und N.R. C-383/13 
PPU

10. September 
2013

Artikel 15 Absätze 2 und 6 im Zusammenhang mit dem 
Anspruch auf rechtliches Gehör und Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Inhaftierung

Filev und Osmani C-297/12 19 September 
2013

Artikel 11 Absatz 2 zur Begrenzung der Dauer eines 
Einreiseverbots und Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b zu 
strafrechtlichen Sanktionen.

Mahdi C-146/14 
PPU

5. Juni 2014 Artikel 15 Absätze 1, 3, 4 und 6 im Zusammenhang mit der 
Verlängerung der Inhaftierung und Ausweispapieren.

Bero und 
Bouzalmate

C-473/13 
und
C-514/13

17. Juli 2014 Artikel 16 Absatz 1 im Zusammenhang mit der Inhaftierung 
in speziellen Hafteinrichtungen 

Pham C-474/13 17. Juli 2014 Artikel 16 Absatz 1 im Zusammenhang mit dem Verbot 
der Unterbringung mit gewöhnlichen Strafgefangenen bei 
Inhaftierung 

Mukarubega C-166/13 5. November 
2014

Artikel 6 im Zusammenhang mit dem Anspruch auf 
rechtliches Gehör

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72526&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=960029
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82038&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=960308
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115941&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=960449
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131495&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=961169
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135744&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=962623
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137831&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963058
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=140861&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=963378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=141782&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963703
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153314&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=964108
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155112&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=964462
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155112&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=964462
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155107&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=964619
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=964761
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Boudjilida C-249/13 11. Dezember 
2014

Artikel 6 im Zusammenhang mit dem Anspruch auf 
rechtliches Gehör

Abdida C-562/13 18. Dezember 
2014

Artikel 5 und 13 im Zusammenhang mit der 
aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen gegen 
eine Rückführungsentscheidung im Falle eines ernsthaft 
erkrankten Drittstaatsangehörigen und Gewährung 
medizinischer Notfallversorgung

Zaizoune C-38/14 23. April 2015 Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 4 Absätze 2 und 3 im Zusammenhang mit 
der Frage, ob im Fall eines illegalen Aufenthalts von 
Drittstaatsangehörigen im Hoheitsgebiet eines Staates je 
nach den Umständen entweder eine Geldbuße verhängt 
oder die Ausweisung angeordnet werden kann und sich 
diese beiden Maßnahmen gegenseitig ausschließen. 

Skerdjan Celaj C-290/14 1. Oktober 
2015

Artikel 11 Absatz 1 im Zusammenhang mit einem 
Einreiseverbot und der Auferlegung einer Haftstrafe bei 
erneuter rechtswidriger Einreise unter Verstoß gegen ein 
Einreiseverbot 

2.3.4.2 Vor dem EuGH anhängige Verfahren zur Rückführungsrichtlinie

Sélina Affum 
(verheiratete 
Amissah) gegen 
Préfet du Pas de 
Calais, Procureur 
général de la Cour 
d’appel de Douai

C-47/15 anhängig Vorabentscheidungsersuchen des Cour de cassation 
(Frankreich), eingereicht am 6. Februar 2015, zu Artikel 3 
Absatz 2 im Zusammenhang mit der Auslegung von 
illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen im Rahmen 
des Flughafentransits und zu Artikel 6 Absatz 3 im 
Zusammenhang mit dem Recht der Mitgliedstaaten, keine 
Rückführungsentscheidung zu erlassen.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=964920
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160943&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=965082
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163877&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=744362
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168941&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=743664
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163052&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=742187
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Teil 3: Auslegung und Anwendung 
der Rechtsvorschriften des GEAS

Letzte Instanz für die Auslegung der Rechtsvorschriften der EU ist der EuGH (Artikel 267 AEUV). 
Jedoch ist es für die Anwendung des EU-Rechts von grundlegender Bedeutung, zu verstehen, 
welche Rolle die nationalen Richter der Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht spielen. Wenn 
nationale Gerichte EU-Recht auslegen müssen – durch direkte Bezugnahme auf EU-Rechts-
vorschriften, auf nationale Rechtsvorschriften zur Umsetzung einer Richtlinie oder auf ver-
bindliche Entscheidungen des EuGH – so wird vom nationalen Richter erwartet, dass er wie ein 
„EU-Richter“ handelt. Der nationale Richter sollte dieselbe Auslegungspraxis anwenden wie 
der EuGH und sich an die Grundsätze zur Anwendung von EU-Recht halten. Bei der Erfüllung 
dieser Pflichten ist es für den nationalen Richter daher von größter Bedeutung, mit der allge-
meinen Auslegungspraxis des EuGH vertraut zu sein, wie sie sich aus dessen Rechtsprechung 
ergibt.

In Teil 3 soll unter folgenden sechs Hauptüberschriften auf Fragen zur Auslegung und Anwen-
dung eingegangen werden:

– Das GEAS und die Genfer Flüchtlingskonvention (Abschnitt 3.1, S. 65-67);
– Methoden zur Auslegung des Unionsrechts (Abschnitt 3.2, S. 67-69);
– Grundsätze zur Anwendung des Unionsrechts (Abschnitt 3.3, S. 69-74);
– Die Wechselwirkung zwischen der Auslegung des Unionsrechts, der EMRK, des Völker-

rechts und des einzelstaatlichen Rechts (Abschnitt 3.4, S. 75-86);
– Vorlage an den EuGH gemäß Artikel 267 AEUV (Abschnitt 3.5, S. 87-92); und
– Der Ansatz der nationalen Gerichte (Abschnitt 3.6, S. 92-98).

3.1 Der Ursprung liegt in der Genfer Flüchtlingskonvention (116)

Der Inhalt des GEAS orientiert sich an internationalen Übereinkommen, insofern diese sich mit 
dem Bedürfnis nach internationalem Schutz im Sinne der Neufassung der AR befassen. Das 
gilt insbesondere für die Genfer Flüchtlingskonvention und das dazugehörige Protokoll von 
1967 – die einzigen Rechtsinstrumente, auf die in Artikel 78 AEUV (unter Wiederholung des 
Inhalts des früheren Artikel 63 EGV) ausdrücklich Bezug genommen wird und bezüglich derer 
Folgendes festgehalten wird: „Diese Politik muss mit der [Genfer Flüchtlingskonvention] vom 
28. Juli 1951 und dem Protokoll vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
sowie den anderen einschlägigen Verträgen im Einklang stehen.“ In Übereinstimmung mit den 
Schlussfolgerungen von Tampere, soll ein GEAS geschaffen werden, „das sich auf die uneinge-
schränkte und allumfassende Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention stützt, wodurch 
sichergestellt wird, dass niemand dorthin zurückgeschickt wird, wo er Verfolgung ausgesetzt 
ist, d.h. der Grundsatz der Nichtzurückweisung gewahrt bleibt.“ (117) Somit wird die Bedeutung 
der Genfer Flüchtlingskonvention und des dazugehörigen Protokolls in allen Rechtsinstrumen-
ten des GEAS hervorgehoben, mit Ausnahme der Eurodac-Verordnung. (118)

(116) Übereinkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(117) 1999 Schlussfolgerungen von Tampere, zitiert in FN 4, Absatz 13. 
(118) Siehe Erwägungsgrund 4 der EASO-Verordnung (EU); Erwägungsgrund 10 der Richtlinie über den vorübergehenden Schutz; Erwägungsgrund 3 der Dub-
lin-III-Verordnung; Erwägungsgrund 3 der Neufassung der ABR; Erwägungsgrund 3 der Neufassung der AVR; Erwägungsgrund 3 der Neufassung der AR. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
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Die Neufassung der AR hebt weiterhin Folgendes hervor: „Die Genfer Flüchtlingskonvention 
und das Protokoll stellen einen wesentlichen Bestandteil des internationalen Rechtsrahmens 
für den Schutz von Flüchtlingen dar“ (Erwägungsgrund 4). Daraus ergibt sich, dass die Genfer 
Flüchtlingskonvention das Kriterium ist, aus dem die Neufassung der AR die Anerkennung als 
Flüchtling ableitet. Die Genfer Flüchtlingskonvention hat aber keinen direkten Einfluss auf die 
Bestimmungen der Neufassung der AVR oder der Neufassung der ABR, da sie zu diesen Aspek-
ten schweigt. Das UNHCR, das mit ihrer Anwendung betraut ist, hat bezüglich Verfahrens-
fragen zur Anerkennung als Flüchtling und zur Aufnahme von Asylbewerbern immer auf die 
Vorschriften und Rechtspraktiken der Unterzeichnerstaaten verwiesen. (119)

Die Neufassung der Anerkennungsrichtlinie legt Normen für die Definition und den Inhalt 
des Flüchtlingsstatus fest, um den zuständigen nationalen Stellen der Mitgliedstaaten bei 
der Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention Orientierung zu geben. Sie bestimmt auch 
gemeinsame Kriterien für die Anerkennung als Flüchtling im Sinne von Artikel 1 der Genfer Flücht-
lingskonvention (Erwägungsgründe 23 und 24 der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie).

In der Rechtssache Abdulla gegen Deutschland hat sich der EuGH selbst die Bedeutung der 
Genfer Flüchtlingskonvention als wesentlichen Bestandteil des internationalen Rechtsrah-
mens für Flüchtlingsschutz unter Artikel 63 EGV (jetzt Artikel 78 AEUV) ins Gedächtnis geru-
fen. Er hob hervor, dass die Bestimmungen der Anerkennungsrichtlinie „erlassen wurden, um 
die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Genfer Konvention auf 
der Grundlage gemeinsamer Konzepte und Kriterien zu leiten“. (120) Der EuGH schlussfolgerte, 
dass „die Bestimmungen der Richtlinie [...] daher im Licht der allgemeinen Systematik und des 
Zwecks der Richtlinie in Übereinstimmung mit der Genfer Konvention und einschlägigen ande-
ren Verträgen, auf die [Artikel 78 Absatz 1 Nr. 1 AEUV] Bezug nimmt, auszulegen“ sind. (121)

Während die Rechtsvorschriften des GEAS direkt auf die Genfer Flüchtlingskonvention verwei-
sen (122), müssen die einschlägigen Bestimmungen des EU-Rechts anhand der EU-Auslegungs-
praxis ausgelegt werden Gemäß der Rechtsprechung des EuGH zu anderen internationalen 
Abkommen soll die Genfer Flüchtlingskonvention in einer solchen Situation allerdings wohl 
nach dem normalen Verfahren gemäß dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Ver-
träge ausgelegt werden. (123)

Es sei darauf hingewiesen, dass nicht alle Pflichten der Mitgliedstaaten gegenüber Drittstaats-
angehörigen, die sich aus der Genfer Flüchtlingskonvention und den dazugehörigen Protokol-
len ergeben, von den Rechtsinstrumenten des GEAS umgesetzt werden. Die breitere Wirkung 
der internationalen Pflichten, die den Mitgliedstaaten gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention 
obliegen, wird in erster Linie als eine Angelegenheit des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten 
betrachtet (124). Die Mitglieder der Gerichte in den Mitgliedstaaten müssen auch die Anwen-
dung ihrer eigenen nationalen Rechtsvorschriften, mit denen die Genfer Flüchtlingskonvention 

(119) Der Exekutivausschuss des UNHCR hat im Oktober 1997 Empfehlungen ausgesprochen zu den grundlegenden Anforderungen, die die einzelstaatlichen Ver-
fahren erfüllen sollten (Safeguarding Asylum, Beschluss Nr. 82 des Exekutivkomitees (XLVIII), 17. Oktober 1997, Rdnr. (d)(ii)). Die Empfehlungen werden zwar 
allgemein beachtet, sind jedoch rechtlich unverbindlich, aber ihr Einfluss spiegelt sich generell in den Bestimmungen der Asylverfahrensrichtlinie wider. Sie sind 
zu finden unter Absatz 192 in folgender Veröffentlichung des UNHCR: Handbuch und Richtlinien über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlings-
eigenschaft gemäß dem Abkommen von 1951 und dem Protokoll von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 1979, Neuauflage 2011 (UNHCR-Handbuch).
(120) EuGH, Urteil Abdulla u. a., zitiert in FN 3, Rdnr. 52.
(121) a. a. O.,Rdnr. 53. Siehe auch EuGH, Urteil vom 19. Dezember 2012, Große Kammer, Rechtssache C-364/11, Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi 
und HazemKamel Ismail gegen Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, EU:C:2012:826, Rdnr. 43. 
(122) Siehe EuGH, Urteil Qurbani, zitiert in FN 41. 
(123) Siehe EuGH, Urteil vom 25. Februar 2010, Rechtssache C-368/08, Firma Brita GmbH gegen Hauptzollamt Hamburg-Hafen, EU:C:2010:91, Rdnr. 39. Siehe 
auch Abschnitt 3.2 unten, S. 67-69, und J. McAdam, „Interpretation of the 1951 Convention“, in A. Zimmermann (Hrsg.), The 1951 Convention Relating to the 
Status of Refugees and its 1967 Protocol (OUP, 2011), S. 75-115. 
(124) Im Zusammenhang mit Pflichten gegenüber EU-Bürgern siehe Abschnitt 2.1.4 unten, S. 34-34, zu Protokoll Nr. 24. 

http://www.unhcr.org/3ae68c958.html
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=526632914
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=526632914
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de07a15e0a572e47cb97528b0f5129179a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obx8Te0?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=371645
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=974303
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=974303
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=974303
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72406&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=867515
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umgesetzt wird, in Betracht ziehen, wenn die nationalen Rechtsvorschriften günstiger sind als 
die im Rahmen des GEAS anzuwendenden Normen. (125)

Die Funktion, die dem UNHCR im Hinblick auf das GEAS zukommt, wird in der Erklärung Nr. 17 zum 
Vertrag von Amsterdam festgelegt: „In asylpolitischen Angelegenheiten werden Konsultationen 
mit dem [UNHCR] und anderen einschlägigen internationalen Organisationen aufgenommen.“ 
Die Rolle des UNCHR im Hinblick auf das GEAS ergibt sich aus seinen Befugnissen im Rahmen der 
Genfer Flüchtlingskonvention, insbesondere aus Artikel 35, der den vertragschließenden Staaten 
die Pflicht zur Zusammenarbeit mit dem UNHCR auferlegt. Erwägungsgrund 22 der Neufassung 
der Anerkennungsrichtlinie stellt klar, dass Konsultationen mit dem UNHCR den Mitgliedstaaten 
wertvolle Hilfe bei der Bestimmung der Flüchtlingseigenschaft bieten können. Daneben müssen 
die Mitgliedstaaten dem UNHCR die Möglichkeit gewähren, zu einzelnen Anträgen auf interna-
tionalen Schutz in jedem Verfahrensabschnitt bei jeder zuständigen Behörde in Ausübung der 
Überwachungsbefugnisse nach Artikel 35 der Genfer Flüchtlingskonvention Stellung zu nehmen 
(Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe c der Neufassung der Asylverfahrensrichtlinie). In diesem Zusam-
menhang können das UNHCR-Handbuch und die danach veröffentlichten Richtlinien zum inter-
nationalen Schutz den nationalen Gerichten wertvolle Hilfestellung geben, obgleich sie nicht 
rechtlich bindend sind (126). Einzelstaatliche Gerichte möchten eventuell auch die Stellungnah-
men des UNHCR zur Auslegung der Bestimmungen des GEAS berücksichtigen, die sich nicht aus 
der Genfer Flüchtlingskonvention ergeben, einschließlich des subsidiären Schutzes (127).

3.2 Methoden zur Auslegung des Unionsrechts

Die Rechtsvorschriften des GEAS müssen in Einklang mit den Methoden zur Auslegung des 
Unionsrechts ausgelegt werden. Während die Regeln zur Auslegung internationaler Verträge 
im Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge verankert sind, 
sind die Auslegungsmethoden für EU-Recht in keinem EU-Instrument festgelegt. Sie sind viel-
mehr im Laufe der Jahre vom EuGH in seiner Rechtsprechung entwickelt worden.

Die erste Entscheidung, in der der EuGH auf die Auslegung des Unionsrechts Bezug nimmt, ist 
das Urteil in der Rechtssache van Gend en Loos von 1963. In diesem Urteil erinnerte der EuGH 
daran, dass die Rechtsvorschriften „nach dem Geist, der Systematik und dem Wortlaut“ auszu-
legen seien. (128) Diese drei Auslegungskriterien wurden in nachfolgenden Urteilen noch genauer 
definiert, vor allem in der C.I.L.F.I.T-Entscheidung aus dem Jahr 1982. In letzterem Fall entschied 
der EuGH, dass bei unklarem Wortlaut einer Vorschrift des EU-Rechts Folgendes gelten soll:

Schließlich ist jede Vorschrift des Gemeinschaftsrechts in ihrem Zusammenhang zu sehen 
und im Lichte des gesamten Gemeinschaftsrechts, seiner Ziele und seines Entwicklungs-
stands zur Zeit der Anwendung der betreffenden Vorschrift auszulegen. (129)

Auf Grundlage dieser beiden richtungsweisenden Urteile und aus methodischen Gründen 
werden die vom EuGH entwickelten Auslegungsmethoden häufig als dreistufig kategorisiert:

1) wörtlich;

(125) Zur Frage der Vereinbarkeit von günstigeren nationalen Rechtsvorschriften mit den Zwecken des GEAS siehe z. B. Urteil M’Bodj, zitiert in FN 62, Absätze 43-46 
näher erläutert. 
(126) Die vollständige Liste der UNHCR-Richtlinien zum internationalen Schutz findet sich unter Abschnitt 2.2 in Anhang C unten, S. 116-121. 
(127) UNHCR-Handbuch, zitiert in FN 119.
(128) EuGH, Urteil vom 5. Februar 1963, Rechtssache 26/62, Van Gend en Loos gegen die Niederlande, EU:C:1963:1, S 12.
(129) EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982, Rechtssache 283/81, Srl C.I.L.F.I.T. und Lanificio di Gavardo SpA gegen Ministero della Sanità, EU:C:1982:335, Rdnr. 20. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19690099/201502240000/0.111.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286407
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=526632914
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61962CJ0026&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61981CJ0283&amp;from=FR
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2) kontextuell/systematisch; und

3) teleologisch/zweckgerichtet.

Allerdings sind diese drei unterschiedlichen Auslegungsmethoden eine Ad-hoc-Konstruktion 
der Lehre und sind in der Praxis nicht klar voneinander zu trennen. Sie überschneiden sich 
daher oft und sind gelegentlich schwer auseinanderzuhalten. „Ist die betroffene Vorschrift des 
EU-Rechts mehrdeutig, unklar oder unvollständig, so können sich alle vom [EuGH] verwen-
deten Auslegungsmethoden gegenseitig verstärken“. (130) Eine teleologische/zweckgerichtete 
Auslegung spielt im Bereich Asyl oft eine wichtige Rolle, aber auch die anderen Auslegungs-
methoden kommen zur Anwendung. (131)

Eine wörtliche Auslegung ist nur dann relevant, wenn der auszulegende Text keine Begriffs-
bestimmung enthält. Die wörtliche Auslegung bezieht sich auf die Bedeutung, die eine 
Bestimmung im üblichen Sprachgebrauch hat. (132) Wie der EuGH im C.I.L.F.I.T.-Urteil her-
vorhebt, ist zu beachten, „dass das Gemeinschaftsrecht eine eigene, besondere Terminolo-
gie verwendet.“ (133) Im Diakité-Urteil zu Artikel 15 Buchstabe c der Anerkennungsrichtlinie 
bestimmte der EuGH beispielsweise den Begriff des bewaffneten innerstaatlichen Konflikts 
„entsprechend seinem Sinn nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch“  (134) und nicht gemäß 
dem humanitären Völkerrecht. Laut dem EuGH ist auch zu berücksichtigen, dass das EU-Recht 
in verschiedenen Amtssprachen abgefasst wird und die unterschiedlichen Sprachfassungen 
alle gleichermaßen verbindlich sind (135): „Die verschiedenen sprachlichen Fassungen einer 
Gemeinschaftsvorschrift müssen einheitlich ausgelegt werden; falls die Fassungen voneinan-
der abweichen, muss die Vorschrift daher nach dem allgemeinen Aufbau und dem Zweck der 
Regelung ausgelegt werden, zu der sie gehört.“ (136) Heute sind 24 Sprachfassungen gleicher-
maßen verbindlich (137).

Gemäß der kontextuellen/systematischen Methode wird die Bestimmung im Lichte des Kon-
texts, in den sie gehört, ausgelegt. Dadurch soll innerhalb einer Bestimmung, eines konkreten 
Rechtsinstruments und innerhalb des Rechtssystems der EU als Ganzes rechtliche Kohärenz 
erreicht werden. Diese Auslegungsmethode wird im Elgafaji-Urteil des EuGH aus dem Jahr 
2009 veranschaulicht. Um den Anwendungsbereich von Artikel 15 Buchstabe c der Anerken-
nungsrichtlinie zu bestimmen, bezog sich der EuGH auf die beiden anderen Arten von „ernst-
haftem Schaden“, die unter den Buchstaben a und b definiert sind, sowie auf die Logik von 
Artikel 15  (138), um so „diese Vorschrift systematisch im Verhältnis zu den beiden anderen 
Tatbeständen des Artikel 15 der Richtlinie“ auszulegen. (139) Weiterhin merkte der EuGH an, 
dass diese Auslegung nicht durch Erwägungsgrund 26 entkräftet wurde. (140) An dieser Argu-
mentation zeigt sich auch, wie wichtig es ist, den „effet utile“ (praktische Wirksamkeit) der 
Vorschriften des EU-Rechts sicherzustellen. Denn mit seiner Auslegung wollte der EuGH Arti-

(130) K. Lenaerts und J.A. Gutierrez-Fons, „To Say What the Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the European Court of Justice„, EUI Working Papers AEL 
2013/9, Europäisches Hochschulinstitut, 2013, S. 48. 
(131) Siehe z. B. Urteil vom 4. Dezember 1974, Rechtssache C-41/74, Yvonne van Duyn gegen Home Office, EU:C:1974:133, Rdnr. 12, in dem das Gericht feststellte, 
dass die Bestimmungen von Richtlinien unmittelbar gelten können (siehe Abschnitt 3.3 unten, S. 69-74).
(132) K. Lenaerts und J.A. Gutierrez-Fons, zitiert in FN 130, S. 5 und 6. 
(133) EuGH, Urteil C.I.L.F.I.T., zitiert in FN 129, Absatz 19. 
(134) EuGH, Urteil vom 30. Januar 2014, Rechtssache C-258/12, Aboubacar Diakité gegen Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, EU:C:2014:39, 
Rdnr. 27. Siehe ebenso Rdnr. 28. 
(135) EuGH, Urteil C.I.L.F.I.T., zitiert in FN 129, Absatz 18. 
(136) EuGH, Urteil vom 27. Oktober 1977, Rechtssache 30/77, Regina gegen Pierre Bouchereau, EU:C:1977:172, Rdnr. 14. Siehe auch EuGH, Urteil vom 
9. Januar 2003, Rechtssache C-257/00, Givane u. a. gegen Secretary of State for the Home Department, EU:C:2003:8, Rdnr. 37. 
(137) 23 Sprachfassungen gemäß Artikel 55 EUV und Kroatisch. 
(138) EuGH, Urteil vom 17. Februar 2009, Rechtssache C-465/07, Meki Elgafaji und Noor Elgafaji gegen Staatssecretaris van Justitie, EU:C:2009:94, Rdnr. 31, -35 
und 38.
(139) a. a. O.,Rdnr. 38. 
(140) a. a. O.,Rdnr. 36. 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/28339/AEL_2013_09_DL.pdf?sequence=1
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88751&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=348546
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61981CJ0283&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=285977
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61981CJ0283&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61977CJ0030&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=47952&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=283594
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=112779
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kel 15 Buchstabe c der Richtlinie „einen eigenen Anwendungsbereich“ gegenüber den Buch-
staben a und b sichern (141). Daneben beschränkt sich der „Zusammenhang“ nicht zwingend 
auf die im konkreten Fall auszulegende Richtlinie, sondern kann auch den EUV, AEUV und die 
Charta umfassen. Dies wird im Urteil X, Y und Z aus dem Jahr 2013 deutlich, in dem das Gericht 
bekräftigte, dass die fragliche Richtlinie im Einklang mit den in der Charta anerkannten Rech-
ten auszulegen sei (142).

Die teleologische/zweckgerichtete Auslegungsmethode stellt auf den Zweck der EU-Vorschrift 
und auf den Zweck des Rechtsakts ab, zu dem die Vorschrift gehört, sowie auf das EU-Recht im 
Allgemeinen. (143) Diese Auslegungsmethode wandte der EuGH beispielsweise in seinem Urteil 
in der Rechtssache M’Bodj aus dem Jahr 2014 an. In diesem Fall hatte das Gericht zu bestim-
men, ob Artikel 15 Buchstabe b der Anerkennungsrichtlinie auf an einer schweren Krankheit 
leidende Personen anwendbar ist, bei deren Abschiebung in ihr Herkunftsland die Gefahr eines 
vorzeitigen Todes besteht. In diesem Zusammenhang wies der EuGH auf den übergeordneten 
Zweck der Anerkennungsrichtlinie und den in dieser geregelten subsidiären Schutzstatus im 
Zusammenhang mit dem Flüchtlingsstatus hin und kam zu dem Schluss, dass an einer schwe-
ren Krankheit leidende Personen nicht unter Artikel 15 Buchstabe b fallen. (144)

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der EuGH gelegentlich den Willen des Gesetzgebers 
und die Gesetzesmaterialien berücksichtigt (145). Allerdings hängt das zu einem großen Teil 
davon ab, ob die Gesetzesmaterialien verfügbar und relativ klar und schlüssig sind, was nicht 
immer der Fall ist (146).

3.3 Grundsätze zur Anwendung des Unionsrechts

Was die Methoden zur Auslegung des Unionsrechts betrifft, so hat der EuGH im Laufe der 
Jahre Grundsätze zu seiner Anwendung entwickelt. Diese Grundsätze sind von wesentlicher 
Bedeutung, um das Verhältnis zwischen einzelstaatlichem Recht und EU-Asylrecht zu klären 
und so die Wirksamkeit des letzteren sicherzustellen. Im Hinblick auf die vorliegende Analyse 
dienen die Grundsätze der Bestimmung, inwieweit die Mitgliedstaaten durch die Instrumente 
des GEAS gebunden sind. In diesem Abschnitt werden sieben Grundsätze zur Anwendung des 
Unionsrechts (nicht erschöpfend) erläutert:

– Vorrang des Unionsrechts (Abschnitt 3.3.1, S. 70);
– Unmittelbare Wirkung und unmittelbare Anwendbarkeit (Abschnitt 3.3.2, S. 70-72);
– Mittelbare Wirkung (Abschnitt 3.3.3, S. 72-72);

(141) a. a. O. 
(142) EuGH, Urteil vom 7. November 2013, verbundene Rechtssachen C-199/12, C-200/12 und C-201/12, Minister voor Immigratie en Asiel gegen X,Y und Z gegen 
Minister voor Immigratie en Asiel, EU:C:2013:720, Rdnr. 40. 
(143) Vgl. beispielsweise, EuGH, Urteil vom 21. Februar 1973, Rechtssache 6/72, Europemballage Corporation und Continental Can Gesellschaft Inc gegen Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften, EU:C:1973:22, Rdnr. 22-26 näher erläutert.
(144) EuGH, Urteil M’Bodj, zitiert in FN 62, Absatz 37: Diese Auslegung wird darüber hinaus durch die Erwägungsgründe 5, 6, 9 und 24 der Richtlinie 2004/83 
gestützt, aus denen hervorgeht, dass diese Richtlinie zwar darauf abzielt, die in dem am 28. Juli 1951 in Genf unterzeichneten Abkommen über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge festgelegte Schutzregelung für Flüchtlinge durch den subsidiären Schutz zu ergänzen und insoweit die Personen, die tatsächlich internationalen 
Schutz benötigen, zu bestimmen (vgl. in diesem Sinne das Urteil Diakité, EU:C:2014:39, Rn. 33), sich ihr Geltungsbereich aber nicht auf Personen erstreckt, die aus 
anderen Gründen, nämlich aus familiären oder humanitären Ermessensgründen, in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten verbleiben dürfen.“ 134, Absatz 33), 
sich ihr Geltungsbereich aber nicht auf Personen erstreckt, die aus anderen Gründen, nämlich aus familiären oder humanitären Ermessensgründen, in den 
Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten verbleiben dürfen.“
(145) Siehe z. B. EuGH, Urteil M’Bodj, zitiert in FN 62, Absatz 33. Der Wille des Gesetzgebers ist jedoch ein Hilfsmittel zur Auslegung, wie aus dem Schlussantrag des 
Generalanwalts Cosmas vom 16. März 1999 hervorgeht, Rechtssache C-378/97, Florus Ariël Wijsenbeek, EU:C:1999:144, Rdnr. 54. Zu den Gesetzesmaterialien, die 
vom EuGH herangezogen werden, gehören die Begründungen zu den Rechtsetzungsvorschlägen (z. B. EuGH, Urteil vom 4. Oktober 2001, Rechtsache C-326/99, 
Stichting „Goed Wonen“ gegen Staatssecretaris van Financiën, EU:C:2001:506, Rdnr. 51; und EuGH, Urteil vom 11. Januar 2001, Rechtssache C-1/99, Kofisa Italia 
Srl gegen Ministero delle Finanze, EU:C:2001:10, Rdnr. 40) oder Stellungnahmen des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses (EuGH, 
Urteil vom 28. Februar 2002, Gericht erster Instanz, Rechtssache T-86/95, Compagnie générale maritime u. a. gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten, EU:T:2002:50, Rdnr. 248). Siehe ebenso H. Battjes, European Asylum Law and International Law (Nijhoff, 2006), S. 45. 
(146) K. Lenaerts und J.A. Gutierrez-Fons, zitiert in FN 130, S. 19. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=144215&amp;doclang=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=144215&amp;doclang=DE
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88341&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531037
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88341&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531037
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286407
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286407
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44493&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=279823
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46244&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=281797
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=45479&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=282292
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=45479&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=282292
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=103681&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=282528
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=103681&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=282528
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– Staatshaftung (Abschnitt 3.3.4, S. 73-73);
– Verfahrensautonomie (Abschnitt 3.3.5, S. 73);
– Pflicht zur Anwendung des Unionsrechts von Amts wegen (Abschnitt 3.3.6, S. 74-74); 

und
– Gewährung effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes für Rechte nach dem EU-Recht 

(Abschnitt 3.3.7, S. 74).

Auf den Grundsatz des Vorabentscheidungsersuchens an den EuGH wird im Rahmen dieser 
Analyse separat unter Abschnitt 3.5 (S. 87-92) eingegangen.

3.3.1 Vorrang des Unionsrechts

Bei Widersprüchen zwischen Vorschriften des EU-Rechts und Normen der Mitgliedstaaten gilt 
der Grundsatz des Vorrangs des Unionsrechts, wonach das EU-Recht Vorrang hat vor allen 
mit diesem unvereinbaren nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten. Dieser Grund-
satz beruht auf der besonderen Natur der Rechtsordnung der EU, zu deren Gunsten „die Mit-
gliedstaaten, wenn auch auf einem begrenzten Gebiet, ihre Souveränitätsrechte beschränkt 
[haben]“ (147). Im Falle eines Normenkonflikts hat das EU-Recht Vorrang vor bestehenden und 
später erlassenen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die automatisch unanwendbar wer-
den (die Vorschriften werden nicht nichtig) (148). Wird festgestellt, dass eine einzelstaatliche 
Rechtsvorschrift mit EU-Recht unvereinbar ist, so müssen die Gerichte der Mitgliedstaaten die 
betroffene einzelstaatliche Vorschrift ignorieren und EU-Recht anwenden, bis das einzelstaatli-
che Recht im Sinne des EU-Rechts geändert worden ist (149). Durch den Grundsatz des Vorrangs 
des Unionsrechts sollen „die Effektivität der Verpflichtungen, welche die Mitgliedstaaten nach 
dem Vertrag vorbehaltlos und unwiderruflich übernommen haben […] und die Grundlagen der 
Gemeinschaft selbst [jetzt Union]“ bewahrt werden (150).

3.3.2 Unmittelbare Wirkung und unmittelbare Anwendbarkeit

Das EU-Primärrecht ist nach seinem Inkrafttreten stets unmittelbar anwendbar. Das bedeutet, 
es muss nicht nur von den Organen der Europäischen Union angewandt werden, sondern auch 
innerhalb der nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten (151). Artikel 288 AEUV legt fest, 
dass EU-Verordnungen allgemeine Geltung haben. Sie sind in allen ihren Teilen verbindlich, 
gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat und haben Vorrang vor einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften. Verordnungen bedürfen nicht der Umsetzung in die nationalen Rechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten. Allerdings kann es erforderlich sein, nationale Rechtsvorschriften zu ändern 
oder neue Rechtsvorschriften zu erlassen, um den von der Verordnung auferlegten Pflichten 
gerecht zu werden. In der Praxis setzen manche Mitgliedstaaten EG-Verordnungen trotzdem in 
nationales Recht um. Artikel 288 AEUV bestimmt nicht, dass einzelstaatliche Rechtsvorschrif-
ten, die in der Absicht erlassen werden, einer Verordnung Wirksamkeit zu verleihen, ungültig 

(147) EuGH, Urteil vom 15. Juli 1964, Rechtssache 6/64, Flaminio Costa gegen E.N.E.L., EU:C:1964:66, S. 593, das auf dem Urteil des EuGH in der Rechtssache van 
Gend en Loos aufbaut, zitiert in FN 128, S. 12.
(148) EuGH, Urteil vom 17. Dezember 1970, Rechtssache 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH gegen Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Fut-
termittel, EU:C:1970:114, Rdnr. 3; und EuGH, Urteil vom 9. März 1978, Rechtssache 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato gegen Simmenthal SPA, 
EU:C:1978:49, Rdnr. 17. Hier muss eine Unterscheidung gemacht werden zwischen zwingenden und dispositiven Rechtsvorschriften. 
(149) EuGH, Urteil vom 21. Juni 2007, verbundene Rechtssachen C-231 bis C-233/ 06, Office national des pensions gegen Emilienne Jonkman, EU:C:2007:373, 
Rdnr. 41. 
(150) EuGH, Urteil Simmenthal, zitiert in FN 148, Rdnr. 18. Siehe ähnlich EuGH, Urteil Internationale Handelsgesellschaft mbH, zitiert in FN 148, Absatz 3; und EuGH, 
UrteilCosta, zitiert in FN 147, S. 594.
(151) A. Rosas und L. Armati, EU Constitutional Law. An Introduction (2. überarbeitete Auflage, Hart, 2012), S. 76.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=87120&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=285261
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=87120&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=285261
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61970CJ0011&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61970CJ0011&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61977CJ0106&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=61143&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=366653
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61977CJ0106&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61970CJ0011&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&amp;from=FR


RA - Einführung in das gemeinsame europäische Asylsystem für Gerichte — 71

wären. Nur in dem Fall, dass eine nationale Rechtsvorschrift das Wesen der EG-Verordnung 
verändert, behindert oder unklar macht, liegt ein Verstoß gegen EU-Recht vor. (152)

Im Gegensatz dazu gelten EU-Richtlinien nicht unmittelbar in den Mitgliedstaaten. In allen Richt-
linien ist eine Bestimmung enthalten, wonach die jeweilige Richtlinie bis zu einem bestimmten 
Datum von jedem Mitgliedstaat in innerstaatliches Recht umgesetzt werden muss. Die Richt-
linie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels 
verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel 
(Artikel 288 AEUV).

Es ist ein großer Unterschied, ob eine Verordnung oder Richtlinie unmittelbare Wirkung hat, 
das heißt, „ob sich eine Person auf diese als alleinige Quelle für ein Recht berufen kann, das 
andernfalls nicht bestünde“ (153). Der Grundsatz der unmittelbaren Wirkung sieht vor, dass 
eine konkrete Vorschrift der Verträge, des Sekundärrechts, einer Entscheidung oder eines 
internationalen Übereinkommens bei richtiger Auslegung Rechte verleiht, auf die sich der Ein-
zelne vor den Gerichten der Mitgliedstaaten berufen kann. Wenn eine konkrete Vorschrift auf 
einzelstaatlicher Ebene nicht oder nicht korrekt berücksichtigt oder angewandt wurde, wird 
eine einheitliche Anwendung des EU-Rechts sichergestellt (154). Das bedeutet nicht, dass eine 
konkrete Vorschrift des EU-Rechts vor nationalen Gerichten nicht geltend gemacht werden 
kann, wenn die Vorschrift nicht den Zweck verfolgt, Einzelnen Rechte zu verleihen (155). Das 
Recht, sich auf die unmittelbare Wirkung einer Vorschrift zu berufen, ist nicht auf diejenigen 
beschränkt, die in den persönlichen Geltungsbereich der Vorschrift fallen (156). Die unmittel-
bare Wirkung einer Vorschrift des EU-Rechts kann und – unter bestimmten Umständen – sollte 
von dem nationalen Gericht angesprochen werden, auch wenn keine der Verfahrensparteien 
darauf hingewiesen hat (siehe aber Abschnitt 3.3.6, S. 74-74) (157).

Wurde eine Richtlinie nicht in nationales Recht umgesetzt und erscheinen deren Bestimmun-
gen inhaltlich als zwingend und hinreichend genau, so kann sich der einzelne vor nationalen 
Gerichten gegenüber dem Staat auf sie berufen, wenn dieser die Richtlinie nicht fristgemäß 
oder nur unzulänglich in das nationale Recht umgesetzt hat.  (158)

Diese Kriterien gelten sowohl für das Primärrecht als auch für das Sekundärrecht der Euro-
päischen Union. In Bezug auf Letzteres hat der EuGH Folgendes entschieden: Auch wenn nur 
Verordnungen und deren Bestimmungen, die die oben genannten Kriterien erfüllen, in den 
Mitgliedstaaten unmittelbare Wirkung haben (159), so können Richtlinien doch eine vertikale 
Direktwirkung haben, vorausgesetzt, es sind die drei oben genannten Voraussetzungen erfüllt 
und die Richtlinie wurde nicht fristgemäß oder nur unzulänglich in das nationale Recht umge-
setzt (160). Dieser Umstand ist für das GEAS von großer Bedeutung, da dieses – mit Ausnahme 

(152) EuGH, Urteil vom 2. Februar 1977, Rechtssache 50/76, Amsterdam Bulb BV gegen Produktschap voor Siergewassen, EU:C:1977:13.
(153) A. Rosas und L. Armati, EU Constitutional Law. 151, S. 76.
(154) N. Fennelly, „The National Judge as Judge of the European Union“, in EuGH (Hrsg.), The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspec-
tives on Sixty Years of Case-Law (Asser Press, 2013), S. 64-65.
(155) EuGH, Urteil vom 30. April 1996, Rechtssache C-194/94, CIA Security International SA gegen Signalson SA und Securitel SPRL, EU:C:1996:172, Rdnr. 42-44 
näher erläutert.
(156) Siehe EuGH, Urteil vom 11. Juli 1991, verbundene Rechtssachen C-87/90, C-88/90 und C-89/90, A Verholen, THM van Wetten-van Uden und GH Heiderijk 
gegen Sociale Verzekeringsbank, EU:C:1991:314. 
(157) EuGH, Urteil vom 24. Oktober 1996, Rechtssache C-72/95, Aannemersbedrijf PK Kraaijeveld BV ea gegen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
EU:C:1996:404, Rdnr. 57-60; EuGH, Urteil vom 7. März 1996, Rechtssache C-192/94, El Corte Inglés SA gegen Cristina Blázquez Rivero, EU:C:1996:88, Rdnr. 15. Für 
weitere Informationen siehe P. Craig und G. De Burca, EU Law: Text, Cases and Materials (2. Aufl., OUP, 1998).
(158) EuGH, Urteil vom 15. Januar 2014, Große Kammer, Rechtssache C-176/12, Association de médiation sociale gegen Union locale des syndicats CGT u. a., 
EU:C:2014:2, Rdnr. 31. 
(159) Siehe EuGH, Urteil van Duyn v Home Office, zitiert in FN 131, Absatz 12; EuGH, Urteil vom 5. April 1979, Rechtssache C-148/78, Publico Ministero gegen 
Tullio Ratti, EU:C:1979:10, Rdnr. 19-23; und EuGH, Urteil vom 13. April 1994, Rechtssache C-128/92, HJ Banks & Company Limited gegen British Coal Corporation, 
EU:C:1994:130, Rdnr. 15. 
(160) EuGH, Urteil Amsterdam Bulb BV, zitiert in FN 152, Absatz 5 Siehe aber EuGH, Urteil vom 11. Januar 2001, Rechtssache C-403/98, Azienda Agricola Monte 
Arcosu Srl gegen Regione Autonoma della Sardegna […], EU:C:2001:6, Rdnr. 26-28 näher erläutert.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0050&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994CJ0194&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=97128&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=506378
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=97128&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=506378
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61995CJ0072&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994CJ0192&amp;from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146384&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=800405
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88751&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=348546
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90084&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=353953
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90084&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=353953
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61992CJ0128&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0050&amp;from=EN
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=45484&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=526002
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=45484&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=526002
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von zwei Verordnungen – aus Richtlinien besteht. Daneben stellt der Grundsatz der unmittel-
baren Wirkung die einheitliche Anwendung des EU-Rechts in den Fällen sicher, in denen ein 
Mitgliedstaat eine Richtlinie nicht fristgemäß (161) oder nur unzulänglich (162) in sein nationa-
les Recht umsetzt. Allerdings kann eine Richtlinie erst nach dem Ablauf der Umsetzungsfrist 
unmittelbare Wirkung entfalten. (163) Allerdings dürfen die Mitgliedstaaten, an die die Richt-
linie gerichtet ist, während der Frist für deren Umsetzung „keine Vorschriften erlassen [...], 
die geeignet sind, die Erreichung des in der Richtlinie vorgeschriebenen Zieles ernstlich zu 
gefährden (164).“

Richtlinien können nur eine vertikale Direktwirkung haben, das heißt, der einzelne kann seine 
Rechte gegenüber einem Mitgliedstaat geltend machen (vertikale Direktwirkung), aber nicht 
gegenüber einem anderen Bürger (horizontale Direktwirkung). Anders ausgedrückt: Die Beru-
fung auf die unmittelbare Wirkung einer Richtlinie kann zu dem Zwecke erfolgen, um die 
Rechte von Bürgern zu gewährleisten, sie kann aber im Allgemeinen nicht gegen Bürger geltend 
gemacht werden. (165) Wurde eine Richtlinie nicht in nationales Recht umgesetzt, so kann sich 
ein Mitgliedstaat außerdem nicht zum Nachteil eines Bürgers auf die Richtlinie berufen. (166)

3.3.3 Mittelbare Wirkung

Die Wirksamkeit des EU-Rechts wird auch durch die Pflicht der Gerichte der Mitgliedstaaten 
gewährleistet, das nationale Recht im Einklang mit den maßgeblichen unionsrechtlichen Vor-
schriften auszulegen. (167) In diesem Zusammenhang wird gelegentlich vom „Grundsatz der 
mittelbaren Wirkung“ gesprochen. Diese Pflicht ergibt sich aus dem Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit gemäß Artikel 4 Absatz 3 EUV, in dem es folgendermaßen heißt: „Die Mit-
gliedstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfül-
lung der Verpflichtungen, die sich aus den Verträgen oder den Handlungen der Organe der 
Union ergeben.“ (168) In der Tat werden die Gerichte normalerweise zunächst versuchen, das 
nationale Recht im Einklang mit dem EU-Recht auszulegen (gemäß dem Grundsatz der mittel-
baren Wirkung), ehe sie auf die unmittelbare Wirkung des EU-Rechts zurückgreifen. Daraus 
folgt, dass „das nationale Gericht bei der Anwendung des nationalen Rechts [...] dieses natio-
nale Recht [soweit wie möglich] im Lichte des Wortlauts und des Zwecks der [EU-] Richtlinie[n] 
auszulegen hat“, um das mit der Richtlinie verfolgte Ziel zu erreichen (169). Diese Pflicht der 
nationalen Gerichte „wird jedoch durch die allgemeinen Rechtsgrundsätze und insbesondere 
durch den Grundsatz der Rechtssicherheit und das Rückwirkungsverbot begrenzt und darf 
auch nicht als Grundlage für eine Auslegung contra legem des nationalen Rechts dienen“ (170).

(161) Siehe EuGH, Urteil vom 14. Juli 1994, Rechtssache C-91/92, Paola Faccini Dori gegen Recreb Srl, EU:C:1994:292, Rdnr. 14; EuGH, Urteil vom 12. Juli 1990, 
Rechtssache C-188/89, A Foster, GAHM Fulford-Brown, J Morgan, M Roby, EM Salloway und P Sullivan gegen British Gas plc, EU:C:1990:313, Rdnr. 16.
(162) Siehe EuGH, Urteil vom 26. Februar 1986, Rechtssache 152/84, MH Marshall gegen Southampton und South-West Hampshire Area Health Authority (Tea-
ching), EU:C:1986:84, Rdnr. 46. 
(163) Siehe EuGH, Urteil Ratti zitiert in FN 160, Absätze 19-23 näher erläutert.
(164) EuGH, Urteil vom 22. November 2005, Große Kammer, Rechtssache C-144/04, Werner Mangold gegen Rüdiger Helm, EU:C:2005:70, Rdnr. 67; und EuGH, 
Urteil vom 18. Dezember 1997, Rechtssache C-129/96, Inter-Environnement Wallonie ASBL gegen Région Wallonne, EU:C:1977:628, Rdnr. 45. 
(165) Siehe z. B., EuGH, Urteil vom 19. Januar 2010, Große Kammer, Seda Kücükdeveci gegen Swedex GmbH & Co KG, EU:C:2010:21, Rdnr. 46. Allerdings kann es 
ausnahmen von dieser Grundregel geben: Rdnr. 47-51 näher erläutert.
(166) EuGH, Urteil Ratti, zitiert in FN 160, Absatz 22.
(167) Siehe EuGH, Urteil vom 4. Juli 2006, Große Kammer, Rechtssache C-212/04, Konstantinos Adeneler u. a. gegen Ellinikos Organismos Galaktos, EU:C:2006:443, 
Rdnr. 109.
(168) Siehe insbesondere EuGH, Urteil vom 10. April 1984, Rechtssache 14/83, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann gegen Land Nordrhein-Westfalen, 
EU:C:1984:153, Rdnr. 26.
(169) a. a. O., Rdnr. 26. Diese Verpflichtung wurde in anschließender Rechtsprechung bestätigt, insbesondere in: EuGH, Urteil vom 8. Oktober 1987, Rechtssa-
che 80/86, Kolpinghuis Nijmegen BV, EU:C:1987:431, Rdnr. 12; EuGH, Urteil vom 13. November 1990, Rechtssache C-106/89, Marleasing SA gegen La Comercial 
Internacional de Alimentación SA, EU:C:1990:395, Rdnr. 8; EuGH, Urteil Adeneler, zitiert in FN 167, Absatz 108; EuGH, Urteil vom 16. Juni 2005, Rechtssa-
che C-105/03, Maria Pupino, EU:C:2005:386, Rdnr. 43; und EuGH, Urteil vom 5. Juli 2007, Rechtssache C-321/05, Hans Markus Kofoed gegen Skatteministeriet, 
EU:C:2007:408, Rdnr. 45. 
(170) EuGH, Urteil Adeneler, zitiert in FN 167, Absatz 110.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61992CJ0091&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=96665&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=513470
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61984CJ0152&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61984CJ0152&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90084&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=353953
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=56134&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=363144
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43562&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=528278
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72658&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=414603
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90084&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=353953
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5f2df7114e3c942bf80e5e6949aef5bf9.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObN8Te0?text=&amp;docid=56282&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=493188
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61983CJ0014&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=94612&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=522205
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=96619&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=522316
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=96619&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=522316
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5f2df7114e3c942bf80e5e6949aef5bf9.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObN8Te0?text=&docid=56282&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=493188
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=59363&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=104034
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=61892&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495431
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5f2df7114e3c942bf80e5e6949aef5bf9.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObN8Te0?text=&docid=56282&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=493188
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3.3.4 Staatshaftung

Im Falle eines Verstoßes gegen EU-Recht wird seine Wirksamkeit durch den Grundsatz der 
Staatshaftung aufrecht erhalten, d. h. durch die Haftung der Mitgliedstaaten für den einer Per-
son entstandenen Schaden (171). Nationale Gerichte können Schadenersatzansprüche gegen 
Mitgliedstaaten zusprechen, wenn festgestellt wird, dass ein Mitgliedstaat gegen EU-Recht 
verstoßen hat und daraus einer Person ein Verlust oder Schaden entstanden ist. Die Staatshaf-
tung entsteht „unabhängig davon, welches staatliche Organ durch sein Handeln oder Unterlas-
sen den Verstoß verursacht hat“ (172), vorausgesetzt, es sind gleichzeitig vier Voraussetzungen 
erfüllt:

1) „das durch [das Rechtsinstrument der EU] vorgeschriebene Ziel [muss] die Verleihung 
von Rechten an einzelne beinhalten“;

2) „der Inhalt dieser Rechte [muss] auf der Grundlage [des Rechtsinstrumentes der EU] 
bestimmt werden können“;

3) der Verstoß ist hinreichend qualifiziert; und

4) es besteht „ein Kausalzusammenhang zwischen dem Verstoß gegen die dem Staat 
auferlegte Verpflichtung und dem den Geschädigten entstandenen Schaden“.  (173)

3.3.5 Grundsatz der Verfahrensautonomie

Im Zusammenhang mit Klagen, die von einzelnen zur Durchsetzung ihrer sich aus dem mate-
riellen EU-Recht ergebenden Rechte eingereicht werden, profitieren die Mitgliedstaaten vom 
Grundsatz der Verfahrensautonomie,  (174) vorausgesetzt, dass solche Regeln „nicht weniger 
günstig sind als die, die für vergleichbare innerstaatliche Klagen gelten“ (Grundsatz der Gleich-
wertigkeit), und dass sie „die Ausübung der durch das [Unions]recht verliehenen Rechte nicht 
praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren“ (Grundsatz der Wirksamkeit)  (175). 
Diese Verfahrensautonomie ist neuerdings gemäß Artikel 47 der EU-Charta durch das Recht 
auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht beschränkt. Im Rahmen des 
GEAS ist das Prinzip allerdings eher von sekundärer Bedeutung, da die Asylverfahrensricht-
linie und die Neufassung der Asylverfahrensrichtlinie die nationalen Verfahren zur Zuerken-
nung oder Aberkennung des internationalen Schutzstatus in hohem Maße angeglichen haben 
und die oben erwähnten Grundsätze nur dann volle Anwendung finden, wenn materielles 
EU-Recht durch nicht harmonisierte Verfahrensregeln durchgesetzt werden soll.  (176)

(171) Siehe EuGH, Urteil vom 19. November 1991, verbundene Rechtssachen C-6/90 und C-9/90, Andrea Francovich und Danila Bonifaci u. a. gegen Italienische 
Republik, EU:C:1991:428, Rdnr. 33-35 näher erläutert. 
(172) EuGH, Urteil vom 5. März 1996, verbundene Rechtssachen C-46/93 und C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA gegen Bundesrepublik Deutschland und The Queen 
v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd u. a., EU:C:1996:79, Rdnr. 32, das heißt, wenn die Legislative oder die Judikative für einen solchen 
Verstoß verantwortlich sind (siehe EuGH, Urteil vom 30. September 2003, Rechtssache C-224/01, Gerhard Köbler gegen Republik Österreich, EU:C:2003:513, 
Rdnr. 32).
(173) Zum ersten Mal vom EuGH festgelegt im Urteil Francovich, zitiert in FN 171, Absatz 40, und in späterer Rechtsprechung bestätigt. Siehe insbesondere: EuGH, 
Urteil Brasserie du Pêcheur SA zitiert in FN 172, Absatz 39; und EuGH, Urteil Köbler zitiert in FN 172, Absatz 51. 
(174) EuGH, Urteil vom 16. Dezember 1976, Rechtssache 33/76, Rewe-Zentralfinanz eG und Rewe-Zentral AG gegen Landwirtschaftskammer für das Saarland, 
EU:C:1976:188, Rdnr. 5 Siehe auch EuGH, Urteil von Colson, zitiert in FN 168, Absatz 15; EuGH, Urteil vom 14. Dezember 1995, Rechtssache C-312/93, Peterbro-
eck, Van Campenhout & Cie SCS gegen Belgischer Staat, EU:C:1995:437, Rdnr. 12; EuGH, Urteil vom 14. Dezember 1995, verbundene Rechtssachen C-430/93 
und C-431/93, Jeroen van Schijndel und Johannes Nicolaas Cornelis van Veen gegen Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, EU:C:1995:441, Rdnr. 17; und 
EuGH, Urteil vom 13. Januar 2004, Rechtssache C-453/00, Kühne & Heitz NV gegen Produktschap voor Pluimvee en Eieren, EU:C:2004:17, Rdnr. 28. 
(175) EuGH, Urteil Rewe-Zentralfinanz zitiert in FN 174, Absatz 5 Siehe auch EuGH, Urteil Peterbroeck, zitiert in FN 174, Absatz 12; und EuGH, Urteil van Schijndel, 
zitiert in FN 174, Absatz 17.
(176) Siehe oben Abschnitt 2.2.4, S. 50-55. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7a76ea3f-a919-475c-8cbe-29e0b260ebc4.0002.03/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7a76ea3f-a919-475c-8cbe-29e0b260ebc4.0002.03/DOC_1&format=PDF
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=81389&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=526289
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=81389&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=526289
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48649&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=507347
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=97140&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=528525
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=81389&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=526289
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48649&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=507347
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0033&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61983CJ0014&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=99312&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=499224
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=99312&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=499224
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0430&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=72558&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=530949
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0033&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99312&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=499224
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0430&amp;from=FR
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3.3.6 Pflicht zur Anwendung des Unionsrechts von Amts wegen

Grundsätzlich schreibt das EU-Recht nicht vor, dass die einzelstaatlichen Gerichte von Amts 
wegen einen Sachverhalt aufgreifen müssen, der das Unionsrecht betrifft, wenn die Prüfung 
dieses Sachverhalts die Gerichte zur Aufgabe ihrer passiven Rolle zwingen würde, weil sie über 
den von den Parteien festgelegten Gegenstand des Verfahrens hinausgehen. Allerdings setzt 
dies gemäß den Grundsätzen der Wirksamkeit und der Gleichwertigkeit voraus, dass die maß-
geblichen nationalen Verfahrensvorschriften im Hinblick auf die Behandlung des EU-Rechts 
nicht weniger günstig sein dürfen als die Vorschriften, die für die Durchsetzung gleichwerti-
gen innerstaatlichen Rechts gelten und dass sie die Durchsetzung nicht praktisch unmöglich 
machen oder übermäßig erschweren (177).

In manchen Bereichen des EU-Rechts müssen die nationalen Gerichte unter Umständen von 
Amts wegen einen Sachverhalt, der das Unionsrecht betrifft, aufgreifen und über diesen ent-
scheiden. (178) Diese Pflicht wurde bis jetzt im Hinblick auf das GEAS nicht anerkannt. Trotzdem 
muss berücksichtigt werden, dass gemäß Artikel 46 Absatz 3 der Neufassung der Asylverfah-
rensrichtlinie erstinstanzliche Gerichte zumindest „eine umfassende ex nunc-Prüfung [sicher-
stellen müssen], die sich sowohl auf Tatsachen als auch auf Rechtsfragen erstreckt und bei der 
gegebenenfalls das Bedürfnis nach internationalem Schutz gemäß der Richtlinie 2011/95/EU 
[...] beurteilt wird“ (179). Artikel 27 Absatz 1 der Dublin III-Verordnung, Artikel 26 Absatz 1 der 
Neufassung der Aufnahmebedingungsrichtlinie und Artikel 4 Absätze 1 und 3 der Neufassung 
der Anerkennungsrichtlinie sind in diesem Zusammenhang ebenfalls relevant.

3.3.7 Gewährung effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes 
für Ansprüche nach dem EU-Recht

Die Mitglieder der nationalen Gerichte sind angehalten, die ihnen gemäß nationalem Recht 
übertragene Rechtsprechungszuständigkeit in größtmöglichem Umfang auszuüben, um die 
aus dem EU-Recht abgeleiteten Rechte wirksam zu schützen (180). Es wurde außerdem fest-
gestellt, dass die Vereinbarkeit von Rechtsakten der EU-Organe mit dem Vertrag und den 
allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts der gerichtlichen Kontrolle unterliegen (181). In die-
sem Sinne haben die nationalen Gerichte das Recht, eine Frage bezüglich der Gültigkeit eines 
EU-Rechtsakts dem EuGH vorzulegen (182). Die Vorlage an den EuGH gemäß Artikel 267 AEUV 
wird unter Abschnitt 3.5 unten behandelt (S. 87-92). Um sicherzustellen, dass ein einzel-
ner ein Klagerecht vor den nationalen Gerichten hat, verpflichtet Artikel 19 Absatz 1 EUV die 
Mitgliedstaaten, „die erforderlichen Rechtsbehelfe [zu schaffen], damit ein wirksamer Rechts-
schutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist.“ In diesem Sinne sind 
die nationalen Gerichte dazu angehalten, die einzelstaatlichen Verfahrensvorschriften nach 
Möglichkeit so auszulegen und anzuwenden, dass der einzelne in die Lage versetzt wird, vor 
den nationalen Gerichten die Gültigkeit von Rechtsakten der EU in Frage zu stellen. 

(177) Siehe EuGH, Urteil van Schijndel zitiert in FN 174; EuGH, Urteil vom 7. Juni 2007, verbundene Rechtssachen C-222/05, C-223/05, C-224/05 und C-225/05, J van 
der Weerd u. a. gegen Minister van Landbouw, NatuurenVoedselkwaliteit, EU:C:2007:318; und EuGH, Urteil Peterbroeck, zitiert in FN 174, Absatz 14.
(178) Siehe EuGH, Urteil Simmenthal zitiert in FN 148.
(179) Artikel 46 Absatz 3 der Neufassung der Asylverfahrensrichtlinie lautet folgendermaßen: „Zur Einhaltung des Absatzes 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der wirksame Rechtsbehelf eine umfassende ex nunc-Prüfung vorsieht, die sich sowohl auf Tatsachen als auch auf Rechtsfragen erstreckt und bei der gege-
benenfalls das Bedürfnis nach internationalem Schutz gemäß der Richtlinie 2011/95/EU zumindest in Rechtsbehelfsverfahren vor einem erstinstanzlichen Gericht 
beurteilt wird.“
(180) N. Fennelly, zitiert in FN 154, S. 71-72.
(181) EuGH, Urteil vom 25. Juli 2002, Rechtssache C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores gegen Rat der Europäischen Union, EU:C:2002:462. 
(182) EuGH, Beschluss vom 1. Februar 2001, verbundene Rechtssachen C-300/99 P und C-388/99 P, Area Cova SA u. a. gegen Rat der Europäischen Union, 
EU:C:2001:71.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0430&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63230&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=734542
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63230&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=734542
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99312&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=499224
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61977CJ0106&amp;from=FR
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99312&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=499224
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46562&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=377607
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3.4 Die Wechselwirkung zwischen der Auslegung des Unionsrechts, 
der Europäische Menschenrechtskonvention, des Völkerrechts 
und des einzelstaatlichen Rechts

Zahlreiche Aspekte des internationalen Schutzes, die im EU-Recht geregelt werden, sind auch 
Gegenstand der Genfer Flüchtlingskonvention, anderer internationaler Übereinkommen und 
einzelstaatlichen Rechts. Der Bereich des internationalen Schutzes ist ein komplexes Rechtsge-
biet. Es verlangt von den Mitgliedern der nationalen Gerichte nicht nur, dass sie die einschlä-
gigen EU-Rechtsvorschriften auslegen und anwenden – entweder durch direkte Bezugnahme 
auf EU-Rechtsvorschriften oder auf die entsprechenden nationalen Umsetzungsbestimmun-
gen – sondern setzt auch ein Verständnis für die Wechselbeziehung zwischen EU-Recht und 
Völkerrecht – namentlich der einschlägigen internationalen und regionalen Menschenrechts-
normen – und der nationalen verfassungsrechtlichen Vorschriften sowie den Auswirkungen 
auf die Auslegung der zum GEAS gehörigen Vorschriften voraus.

Was das Völkerrecht betrifft, so schreibt Artikel 78 Absatz 1 AEUV nicht nur vor, dass das GEAS 
mit der Genfer Flüchtlingskonvention in Einklang stehen muss, sondern auch mit „den anderen 
einschlägigen Verträgen“. Diese Analyse soll daher die Wechselwirkungen zwischen der Ausle-
gung des Unionsrechts und der EMRK (Abschnitt 3.4.1, S. 76-81) und anderen völkerrecht-
lichen Abkommen im Bereich des internationalen Schutzes (Abschnitt 3.4.2, S. 81-83) näher 
beleuchten.

Dabei können auch nationale Rechtsvorschriften (Abschnitt 3.4.3, S. 83-85) relevant sein, 
namentlich diejenigen, die auf internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten beruhen 
(Abschnitt 3.4.4, S. 85-86), insofern diese günstigere Normen enthalten zur Entscheidung 
der Frage, wem internationaler Schutz gemäß der Neufassung der AR gewährt wird, und zum 
Entscheidungsprozess (183). Die Anwendbarkeit dieser Normen hängt davon ab, ob sie mit den 
Richtlinien vereinbar sind. In diesem Zusammenhang müssen die Mitglieder der Gerichte dies 
unter Umständen als Vorfrage behandeln, wenn sie darüber entscheiden, ob im Rahmen des 
GEAS günstigere Normen angewandt werden können.

(183) Siehe Artikel 3 der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie und Artikel 5 der Neufassung der Asylverfahrensrichtlinie. Siehe weiterhin EuGH, Urteil M’Bodj, 
zitiert in FN 62. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286407
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EU-Recht

Einzelstaatliches Recht

EMRK

Genfer
Flüchtlings-
konvention

und sonstiges
Völkerrecht

3.4.1 EU-Recht und die EMRK

Bei der EMRK handelt es sich um ein System, das sich grundlegend vom GEAS unterscheidet 
und das unter der Ägide des Europarats 1950 verabschiedet wurde. Derzeit sind 47 Staaten 
Mitglied im Europarat. Der Europarat und seine Organe sind von der EU scharf abzugrenzen, 
obgleich zwischen beiden eine enge Beziehung besteht. So ist beispielsweise die Ratifizierung 
der EMRK Voraussetzung, damit ein Staat der EU beitreten kann (184). Nach ständiger Recht-
sprechung des EuGH sind die in der EMRK verankerten Grundrechte ein fester Bestandteil der 
allgemeinen Grundsätze des EU-Rechts. (185)

Daneben ist im Vertrag von Lissabon vorgesehen, dass die EU, ebenso wie alle ihre derzeiti-
gen Mitgliedstaaten, (186) der EMRK beitritt. Erfolgt ein solcher Beitritt (187), dann kann die EU 
für jeden Verstoß gegen die EMRK, den diese bei der Ausübung ihrer Befugnisse begeht, vor 
dem EGMR zur Rechenschaft gezogen werden. Gleichermaßen wäre dann der EuGH im Rah-
men von Artikel 267 AEUV für die Auslegung der EMRK zuständig. Denn durch den Betritt der 
EU zur EMRK wäre diese ein internationaler Rechtsakt, der von der EU unterzeichnet wurde, 
und würde damit Teil des EU-Rechts. Jedoch hat der EuGH darauf hingewiesen, dass, solange 
die EU nicht der EMRK beigetreten ist, die EMRK nicht als Rechtsinstrument formell in das 
EU-Recht aufgenommen wurde (188).

(184) Siehe Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Tagung des Europäischen Rates von Kopenhagen, 21. und 22. Juni 1993, EU Dok 93/3, 7A(iii); und 
Stellungnahme der Kommission zum Antrag Bulgariens auf Beitritt zur Europäischen Union, 15. Juli 1997, EU Dok 97/11, S. 15.
(185) EuGH, Urteil vom 14. Mai 1974, Rechtssache 4/73, J Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
EU:C:1974:51; EuGH, Urteil vom 18. Juni 1991, Rechtssache C-260/89, Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia (ERT AE) und Panellinia Omospondia Syllogon 
Prossopikou ERT gegen Dimotiki Etairia Pliroforissis (DEP), Sotirios Kouvelas, Nicolaos Avdellas u. a., EU:C:1991:254, Rdnr. 41; und EuGH, Urteil vom 3. Septem-
ber 2008, Große Kammer, verbundene Rechtssachen C-402/05 P und C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi und El Barakaat International Foundation gegen Rat der 
Europäischen Union und Kommission der Europäischen Gemeinschaften, EU:C:2008:461, Rdnr. 283. 
(186) Artikel 6 Absatz 2 EUV in der geänderten Fassung. In Artikel 6 Absatz 3 EUV heißt es folgendermaßen: „Die Grundrechte, wie sie in der [EMRK] gewährleistet 
sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, sind als allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts“.
(187) Die Vereinbarkeit der vorgeschlagenen Beitrittsbedingungen zur EMRK wurde dem EuGH zur Stellungnahme vorgelegt. Gutachten 2/13, veröffentlicht am 
18. Dezember 2014 (zitiert in FN 48), kommt aus mehreren Gründen zu dem Schluss, dass ein Beitritt der Union zur EMRK zu den vorgeschlagenen Bedingungen 
mit EU-Recht unvereinbar wäre. Einer der Gründe betrifft die Position des EuGH als alleinige Instanz bezüglich der Auslegung des EU-RechtS. 
(188) EuGH, Urteil Åkerberg Fransson, zitiert in FN 50, Absatz 44. 

http://www.europarl.europa.eu/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0004&amp;from=EN
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=96792&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=617645
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&amp;docid=96792&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=617645
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=802807
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=802807
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de2d097b4f709f472e87b4ee09c2162451.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obx8Ne0?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162841
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd98ed5844a42a4886a55dc82f19188ccb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa3n0?text=&docid=134202&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18205
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Solange die EU der EMRK nicht beigetreten ist, ist der EGMR, da er kein Organ der EU ist, nicht 
für Verfahren gegen die EU und ihre Organe zuständig, denn diesbezüglich ist letztendlich der 
EuGH anzurufen.

Das Verhältnis zwischen EU-Recht und der EMRK fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob es 
vom Standpunkt des EuGH oder vom Standpunkt des EGMR betrachtet wird.

Nach ständiger Rechtsprechung des EGMR bleiben die Mitgliedstaaten bei der Anwendung von 
EU-Recht weiterhin nach der EMRK verantwortlich. (189) Aus der Perspektive des EMRK sind die 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt dafür verantwortlich, die Einhaltung und den Schutz der in 
der EMRK verankerten Rechte sicherzustellen, wenn die Umsetzung bestimmter Vorschriften 
des EU-Rechts in das Ermessen der Mitgliedstaaten gestellt wird. Kommt es jedoch zu einer 
Beeinträchtigung der in der EMRK garantierten Rechte, die nicht auf dem Ermessensgebrauch 
der Mitgliedstaaten beruht, sondern sich aus der Tatsache ergibt, dass die Mitgliedstaaten 
ihren gemäß dem Unionsrecht bestehenden Pflichten nachgekommen sind, so wird wider-
legbar vermutet, dass kein Verstoß gegen die EMRK vorliegt, solange davon auszugehen ist 
dass die relevante Organisation die Grundrechte sowohl materiell als auch verfahrensmäßig in 
einer Weise schützt, die dem durch die EMRK vermittelten Schutz als zumindest gleichwertig 
zu erachten ist (190). Diese Vermutung ist widerlegbar, wenn in Anbetracht der Umstände eines 
Einzelfalls festgestellt wird, dass der Schutz der in der EMRK niedergelegten Rechte offensicht-
lich unzureichend war.  (191).

Der Standpunkt des EuGH zum Verhältnis zwischen dem EU-Recht und der EMRK fällt anders 
aus. Aus Sichtweise der EU sind gemäß Artikel 6 Absatz 3 EUV die Grundrechte, wie sie in 
der EMRK gewährleistet sind, als allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts. Die Bedeutung 
von beispielsweise der EMRK als Inspiration für die EU-Charta geht klar aus der Präambel der 
Charta hervor, in der es heißt:

Diese Charta bekräftigt […] die Rechte, die sich vor allem aus den gemeinsamen Ver-
fassungstraditionen und den gemeinsamen internationalen Verpflichtungen der Mit-
gliedstaaten, aus [der EMRK], aus den von der Gemeinschaft und dem Europarat 
beschlossenen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des [EuGH] und des [EMRK] 
ergeben. […]

Aus Artikel 52 Absatz 3 der EU-Charta ergibt sich Folgendes: „Soweit diese Charta Rechte ent-
hält, die den durch die [EMRK] garantierten Rechten entsprechen, haben sie die gleiche Bedeu-
tung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verliehen wird.“ Jedoch steht 
diese Bestimmung „dem nicht entgegen, dass das Recht der Union einen weiter gehenden 
Schutz gewährt.“ Somit sollten die Rechte aus der Charta, die den Rechten aus der EMRK ent-
sprechen, im Lichte der Rechtsprechung des EGMR ausgelegt werden. Dies kann sich auch auf 
die Auslegung des Sekundärrechts des GEAS durch den EuGH auswirken, für die die Bestim-
mungen der Charta relevant sind, wie sich aus der EuGH-Rechtsprechung ergibt. (192)

In manchen Fällen übernimmt der EuGH die Verantwortung für den Schutz der Menschen-
rechte und überträgt die Zuständigkeit für den Schutz der Grundrechte gemäß dem EU-Recht 

(189) EGMR, Urteil vom 30. Juni 2005, Große Kammer, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi gegen Irland, Beschwerde Nr. 45036/98, Rdnr. 154; 
und EGMR, Entscheidung zur Zulässigkeit vom 20. Januar 2009, Cooperatieve Producenten organisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij UA gegen die Nieder-
lande, Beschwerde Nr. 13645/05.
(190) EGMR, Urteil Bosphorus zitiert in FN 189, Absatz 155.
(191) a. a. O., Rdnr. 156.
(192) Siehe Abschnitt 2.1.3, S. 29-34 unten zur EU-Charta. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69564
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91278
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91278
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69564
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nicht an das anfragende nationale Gericht. (193). In anderen Fällen gibt der EuGH die Zuständig-
keit für den Schutz der Menschenrechte an das anfragende nationale Gericht ab. (194) Aus den 
aktuellen Fällen ist immer deutlicher geworden, dass die Hauptzuständigkeit für die Wahrung 
der sich aus dem EU-Recht ergebenden Grundrechte und internationalen Menschenrechte bei 
den nationalen Gerichten liegt. So stellte der EuGH beispielsweise in der Rechtssache Arslan 
fest, dass die Mitgliedstaaten dafür zuständig seien, in voller Einhaltung ihrer im Völkerrecht 
und im Unionsrecht festgelegten Pflichten die Gründe zu bestimmen, aus denen ein Asylbe-
werber in Haft genommen oder in Haft gehalten werden darf (195). Im Sinne einer Prognose 
kann vernünftigerweise erwartet werden, dass, wenn es in einer Vorabentscheidungsfrage 
um materielles Recht zu Menschenrechten geht, der EuGH dann in seiner Vorabentscheidung 
weniger geneigt sein wird, die Verantwortung für die Gesetzesauslegung in Übereinstimmung 
mit den Menschenrechten und im Sinne des Schutzes der Menschenrechte dem anfragenden 
Gericht zu überlassen. (196) Im Falle der Grundrechte gemäß dem EU-Recht, die sich auf ver-
fahrensrechtliche Fragen beziehen, kann diese Verantwortung aufgrund des größeren Hand-
lungsspielraums der Mitgliedstaaten unter Umständen häufiger vom EuGH an das anfragende 
Gericht übertragen werden. Das wird aber nicht immer der Fall sein. (197)

Der EuGH hat bekräftigt, dass nach ständiger Rechtsprechung die Mitgliedstaaten nicht nur ihr 
nationales Recht auf eine Weise auszulegen haben, die mit dem EU-Recht in Einklang steht, 
sondern dass sie auch sicherzustellen haben, dass sie nicht auf die Auslegung eines Rechts-
akts des Sekundärrechts stützen, die im Widerspruch zu den Grundrechten steht, die durch 
die EU-Rechtsordnung oder durch andere allgemeine Grundsätze des Unionsrechts geschützt 
werden (198). Weiterhin stellte das Gericht fest, dass sich bei Berücksichtigung der Texte, die 
das GEAS ausmachten, ergebe, dass dieses in einem Kontext konzipiert worden sei, aufgrund 
dessen davon ausgegangen werden könne, dass alle teilnehmenden Staaten, ganz gleich ob 
Mitgliedstaaten oder Drittstaaten, die Grundrechte achteten, namentlich die Rechte, die sich 
aus der Genfer Flüchtlingskonvention und dem dazugehörigen Protokoll und aus der EMRK 
ergeben. (199)

In dem Maße, in dem ein Rechtsstreit vor dem EuGH zur Anerkennung subsidiären Schutzes 
Fragen aufwirft, bezüglich derer relevante Rechtsprechung des EGMR zu Artikel 3 EMRK vor-
handen ist, kann davon ausgegangen werden, dass der EuGH bei der Auslegung der Neufas-
sung der Anerkennungsrichtlinie die Rechtsprechung des EGMR berücksichtigt oder dass er 
die Streitsache von den Fällen der Nichtzurückweisung im Zusammenhang mit Artikel 3 EMRK 
unterscheidet. (200)

Die Bedeutung der EMRK für die Auslegung wird auch in der Neufassung der Anerkennungs-
richtlinie zum Ausdruck gebracht. Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a enthält beispielsweise einen 
direkten Verweis auf Artikel 15 Absatz 2 EMRK in Bezug auf die Rechte, von denen keine 

(193) Vgl. beispielsweise: EuGH, Urteil vom 11. Juli 2002, Rechtssache C-60/00, Mary Carpenter gegen Secretary of State for the Home Department, EU:C:2002:434; 
EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2002, Rechtssache C-94/00, Roquette Frères SA gegen Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, EU:C:2002:603; und EuGH, Urteil vom 12. Juni 2003, Rechtssache C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge gegen 
Republik Österreich, EU:C:2003:333. 
(194) Vgl. beispielsweise: EuGH, Urteil vom 7. Januar 2004, Rechtssache C-117/01, KB and National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health, 
EU:C:2004:7; EuGH, Urteil vom 20. Mai 2003, verbundene Rechtssachen C-465/00, C-138/01 und C-139/01, Rechnungshof u. a. gegen Österreichischer Rundfunk 
u. a., EU:C:2003:294; EuGH, Urteil vom 6. November 2003, Rechtssache C-101/01, Bodil Lindqvist, EU:C:2003:596.
(195) EuGH, Urteil Arslan zitiert in FN 113, Absatz 56. Siehe auch EuGH, Urteil vom 15. November 2011, Große Kammer, Rechtssache C-256/11, Murat Dereci u. a. 
gegen Bundesministerium für Inneres, EU:C:2011:734, Rdnr. 72; und EuGH, Urteil vom 17. Januar 2013, Rechtssache C-23/12, Mohamad Zakaria, EU:C:2013:24, 
Rdnr. 40.
(196) Vgl. beispielsweise: EuGH, Urteil Y und Z zitiert in FN 60; EuGH, Urteil X, Y, und Z zitiert in FN 142; und EuGH, Urteil A, B und C zitiert in FN 57.
(197) Vgl. beispielsweise: EuGH, Urteil Abdida zitiert in FN 62, erster Absatz des Urteilstenors, in dem der EuGH die Auslegung der (nicht) aufschiebenden Wirkung 
eines Rechtsbehelfs nicht dem nationalen Gericht überließ. 
(198) EuGH, Urteil N.S., M.E. u. a., zitiert in FN 47, Absatz 77. 
(199) a. a. O.,Rdnr. 78.
(200) Siehe z. B. EuGH, Urteil Elgafaji, zitiert in FN 138, Absatz 28 und EuGH, Urteil M’Bodj zitiert in FN 62, Absatz 40. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47095&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=379831
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47800&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=379955
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47800&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=379955
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=47920&doclang=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=47920&doclang=DE
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48823&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=381820
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47893&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=380886
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47893&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=380886
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48382&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=381351
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137831&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16797
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=114222&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=382470
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=114222&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=382470
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132523&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=382754
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126364&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373237
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=144215&doclang=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1704967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160943&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=380527
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164523
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=371419
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286407
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Abweichung zulässig ist. Solche direkten Verweise stellen jedoch die Ausnahme dar und die 
Relevanz solcher Grundsätze ergibt sich eher aus ihrer Bedeutung für die Auslegung der in der 
EU-Charta verankerten Grundrechte als Quelle der Inspiration für vom EU-Recht anerkannte 
Grundrechte.

Obgleich sie selbst keine Quellen der Inspiration des GEAS darstellen, so sind die Bestimmun-
gen anderer Abkommen des Europarats für die Auslegung und Anwendung des Sekundär-
rechts des GEAS maßgeblich. (201) Dazu gehören (in chronologischer Reihenfolge):

– Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
durch das gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der 
Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind, 1963;

– Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
über die Abschaffung der Todesstrafe, 1983;

– Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
1984;

– Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder ernied-
rigender Behandlung oder Strafe, 1987; und

– Protokoll Nr. 13 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten bezüglich der Abschaffung der Todesstrafe unter allen Umständen, 2002.

Dieser Abschnitt hat sich bis jetzt Situationen gewidmet, in denen ein nationales Gericht mit 
der Anwendung von EU-Recht befasst war, sowie mit der Art und Weise, in der die EMRK und 
die Rechtsprechung des EGMR für die Auslegung von EU-Recht maßgeblich sein können. Selbst 
nach der Anwendung von EU-Recht (je nach ihrer Rechtsprechungszuständigkeit gemäß den 
nationalen Rechtsvorschriften), sind die Mitglieder der nationalen Gerichte trotzdem immer 
noch durch ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen gebunden, namentlich durch die EMRK, 
die weiterhin parallel anzuwenden ist. Besonders relevant ist das im Zusammenhang mit der 
Verpflichtung zur Nichtzurückweisung, die sich aus Artikel 3 EMRK ergibt und die in Artikel 4 
und Artikel 19 Absatz 2 der EU-Charta bestätigt wird. Das in der Charta und der EMRK veran-
kerte Verbot der Zurückweisung spiegelt sich zu einem großen Teil im Sekundärrecht des GEAS 
wider (202). Allerdings wird durch Artikel 3 EMRK und die Artikel 4 und 19 Absatz 2 der Charta 
ein größerer Schutzumfang gewährt als durch die Rechtsinstrumente des GEAS. Daher müssen 
innerhalb der nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten weitere rechtliche Maßnah-
men ergriffen werden, um dem Grundsatz die volle Wirksamkeit zu verleihen.

Das zeigt sich beispielsweise in einem Fall, in dem eine Person, die internationalen Schutz 
beantragt hat, in den gemäß der Dublin III-Verordnung zuständigen Staat abgeschoben wer-
den soll und diese Abschiebung mit dem Argument angefochten wird, dass sie einen Verstoß 
gegen Artikel 4 und 19 Absatz 2 der Charta sowie gegen Artikel 3 EMRK darstellen würde, 
von denen nicht abgewichen werden darf. Die Dublin-III-Verordnung enthält zwar nun in Arti-
kel 3 Absatz 2 eine Bestimmung zur Unmöglichkeit der Überstellung an den zuständigen Staat, 
wenn „es wesentliche Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die Aufnah-
mebedingungen für Antragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische Schwachstellen aufwei-
sen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des 

(201) Es muss jedoch festgehalten werden, dass nicht alle Mitgliedstaaten alle Protokolle der EMRK unterzeichnet haben. Griechenland und das Vereinigte König-
reich haben Protokoll Nr. 4 nicht unterzeichnet (kollektive Ausweisung von Ausländern); Deutschland, die Niederlande und das Vereinigte Königreich haben Pro-
tokoll Nr. 7 nicht unterzeichnet (verfahrensrechtliche Schutzvorschriften in Bezug auf die Ausweisung von Ausländern) und die meisten EU-Mitgliedstaaten haben 
Protokoll Nr. 12 nicht unterzeichnet (Diskriminierungsverbot).
(202) Siehe Artikel 3 Absatz 2 der Dublin-III-Verordnung (Verfahren zur Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz); Artikel 9 der Neufassung der Asylverfah-
rensrichtlinie (Berechtigung zum Verbleib im Mitgliedstaat während der Prüfung des Antrags); und Artikel 21 der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie (Schutz 
vor Zurückweisung). 

http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/046
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/046
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/046
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/114
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/114
http://conventions.coe.int/Treaty/de/Treaties/Html/117.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/de/Treaties/Html/126.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/de/Treaties/Html/126.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/de/Treaties/Html/187.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/de/Treaties/Html/187.htm
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Artikels 4 der EU-Grundrechtecharta mit sich bringen“ (203), allerdings wird die Überstellung 
nicht ausdrücklich verboten, wenn sich die Gefahr einer solchen Behandlung aus anderen 
Umständen ergibt. Daher sind die Mitglieder der Gerichte angehalten, die Bedeutung von Arti-
kel 4 und 19 Absatz 2 der EU-Charta sowie der Rechtsprechung des EGMR (die ganz allgemein 
die Abschiebung verbietet, wenn die tatsächliche Gefahr einer dem Artikel 3 EMRK wider-
sprechenden Behandlung besteht) nicht nur beim Vorliegen systemischer Schwachstellen im 
Asylverfahren und den Aufnahmebedingungen zu berücksichtigen, wie es Artikel 3 Absatz 2 
der Dublin III-Verordnung vorsieht (204).

Bei Anträgen, die auf einer Situation allgemeiner Gewalt im Herkunftsland des Antragstellers 
beruhen, kann es zu Unterschieden bezüglich des Anwendungsbereichs kommen. Gemäß 
dem EuGH entspricht Artikel 15 b der Anerkennungsrichtlinie, der „ernsthaften Schaden“ als 
Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung des Antragstel-
lers im Herkunftsland definiert, im wesentlichen Artikel 3 EMRK. Allerdings vertrat der EuGH 
die Ansicht, dass der Inhalt von Artikel 15 Buchstabe c der Anerkennungsrichtlinie, wonach 
„ernsthafter Schaden“ als eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unver-
sehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen bewaffneten Konflikts definiert wird, sich vom Inhalt des Artikels 3 EMRK 
unterscheide. Daher müsse die Auslegung von Artikel 15 c der Anerkennungsrichtlinie sepa-
rat erfolgen, allerdings unter der gebotenen Beachtung der in der EMRK verankerten Grund-
rechte (205). Allerdings stellte der EGMR in seinem Urteil Sufi und Elmi fest, er sei nicht davon 
überzeugt, dass Artikel 3 EMRK keinen mit dem Schutz nach Artikel 15 Buchstabe c der Aner-
kennungsrichtlinie vergleichbaren Schutz gewähre (206).

Rechtsfälle, die die sich ergänzende Anwendung der Rechtsinstrumente des GEAS und der 
EMRK veranschaulichen, ergeben sich vor allem in Situationen, in denen internationaler 
Schutz gemäß der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie verweigert wird, eine Zurückwei-
sung gemäß Artikel 3 EMRK jedoch weiterhin verboten bleibt. Hierzu gibt es drei ganz klare 
Beispiele.

Erstens: Es kommt zu einer ergänzenden Anwendung des GEAS und der EMRK, weil der persön-
liche Anwendungsbereich der EMRK weiter ist. Das GEAS findet nur auf Drittstaatsangehörige 
und Staatenlose Anwendung, die EMRK jedoch sieht keine solche Beschränkung vor. Daraus 
folgt, dass Staatsangehörige von EU-Mitgliedstaaten wohl unter den Schutz des Grundsatzes 
der Nichtzurückweisung gemäß Artikel 3 EMRK fallen.

Zweitens unterscheidet sich der sachliche Anwendungsbereich der Artikel 3, 4 und 19 Absatz 2 
der EU-Charta vom sachlichen Anwendungsbereich des subsidiären Schutzes nach der Neu-
fassung der Anerkennungsrichtlinie. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass 
Artikel 3 EMRK und Artikel 4 und 19 Absatz 2 der EU-Charta vor Zurückweisung schützen. Die 
Gewährung subsidiären Schutzes gemäß Artikel 15 zusammen mit Artikel 2 Buchstabe f der 
Neufassung der Anerkennungsrichtlinie dagegen verleiht subsidiären Schutzstatus, der mit 
einer Reihe von Ansprüchen verbunden ist (einschließlich Schutz vor Zurückweisung) (207). Die 
Begriffsbestimmung von „ernsthafter Schaden“ in Artikel 15 Buchstabe b der Neufassung der 

(203) Artikel 3 Absatz 2 wurde aufgrund früherer Entscheidungen des EuGH und des EGMR in die Dublin III-Verordnung aufgenommen. Siehe EuGH, Urteil N.S., M.E. 
u. a., zitiert in FN 47; EGMR, Entscheidung zur Zulässigkeit vom 7. März 2000, T.I. gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde Nr. 43844/98, S. 15; EGMR, Urteil vom 
21. Januar 2011, Große Kammer, M.S.S. gegen Belgien und Griechenland, Beschwerde Nr. 30696/09, Rdnr. 359.
(204) Siehe EGMR, Urteil vom 4. November 2014, Große Kammer, Tarakhel gegen die Schweiz, Beschwerde Nr. 29217/12, Rdnr. 104.
(205) EuGH, Urteil Elgafaji zitiert in FN 138, Absatz 28. 
(206) EGMR, Urteil vom 28. Juni 2011, Sufi und Elmi gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerden Nr. 8319/07 und 11449/07, Rdnr. 226. 
(207) Siehe Kapitel VII der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164523
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164523
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-5105
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050#%7B%22itemid%22:[%22001-103050%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148070
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76788&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=972817
http://hudoc.echr.coe.int/eng
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Anerkennungsrichtlinie unterscheidet sich von Artikel 3 EMRK und Artikel 4 der EU-Charta und 
bezieht sich nur auf den Schaden, der einem Antragsteller in seinem Herkunftsland willentlich 
zugefügt wird . Artikel 3 EMRK und Artikel 4 der EU-Charta enthalten hingegen keine solche 
Beschränkung (208). Das führt im Ergebnis dazu, dass schwer erkrankte Antragsteller, die im 
Falle der Rückführung in ihr Herkunftsland der Gefahr des vorzeitigen Ablebens und eines 
unmenschlichen oder erniedrigenden Leidens ausgesetzt sind, weil es in ihrem Herkunfts-
land an angemessener medizinischer Versorgung mangelt oder weil die Einrichtungen zur 
Behandlung der Krankheit schlechter sind als im Mitgliedstaat, vom Anwendungsbereich des 
subsidiären Schutzes ausgeschlossen sind. Eine Ausnahme besteht nur in dem Fall, dass dem 
Antragsteller absichtlich die Gesundheitsversorgung vorenthalten wird.  (209) Allerdings kann 
der Antragsteller in Ausnahmefällen immer noch vor der Rückführung geschützt sein, wenn 
im Sinne des Artikels 3 EMRK zwingende humanitäre Gründe gegen eine Rückführung vorlie-
gen. Die Tatsache, dass ein an einer schweren Krankheit leidender Drittstaatsangehöriger in 
extremen Ausnahmefällen gemäß Artikel 3 EMRK nicht in ein Land abgeschoben werden darf, 
in dem es keine angemessene Behandlung gibt, bedeutet nicht, dass die betroffene Person die 
Erlaubnis erhalten sollte, sich im Rahmen des subsidiären Schutzes gemäß der Anerkennungs-
richtlinie in einem Mitgliedstaat aufzuhalten (210).

Drittens ergibt sich die ergänzende Anwendung von Artikel 3 EMRK aus dessen absoluter Natur 
in dem Sinne, dass es keine Beschränkung oder Abweichung von der Verpflichtung zur Nichtzu-
rückweisung geben kann. Während bezüglich des internationalen Schutzes gemäß der Neufas-
sung der Anerkennungsrichtlinie Ausschlussklauseln bestehen (Artikel 12 und 17), so können 
Artikel 4 und 19 Absatz 2 der EU-Charta sowie Artikel 3 EMRK die Abschiebung von Personen 
verbieten, unabhängig davon, ob diese strafrechtlich in Erscheinung getreten sind oder eine 
Gefahr für das Gastland darstellen (211).

3.4.2 EU-Recht und Völkerrecht

Wie bereits erwähnt, sind die „anderen einschlägigen Verträge“, auf die Artikel 78 Absatz 1 
AEUV Bezug nimmt, nicht näher bestimmt. Aus Erwägungsgrund 34 der Neufassung der 
Anerkennungsrichtlinie kann allerdings abgeleitet werden, dass darunter sowohl die EMRK 
als auch andere internationale Abkommen im Bereich der Menschenrechte fallen. In diesem 
Erwägungsgrund wird auf die Notwendigkeit verwiesen, gemeinsame Kriterien einzuführen, 
die als Grundlage für die Anerkennung des subsidiären Schutzstatus dienen. Diese Kriterien 
„sollten völkerrechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus Rechtsakten im Bereich der 
Menschenrechte und bestehenden Praktiken in den en entsprechen.“

Das internationale Menschenrecht ist ein relativ neues Gebiet des Völkerrechts, das erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Seitdem entwickelt es sich ständig weiter durch neue 
völkerrechtliche Abkommen und regionale legislative Maßnahmen sowie durch die Rechtspre-
chung. Folgende sind die wichtigsten internationalen Menschenrechtsinstrumente der Verein-
ten Nationen (in chronologischer Reihenfolge):

(208) Siehe EuGH, Urteil M’Bodj zitiert in FN 62, und vergleiche mit EGMR, Urteil vom 2. Mai 1997, D gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde Nr. 30240/96 und 
EGMR, Urteil vom 27. Mai 2008, Große Kammer, N. gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde Nr. 26565/05.
(209) EuGH, Urteil M’Bodj, zitiert in FN 62, Rdnr. 39 und 41. 
(210) a. a. O.,Rdnr. 40. 
(211) Siehe EGMR, Urteil vom 15. November 1996, Große Kammer, Chahal gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde Nr. 22414/93, Rdnr. 79-80; EGMR, Urteil 
vom 17. Dezember 1996, Ahmed gegen Österreich, Beschwerde Nr. 25964/94, Rdnr. 41; EGMR, Urteil vom 28. Februar 2008, Große Kammer, Saadi gegen Ita-
lien, Beschwerde Nr. 37201/06, Rdnr. 127; und EGMR, Urteil vom 10. April 2012, Babar Ahmad u. a. gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerden Nr. 24027/07, 
11949/08, 36742/08, 66911/09 und 67354/09.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286407
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-58035"]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-86490"]}
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286407
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58004
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-58001"]}
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110267
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– Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1948;
– Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR), 1966 (212);
– Erstes und Zweites fakultatives Protokoll des Internationalen Pakts über bürgerliche und 

politische Rechte, 1966 und 1989;
– Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 1966;
– Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, 

1966;
– Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 1979;
– Übereinkommen gegen Folter, 1984 (213);
– Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 1989 (214);
– Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2006; und
– Internationales Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen, 

2006.

Keines der vorstehend genannten Rechtsinstrumente erkennt ein Recht auf Asyl an (215). Aller-
dings enthält das Übereinkommen gegen Folter den Grundsatz der Nichtzurückweisung. Die-
ser Grundsatz ist zwar nicht wörtlich festgehalten, der Menschenrechtsausschuss geht jedoch 
davon aus, dass er implizit im Folterverbot des Artikel 7 IPBPR enthalte ist. (216)

Es sind ebenfalls weitere Instrumente des Völkerrechts für die Auslegung der Instrumente des 
GEAS relevant. Dazu gehören die Vertragswerke, auf die in Artikel 12 und 17 der Neufassung 
der Anerkennungsrichtlinie ausdrücklich oder implizit Bezug genommen wird, und die den 
Ausschluss von der Anerkennung als Flüchtling und der Gewährung subsidiären Schutzes fest-
legen, wie beispielsweise:

– Charta der Vereinten Nationen, 1945;
– Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, 1948;
– vier Genfer Konventionen, 1949, und ihre Zusatzprotokolle I und II, 1977;
– Internationale Konvention über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens 

der Apartheid, 1973; und
– Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, 1998.

Es ist zu berücksichtigen, dass andere Rechtsinstrumente, wie die Statuten des Internationa-
len Strafgerichtshofs und der Internationalen Strafgerichtshöfe, für das ehemalige Jugoslawien 
(1993) und für Ruanda (1994) für die Auslegung der Ausschlussklauseln relevant sind. Auch die 
Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und der Generalversammlung und 
die Resolutionen zur Terrorismusbekämpfung sind relevant (217).

(212) Ausdrücklich zitiert in Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über Mindestnormen für die Anerkennung 
und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, 12. Septem-
ber 2001, KOM(2001) 510 endg., S. 5.
(213) Ausdrücklich zitiert a. a. O., S. 5
(214) Insbesondere der Grundsatz des Kindeswohls, auf den Erwägungsgrund 18 der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie ausdrücklich Bezug nimmt. 
(215) Obgleich das Übereinkommen über die Rechte des Kindes kein Recht auf Asyl anerkennt, heißt es i Artikel 22 Absatz 1 folgendermaßen: „Die Vertragsstaaten 
treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein Kind, das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden 
Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling angesehen wird, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der 
Wahrnehmung der Rechte erhält, die in diesem Übereinkommen oder in anderen internationalen Übereinkünften über Menschenrechte oder über humanitäre 
Fragen, denen die genannten Staaten als Vertragsparteien angehören, festgelegt sind, und zwar unabhängig davon, ob es sich in Begleitung seiner Eltern oder 
einer anderen Person befindet oder nicht.“
(216) Vgl. beispielsweise: Menschenrechtsausschuss, Allgemeine Bemerkung Nr. 20:Artikel 7 (Verbot der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe), 10. März 1992, Rdnr. 9; Menschenrechtsausschuss, Auffassungen vom 30. Juli 1993, Joseph Kindler gegen Kanada, Mit-
teilung Nr. 470/1991, Rdnr. 13.1; und Menschenrechtsausschuss, Allgemeine Bemerkung Nr. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States 
Parties to the Covenant, 26. Mai 2004, Rdnr. 12.
(217) Siehe Erwägungsgrund 31 der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie. Siehe insbesondere S/RES/1373, 28. September 2001; und S/RES/1377, 
12 November 2001. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ger.pdf
http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/menschenrechte-ccpr-c-3-rev6.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/ICCPR/iccpr_op1_de.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar44128.pdf
http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar2200-a-xxi-dbgbl-1569.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar2106-a-xx-dbgbl.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar34180.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360814/publicationFile/3621/%C3%9CbereinkommenGegenFolter.pdf
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.un.org/Depts/german/gv-61/band1/ar61106.pdf
http://www.un.org/Depts/german/gv-61/band1/ar61177.pdf
https://www.unric.org/html/german/pdf/charta.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar260-a-iii-dbgbl.pdf
http://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/humanitaeres-voelkerrecht/genfer-abkommen/?gclid=CN-fyPqR99ECFa0V0wod7-kAig
http://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/humanitaeres-voelkerrecht/genfer-abkommen/?gclid=CN-fyPqR99ECFa0V0wod7-kAig
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar3068.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar3068.pdf
http://www.un.org/depts/german/internatrecht/roemstat1.html
http://www.un.org/depts/german/internatrecht/jugostat2000.pdf
http://www.un.org/depts/german/internatrecht/ruandastat2000.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52001PC0510&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52001PC0510&amp;from=EN
http://www.refworld.org/docid/453883fb0.html
http://www.refworld.org/docid/453883fb0.html
http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/dec470.htm
http://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
http://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
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Ebenso wie die EMRK und die Genfer Flüchtlingskonvention muss davon ausgegangen werden, 
dass diese internationalen Übereinkommen eine doppelte Wirkung haben: Erstens aufgrund 
ihrer Bedeutung für das Primärrecht und Sekundärrecht der EU und zweitens in dem Maße, 
in dem sie für die Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten relevant 
sind.

Die Wirkung allgemeiner Verweise auf diese Vertragswerke im EU-Primärrecht wurde bereits 
unter Abschnitt 2.1.1 oben (S. 25-28) angesprochen. Die darin verankerten Grundsätze 
müssen bei der Auslegung der allgemeinen Grundsätze des EU-Rechts beachtet werden. Aller-
dings fällt die Auslegung ihrer Bestimmungen nicht in den Zuständigkeitsbereich des EuGH, es 
sei denn, diese sind tatsächlich in EU-Recht aufgenommen worden, denn dann wird die Lehre 
von der Rückverweisung angewandt (218). Daher hat sich der EuGH für die Auslegung von Arti-
kel 1 Abschnitt D der Genfer Flüchtlingskonvention (im Zusammenhang mit dem Status von 
Palästinensern, die Unterstützung von UNRWA erhalten) und von verwandten internationalen 
Vertragswerken für zuständig erklärt, denn Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a der Anerkennungs-
richtlinie (jetzt Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie) 
sieht den Ausschluss von der Anerkennung „für Flüchtlinge gemäß Artikel 1 Abschnitt D der 
Genfer Flüchtlingskonvention“ vor  (219).

Obwohl weder der UN-Ausschuss gegen Folter (Committee against Torture – CAT) noch der 
UN-Menschenrechtsausschuss (UN Human Rights Committee) Gerichte sind und ihre Ent-
scheidungen für die Vertragsstaaten keine rechtliche Bindungswirkung haben, können ihre 
Entscheidungen dennoch von Rechtsanwälten als eine mögliche weitere Quelle für die Aus-
legung durch nationale Gerichte angeführt werden (220).

Der Bedeutung der internationalen Übereinkommen für die Auslegung der Rechtsvorschriften 
des GEAS sind jedoch auch Grenzen gesetzt. Das machte der EuGH in seinem Urteil Diakité 
deutlich, wenn er auf die Bedeutung des humanitären Völkerrechts (z. B. die Genfer Abkommen 
von 1949 und deren Zusatzprotokolle von 1977) für die Auslegung von Artikel 15 Buchstabe c 
der Anerkennungsrichtlinie eingeht. Obgleich die in diesem Artikel verwendete Terminologie 
die des humanitären Völkerrechts wiederholt – insbesondere, was den Begriff des „innerstaat-
lichen bewaffneten Konflikts“ betrifft – so akzeptiertt der EuGH die Auslegung dieser Bestim-
mung nach ihrer Bedeutung im humanitären nicht, da dies nicht mit der Systematik und dem 
Zweck des subsidiären Schutzes im Einklang stehe  (221). Somit muss dem Begriff „innerstaat-
licher bewaffneter Konflikt“ eine andere, eigenständige Bedeutung beigemessen werden (222).

3.4.3 EU-Recht und nationales Recht der Mitgliedstaaten

Am Ende der Einführung zu Abschnitt 3.4 (S. 75) wurde kurz auf die Auswirkung von güns-
tigeren Normen nach nationalem Recht Bezug genommen. Dieses Thema beschränkt sich 
jedoch nicht auf die in Artikel 3 und Artikel 5 der Anerkennungsrichtlinie (2011) beschriebenen 
Situationen. Vielmehr kann diesem Thema ganz allgemein Bedeutung zukommen im Zusam-
menhang mit der Wechselwirkung zwischen dem nationalem Recht der Mitgliedstaaten und 
dem anwendbarem EU-Recht unter besonderer Berücksichtigung der EU-Charta.

(218) EuGH, Urteil Qurbani zitiert in FN 41. 
(219) EuGH, Urteil Bolbol, zitiert in FN 3; und EuGH, Urteil El Kott u. a., zitiert in FN 121. 
(220) Siehe dazu die Analyse des ehemaligen Vorsitzenden des Ausschusses gegen Folter: F.M. Mariño Menéndez, „Recent Jurisprudence of the United Nations 
Committee against Torture and the International Protection of Refugees“, RSQ (2015), 61-78.
(221) CJEU, Urteil Diakité, zitiert in FN 134, Absätze 20-26 näher erläutert. 
(222) a. a. O., Rdnr. 27-35 näher erläutert. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155104&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=973855
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82833&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=974061
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=974303
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373137
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Aus der Perspektive des EU-Rechts wird das Verhältnis zwischen EU-Recht und nationalem Ver-
fassungsrecht verfahrensrechtlich teilweise durch den Grundsatz des Vorrangs des EU-Rechts 
sowie den Grundsatz der unmittelbaren Wirkung des EU-Rechts und teilweise durch die 
Rechtsprechung des EuGH geregelt. Diese Grundsätze erfordern, dass die Anwendbarkeit der 
Bestimmungen des nationalen Rechts von der Befolgung des Grundsatzes abhängig gemacht 
wird, dass das Unionsrecht Vorrang hat. Es hat Vorrang vor nationalem Recht (einschließlich 
dem Verfassungsrecht), wenn Mitgliedstaaten Handlungen vornehmen, die unter EU-Recht 
fallen (siehe oben Abschnitt 3.3, S. 69-74).

Das Thema des Vorrangs des Unionsrechts vor nationalem Verfassungsrecht wurde in zwei 
Fällen behandelt, in denen es um die Vollstreckung von Europäischen Haftbefehlen gemäß des 
Rahmenbeschlusses 2002/548/JHA ging. Der Rahmenbeschluss stellt sekundäres EU-Recht dar 
und ist der Dublin-III-Verordnung insofern ähnlich, als beide Systeme auf dem Grundsatz des 
„gegenseitigen Vertrauens“ zwischen den Mitgliedstaaten aufbauen. (223) Die strittige Frage 
im Urteil Melloni (224) ist ein Beispiel für einen Fall, in dem Handlungen der Mitgliedstaaten 
ausschließlich nach EU-Recht beurteilt werden. In der Rechtssache Melloni musste der EuGH 
darüber befinden, ob Artikel 53 der Charta in Verbindung mit Artikel 47 und 48 der Charta es 
einem Mitgliedstaat erlauben, die Überstellung einer Person, die in Abwesenheit verurteilt 
wurde, davon abhängig zu machen, dass die in Abwesenheit ausgesprochene Verurteilung 
im Ausstellungsmitgliedstaat überprüft werden kann. Damit sollte verhindert werden, dass 
das von der Verfassung des Mitgliedstaates garantierte Recht auf ein faires Verfahren und die 
Verteidigungsrechte beeinträchtigt werden. Der EuGH stellte fest, dass der Mitgliedstaat zu 
ermitteln hat, ob Artikel 53 der Charta einem Mitgliedstaat die allgemeine Befugnis verleiht, 
bezüglich der Grundrechte den Schutzstandard anzuwenden, der in seiner Verfassung vorge-
sehen ist, wenn dieser Standard höher ist als der, der sich aus der Charta ergibt. Eine solche 
Auslegung könne nicht akzeptiert werden, da sie den Grundsatz des Vorrangs des EU-Rechts 
untergraben würde. In diesem Sinne stellt der EuGH fest:

„Nach ständiger Rechtsprechung kann nämlich nach dem Grundsatz des Vorrangs des 
Unionsrechts, der die Unionsrechtsordnung wesentlich prägt […] die Geltung des Uni-
onsrechts in einem nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass dieser Staat Vorschriften 
des nationalen Rechts, und haben sie auch Verfassungsrang, geltend macht.“ (225)

In der Rechtssache Jeremy F. (226) ging es darum, ob der Antragsteller einen Anspruch auf ein 
Rechtsmittel gegen die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts hatte, nach welcher er 
in Vollstreckung eines gegen ihn ausgestellten europäischen Haftbefehls abgeschoben wer-
den sollte. Der Rahmenbeschluss schwieg zu dieser Frage. Der EuGH stellte Folgendes fest: 
Unabhängig von den in dem Rahmenbeschluss ausdrücklich enthaltenen Garantien steht die 
Tatsache, dass dieser bei Entscheidungen in Bezug auf den Europäischen Haftbefehl keinen 
Rechtsbehelf mit aufschiebender Wirkung vorsieht, dem nicht entgegen, dass die Mitglied-
staaten einen solchen vorsehen.  (227) Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass der Rahmen-
beschluss die konkrete Umsetzung der von diesem angestrebten Ziele in das Ermessen der 
nationalen Behörden stellt, beispielsweise im Hinblick auf die Möglichkeit, einen Rechtsbe-
helf mit aufschiebender Wirkung gegen Entscheidungen in Bezug auf den Europäischen Haft-
befehl vorzusehen. (228) Da die Abschiebung aufgrund eines Gerichtsverfahrens erfolgte, war 

(223) EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, Große Kammer, Rechtssache C-399/11, Stefano Melloni gegen Ministerio Fiscal, EU:C:2013:107, Rdnr. 63.
(224) a. a. O., Rdnr. 55-64 näher erläutert.
(225) a. a. O., Rdnr. 59. 
(226) EuGH, Urteil vom 20. Mai 2013, Rechtssache C-168/13 PPU, Jeremy F gegen Premier ministre, EU:C:2013:358.
(227) a. a. O., Rdnr. 51.
(228) a. a. O., Rdnr. 52. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134203&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=577550
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137836&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=578299
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die Anwendung der Bestimmungen des nationalen Rechts in Übereinstimmung mit den ent-
sprechenden verfassungsrechtlichen Vorschriften angemessen, namentlich die Wahrung des 
Rechts auf ein faires Verfahren, vorausgesetzt, die Anwendung des Rahmenbeschlusses wurde 
dadurch nicht beeinträchtigt. (229) Im Allgemeinen kann es im Rahmen des Verfahrensrechts 
– in dem Mitgliedstaaten über Verfahrensautonomie verfügen –  (230) häufig zu einer solchen 
Situation kommen, ein solcher Fall kann sich aber auch im Bereich der materiellen Vorschriften 
zu den Grundrechten ergeben (231).

In diesem Zusammenhang ist der Standpunkt einiger nationaler Verfassungsgerichte oder 
oberster Gerichtshöfe interessant. Seit dem Urteil in der Rechtssache Frontini aus dem Jahr 
1973 wendet das italienische Verfassungsgericht die Doktrin an, wonach EU-Recht von den 
gewöhnlichen Regeln des Verfassungsrechts abweichen kann, nicht aber von bestimmten 
tragenden Grundsätzen oder unabdingbaren Menschenrechten (232). In der Solange-I-Ent-
scheidung von 1974 und der Solange-II-Entscheidung von 1986 entwickelte das deutsche 
Bundesverfassungsgericht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Doktrin des italienischen 
Verfassungsgerichts das Solange-Prinzip. Diese Entscheidung, die von verschiedenen Verfas-
sungsgerichten und obersten Gerichtshöfen der Mitgliedstaaten angewandt wird, akzeptiert 
den Vorrang des EU-Rechts sogar vor nationalem Verfassungsrecht, solange die Europäische 
Union im Allgemeinen und die Rechtsprechung des EuGH im Besonderen effektiven Grund-
rechtsschutz gewährleisten, der in seinem Wesensgehalt dem vom Grundgesetz als unab-
dingbar gebotenen Grundrechtsschutz gleichzuachten ist (233). Dieses Solange-Prinzip spiegelt 
sich auch in der Verfassungsrechtsprechung anderer Mitgliedstaaten wider, z. B. im Fall von 
Polen (234) und Litauen (235).

Sind allerdings die Bestimmungen des nationalen Rechts mit den Normen des EU-Rechts ver-
einbar, so wird das nationale Gericht diese normalerweise in Verbindung mit dem betroffenen 
EU-Recht anwenden.

Wendet das nationale Gericht kein EU-Recht an, dann wendet es das maßgebliche nationale 
Recht des Mitgliedstaats an. Dabei muss das nationale Gericht jedoch klarstellen, dass das 
angewandte Recht das nationale Recht des Mitgliedstaats ist, damit z. B. die Bestimmung zum 
humanitären Schutz oder zu einem vom Staat ohne rechtliche Verpflichtung gewährten Schutz 
nach nationalem Recht nicht mit den Schutzvorschriften nach EU-Recht verwechselt wird (236).

3.4.4 Das Verhältnis zwischen der EMRK und nationalem Recht: 
Das Subsidiaritätsprinzip

Gemäß der Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache Åkerberg Fransson stellt die EMRK 
„kein Rechtsinstrument dar, das formell in die Unionsrechtsordnung übernommen worden 

(229) a. a. O., Rdnr. 53. 
(230) Artikel 19 Absatz 1 EUV verpflichtet die Mitgliedstaaten, die erforderlichen Rechtsbehelfe zu schaffen, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den vom Unions-
recht erfassten Bereichen gewährleistet ist. 
(231) Siehe beispielsweise den Standpunkt des EuGH im Fall B und D (zitiert in FN 62, Absätze 113-121) im Vergleich zum Standpunkt in der Rechtssache M’Bodj 
(zitiert in FN 62, Absätze 43-44). 
(232) B. de Witte, „Constitutional Aspects of European Union Membership in the Original Six Member States: Model Solutions for the Applicant Countries?“, in A.E. 
Kellermann, W. de Zwaan und J. Czuczai (Hrsg.), EU Enlargement – The Constitutional Impact at EU and National Level (TMC Asser Press, 2001), S. 74-75. Siehe 
auch die Entscheidung des Verfassungsgerichts der Italienischen Republik aus dem Jahr 1989 in der Rechtssache Fragd (Rivistaitaliana di dirittopubblicocomuni-
tario, 1991, Nr. 232).
(233) Bundesverfassungsgericht (Deutschland), Urteil vom 22. Oktober 1986, 339 2 BvR 197/83.
(234) Verfassungsgericht (Polen), Urteil vom 11. Mai 2005, K 18/04. 
(235) Verfassungsgericht (Litauen), Urteil vom 14. März 2006, Rechtssache Nr. 17/02.24/02-06703-22/04.
(236) EuGH, Urteil M’Bodj, zitiert in FN 62; und EuGH, Urteil B und D, zitiert in FN 62.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda4a63e97a7e348f485dc91f2e89fcd05.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPc3v0?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=104295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=973319
https://openjur.de/u/56233.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=160947&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=286407
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=79167&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=534007
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ist.“ (237) Das bedeutet, dass die EMRK nicht als Teil des GEAS betrachtet werden kann. Aller-
dings ist für die Richter der Mitgliedstaaten, die mit Asylfällen befasst sind, nicht nur das Ver-
hältnis zwischen EU-Recht und der EMRK relevant, sondern auch das Verhältnis zwischen der 
EMRK und einzelstaatlichem Recht. Mehrere Beispiele von Urteilen des EGMR gegen EU-Mit-
gliedstaaten in Fällen, in denen es um Asylbewerber ging und der EGMR eine Verletzung 
bestimmter Rechte der EMRK festgestellt hat, belegen die Bedeutung des Verhältnisses zwi-
schen dem EGMR und einzelstaatlichem Recht im Rahmen des GEAS. Diese Bedeutung besteht 
nicht nur in den Fällen, in denen der EGMR eine Verletzung der EMRK auf Grundlage von 
Argumenten festgestellt hat, die unter anderem die Rechtslage nach EU-Recht berücksichtig-
ten (238), sondern auch in den Fällen, in denen es um effektiven gerichtlichen Rechtsschutz von 
Asylbewerbern ging und in denen der EGMR EU-Recht überhaupt nicht in Betracht gezogen 
hat, obwohl er dies hätte tun können (239).

Was das Verhältnis zwischen der EMRK und dem einzelstaatlichen Recht im Allgemeinen 
betrifft, so ist das grundlegende Prinzip das Subsidiaritätsprinzip, das in Artikel 1 EMRK ent-
halten ist. Das bedeutet nach der Rechtsprechung des EGMR Folgendes:

„[...] dass der von der Konvention errichtete Rechtsschutzmechanismus im Verhältnis zu 
den innerstaatlichen Systemen des Grundrechtsschutzes subsidiären Charakter hat.“ Die 
Konvention überlässt es in erster Linie jedem Vertragsstaat, die Gewährung der von ihr 
verbürgten Rechte und Freiheiten sicherzustellen. Die Konventionsorgane tragen ihrer-
seits dazu bei, doch werden sie nur in einem strittigem Verfahren und nach Erschöpfung 
des innerstaatlichen Rechtsweges aktiv (Artikel 26) (240).

Somit besteht die Funktion der EMRK und des EGMR darin, für einen europäischen Mindest-
standard zu sorgen. Wie Richter Villiger in seinem übereinstimmenden Sondervotum zum 
Urteil in der Rechtssache M.S.S. erklärt, wäre ein Fall wie die Rechtssache M.S.S., in der es um 
ein absolutes Recht wie das Recht aus Artikel 3 geht, normalerweise der falsche Ort für die 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips. Er fügt außerdem hinzu:

Dem Subsidiaritätsprinzip wurde in diesem Fall bereits dadurch Genüge getan, dass 
bezüglich der Beschwerde ausdrücklich oder implizit verschiedene Zulässigkeitsvoraus-
setzungen geprüft wurden, insbesondere die Voraussetzung der Erschöpfung der inner-
staatlichen Rechtsbehelfe (was selbst schon eine Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 
par excellence bedeutet). Das Subsidiaritätsprinzip spielt beispielsweise eine wichtige 
Rolle bei der Anwendung der zweiten Absätze der Artikel 8 bis 11 der Konvention. Seine 
Rolle muss jedoch angesichts einer so grundlegenden Bestimmung wie Artikel 3 im Hin-
blick auf die wesentliche Bedeutung, die die Zurückweisung des Antragstellers für diesen 
Fall hat, mit Sicherheit stärker eingeschränkt werden (241).

(237) EuGH, Urteil Åkerberg Fransson, zitiert in FN 50, Absatz 44. 
(238) Siehe z. B. die Urteile in den Rechtssachen Sufi und Elmi gegen Vereinigtes Königreich, zitiert in FN 206, Absätze 220-226; M.S.S. gegen Belgien und Griechen-
land, zitiert in FN 203, Absatz 263.
(239) Siehe z. B: Verstöße gegen die EMRK in folgenden Rechtssachen: Urteil vom 2. Februar 2012, I.M. gegen Frankreich, Beschwerde Nr. 9152/09; Urteil vom 
27. Februar 2014, S.J. gegen Belgien, Beschwerde Nr. 70055/10; und Urteil vom 22. April 2014, A.C. u. a. gegen Spanien, Beschwerde Nr. 6528/11.
(240) EGMR, Urteil vom 7. Dezember 1976, Handyside gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde Nr. 5493/72, Rdnr. 48.
(241) Übereinstimmendes Sondervotum des Richters Villiger, in M.S.S. gegen Belgien und Griechenland, zitiert in FN 203. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd98ed5844a42a4886a55dc82f19188ccb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa3n0?text=&docid=134202&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18205
http://hudoc.echr.coe.int/eng
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050#{"itemid":["001-103050"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050#{"itemid":["001-103050"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141668
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142467
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-57499"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050#{"itemid":["001-103050"]}
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3.5 Vorlage an den EuGH gemäß Artikel 267 AEUV

Der EuGH entscheidet im Wege der Vorabentscheidung über die Auslegung der Verträge 
und über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder 
sonstigen Stellen der Union (Artikel 267). Darunter fällt auch die Zuständigkeit zur rechtsver-
bindlichen Auslegung des primären und sekundären EU-Rechts, das mit dem GEAS im Zusam-
menhang steht (242). Diese Zuständigkeit wurde ab Dezember 2009 durch den Vertrag von 
Lissabon auch auf die Bereiche Asyl (und Einwanderung) ausgeweitet (243). Um dieses System 
der Vorabentscheidung zu erklären, wird in diesem Abschnitt auf das Recht und die Pflicht der 
Mitgliedstaaten eingegangen, ein Vorabentscheidungsersuchen zu stellen (Abschnitt 3.5.1, 
S. 87-88), sowie auf dessen Form und Inhalt (Abschnitt 3.5.2, S. 89-91) und das Ver-
fahren vor dem EuGH (Abschnitt 3.5.3, S. 92).

3.5.1 Das Recht und die Pflicht zur Stellung eines 
Vorabentscheidungsersuchens

Stellt sich bei irgendeinem Gericht eines Mitgliedstaats eine Frage in Bezug auf die tatsäch-
liche Bedeutung oder Gültigkeit einer relevanten EU-Rechtsvorschrift „und hält dieses Gericht 
eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage 
dem [EuGH] zur Entscheidung vorlegen“ (244).

Bei der Beurteilung der Notwendigkeit, ein Vorabentscheidungsersuchen zu stellen, sollte 
das vorlegende Gericht berücksichtigen, dass der EuGH das Vorabentscheidungsersuchen für 
unzulässig erklären kann, wenn es sich beispielsweise auf Fragen bezieht, welche bei dem 
vorlegenden Gericht nicht zur Entscheidung anstehen. (245) Generell hat ein Instanzgericht das 
Recht, aber nicht die Pflicht, ein Vorabentscheidungsersuchen zu stellen. Dies gilt auch, wenn 
die Gültigkeit eines konkreten EU-Rechtsakts in Frage gestellt wird und das Instanzgericht der 
Ansicht ist, dass der EU-Rechtsakt gültig ist. Dies steht jedoch im Widerspruch zu der Pflicht 
eines solchen Instanzgerichts, ein Vorabentscheidungsersuchen zu stellen, wenn es der Auffas-
sung ist, ein EU-Rechtsakt könnte ungültig sein. Denn was die Gültigkeit von EU-Recht betrifft, 
so genießt der EuGH ausschließliche Zuständigkeit. (246) Die Frage, ob es einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung eines Gerichts gib, darf nicht allgemein betrachtet wer-
den, sondern muss stets für den konkreten Fall beantwortet werden. Allerdings beschränkt 
sich ein solcher gerichtlicher Rechtsbehelf nicht auf ordnungsgemäße Rechtsmittel, sondern 
umfasst auch alle Arten von außerordentlichen Rechtsmitteln, auch wenn sie vom höherins-
tanzlichen Gericht zugelassen werden müssen. (247)

Was den Grundsatz des Vorrangs des Unionsrechts vor dem einzelstaatlichen Recht betrifft, 
so hat der EuGH Folgendes entschieden : Wenn in einem konkreten Fall eine verbindliche 
Rechtsansicht eines höheren nationalen Gerichts vorliegt, so ist dieser nicht zu folgen, wenn 
dies einen Verstoß gegen die Anforderungen des EU-Rechts darstellen würde. Allerdings 
würde es unter solchen Umständen für das Instanzgericht durchaus ratsam sein, in der Sache 

(242) In der Rechtssache Rheinmühlen-Düsseldorf gegen Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (EuGH, Urteil vom 12. Februar 1974, Rechtssa-
che 146/73, EU:C:1974:12) wurde geltend gemacht, dass dies „von entscheidender Bedeutung dafür [ist], dass das [EU-Recht] wirklich gemeinsames Recht bleibt“ 
und dies „gewährleisten [soll], dass dieses Recht in allen Mitgliedstaaten [...] immer die gleiche Wirkung hat“.
(243) Vorher war Artikel 234 (jetzt Artikel 267 AEUV) durch Artikel 68 EGV in dem Sinne geändert worden, dass nur ein einzelstaatliches Gericht, „dessen Ent-
scheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können“, ein Vorabentscheidungsersuchen stellen konnte.
(244) Jetzt Artikel 267 AEUV (ehemals Artikel 68 EGV in der Fassung des Vertrags von Amsterdam).
(245) Siehe auch EuGH, Urteil vom 16. Dezember 2008, Große Kammer, Rechtssache C-210/06, Cartesio Okató és Szolgáltató bt, EU:C:2008:723.
(246) EuGH, Urteil vom 22. Oktober 1987, Rechtssache 314/85, Foto-Frost gegen Hauptzollamt Lübeck-Ost, EU:C:1987:452. 
(247) EuGH, Urteil vom 4. Juni 2002, Rechtssache C-99/00, Kenny Roland Lyckeskog, EU:C:2002:329. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0146&amp;from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd7ea2382d04264f45a0be9a43b89cf55e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa310?text=&docid=76078&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=472592
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=94312&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=976180
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47380&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=975977
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ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH zu stellen, es sei denn, es handelt sich um eine 
Rechtsfrage, zu der bereits eine gesicherte Rechtsprechung des EuGH vorliegt (acte éclairé ) 
(siehe weiter unten) (248).

Der Vertrag von Lissabon, der das Recht der früheren Verträge wieder aufnimmt, legt mit Wir-
kung zum 1. Dezember 2009 fest, dass, wenn sich eine derartige Frage vor einem Gericht stellt, 
das im Bereich Asyl die letzte Instanz ist, zwingend ein Vorabentscheidungsersuchen zu stellen 
ist. (249) Das bedeutet jedoch nicht, dass das bloße Vorbringen eines Themas durch die Verfah-
rensparteien, das mit der Auslegung von EU-Recht in Zusammenhang steht, zwingend zu einem 
Vorabentscheidungsersuchen führt. Der EuGH hat als Leitlinie vorgegeben, dass ein Vorabent-
scheidungsersuchen gemäß dieser Bestimmung in den folgenden Fällen nicht zwingend ist:

1) Die Angelegenheit ist für den Ausgang des Verfahrens nicht relevant.

2) Es liegt ein Fall eines „acte éclairé“ vor, weil der EuGH die betroffene Vorschrift ent-
weder unmittelbar oder unter im Wesentlichen gleichen Umständen bereits ausge-
legt hat.

3) Es liegt ein Fall eines „acte clair“ vor, weil nach Auffassung des EuGH die richtige 
Anwendung des EU-Rechts derart offenkundig ist, das für einen vernünftigen Zweifel 
keinerlei Raum bleibt. (250)

Wenn es sich jedoch um eine neue Auslegungsfrage handelt, die von allgemeiner Bedeutung 
ist, oder wenn die vorhandene Rechtsprechung auf einen neuen Sachverhalt nicht anwendbar 
erscheint, kann ein Vorabentscheidungsersuchen naheliegen .

In seinem Urteil in der Rechtssache Cartesio (251) hat der EuGH klargestellt, dass das Recht 
jedes nationalen Gerichts eines Mitgliedstaats, ein Vorabentscheidungsersuchen zu stellen, 
nicht durch die Anwendung nationalen Rechts in Frage gestellt werden darf, indem das natio-
nale Recht es dem Rechtsmittelgericht erlaubt, den Vorlagebeschluss zu ändern, außer Kraft 
zu setzen und dem vorlegenden Gericht aufzugeben, das nationale Verfahren, das ausgesetzt 
worden war, fortzusetzen. Der EuGH vertrat die Auffassung, dass für die Entscheidung über die 
Relevanz und Erforderlichkeit der im Rahmen des Vorabentscheidungsersuchens eingereich-
ten Vorlagefrage grundsätzlich alleine das vorlegende Gericht verantwortlich ist. Somit obliegt 
es dem vorlegenden Gericht, die Konsequenzen aus dem Urteil über das Rechtsmittel gegen 
die Vorlageentscheidung zu ziehen und insbesondere zu entscheiden, ob die Aufrechterhal-
tung des Vorabentscheidungsersuchens angebracht ist, oder ob dieses geändert oder zurück-
genommen werden sollte.

Die Befugnis aller Gerichte, ein solches Vorabentscheidungsersuchen zu stellen, wird als grund-
legend für die ordnungsgemäße Funktionsweise der Union angesehen.

(248) Siehe die Rechtssache Georgi Ivanov Elchinov gegen Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa (EuGH, Urteil vom 5. Oktober 2010, Große Kammer, Rechtssa-
che C-173/09, EU:C:2010:581), in der der bulgarische oberste Gerichtshof eine Entscheidung eines niedrigeren Gerichts aufgehoben und den Fall zwecks Neuver-
handlung zurück verwiesen hat. Das niedrigere Gericht sah sich jedoch nicht in der Lage, eine Entscheidung zu fällen, die sowohl mit EU-Recht als auch mit der 
verbindlichen Rechtsprechung des höheren nationalen Gerichts vereinbar wäre. Der EuGH entschied, dass das niedrigere Gericht vom nationalen Verfahrens-
ablauf und der verbindlichen Rechtsansicht abweichen müsse, um die Vereinbarkeit mit EU-Recht sicherzustellen. Siehe auch EuGH, Urteil vom 15. Januar 2013, 
Große Kammer, Rechtssache C-416/10, Josef Križan u. a. gegen Slovenská inšpekcia životného prostredia, EU:C:2013:8 zu einer ähnlichen Situation, die sich 
zwischen dem slowakischen Verfassungsgericht und dem obersten Gerichtshof ergeben hatte.
(249) Artikel 267 AEUV (ehemals Artikel 234 EGV).
(250) EuGH, Urteil C.I.L.F.I.T., zitiert in FN 129.
(251) EuGH, Urteil Cartesio zitiert in FN 245. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81396&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=976399
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132341&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=976759
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=91672&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=977359
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd7ea2382d04264f45a0be9a43b89cf55e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa310?text=&docid=76078&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=472592
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3.5.2 Form und Inhalt des Vorabentscheidungsersuchens

Ein Vorabentscheidungsersuchen erfolgt anhand von Fragen, die vom vorlegenden Gericht 
gestellt werden, aber der EuGH ist nicht an die konkreten Begriffe des Ersuchens gebunden. 
Die Zuständigkeit des EuGH ergibt sich zwar aus dem Gegenstand des Vorabentscheidungser-
suchens, jedoch kann der EuGH den Umfang der ihm gestellten Frage neu festlegen. Ziel des 
EuGH ist es, dem vorlegenden Gericht alle Auslegungselemente des EU-Rechts zur Verfügung 
zu stellen, die bei der Entscheidung der vor ihm anhängigen Rechtssache von Nutzen sein kön-
nen (252) Das Vorlageverfahren hat den Charakter eines Zwischenverfahrens und beschränkt 
sich auf die Auslegung der maßgeblichen EU-Rechtsvorschriften, die der EuGH als für die Ent-
scheidung relevant identifiziert. Andere interessierte Mitgliedstaaten und die Europäische 
Kommission haben das Recht, sich zu beteiligen, und sonstige interessierte Dritte können 
angehört werden, vorausgesetzt, ihnen war bereits eine Beteiligung am nationalen Verfahren 
gestattet. (253) Die Entscheidung des EuGH zur Auslegung der betroffenen Vorschriften ist für 
alle Mitgliedstaaten verbindlich.

Der EuGH hat keine Zuständigkeit für die unmittelbare Auslegung eines internationalen Abkom-
mens oder einer Konvention, die von der EU nicht unterzeichnet wurde, auch wenn das betrof-
fene Abkommen oder die Konvention für die vorlegenden Mitgliedstaaten unter Umständen 
rechtlich bindend und im Hinblick auf die Behandlung der Asylbewerber relevant sind.  (254) 
Wurden die Bestimmungen jedoch in das EU-Recht übernommen, so ist der EuGH aufgrund 
der Lehre von der Rückverweisung für deren Auslegung zuständig (255). Diese Übernahme in 
das EU-Recht muss jedoch klar sein. Ein bloßer Verweis auf EU-Rechtsvorschriften, die auf der 
Anwendung derartiger Abkommen oder Konventionen beruhen, ist nicht ausreichend.

Das Vorabentscheidungsersuchen hat in Übereinstimmung mit der Verfahrensordnung des 
Gerichtshofs (256) zu erfolgen. Die Bestimmungen der Verfahrensordnung, die für Vorabent-
scheidungsersuchen relevant sind, befinden sich in Titel III, Artikel 93 bis 118. Artikel 94 der 
Verfahrensordnung legt Folgendes fest:

Zusätzlich zu den dem Gerichtshof im Vorabentscheidungsersuchen vorgelegten Fragen 
muss dieses folgende Aspekte enthalten:

(a) Eine kurze Darstellung des Streitgegenstands und des maßgeblichen Sachver-
halts, wie er vom vorlegenden Gericht festgestellt worden ist, oder zumindest 
eine Darstellung der tatsächlichen Umstände, auf denen die Fragen beruhen;

(b) den Wortlaut der möglicherweise auf den Fall anwendbaren nationalen Vor-
schriften und gegebenenfalls die einschlägige nationale Rechtsprechung;

(c) eine Darstellung der Gründe, aus denen das vorlegende Gericht Zweifel bezüg-
lich der Auslegung oder der Gültigkeit bestimmter Vorschriften des Unions-
rechts hat, und den Zusammenhang, den es zwischen diesen Vorschriften und 
dem auf den Ausgangsrechtsstreit anwendbaren nationalen Recht herstellt.

(252) Siehe EuGH, Urteil vom 14. Oktober 2010, Rechtssache C-243/09, Günter Fuβ gegen Stadt Halle, EU:C:2010:609, Rdnr. 39-40, und EuGH, Urteil des 
13. Juni 2013, Rechtssache C-45/12, Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) gegen Radia Hadj Ahmed, EU:C:2013:390, Rdnr. 42. 
(253) Artikel 96, Konsolidierte Fassung der Verfahrensordnung des Gerichtshofs vom 25. September 2012 [2012] ABl. L 265/1, in seiner Fassung vom 18. Juni 2013 
[2013] ABl. L 173/65. Das Gericht wird auch Dritte als Beteiligte anhören wie beispielsweise das UNHCR, das bereits im nationalen Verfahren Verfahrensbeteiligter 
war. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Bestimmungen regelmäßig aktualisiert werden.
(254) Siehe EuGH, Urteil Qurbani, zitiert in FN 41, Absätze 21-26. In dieser Rechtssache wurde das Gericht aufgefordert, die Bedeutung von Artikel 31 der Genfer 
Flüchtlingskonvention auszulegen, und entschied unter Anwendung von TNT Express Nederland BC gegen AXA Versicherung AG (EuGH, Urteil vom 4. Mai 2010, 
Große Kammer, Rechtssache C-533/08, EU:C:2010:243), dass es dafür nicht zuständig sei.
(255) Als Beispiel für die Anwendung der Lehre von der Rückverweisung siehe EuGH, Urteil Bolbol, zitiert in FN 3, erörtert in Abschnitt 3.4.2 unten, S. 81-83. 
(256) Verfahrensordnung des Gerichtshofs, zitiert in FN 253. Diese Bestimmungen werden regelmäßig aktualisiert.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/rp_de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/rp_de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138390&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=377267
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/rp_de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155104&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=403155
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81174&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=377760
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82833&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=377911
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/rp_de.pdf
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Der EuGH hat auch ein Dokument herausgegeben, in der er Hinweise zur Vorlage von Vorab-
entscheidungsersuchen gibt (257). Dabei weist er darauf hin, dass der Gerichtshof weder über 
Tatsachenfragen, die im Rahmen des Ausgangsrechtsstreits aufgeworfen werden, noch über 
Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Auslegung oder Anwendung des nationalen Rechts 
zu entscheiden hat. Jedoch wird der Gerichtshof versuchen, das Vorabentscheidungsersuchen 
so zu beantworten, dass es dem vorlegenden Gericht die größtmögliche Hilfestellung gibt.

Beruht das nationale Recht auf der Umsetzung von EU-Recht, so müssen die nationalen 
Gerichte im Lichte der Rechtsprechung des EuGH zur Auslegung von relevantem EU-Recht 
unter Umständen berücksichtigen, ob in den nationalen Rechtsvorschriften tatsächlich die ver-
bindlichen Bestimmungen der EU-Richtlinien umgesetzt wurden.

Neben Artikel 94 der Verfahrensordnung enthalten die Empfehlungen in den Abschnitten 20 
bis 28 weitere Hilfestellungen. Das vorlegende Gericht muss bedenken, dass das von ihm vor-
gelegte Vorabentscheidungsersuchen „die Grundlage des Verfahrens vor dem Gerichtshof bil-
den wird“ und das dieses das einzige Dokument ist, das den Parteien des Ausgangsrechtsstreits 
und den anderen Beteiligten übermittelt wird, um ihre etwaigen schriftlichen Erklärungen ein-
zuholen. Das Vorabentscheidungsersuchen muss auch in alle Amtssprachen der Europäischen 
Union übersetzt werden. Daher sollte es folgende Voraussetzungen erfüllen:

– Es sollte „einfach, klar und präzise abgefasst sein und keine überflüssigen Elemente ent-
halten“ (Rdnr. 21);

– Es muss „ausführlich genug sein und alle relevanten Informationen enthalten, damit der 
Gerichtshof und die zur Einreichung von Erklärungen Berechtigten den tatsächlichen und 
rechtlichen Rahmen des Ausgangsrechtsstreits richtig erfassen können“ (Rdnr. 22);

– Außer den dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen muss das Vorab-
entscheidungsersuchen die in Artikel 94 der Verfahrensordnung vorgesehenen Informa-
tionen enthalten;

– Es muss „eine kurze Zusammenfassung des wesentlichen Vortrags der Parteien des Aus-
gangsrechtsstreits“ enthalten (Rdnr. 21);

– Es kann für den EuGH hilfreich sein, wenn das vorlegende Gericht auch „knapp angibt, wie 
die Vorlagefragen beantwortet werden sollten“ (Rdnr. 24).

Was die formellen Anforderungen der Vorlage angeht, so wird in den Empfehlungen hervorge-
hoben, dass das Vorabentscheidungsersuchen maschinengeschrieben sein muss und die ein-
zelnen Seiten und Absätze nummeriert werden sollten. Die Vorabentscheidungsfragen müssen 
„in einem gesonderten und klar kenntlich gemachten Teil der Vorlageentscheidung, vorzugs-
weise an deren Anfang oder Ende, aufgeführt sein. Sie müssen aus sich heraus verständlich 
sein, ohne dass eine Bezugnahme auf die Begründung des Ersuchens […] erforderlich wäre.“ 
(Rdnr. 26). Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, in seinem Vorabentscheidungsersuchen die 
von dem Ausgangsrechtsstreit betroffene(n) Person(en) zu anonymisieren, wenn es dies für 
erforderlich hält, (Rdnr. 27 und 28).

Ein Vorabentscheidungsersuchen sollte erst in einem Verfahrensstadium gestellt werden, in 
dem das vorlegende Gericht in der Lage ist, den tatsächlichen und rechtlichen Rahmen der 
Rechtssache zu bestimmen. Die Initiative für das Vorabentscheidungsersuchen kann von den 
Parteien ausgehen oder im eigenen Ermessen des vorlegenden Gerichts liegen. In letzte-
rem Fall sollte den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Die endgültige 

(257) „Empfehlungen an die nationalen Gerichte bezüglich der Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen“ [2012] ABl. L 338/1. Die Empfehlungen werden regel-
mäßig aktualisiert, vgl. etwa [2016] ABl. C 439/1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1106%2801%29&amp;from=EN
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Entscheidung über die Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchen liegt allerdings ausschließ-
lich beim Gericht selbst.

Es wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass es von Vorteil sein kann, wenn ein fest-
gestelltes Problem in einem frühen Stadium zur Auslegung per Vorabentscheidung vorgelegt 
wird, insbesondere dann, wenn ein solches Vorabentscheidungsersuchen von einem fachlich 
spezialisierten Gericht vorgelegt wird. Allerdings erfordert die Erstellung eines Vorabentschei-
dungsersuchen große Sorgfalt und fällt letztendlich in den Verantwortungsbereich des vorle-
genden Gerichts, auch wenn dieses sich bei dessen Formulierung von den Verfahrensparteien 
unterstützen lassen kann.

Durch die Vorlage des Vorabentscheidungsersuchens wird das nationale Verfahren ausgesetzt, 
bis der EuGH eine Entscheidung getroffen hat (258). Das nationale Gericht sollte daher berück-
sichtigen, dass die Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchens unweigerlich zu einer Verzö-
gerung des Verfahrens und zu zusätzlichen Kosten führt. Das nationale Gericht sollte auch die 
Beteiligung von weiteren eventuell interessierten Parteien in Erwägung ziehen, damit diese 
noch vor Vorlage des Vorabentscheidungsersuchens Parteien des nationalen Verfahrens wer-
den. Denn gemäß Artikel 96 der Verfahrensordnung können nur folgende Personen vor dem 
EuGH Erklärungen abgeben: Die Parteien des Ausgangsrechtsstreits, Mitgliedstaaten, die Euro-
päische Kommission und das Organ, von dem die Handlung, deren Auslegung streitig ist, aus-
gegangen ist. Ungeachtet der Tatsache, dass das UNHCR aufgrund seiner Funktion und seines 
Fachwissens unter Umständen wertvolle Anmerkungen machen könnte, ist es dazu gemäß der 
Verfahrensordnung nicht befugt, es sei denn, es ist Partei im Ausgangsrechtsstreit (259). Das-
selbe gilt für Nichtregierungsorganisationen. Artikel 97 Absatz 2 der Verfahrensordnung sieht 
die Möglichkeit vor, dass neue Parteien im Ausgangsrechtsstreit zugelassen werden, nachdem 
das Vorabentscheidungsersuchen bereits anhängig ist, aber darüber noch keine Entscheidung 
ergangen ist. Allerdings muss die neue Partei das Verfahren in dem Stadium annehmen, in 
dem es sich zu diesem Zeitpunkt befindet. Das Vorabentscheidungsersuchen ist zu diesem 
Zeitpunkt dann schon formuliert. Wenn jedoch die erwähnten neuen Parteien in die Lage ver-
setzt werden sollen, sinnvolle Beiträge leisten zu können, so sollten sie auf jeden Fall zu einem 
Zeitpunkt am Verfahren beteiligt werden, zu dem sie die Möglichkeit haben, ihre Ansichten 
dem nationalen Gericht mitzuteilen, was für die Ausarbeitung des Vorabentscheidungsersu-
chens zweckdienlich sein kann.

Die Tatsache, dass gemäß nationalem Recht die Vorlage des Vorabentscheidungsersuchens 
mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann, macht das Vorabentscheidungsersuchen 
nach seiner Vorlage nicht ungültig. Es sei denn, dass nationale Gericht zieht infolge dieses 
Rechtsmittels sein Vorabentscheidungsersuchen zurück, bevor die Parteien über den Termin 
zur Urteilsverkündung unterrichtet wurden.

Weitere Einzelheiten dazu, wie Gerichte bei der Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchens 
vorgehen sollten, finden sich in einer Veröffentlichung der IARLJ (260).

(258) Das vorlegende Gericht kann unter Umständen immer noch Sicherungsmaßnahmen erlassen, wenn es dies für erforderlich hält, aber der EuGH muss über 
alle Verfahrensschritte informiert werden, die sich auf das Vorabentscheidungsersuchen auswirken können, und darüber, ob neue Parteien in das Verfahren vor 
dem nationalen Gericht aufgenommen wurden.
(259) Siehe Abschnitt 3.1 oben, S. 65-67, wo der Standpunkt des UNHCR erklärt wird. 
(260) IARLJ, Preliminary references to the Court of Justice of the European Union: A Note for national judges handling asylum-related cases, April 2013. 

http://www.iarlj.org/general/images/ECJ-CJEU_Preliminary_References_4_14_2.pdf
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3.5.3 Die Verfahren vor dem EuGH

Die Verfahren vor dem EuGH richten sich nach der Satzung des Gerichtshofs sowie nach der 
Verfahrensordnung des Gerichtshofs. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass das vorlegende 
Gericht beantragen kann, dass die in der Verfahrensordnung vorgesehenen beschleunigten 
Verfahren bzw. Eilverfahren angewandt werden sollen. (261)

Nachdem der EuGH über die Auslegung der betroffenen Vorschriften des EU-Rechts entschie-
den hat, wird die Rechtssache an das vorlegende Gericht zurück verwiesen, damit dieses unter 
Berücksichtigung der verbindlichen richtungsweisenden Auslegung des EuGH ein Urteil fällen 
kann. Diese richtungsweisende Auslegung ist für alle Mitgliedstaaten rechtsverbindlich.

3.6 Die Auslegung durch die nationalen Gerichte

Das GEAS gehört zur Rechtsordnung der EU und ist somit auch ein integraler Bestandteil der 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, die von den Gerichten angewandt werden muss (262). 
Wie bereits erwähnt (Abschnitt 3.3, S. 69-74) dürfen früher oder später erlassene einzel-
staatliche Vorschriften, die zum GEAS im Widerspruch stehen, nicht angewandt werden (263).

Um das Ziel eines einheitlichen Schutzstatus zu erreichen, der sich durch ein gemeinsames 
Verfahren auszeichnet, ist ein juristischer Dialog erforderlich, der eine einheitliche Anwen-
dung der Vorschriften des GEAS gewährleistet.

Dies geschieht teilweise durch einen Dialog zwischen dem nationalen vorlegenden Gericht 
und dem EuGH nach Vorlage bestimmter Auslegungsfragen, wobei alle Mitgliedstaaten auch 
die Möglichkeit haben, als interessierte Dritte beim EuGH Schriftsätze einzureichen, ehe dieser 
eine Entscheidung trifft Abschnitt 3.5 oben, S. 87-92). Dies kann als „vertikaler“ Dialog 
beschrieben werden (264).

In einem derartigen Fall muss das nationale vorlegende Gericht dieses Urteil auf die Tatsachen-
elemente der ihm vorliegenden Rechtssache anwenden. Das führt zu praktischen Beispielen, 
wie die Auslegung des EuGH auf Ebene der nationalen Gerichte angewandt wurde.

Da alle Mitgliedstaaten im Lichte des EuGH-Urteils mit ähnlichen Problemen konfrontiert wer-
den, stellt dies ein klares Beispiel für einen zentralen Punkt dar, an dem der juristische Dialog 
zwischen Gerichten der Mitgliedstaaten (der als „horizontaler“ Dialog eingestuft werden kann) 
besonders wertvoll ist.

Der horizontale juristische Dialog ist auch dann angemessen, wenn der EuGH maßgebliche 
Bestimmungen der Rechtsvorschriften des GEAS erst noch auszulegen hat. Um die verschiede-
nen Arten zu veranschaulichen, auf die es beim juristischen Dialog ankommt, führte der EuGH 

(261) Diese sind in Artikel 107 bis 111 der Verfahrensvorschriften geregelt und werden in den Empfehlungen unter Rdnr. 37-46 näher erläutert.
(262) Siehe EuGH, Urteil Costa, zitiert in FN 147. 
(263) Siehe EuGH, Urteil vom 19. Juni 1990, Rechtssache C-213/89, The Queen gegen Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd u. a., Urteil, 
EU:C:1990:257. 
(264) Ein vergleichbarer „vertikaler“ Dialog findet statt bei der Zulassung von an den EGMR gerichteten Beschwerden. Allerdings unterliegt dieser Dialog Ein-
schränkungen, denn: (i) die Stellung der Normen der EMRK im Rahmen der nationalen Rechtsordnungen kann unterschiedlich sein; und (ii) Vertragsstaaten, die 
nicht Verfahrensparteien sind, können nur mit Zustimmung des Gerichts angehört werden und dann nur im Rahmen einer schriftlichen Stellungnahme (Regel 44 
Absatz 3 der Verfahrensordnung des EGMR, 1. Juni 2015).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ff8d6d63-022c-4f23-9cea-4e79f37ca53f.0003.03/DOC_1&amp;format=PDF
http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/EN/Verfahrensordnung_des_Gerichtshofs.pdf?__blob=publicationFile
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als praktisches Beispiel den Fall des Erlöschens des Flüchtlingsstatus  (265) in seinem Urteil vom 
2. März 2010 in der Rechtssache Abdulla u. a. (266) an. Der EuGH entschied, dass Artikel 11 
Absatz 1 Buchstaben e und f und Artikel 11 Absatz 2 der Anerkennungsrichtlinie (jetzt Arti-
kel 11 Absätze 1-2 der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie) folgendermaßen auszulegen 
sind:

(a) dass die Änderung der Umstände erheblich und nicht nur vorübergehend sein 
muss und daher die Grundlage für die Anerkennung als Flüchtling entfallen ist und 
er auch nicht aus anderen Gründen Furcht vor Verfolgung haben muss;

(b) Akteure, die Schutz bieten können, müssen geeignete Schritte eingeleitet haben, 
um die Verfolgung zu verhindern, (beispielsweise) durch wirksame Rechtsvor-
schriften zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von Verfolgungshandlun-
gen, und der Antragsteller muss Zugang zu diesem Schutz haben;

(c) zu den Akteuren, die Schutz bieten können, können internationale Organisationen 
gehören, wie in der Anerkennungsrichtlinie vorgesehen;

(d) der Wahrscheinlichkeitsmaßstab, der der Beurteilung einer aus anderen Umstän-
den resultierenden Gefahr zugrunde zu legen ist, ist der gleiche wie der bei der 
Anerkennung als Flüchtling angewandte;

(e) der Beweiswert früherer Verfolgungshandlungen kann auf die Behauptung anzu-
wenden sein, es bestehe weiterhin eine begründete Frucht vor Verfolgung auf-
grund von Umständen, die andere sind als die zum Zeitpunkt der Anerkennung als 
Flüchtling festgestellten Umstände, aber normalerweise nur dann, wenn der Ver-
folgungsgrund ein anderer ist als der, der bei der Anerkennung als Flüchtling fest-
gestellt wurde, und die geltend gemachten früheren Verfolgungshandlungen oder 
Bedrohungen eine Verknüpfung mit dem im Zusammenhang mit dem Erlöschen 
geprüften Verfolgungsgrund aufweisen.

Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass die Frage der Auslegung der Bestimmungen über das 
Erlöschen der Flüchtlingseigenschaft durch den EuGH eine Reihe von Aspekten berührt. Das nati-
onale Gericht hat eine sachliche Neubewertung der aktuellen Umstände vorzunehmen, mögli-
cherweise im Lichte einer erneuten Überprüfung von Gründen für die Furcht vor Verfolgung, die 
bei der ursprünglichen Zuerkennung des Status nicht berücksichtigt worden waren. Diese sind 
nach der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie weiterhin relevant, denn die maßgeblichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie sind ähnlich formuliert. Daneben muss unter Umständen auf 
nationaler Ebene noch die Frage berücksichtigt werden, in welchem Ausmaß der Staat zu akti-
ver Zusammenarbeit verpflichtet sein kann in Anbetracht der Schwierigkeiten, die ein Antrag-
steller, der sich seit mehreren Jahren in einem Mitgliedstaat aufhält, bezüglich der Erbringung 
von Beweisen zu der aktuellen Situation in seinem Herkunftsland haben kann (267). Dementspre-
chend kann bei Fällen, in denen es um das Erlöschen der Flüchtlingseigenschaft geht, die Vor-
gehensweise der nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten in Bezug auf mehrere Aspekte ebenso 
relevant wie lehrreich sein kann. Es ist möglich dass das Urteil Abdulla zu zahlreichen derartigen 
Fällen führt, da die maßgeblichen Darlegungen von den nationalen Gerichten ausgelegt werden.

Gerade aufgrund der Tatsache, dass in der Rechtssache Abdulla die Bestimmungen über 
das Erlöschen der Flüchtlingseigenschaft noch nicht in jeder Hinsicht ausgelegt worden 
waren, können die Auffassungen der nationalen Gerichte unter Umständen einen nützlichen 

(265) Dieses Beispiel wurde ausgewählt, da es in der Europäischen Datenbank für Asylrechtsprechung die wenigsten Vorabentscheidungsersuchen bei nationalen 
Gerichtsentscheidungen aufweist. Bei anderen, allgemeineren Themen, steigt die Anzahl der Vorabentscheidungsersuchen deutlich an und die Grundlage für 
Vergleiche zwischen dem Anrufen der einzelnen nationalen Gerichte mit den Auslegungsurteilen des EuGH wird größer.
(266) EuGH, Urteil Abdulla zitiert in FN 3.
(267) Siehe EuGH, Urteil M.M, zitiert in FN 64, Absatz 66. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CJ0175&amp;from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d569d4e1d4a2e7491cb3d5afb7fc7daa8a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObNaPe0?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=92014
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Ausgangspunkt darstellen. Es gibt bereits zahlreiche Urteile nationaler Gerichte, die andere 
Gerichte berücksichtigen möchten.

In diesem Sinne gab es zwei Entscheidungen des deutschen Bundesverwaltungsgerichts. In 
der ersten Entscheidung (268) vertrat besagtes Gericht die Auffassung, die Bestimmungen 
über das Erlöschen der Flüchtlingseigenschaft seien dann einschlägig, wenn die ursprüngliche 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft auf der Tatsache beruhte, dass die irakischen Behör-
den zu jenem Zeitpunkt die Stellung eines Asylantrags in einem anderen Land als politischen 
Widerstand bewerteten. Diese Umstände waren aber nach dem Zusammenbruch des Regimes 
von Saddam Hussein nicht mehr gegeben. In der Tat war die Grundlage für die Anerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft dauerhaft weggefallen, denn die neuen Behörden bewerteten die 
Stellung eines Asylantrages nicht in dem genannten Sinne und eine erneute Machtergreifung 
durch das alte Regime war nicht zu erwarten. In der zweiten Entscheidung berücksichtigte 
das Bundesverwaltungsgericht (269) die Auslegung, wonach die Veränderung der Umstände 
„erheblich und nicht nur vorübergehend“ sein müsse. Das Gericht vertrat die Ansicht, dies 
setzte voraus, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse im Herkunftsland deutlich und wesent-
lich geändert hätten und dass diese Änderung dauerhaft sei, wenn die veränderten Umstände 
sich als stabil erwiesen und auf absehbare Zeit anhielten. Die Situation im Irak erfüllte diese 
Voraussetzungen.

Das Cour nationale du droit d’asile (Französischer Nationaler Gerichtshof für Asylrecht) befasste 
sich mit dem Fall eines Antragstellers, dem 1986 als jugoslawischem Staatsangehörigen die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden war und dessen Flüchtlingsstatus 2010 vom Office 
français de protection des réfugiés et apatrides (Französisches Büro zum Schutz von Flüchtlin-
gen und Staatenlosen) aufgehoben worden war (270). Der Betroffene hatte mit seiner Familie 
25 Jahre lang in Frankreich gelebt und hatte den Kosovo nur zweimal besucht. Er gab an, er 
habe während dieser Besuche um sein Leben gefürchtet, weil er dort als Deserteur betrachtet 
werde. Das Gericht war der Ansicht, dass, obwohl ihm ursprünglich die Flüchtlingseigenschaft 
als jugoslawischem Staatsangehörigen zuerkannt worden war, die aktuelle Situation mit Blick 
auf die Lage im Kosovo beurteilt werden sollte. Dort hatten bedeutende und dauerhafte Ver-
änderungen stattgefunden, wobei insbesondere die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo zu 
berücksichtigen war sowie der Aufbau demokratischer Institutionen und eines Staates, der 
den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit achtet. Damit war die Furcht, die darauf beruhte, dass 
der Betroffene Kosovo-Albaner war – und die zur ursprünglichen Anerkennung der Flücht-
lingseigenschaft geführt hatte – weggefallen. Der Betroffene machte keinen mit der früheren 
Verfolgung im Zusammenhang stehenden zwingenden Grund geltend, der als Basis für die 
Ablehnung des Schutzes durch die kosovarischen Behörden dienen könnte und die vorgeleg-
ten Beweise stellten keine gültige Grundlage für irgendeine Furcht vor Verfolgung dar, auf-
grund derer er den Schutz der Behörden nicht in Anspruch nehmen könnte. Daher wurde die 
Aberkennung des Flüchtlingsstatus aufrechterhalten.

In der Rechtssache A.A. gegen Migrationsbehörde (271) vor dem Krajskýsúd v Bratislave (slo-
wakisches Regionalgericht in Bratislava), stellte sich eine prozessrechtliche Frage bezüglich 
der Aberkennung des Status. Unter Berufung auf Artikel 20 Absatz 3 des nationalen Asylge-
setzes beantragte der Antragsteller nach der Anerkennung des subsidiären Schutzstatus eine 

(268) Bundesverwaltungsgericht (Deutschland), Urteil vom 24. Februar 2011, BVerwG 10 C 3.10, ECLI:DE:BVerwG:2011:240211U10C3.10.0. 
(269) Bundesverwaltungsgericht (Deutschland), Urteil vom 1. Juni 2011, BVerwG 10 C 25.10, ECLI:DE:BVerwG:2011:010611U10C25.10.0, Rdnr. 20 und 24.
(270) Nationaler Gerichtshof für Asylrecht (Frankreich), Urteil vom 25. November 2011, M.K., Nr. 10008275, in Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil 
d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile, Année 2011, S. 152-154. 
(271) Regionales Gericht in Bratislava (Slowakei), Urteil vom 20. März 2012, A.A. gegen Migrationsbeamten des Innenministeriums der Slowakischen Republik, 
9Saz/47/2011 (siehe EDAL, Zusammenfassung auf Englisch). 

http://www.bverwg.de/entscheidungen/verwandte_dokumente.php?az=BVerwG+10+C+3.10
http://www.bverwg.de/entscheidungen/verwandte_dokumente.php?az=BVerwG+10+C+25.10
http://www.cnda.fr/content/download/10256/30898/version/1/file/recueil-annuel-2011-version-anonymisee.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/10256/30898/version/1/file/recueil-annuel-2011-version-anonymisee.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovakia-regional-court-bratislava-20-march-2012-v-migration-office-ministry-interior
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Verlängerung seines Aufenthalts. Die Migrationsbehörde prüfte den Aspekt der Aberkennung 
und erließ eine Entscheidung, durch die der Status aberkannt wurde. Das Gericht kam zu dem 
Schluss, dass in diesem Verfahren dem Antrag auf Verlängerung des Aufenthalts entweder 
stattgegeben oder dieser abgelehnt werden, der Status jedoch nicht aberkannt werden konnte. 
Dies könne nur im Rahmen eines gesonderten Verfahrens erfolgen. Diese Entscheidung geht 
zwar nicht auf die Frage der Aberkennung an sich ein, zeigt jedoch die Bedeutung der allgemei-
nen Grundsätze in Form des Rechts auf eine gute Verwaltung und ein unparteiisches Gericht, 
die in der EU-Charta verankert sind.

Das Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie (polnisches regionales Verwaltungsgericht 
in Warschau (272)) befasste sich mit der Auslegung von Artikel 16 der Neufassung der Anerken-
nungsrichtlinie, der Bestimmungen zur Aberkennung des subsidiären Schutzstatus enthält, die 
den Bestimmungen von Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben e und f der Neufassung der Anerken-
nungsrichtlinie ähnlich, nicht aber mit diesen identisch sind (273). Gemäß Artikel 16 Absatz 2 
fällt der Anspruch auf subsidiären Schutz weg, „wenn die Umstände, die zur Zuerkennung 
des subsidiären Schutzes geführt haben, nicht mehr bestehen oder sich in einem Maße ver-
ändert haben, dass ein solcher Schutz nicht mehr erforderlich ist.“ (274) Das Gericht gelangte 
zu dem Schluss, dass Artikel 16 Absatz 1 zwei unterschiedliche Gründe für die Rechtfertigung 
der Aberkennung subsidiären Schutzes nennt. Obwohl im vorliegenden Fall die Umstände, 
die zur Zuerkennung des subsidiären Schutzes geführt hatten, nicht weggefallen waren, hat-
ten sie sich doch in einem Maße verändert, dass kein Risiko für Leben oder Gesundheit der 
Bewohner des Herkunftslandes mehr bestand. Dies wurde noch durch die Tatsache belegt, 
dass der Antragsteller sich dort drei Jahre lang aufgehalten hatte, ehe er mit einem Reisepass, 
der von dem Land ausgestellt worden war, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, nach Polen 
zurück kam. Die Entscheidung über die Aberkennung des Status wurde bestätigt. Als separate 
Frage hatte die Antragstellerin geltend gemacht, sie habe einen Anspruch auf Schutz wie ihr 
Ehemann. Diesem war separat subsidiärer Schutzstatus gewährt worden, der nicht aberkannt 
worden war. Sie argumentierte, ihr müsse im Hinblick auf den Familienverband zusammen mit 
ihrem Ehemann weiterhin ein subsidiärer Schutzstatus gewährt werden. Das Gericht wies die-
ses Argument zurück und verwies darauf, dass die Antragstellerin sich aufgrund ihres eigenen 
Verhaltens dafür entschieden habe, nicht den vom polnischen Staat zur Verfügung gestellten 
Schutz in Anspruch zu nehmen, und dass das Rechtsinstitut des subsidiären Schutzes nicht im 
Widerspruch zu dem Zweck angewandt werden könne, für den es konzipiert worden war. (275)

Mit einem anderen mit Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a der Anerkennungsrichtlinie in Zusam-
menhang stehenden Aspekt und den Folgen der erneuten Unterstellung unter den Schutz 
des Landes, dessen Staatsangehörigkeit man besitzt, hat sich das Migrationsöverdomstolen 
(schwedisches Rechtsmittelgericht für Migrationssachen (276)) befasst. Konkret ging es darum, 
welche Folgen es hat, wenn ein Flüchtling im Irak, seinem Herkunftsland, einen neuen Reise-
pass beantragt und diesen auch erhält, nachdem er in Schweden als Flüchtling anerkannt und 
ihm ein Aufenthaltstitel ausgestellt worden war, der in den neuen irakischen Reisepass ein-
getragen wurde. Das Gericht hielt an der Aberkennung des Flüchtlingsstatus durch die Migra-
tionsbehörde mit der Begründung fest, das Verhalten des Betroffenen weise darauf hin, dass 
dieser sich erneut dem Schutz seines Herkunftslandes unterstellen wolle.

(272) Regionales Verwaltungsgericht in Warschau (Polen), Urteil vom 16. Mai 2013, IV SA.Wa 2684/12 (siehe EDAL, Zusammenfassung auf Englisch). 
(273) Siehe jetzt Artikel 16 Absätze 1 und 2 der Neufassung der Anerkennungsrichtlinie.
(274) (Hervorhebung hinzugefügt).
(275) Siehe EuGH, Urteil M’Bodj zitiert in FN 62. 
(276) Rechtsmittelgericht für Migrationssachen (Schweden), Urteil vom 13. Juni 2011, UM 5495-10 (siehe EDAL, Zusammenfassung auf Englisch).

http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=286407
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/UM 5495-10.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/sweden-migration-court-appeal-13-june-2011-um-5495-10
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Diese vorstehend aufgeführte kleine Auswahl an nationalen Entscheidungen zeigt, wie wichtig 
die nationale Rechtsprechung anderer Mitgliedstaaten für nationale Richter ist, die sich mit 
ähnlichen Fragen befassen müssen und unterstreicht noch einmal die große Bedeutung des 
„horizontalen justiziellen Dialogs.“

Eines der Hindernisse für eine Verstärkung dieses Dialogs besteht darin, dass die Mitglied-
staaten völlig unterschiedliche materiell- und verfahrensrechtliche Traditionen haben. Man-
che Mitgliedstaaten verfügen über eine eigene spezialisierte Asylgerichte (oft kombiniert 
mit Ausländersachen) (277), andere Mitgliedstaaten hingegen behandeln diese Fragen im 
Rahmen der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit oder der ordentlichen Gerichte (278). 
Neben unterschiedlichen politischen, sozialen und kulturellen Faktoren haben derartige 
Unterschiede zu einer uneinheitlichen Vorgehensweise in den einzelnen Mitgliedstaaten 
geführt (279). Dadurch wird die Gefahr des „Asyl-Shopping“ seitens der Antragsteller erhöht, 
deren Abschaffung eines der erklärten Ziele des GEAS ist (Erwägungsgrund 13 der Neufassung 
der Anerkennungsrichtlinie).

Trotzdem ist in den letzten Jahren das Bewusstsein dafür gewachsen, dass ein Dialog zwischen 
Richtern, die für Asylrecht zuständig sind, erforderlich ist. Diese Erkenntnis war eine der maß-
geblichen Gründe für die Aktivitäten von IARLJ-Europe (280), die sich in internationalen Kon-
ferenzen und Workshops widerspiegelte, in Veröffentlichungen und in der Entwicklung von 
Materialien für die Weiterbildung der Richter. Verschiedene Einrichtungen haben sich auch 
bemüht (bisher mit begrenztem Erfolg), eine Datenbank mit der europäischen Rechtspre-
chung aufzubauen.

Zwar stellt dies eher eine Ausnahme dar als die Regel, jedoch haben sich einige nationale 
Richter bewusst bemüht, in ihre Urteile und in ihre internen Weiterbildungsmaßnahmen ver-
stärkt Verweise auf „ausländische“ Rechtsprechung aufzunehmen. In diesem Sinne zitieren 
sowohl das deutsche Bundesverwaltungsgericht als auch das Asylum and Immigration Tribunal 
(Gericht für Asyl und Einwanderung) des Vereinigten Königreichs in ihren Urteilen nun regel-
mäßig relevante Rechtsprechung anderer Mitgliedstaaten (281).

Der Newsletters on European Asylum Issues, der drei oder vier Mal pro Jahr vom Centre 
for Migration Studies of Radboud, Universität Nijmegen, herausgegeben wird, enthält eine 
Liste mit bereits ergangenen maßgeblichen Entscheidungen des EuGH sowie mit bei diesem 
anhängigen Rechtssachen. Es handelt sich allgemein um eine nützliche Quelle zugänglicher 
und regelmäßig aktualisierter Informationen, die nach der Bezugnahme auf die relevanten 
EU-Rechtsakte aufgelistet sind. Allerdings enthält dieser Newsletter kaum noch Verweise auf 
Entscheidungen der nationalen Gerichte.

Die regelmäßig aktualisierte Rechtsprechungsübersicht des UNHCR bietet Zusammenfas-
sungen der herrschenden Rechtsprechung des EuGH und des EGMR im Zusammenhang mit 

(277) Das ist beispielsweise n Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Schweden und dem Vereinigten Königreich der Fall, obwohl eine Beschwerde 
oder Überprüfung in erster Instanz dann zu einem weiteren Rechtsmittel im Rahmen des allgemeinen Rechtsbehelfssystems führen kann.
(278) Das gilt beispielsweise für Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Slowenien und Spanien.
(279) Im Europäischen Pakt zu Einwanderung und Asyl von 2008 (zitiert in FN 18, S. 11) wurde darauf hingewiesen, „dass zwischen den Mitgliedstaaten weiterhin 
beträchtliche Unterschiede bei der Gewährung von Schutz und den Formen dieses Schutzes bestehen.“ Ähnliche Kritik wurde seitens des UNHCR laut – siehe z. B. 
UNHCR, Comments on the European Commission’s Amended Proposal, zitiert in FN 44, S. 2. 
(280) Die IARLJ wurde 1997 mit dem Ziel gegründet, den Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen mit Asylrecht befassten Richtern weltweit zu fördern. Ihre 
Europäische Sektion (IARLJ-Europe) hat stets eine sehr aktive Rolle bei diesen Aktivitäten gespielt, auch wenn sie sich nun insbesondere auf Aspekte konzentriert, 
die mit der Entwicklung des GEAS zusammenhängen.
(281) Siehe ebenso Nationaler Gerichtshof für Asylrecht (Frankreich), Urteil vom 5. Juli 2011, M.V., Nr. 11005317: Das Urteil betraf einen Staatsangehörigen von Sri 
Lanka, tamilischer Herkunft und ehemaliger Journalist der LTTE. Das Gericht nahm bei der Bewertung des Risikos des Antragstellers Bezug auf die Leitlinien, die 
bezüglich eines bestimmten Landes vom Asylum and Immigration Tribunal in seinem Urteil TK (Tamils – LP updated) Sri Lanka CG [2009] UKAIT 00049 festgesetzt 
worden waren. 

http://cmr.jur.ru.nl/neais/
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&amp;f=ST 13440 2008 INIT
http://www.refworld.org/docid/4f3281762.html
http://www.refworld.org/docid/4b2613ca2.html
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Flüchtlings- und Asylfragen (282). Die Website des UNHCR Refworld enthält maßgebliche Urteile 
des EuGH und des EGMR sowie Rechtsprechung einer Reihe nationaler Gerichte und Gerichts-
stände. Die Website umfasst auch viele Veröffentlichungen, einschließlich des UNHCR Protec-
tion Manual, das die Standpunkte des UNHCR enthält.

Die IARLJ-Website verweist auf Veröffentlichungen, die für nationale Richter, die mit Asylrecht 
befasst sind, von Interesse sein können, einschließlich der Akten zu ihren Weltkonferenzen 
und wissenschaftliche Publikationen, die auf andere Weise nicht einfach zugänglich sind (283).

EASO veröffentlicht Rechtsprechungssammlungen zu bestimmten Themen. In diesem Zusam-
menhang ist auf seine Veröffentlichung „Artikel 15 Buchstabe c der Anerkennungsrichtlinie 
(2011/95/EU): Eine richterliche Analyse“ zu verweisen, sowie auf die Publikation „The Imple-
mentation of Article 15(c) QD in EU Member States“, die von einer Arbeitsgruppe aus Richtern 
verfasst wurde und die erste PDS. In Kürze wird ein weiteres Kapitel mit dem Titel Ausschluss: 
Artikel 12 und Artikel 17 der Anerkennungsrichtlinie (Richtlinie 2011/95/EU): Eine richterliche 
analyse folgen, das ebenfalls eine solche Zusammenstellung enthalten wird. Die vorliegende 
Analyse, ebenso wie die Materialien, die im Rahmen des gemeinsamen Projekts IARLJ-Euro-
pa-EASO erstellt wurden, werden auch derartige Zusammenstellungen enthalten.

Eine weitere nützliche Quelle sind die Fallzusammenfassungen, die von der Europäischen 
Datenbank für Asylrechtsprechung (EDAL) zur Verfügung gestellt werden, die von der Nicht-
regierungsorganisation ECRE unterhalten wird. Diese Zusammenfassungen, die regelmäßig 
aktualisiert werden, umfassen nicht nur die Rechtsprechung des EuGH und des EGMR, son-
dern enthalten auch eine breite Auswahl von nationalen Entscheidungen aus den (derzeit) 
19 Mitgliedstaaten, wobei all diejenigen Mitgliedstaaten erfasst sind, bei denen die meisten 
Anträge auf internationalen Schutz eingehen. Bei der Suche in den Rechtsprechungszusam-
menfassungen kann die Freitext- oder Volltextsuche verwendet werden. Aber die Suche kann 
auch nach Schlüsselwörtern, einschlägigen Rechtsvorschriften, Land der Entscheidung, Land 
des Antragstellers usw. durchgeführt werden. Die Europäische Datenbank für Asylrechtspre-
chung beinhaltet auch Informationen zu den rechtlichen Rahmen der Mitgliedstaaten und zu 
einer Reihe von Rechtsvorschriften und anderen einschlägigen Ressourcen wie z. B. Berichte 
von Nichtregierungsorganisationen und UNHCR-Richtlinien.

Angesichts der Bestimmungen des GEAS im Hinblick auf den Grad der richterlichen Überprü-
fung erstinstanzlicher Entscheidungen in Fällen internationalen Schutzes kann kein Zweifel 
daran bestehen, dass die Wirkung des GEAS im Wesentlichen darin besteht, die Bedeutung 
des Gerichtsverfahrens hervorzuheben. Wenn das duale Ziel in Form der Gewährung von ein-
heitlichem Schutzstatus durch gemeinsame Verfahren umgesetzt werden soll, dann besteht 
ein zwingendes Bedürfnis nach einem transnationalen Dialog zwischen den nationalen Gerich-
ten, die mit diesem Verfahren befasst sind. Die Aufgabe des EASO besteht laut Artikel 6 ihrer 
Verordnung darin, diesen Prozess zu erleichtern, indem berufliche Fortbildungsmaßnahmen 
für Mitglieder von Gerichten eingeführt werden und gemäß den Bedingungen, die mit einem 
breiten Querschnitt der Richterschaft vereinbart wurden, Unterstützung geleistet wird. Wie 
oben aufgeführt, sind bereits zahlreiche Instrumente vorhanden, die einen breiteren Zugang 
der Gerichte zu schon vorhandener relevanter Rechtsprechung und Forschungsinformatio-
nen unterstützen, wenn auch nicht in formalisierter Weise. Die bewusste Entscheidung, in 

(282) UNHCR, The Case Law of the European Regional Courts: The Court of Justice of the European Union and the European Court of Human RightS. Refugees, 
Asylum-Seekers, and Stateless Persons, 2015. 
(283) Dazu gehören beispielsweise die Ansicht des Richters H. Dörig vom deutschen Bundesverwaltungsgericht in dem Aufsatz „German Courts and the Unders-
tanding of the Common European Asylum System“ (RSQ (2013), 768-778), der auf aktuelle Urteile deutscher Gerichte zu den Kriterien für die Anerkennung, 
Beendigung und den Ausschluss des Flüchtlingsstatus und unter der Dublin-Verordnung auftretende Fragen Bezug nimmt. 

http://www.refworld.org/
http://www.iarlj.org/general/
https://www.easo.europa.eu/training-quality/courts-and-tribunals
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-DE.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-DE.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO_The-Implementation-of-Art-15c-QD-in-EU-Member-States.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO_The-Implementation-of-Art-15c-QD-in-EU-Member-States.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-DE.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-DE.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Exclusion-Judicial-Analysis-DE.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/de
http://www.asylumlawdatabase.eu/de
http://www.asylumlawdatabase.eu/en
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/resources-list?f%5b0%5d=field_rescat%3A252
http://www.refworld.org/pdfid/558803c44.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/558803c44.pdf
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ihre nationalen Urteile Verweise auf die nationale Rechtsprechung anderer Mitgliedstaaten 
aufzunehmen, ebenso wie Verweise auf die Rechtsprechung internationaler Gerichte, ist für 
Mitglieder von Gerichten auf nationaler Ebene, die sich mit Fällen befassen, in denen es um 
internationalen Schutz geht, eine der effektivsten Möglichkeiten, die justizielle Zusammen-
arbeit innerhalb der zu EU fördern und die Erreichung der Ziele des GEAS voranzutreiben. 
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Anhang A: Primärquellen

1. EU-Recht

1.1 EU-Primärrecht
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (konsolidierte Fassung, geändert durch den Ver-

trag von Lissabon (Inkrafttreten: 1. Dezember 2009)) [2012] ABl. C 326/47.

Vertrag über die Europäische Union (konsolidierte Fassung, geändert durch den Vertrag von Lissabon 
(Inkrafttreten: 1. Dezember 2009)) [2012] ABl. C 326/13.

Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 18. Dezember 2000, ABl. C 326/391, geändert 
am 12. Dezember 2007 ABl. C 2007 303/01 (Inkrafttreten: 1. Dezember 2009).

Protokoll Nr. 24 über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, in [2008] ABl. C 115/305.

Protokoll Nr. 30 über die Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union auf Polen 
und das Vereinigte Königreich, in [2012] ABl. C 326/313.

1.2 EU-Sekundärrecht

1.2.1 Verordnungen

Verordnung (EG) Nr. 2725 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von „Eurodac“ für 
den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Über-
einkommens [2000] ABl. L 316/1.

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe 
und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr [2001] ABl. L 8/1.

Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Ver-
fahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsan-
gehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist [2003] ABl. L 50/1.

Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. September 2003 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen 
in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist[2003] ABl. L 222/3.

Verordnung (EU) Nr. 439/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 zur Ein-
richtung eines Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen [2010] ABl. L 132/11.

Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 zur 
Errichtung einer Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts [2011] ABl. L 286/1.

Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effekti-
ven Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehö-
rigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&amp;amp;amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12008E/PRO/24
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12008E/PRO/24
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2725&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1560&amp;from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1077&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1077&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1077&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
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zuständig ist und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefah-
renabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich 
mit Eurodac-Daten sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur Errichtung einer 
Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts (Neufassung) [2013] ABl. L 180/1.

Neufassung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der 
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitglied-
staat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist [2013] ABl. 180/31.

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 118/2014 der Kommission vom 30. Januar 2014 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-
gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat 
gestellten Asylantrags zuständig ist. [2014] ABl. L 39/1.

1.2.2 Richtlinien

Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr [1995] ABl. L 281/31.

Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorüber-
gehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur För-
derung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen 
und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten [2001] ABl. L 212/12.

Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Auf-
nahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten[2003] ABl. L 31/18.

Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusam-
menführung [2003] ABl. L 251/12.

Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen [2004] ABl. 16/44.

Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und 
den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die 
anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schut-
zes ABl. L 304/12.

Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht 
der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Auf-
hebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG [2004] ABl. L 158/77.

Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. Dezember 2005 über Mindestnormen für Verfahren in den Mit-
gliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft [2005] ABl. L 326/13.

Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger [2008] ABl. L 348/98.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:DE:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0118&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&amp;from=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:DE:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:0034:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:0034:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&amp;from=EN
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Richtlinie 2011/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011 zur Änderung der 
Richtlinie 2003/109/EG des Rates zur Erweiterung ihres Anwendungsbereichs auf Personen, die 
internationalen Schutz genießen [2011] ABl. L 132/1.

Neufassung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezem-
ber 2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge 
oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden 
Schutzes [2011] ABl. L 337/9.

Neufassung der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes 
[2013] ABl. L 180/60.

Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von 
Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [2013] ABl. L 180/96.

2. Internationale Übereinkommen mit universalem und regionalem 
Anwendungsbereich

2.1 Europäische Union
Übereinkommen über die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestellten Asylantrags vom 15. Juni 1990 [1997] 
ABl. C 254/1 (Inkrafttreten: 1. September 1997).

Übereinkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Island und dem König-
reich Norwegen über die Kriterien und Regelungen zur Bestimmung des zuständigen Staates für 
die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in Island oder Norwegen gestellten Asylantrags 
[2001] ABl. L 93/40 (Inkrafttreten: 1. April 2001).

Protokoll zum Übereinkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Island und 
dem Königreich Norwegen über die Kriterien und Regelungen zur Bestimmung des zuständigen 
Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in Island oder Norwegen gestellten 
Asylantrags [2006] ABl. L 57/16 (Inkrafttreten: 1. Mai 2006).

Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
die Kriterien und Regelungen zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in 
einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten Asylantrags[2008] ABl. L 53/5 (Inkrafttreten: 
1. März 2008).

Protokoll zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
dem Fürstentum Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in der Schweiz gestellten 
Asylantrags [2009] ABl. L 161/8 L 161/8.

2.2 Schengen
Übereinkommen zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundes-

republik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der 
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen vom 14. Juni 1985 [2000] ABl. L 239/13 (Inkrafttreten: 
1. September 1993).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0051&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0051&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0051&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819%2801%29&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819%2801%29&amp;from=EN
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=24
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=24
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=24
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FEWG%5F22006A0228%5F01%2Fcont%2FEWG%5F22006A0228%5F01%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FEWG%5F22006A0228%5F01%2Fcont%2FEWG%5F22006A0228%5F01%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FEWG%5F22006A0228%5F01%2Fcont%2FEWG%5F22006A0228%5F01%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FEWG%5F22006A0228%5F01%2Fcont%2FEWG%5F22006A0228%5F01%2Ehtm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22008A0227(01)&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22008A0227(01)&amp;from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:22008A0227(01)&amp;from=DE
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070195/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070195/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070195/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070195/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070195/index.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922%2801%29&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922%2801%29&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922%2801%29&amp;from=EN
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Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den 
Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und 
der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemein-
samen Grenzen vom 19. Juni 1990[2000] ABl. L 239/19 (Inkrafttreten: 1. September 1993).

2.3 Vereinte Nationen
Charta der Vereinten Nationen und Statut des Internationalen Gerichtshofs, 1 UNTS 16, 26. Juni 1945 

(Inkrafttreten: 24. Oktober 1945).

Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, 78 UNTS 277, 9. Dezember 1948 
(Inkrafttreten: 12. Januar 1951).

Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 189 UNTS, 28. Juli 1951 (Inkrafttreten: 22. April 1954).

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, 660 UNTS 195, 
7. März 1966 (Inkrafttreten: 4. Januar 1969).

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 999 UNTS 171, 16. Dezember 1966 (Inkraft-
treten: 23. März 1976).

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 993 UNTS 3, 16. Dezember 1966 
(Inkrafttreten: 3. Januar 1976).

Fakultativprotokoll zu dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 999 UNTS 171, 
16. Dezember 1966 (Inkrafttreten: 23. März 1976).

Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 606 UNTS, 31. Januar 1967 (Inkrafttreten: 
4. Oktober 1967).

Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, 1155 UNTS 331, 23. Mai 1969 (Inkrafttreten: 
27. Januar 1980).

Konvention über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid, 1015 UNTS 243, 
30. November 1973 (Inkrafttreten: 18. Juli 1976).

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 1249 UNTS 13, 18. Dezem-
ber 1979 (Inkrafttreten: 3. September 1981).

Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe, 1465 UNTS 85, 10 Dezember 1984 (Inkrafttreten: 26. Juni 1987).

Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 1577 UNTS 3, 20. November 1989 (Inkrafttreten: 
2. September 1990).

Zweites Fakultativprotokoll zu dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur 
Abschaffung der Todesstrafe, 1642 UNTS 85, 15. Dezember 1989 (Inkrafttreten: 11. Juli 1991).

Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs,2187 UNTS 3, 17. Juli 1998 (Inkrafttreten: 
1. Juli 2002).

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2515 UNTS 3, 13. Dezember 2006 
(Inkrafttreten: 3. Mai 2008).

Internationales Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen, 2716 
UNTS 3, 20. Dezember 2006 (Inkrafttreten: 23. Dezember 2010).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922%2802%29&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922%2802%29&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922%2802%29&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922%2802%29&amp;from=EN
https://www.unric.org/html/german/pdf/charta.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar260-a-iii-dbgbl.pdf
http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/1_international/1_1_voelkerrecht/1_1_1/FR_int_vr_GFK-GFKundProt_GFR.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar2106-a-xx-dbgbl.pdf
http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/menschenrechte-ccpr-c-3-rev6.pdf
http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar2200-a-xxi-dbgbl-1569.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/ICCPR/iccpr_op1_de.pdf
http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/1_international/1_1_voelkerrecht/1_1_1/FR_int_vr_GFK-GFKundProt_GFR.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19690099/201502240000/0.111.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar3068.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar34180.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360814/publicationFile/3621/%C3%9CbereinkommenGegenFolter.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360814/publicationFile/3621/%C3%9CbereinkommenGegenFolter.pdf
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar44128.pdf
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar44128.pdf
http://www.un.org/depts/german/internatrecht/roemstat1.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html
http://www.un.org/Depts/german/gv-61/band1/ar61177.pdf
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2.4 Internationales Komitee des Roten Kreuzes
Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte 

im Felde, 75 UNTS 31, 12. August 1949 (Inkrafttreten: 21. Oktober 1950).

Genfer Abkommen von 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrü-
chigen der Streitkräfte zur See, 75 UNTS 31, 12. August 1949 (Inkrafttreten: 21. Oktober 1950).

Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen, 75 UNTS 287, 12. August 1949 (Inkraft-
treten: 21. Oktober 1950).

Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten, 75 UNTS 287, 12. August 1949 
(Inkrafttreten: 21. Oktober 1950).

Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internatio-
naler bewaffneter Konflikte, 1125 UNTS 3, 8. Juni 1977 (Inkrafttreten: 7. Dezember 1978).

Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht inter-
nationaler bewaffneter Konflikte, 1125 UNTS 609, 8. Juni 1977 (Inkrafttreten: 7. Dezember 1978).

2.5 Europarat
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 213 UNTS 222, ETS Nr. 005, 

4. November 1950 (Inkrafttreten: 3. September 1953).

Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das gewisse 
Rechte und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der Konvention oder im ersten 
Zusatzprotokoll enthalten sind, ETS Nr. 046, 16. September 1963 (Inkrafttreten: 2. Mai 1968).

Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaf-
fung der Todesstrafe, ETS Nr. 114, 28. April 1983 (Inkrafttreten: 1. März 1985).

Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, ETS Nr. 117, 
22. November 1984 (Inkrafttreten: 1. November 1988).

Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe, ETS Nr. 126, 26. November 1987 (Inkrafttreten: 1. Februar 1989).

Protokoll Nr. 13 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und der Grundfreihei-
ten bezüglich der Abschaffung der Todesstrafe unter allen Umständen, ETS Nr. 187, 3. Mai 2002 
(Inkrafttreten: 1. Juli 2003).

3. Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien, verabschiedet am 

25. Mai 1993, UN Doc S/RES/827.

Statut des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda, verabschiedet am 8. November 1994, UN Doc 
S/RES/827.

Resolution 1373 (2001), 28. September 2001, UN Doc S/RES/1373.

Resolution 1377 (2001), 12. November 2001, UN Doc S/RES/1377.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490186/201407180000/0.518.12.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490186/201407180000/0.518.12.pdf
http://www.ialana.de/files/pdf/arbeitsfelder/frieden/humanit%C3%A4res v%C3%B6-recht/Buch-GA.pdf
http://www.ialana.de/files/pdf/arbeitsfelder/frieden/humanit%C3%A4res v%C3%B6-recht/Buch-GA.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490187/201407180000/0.518.42.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490188/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770112/201407180000/0.518.521.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770112/201407180000/0.518.521.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770113/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770113/index.html
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/046
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/046
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/046
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/114
http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/114
http://conventions.coe.int/Treaty/de/Treaties/Html/117.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/de/Treaties/Html/126.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/de/Treaties/Html/126.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/de/Treaties/Html/187.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/de/Treaties/Html/187.htm
http://www.un.org/depts/german/internatrecht/jugostat2000.pdf
http://www.un.org/depts/german/internatrecht/ruandastat2000.pdf
http://www.un.org/depts/german/sr/sr_01-02/sr1373.pdf
http://www.un.org/depts/german/sr/sr_01-02/sr1373.pdf
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4. Rechtsprechung

4.1 Gerichtshof der Europäischen Union
Bei den nachstehend aufgeführten Urteilen handelt es sich um diejenigen Urteile, die im vorliegenden 
Text zitiert werden. Sie betreffen nicht nur das GEAS und das Einwanderungsrecht der EU, sondern 
auch allgemeinere Themen wie die Anwendung oder Auslegung von EU-Recht oder die Freizügigkeit 
innerhalb der EU.

4.1.1 Urteile

Urteil vom 5. Februar 1963, Rechtssache 26/62, Van Gend en Loos gegen die Niederlande, EU:C:1963:1.

Urteil vom 15. Juli 1964, Rechtssache 6/64, Flaminio Costa gegen E.N.E.L., EU:C:1964:66.

Urteil vom 17. Dezember 1970, Rechtssache 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH gegen Ein-
fuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, EU:C:1970:114.

Urteil vom 21. Februar 1973, Rechtssache 6/72, Europemballage Corporation und Continental Can 
Gesellschaft Inc gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, EU:C:1973:22.

Urteil vom 12. Februar 1974, Rechtssache 146/73, Rheinmühlen-Düsseldorf gegen Einfuhr- und Vor-
ratsstelle für Getreide und Futtermittel, EU:C:1970:114.

Urteil vom 14. Mai 1974, Rechtssache 4/73, J Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung gegen Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften, EU:C:1974:5.

Urteil vom 4. Dezember 1974, Rechtssache C-41/74, Yvonne van Duyn gegen Home Office, EU:C:1974:133.

Urteil vom 2. Februar 1977, Rechtssache 50/76, Amsterdam Bulb BV gegen Produktschap voor Sierge-
wassen, EU:C:1977:13.

Urteil vom 16. Dezember 1976, Rechtssache 33/76, Rewe-Zentralfinanz eG und Rewe-Zentral AG gegen 
Landwirtschaftskammer für das Saarland, EU:C:1976:188.

EuGH, Urteil vom 27. Oktober 1977, Rechtssache 30/77, Regina gegen Pierre Bouchereau, EU:C:1977:172.

Urteil vom 9. März 1978, Rechtssache 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato gegen Sim-
menthal SPA, EU:C:1978:49.

Urteil vom 5. April 1979, Rechtssache C-148/78, Publico Ministero gegen Tullio Ratti, EU:C:1979:10.

Urteil vom 19. Januar 1982, Rechtssache 8/81, Becker gegen Finanzamt Münster-Innenstadt, 
EU:C:1982:7.

Urteil vom 6. Oktober 1982, Rechtssache 283/81, Srl C.I.L.F.I.T. und Lanificio di Gavardo SpA gegen 
Ministero della Sanità, EU:C:1982:335.

Urteil vom 10. April 1984, Rechtssache 14/83, Sabine von Colson und Elisabeth Kamann gegen Land 
Nordrhein-Westfalen, EU:C:1984:153.

Urteil vom 26. Februar 1986, Rechtssache 152/84, M.H. Marshall gegen Southampton und South-West 
Hampshire Area Health Authority (Teaching), EU:C:1986:84.

Urteil vom 8. Oktober 1987, Rechtssache 80/86, Kolpinghuis Nijmegen BV, EU:C:1987:431.

Urteil vom 22. Oktober 1987, Rechtssache 314/85, Foto-Frost gegen Hauptzollamt Lübeck-Ost, 
EU:C:1987:452.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61962CJ0026&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&amp;from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61970CJ0011&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61970CJ0011&amp;from=EN
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88341&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531037
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88341&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531037
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0146&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0146&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0004&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0004&amp;from=EN
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Urteil vom 18. Dezember 2014, Rechtssache C-542/13, Mohamed M’Bodj gegen Etat belge, 
EU:C:2014:2452.

Urteil vom 26. Februar 2015, Rechtssache C-472/13, Andre Lawrence Shepherd gegen Bundesrepublik 
Deutschland, EU:C:2015:117.

Urteil vom 24. Juni 2015, Rechtssache C-373/13, H.T. gegen Land Baden-Württemberg, EU:C:2015:413.

4.1.2 Gutachten

Siehe EuGH, Gutachten 2/13 vom 18. Dezember 2014, Beitritt der Europäischen Union zur Europäi-
schen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, EU:C:2014:2454.

4.1.3 Schlussanträge der Generalanwälte

Schlussantrag des Generalanwalts Cosmas vom 16. März 1999, Rechtssache C-378/97, Florus Ariël Wij-
senbeek, EU:C:1999:144.

Schlussantrag des Generalanwalts Maduro vom 9. September 2008, Rechtssache C-465/07, Meki Elga-
faji und Noor Elgafaji gegen Staatssecretaris van Justitie, EU:C:2009:94.

Schlussantrag des Generalanwalts Mazák vom 15. September 2009, verbundene Rechtssachen 
C-175/08-C-179/08, Aydin Salahadin Abdulla u. a gegen Bundesrepublik Deutschland, 
EU:C:2009:551.

Schlussantrag des Generalanwalts Sharpston vom 4. März 2010, Rechtssache C-31/09, Nawras Bolbol 
gegen Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, EU:C:2010:119.

Schlussantrag des Generalanwalts Mengozzi vom 1. Juni 2010, verbundene Rechtssachen C-57/09 und 
C-101/09, Bundesrepublik Deutschland gegen B und D, EU:C:2010:302.

Schlussantrag des Generalanwalts Trstenjak vom 22. September 2011, Rechtssache C-411/10, 
N.S. gegen Secretary of State for the Home Department, EU:C:2011:611.

Schlussantrag des Generalanwalts Bot vom 19. April 2012, verbundene Rechtssachen C-71/11 und 
C-99/11, Bundesrepublik Deutschland gegen Y und Z, EU:C:2012:224.

Schlussantrag des Generalanwalts Bot vom 26. April 2012, Rechtssache C-277/11, M. gegen Minister 
for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, EU:C:2012:253.

Schlussantrag des Generalanwalts Sharpston vom 13. September 2012, Rechtssache C-364/11, Mos-
tafa Abed El Karem El Kott u. a. gegen Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, EU:C:2012:569.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155107&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=102826&utm_source=Weekly+Legal+Update&utm_campaign=b5a65c4032-WLU_18_07_2014&utm_medium=email&utm_term=0_7176f0fc3d-b5a65c4032-420413853
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155107&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=102826&utm_source=Weekly+Legal+Update&utm_campaign=b5a65c4032-WLU_18_07_2014&utm_medium=email&utm_term=0_7176f0fc3d-b5a65c4032-420413853
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155114&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=92268
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155114&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=92268
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=102487
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=102487
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=706873
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=706873
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160943&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=380527
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160943&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=380527
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=374690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162544&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=73935
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162544&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=73935
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=100657
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&amp;doclang=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&amp;doclang=DE
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44493&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=279823
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44493&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=279823
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CC0465&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CC0465&amp;from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416510
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79353&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416733
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79353&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416733
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79455&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416861
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109961&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416996
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121723&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417097
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122170&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417240
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122170&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417240
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126801&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417379
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126801&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417379
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Schlussantrag des Generalanwalts Sharpston vom 11. Juli 2013, verbundene Rechtssachen C-199/12 
bis C-201/12, X, Y und Z gegen Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, EU:C:2013:474.

Schlussantrag des Generalanwalts Cruz Villalón vom 11. Juli 2013, Rechtssache C-294/12, Shamso 
Abdullahi gegen Bundesasylamt, EU:C:2013:473.

Schlussantrag des Generalanwalts Mengozzi vom 18. Juli 2013, Rechtssache C-285/12, Aboubacar Dia-
kité gegen Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, EU:C:2013:500.

Schlussantrag des Generalanwalts Bot vom 7. November 2013, Rechtssache C-604/12, H.N. gegen 
Minister for Justice, Equality and Law Reform, EU:C:2013:714.

Schlussantrag des Generalanwalts Sharpston vom 17. Juli 2014, verbundene Rechtssachen C-148/13, 
C-149/13 und C-150/13, A, B und C, EU:C:2014:2111.

Schlussantrag des Generalanwalts Bot vom 17. Juli 2014, Rechtssache C-542/13, Mohamed M’Bodj 
gegen Etat belge, EU:C:2014:2113.

Schlussantrag des Generalanwalts Bot vom 4. September 2014, Rechtssache C-562/13, Centre public 
d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve gegen Moussa Abdida, EU:C:2014:2167.

4.1.4 Beschlüsse

Beschluss vom 1. Februar 2001, verbundene Rechtssachen C-300/99 P und C-388/99 P, Area Cova SA 
u. a. gegen Rat der Europäischen Union, EU:C:2001:71.

Beschluss vom 21. März 2013, Rechtssache C-522/11, Abdoul Khadre Mbaye, EU:C:2013:190.

4.2 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

4.2.1 Entscheidungen zur Zulässigkeit

Entscheidung zur Zulässigkeit vom 7. März 2000, T.I. gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde 
Nr. 43844/98.

Entscheidung zur Zulässigkeit vom 2. März 2008, K.R.S. gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde 
Nr. 32733/08.

Entscheidung zur Zulässigkeit vom 20. Januar 2009, Cooperatieve Producenten organisatie van de 
Nederlandse Kokkelvisserij UA gegen die Niederlande, Beschwerde Nr. 13645/05.

Entscheidung zur Zulässigkeit vom 2. April 2013, Mohammed Hussein u. a. gegen die Niederlande und 
Italien, Beschwerde Nr. 27725/10.

Entscheidung zur Zulässigkeit vom 13. Januar 2015, A.M.E. gegen die Niederlande, Beschwerde 
Nr. 51428/10.

4.2.2 Urteile

Urteil vom 7. Dezember 1976, Handyside gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde Nr. 5493/72.

Urteil vom 7. Juli 1989, Soering gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde Nr. 14308/88.

Urteil vom 20. März 1991, Cruz Varaz u. a. gegen Schweden, Beschwerde Nr. 15576/89.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139426&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417497
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=139425&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=417646
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=139425&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=417646
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139689&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417784
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139689&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417784
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144202&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417934
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144202&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417934
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155164&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=418091
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155174&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=418491
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155174&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=418491
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157401&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=418249
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157401&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=418249
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46562&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=377607
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46562&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=377607
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=135744&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=102306 (nicht auf Deutsch verf%C3%BCgbar)
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-5105
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-90500
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91278
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91278
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-118927?TID=ihgwiuiepf
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-118927?TID=ihgwiuiepf
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-152295?TID=sntfdisywh
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-57499"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-57619#{%22itemid%22:[%22001-57619%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-57674"]}
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Urteil vom 15. November 1996, Große Kammer, Chahal gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde 
Nr. 22414/93.

Urteil vom 17. Dezember 1996, Ahmed gegen Österreich, Beschwerde Nr. 25964/94.

Urteil vom 29. April 1997, Große Kammer, H.L.R. gegen Frankreich, Beschwerde Nr. 24573/94.

Urteil vom 2. Mai 1997, D. gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde Nr. 30240/96.

Urteil vom 19. Februar 1998, Bahaddar gegen die Niederlande, Beschwerde Nr. 25894/94.

Urteil vom 11. Juli 2000, Jabari gegen die Türkei, Beschwerde Nr. 40035/98.

Urteil vom 30. Juni 2005, Große Kammer, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 
gegen Irland, Beschwerde Nr. 45036/98.

Urteil vom 26. Juli 2005, N. gegen Finnland, Beschwerde Nr. 38885/02.

Urteil vom 11. Januar 2007, Salah Sheekh gegen die Niederlande, Beschwerde Nr. 1948/04.

Urteil vom 20. September 2007, Sultani gegen Frankreich, Beschwerde Nr. 45223/05.

Urteil vom 28. Februar 2008, Große Kammer, Saadi gegen Italien, Beschwere Nr. 37201/06.

Urteil vom 27. Mai 2008, Große Kammer, N. gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde Nr. 26565/05.

Urteil vom 17. Juli 2008, N.A. gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde Nr. 25904/07.

Urteil vom 24. Februar 2009, Ben Khemais gegen Italien, Beschwerde Nr. 246/07.

Urteil vom 11. Juni 2009, S.D. gegen Griechenland, Beschwerde Nr. 51541/07.

Urteil vom 16. November 2009, Tabesh gegen Griechenland, Beschwerde Nr. 8256/07.

Urteil vom 2. März 2010, Al-Saadoon und Mufdhi gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde 
Nr. 61498/08.

Urteil vom 22. Juli 2010, A.A. gegen Griechenland, Beschwerde Nr. 12186/08.

Urteil vom 21. Januar 2011, Große Kammer, M.S.S. gegen Belgien und Griechenland, Beschwerde 
Nr. 30696/09.

Urteil vom 28. Juni 2011, Sufi und Elmi gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerden Nr. 8319/07 und 
11449/07.

Urteil vom 17. Januar 2012, Othman (Abu Qatada) gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde 
Nr. 8139/09.

Urteil vom 2. Februar 2012, I.M. gegen Frankreich, Beschwerde Nr. 9152/09.

Urteil vom 23. Februar 2012, Große Kammer, Hirsi Jamaa u. a. gegen Italien, Beschwere Nr. 27765/09.

Urteil vom 10. April 2012, Babar Ahmad u. a. gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerden Nr. 24027/07, 
11949/08, 36742/08, 66911/09 und 67354/09.

Urteil vom 15. Mai 2012, Große Kammer, Labsi gegen Slowakei, Beschwerde Nr. 33809/08.

Urteil vom 2. Oktober 2012, Abdulkhakov gegen Russland, Beschwerde Nr. 14743/11.

Urteil vom 2. Oktober 2012, Singh u. a. gegen Belgien, Beschwerde Nr. 33210/11.

Urteil vom 13. Dezember 2012, Große Kammer, El-Masri gegen die ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, Beschwerde Nr. 39630/09.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-58004"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58001#{%22itemid%22:[%22001-58001%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-58041"]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58035#{"itemid":["001-58035"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-58136"]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-58900"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69564
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69564
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69908
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78986#{%22itemid%22:[%22001-78986%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82338
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-86490#{%22itemid%22:[%22001-86490%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-87458
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91489
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-93034
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-95892
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97575#{%22itemid%22:[%22001-97575%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-100014
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-103050%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105434#{%22itemid%22:[%22001-105434%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-108629"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109231
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110267
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110924
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113287
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113660
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-115621"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-115621"]}
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Urteil vom 6. Juni 2013, Mohammed gegen Österreich, Beschwerde Nr. 2283/12.

Urteil vom 27. Februar 2014, S.J. gegen Belgien, Beschwerde Nr. 70055/10.

Urteil vom 22. April 2014, Große Kammer, A.C. u. a. gegen Spanien, Beschwerde Nr. 6528/11.

Urteil vom 21. Oktober 2014, Sharifi u. a. gegen Griechenland, Beschwerde Nr. 16643/09.

Urteil vom 4. November 2014, Große Kammer, Tarakhel gegen die Schweiz, Beschwerde Nr. 29217/12.

4.3 Auffassungen des Menschenrechtsausschusses der Vereinten 
Nationen

Auffassung vom 30. Juli 1993, Joseph Kindler gegen Kanada, Mitteilung Nr. 470/1991.

4.4 Gerichte der EU-Mitgliedstaaten
Deutschland, Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 22. Oktober 1986, 339 2 BvR 197/83.

Deutschland, Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 1. Juni 2011, BVerwG 10 C 25.10, ECLI:DE:BVerwG
:2011:010611U10C25.10.0.

Deutschland, Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 17. Juni 2014, BVerwG 10 C 7.13, ECLI:DE:BVerwG
:2014:170614U10C7.13.0.

Deutschland, Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 17. November 2011, BVerwG 10 C 13.10, ECLI:DE:
BVerwG:2011:240211U10C3.10.0.

Deutschland, Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 24. Februar 2011, BVerwG 10 C 3.10, ECLI:DE:BVe
rwG:2011:240211U10C3.10.0.

Deutschland, Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 26. Juni 2014, V ZB 31/14.

Frankreich, Nationaler Gerichtshof für Asylrecht, SR, Urteil vom 30. März 2011, M.L., Nr. 10013804, in 
Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile, 
Année 2011, S. 17-18.

Frankreich, Nationaler Gerichtshof für Asylrecht, Urteil vom 25. November 2011, M.K., Nr. 10008275, in 
Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile, 
Année 2011, 2012, S. 152-154.

Frankreich, Nationaler Gerichtshof für Asylrecht, Urteil vom 5. Juli 2011, M.V., Nr. 11005317.

Frankreich, Staatsrat, Urteil vom 30. Dezember 2009, OFRA gegen M.C., Nr. 305226.

Litauen, Verfassungsgericht, Urteil vom 14. März 2006, Rechtssache Nr. 17/02.24/02-06703-22/04.

Österreich, Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 19. Februar 2015, Ro 2014/21/0075-5.

Polen, Regionales Verwaltungsgericht in Warschau, Urteil vom 16. Mai 2013, IV SA.Wa 2684/12 (siehe 
EDAL, Zusammenfassung auf Englisch).
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Anhang B: Methodik

Methodik für die Durchführung dieser Analyse
Obgleich insgesamt der Rahmens der EASO-Methodik für die PDS soweit wie möglich eingehalten wer-
den soll (284), erforderte die Erstellung dieser Analyse eines der vier Themen, das gemäß dem Ver-
trag zwischen IARLJ-Europe und EASO zu behandeln ist, eine modifizierte Vorgehensweise. Wie im 
Abschnitt über Mitwirkende (S. 3-4) bereits festgestellt wurde, bestand der Prozess der Aus-
arbeitung der Analyse aus zwei Hauptkomponenten: Entwurf durch ein Expertenteam; Überprüfung 
und Gesamtüberwachung der redaktionellen Arbeit durch ein Herausgeberteam, das sich ausschließ-
lich aus Richtern zusammensetzte.

Vorbereitungsphase
In der Vorbereitungsphase legte das Redaktionsteam in Verbindung mit dem Vorsitzenden des Heraus-
geberteams den Umfang, die Struktur und den Inhalt der Analyse fest und bereitete Folgendes vor:

1. Ein vorläufiges Verzeichnis sachdienlicher Quellen und verfügbarer Materialien zum Thema;

2. eine Zusammenstellung relevanter Rechtsprechung zum Thema;

3. Beispiele laufender Arbeiten;

4.  einen vorbereitenden Hintergrundbericht, der eine vorläufige Struktur der Analyse und einen Bericht 
über den Fortschritt der Arbeiten enthielt.

Diese Materialien wurden dem Herausgeberteam übermittelt, das im Hinblick auf die weitere Aus-
arbeitung der Analyse und die Zusammenstellung der Rechtsprechung sowohl eine allgemeine Orien-
tierung als auch eine konkrete Rückmeldung in Form von Anweisungen an das Redaktionsteam gab.

Entwurfsphase
In Übereinstimmung mit dem EASO-Leitfaden erarbeitete das Redaktionsteam einen Entwurf der Ana-
lyse und der Zusammenstellung der Rechtsprechung. Dabei wurde auf sekundäre dokumentarische 
Recherche und Gesetzgebungsanalyse, Rechtsprechung, Weiterbildungsmaterial und sonstige rele-
vante Literatur zurückgegriffen, wie z. B. Bücher, Berichte, Kommentare, Leitfäden und Aufsätze aus 
zuverlässigen Quellen. Unter Koordination des Teamleiters wurden die einzelnen Abschnitte der Ana-
lyse und die Zusammenstellung der Rechtsprechung den einzelnen Mitgliedern des Teams für einen 
ersten Entwurf zugeteilt. Diese anfänglichen Entwürfe wurden dann von allen Mitgliedern des Teams 
besprochen und Meinungen ausgetauscht. Vor dem Hintergrund dieser Gespräche erfolgte dann eine 
neue Abfassung.

Der erste Entwurf, der vom Redaktionsteam fertiggestellt worden war, wurde an das Herausgeber-
team weitergeleitet. Dieses hatte nun die Aufgabe, den Entwurf zu überprüfen, um das Redaktions-
team bei der Verbesserung des Entwurfs zu unterstützen. In diesem Sinne gab das Herausgeberteam 
dem Redaktionsteam weitere Anleitungen zu Struktur, Format und Inhalt. Gemäß diesen Anleitungen 
nahm das Redaktionsteam weitere Änderungen vor und übermittelte dem Herausgeberteam einen 
endgültigen Entwurf. Dieser Entwurf wurde dem UNHCR mitgeteilt, der eine Stellungnahme abgab. 
Die Stellungnahme wurde vom Herausgeberteam bei der Überprüfung berücksichtigt und es wurden 

(284) Die Originalfassung dieser Analyse ist als Anhang B in folgender EASO-Veröffentlichung enthalten: Artikel 15 Buchstabe c der Anerkennungsrichtlinie (2011/95/
EU): Eine richterliche Analyse, Dezember 2014. Eine überarbeitete Fassung ist in Anhang C der EASO-Veröffentlichung enthalten. Exclusion: Articles 12 & 17 Qua-
lification Directive (2011/95/EU) - A Judicial Analysis, 2016.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-DE.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-QD_a-judicial-analysis-DE.pdf
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von diesem in Verbindung mit dem Redaktionsteam einige weitere Änderungen vorgenommen, um 
die Texte für eine externe Konsultation vorzubereiten. Das EASO wurde ebenfalls konsultiert und seine 
Stellungsnahmen wurden vom Herausgeberteam in jeder Phase der Ausarbeitung berücksichtigt.

Externe Konsultation
Der Entwurf der richterlichen Analyse und der Zusammenstellung der Rechtsprechung wurden vom 
EASO an das EASO-Netzwerk der Mitglieder von Gerichten, an den UNHCR und die Mitglieder des 
EASO-Konsultationsforums übermittelt. Diese wurden darum gebeten, das Material zu prüfen und 
zwecks qualitativer Verbesserung Rückmeldung zu geben. Anhand des so gewonnenen Feedbacks wur-
den vom Herausgeberteam die noch vorzunehmenden Änderungen beschlossen. Schließlich fand eine 
abschließende Prüfung durch das Herausgeberteam statt. 
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Die EU kontaktieren

Besuch
In der Europäischen Union gibt es Hunderte von „Europe-Direct“-Informationsbüros. Über diesen Link finden Sie ein 
Informationsbüro in Ihrer Nähe: http://europa.eu/contact

Telefon oder E-Mail
Der Europe-Direct-Dienst beantwortet Ihre Fragen zur Europäischen Union. Kontaktieren Sie Europe Direct
— über die gebührenfreie Rufnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (manche Telefondienstanbieter berechnen allerdings 
Gebühren), 
— über die Standardrufnummer: +32 22999696 oder 
— per E-Mail über: http://europa.eu/contact

Informationen über die EU

Im Internet
Auf dem Europa-Portal finden Sie Informationen über die Europäische Union in allen Amtssprachen: http://europa.eu

EU-Veröffentlichungen
Beim EU-Bookshop können Sie – zum Teil kostenlos – EU-Veröffentlichungen herunterladen oder bestellen: http://
publications.europa.eu/eubookshop. Wünschen Sie mehrere Exemplare einer kostenlosen Veröffentlichung, wenden 
Sie sich an Europe Direct oder das Informationsbüro in Ihrer Nähe (siehe http://europa.eu/contact).

Informationen zum EU-Recht 
Informationen zum EU-Recht, darunter alle EU-Rechtsvorschriften seit 1951 in sämtlichen Amtssprachen, finden Sie in 
EUR-Lex unter http://eur-lex.europa.eu

Offene Daten der EU
Über ihr Offenes Datenportal (http://data.europa.eu/euodp) stellt die EU Datensätze zur Verfügung. Die Daten können 
zu gewerblichen und nichtgewerblichen Zwecken kostenfrei heruntergeladen werden.

http://europa.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu
http://publications.europa.eu/eubookshop
http://publications.europa.eu/eubookshop
http://europa.eu/contact
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp
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